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Hinweise 

Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 

Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVOI 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 

40. Flächennutzungsplanänderung 

1. Denkmalschutz: Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, sind diese Unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde 
oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 
Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931) 
44-4039 oder (05931) 44-6605. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet(§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

2. Abfallentsorgung: Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des 
Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 

3. Naturschutz: Die Rodung von Gehölzen und die Herrichtung des Baufeldes dürfen nicht während 
der Brutzeit stattfinden, also nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September. Ab dem 01. 
August eines Jahres könnte eine ökologische Baubegleitung eine vorzeitige Freigabe zur Rodung 
ermöglichen. 

4. Emissionen: Von der Kreisstraße 131 können Emissionen ausgehen. Für die in Kenntnis dieses 
Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast 
keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden. 

5. Wehrtechnische Dienststelle: Die Bauflächen befinden sich nahe der Wehrtechnischen Dienststelle. 
Die Anlage besteht seit Jahrzehnten und die Immissionen sind als Vorbelastung anzuerkennen. Die 
bei Erprobungs- und Versuchsschießen entstehenden und auf das Plangebiet einwirkenden 
Schallimmissionen sind hinzunehmen. Diese Schießen finden regelmäßig tags und auch nachts 
statt. Vorkehrungen gegen diese Lärmimmissionen sind nur im begrenzten Umfang, z. B. durch eine 
entsprechende Gebäudeanordnung oder Grundrissgestaltung, möglich. Die Eigentümer sollen auf 
diese Sachlage hingewiesen werden. Abwehransprüche gegen die Bundeswehr, den Betreiber des 
Schießplatzes, können daher diesbezüglich nicht geltend gemacht werden. 

Samtgemeinde Lathen 
Flächennutzungsplan 40. Änderung 

Erweiterung Hafengebiet Fresenburg -

Öffentliche Auslegung 
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am 19.03.2020 dem 
Entwurf dieser Flächennutzungsplanänderung und der Begründung nebst Anlagen zugestimmt und 
seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 15.04.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Begründung nebst Anlagen und 
die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 23.04.2021 bis 
einschließlich 28.05.2021 gemäß§ 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden. 
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40. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER 
SAMTGEMEINDE LATHEN 

1. Allgemeines 
Die Gemeinde Fresenburg beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hafengebiet“. Das 
dortige bauleitplanerisch abgesicherte Gelände soll nach Norden um gemischte und gewerbliche 
Bauflächen erweitert werden, um konkrete Ansiedlungsabsichten eines Betriebes sowie die 
Erweiterung des bestehenden Betriebes Watermann Schutztore zu ermöglichen. Zu diesem Zweck ist 
die Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lathen erforderlich, um die 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für die verbindliche Planung zu schaffen. 

 
Da der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen derzeit weder Entwicklung gewerblicher noch 
gemischter Bebauung zulässt und damit die Voraussetzungen für eine bauleitplanerische Entwicklung 
fehlen, ist diese 40. Änderung erforderlich, um die Art der Flächennutzung den aktuellen planerischen 
Erfordernissen – hier in der Mitgliedsgemeinde Fresenburg – anzupassen. 

Der Flächennutzungsplan stellt die Grundzüge der Bodenordnung dar, die sich aus der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung ergeben (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Flächennutzungsplan, als 
vorbereitender Bauleitplan, soll nur die Grundkonzeption der städtebaulichen Entwicklung der 
Gemeinde zum Ausdruck bringen und noch „Spielraum für die verbindliche Bauleitplanung“ 
offenlassen. 

Bei der von dieser 40. Änderung des Flächennutzungsplanes betroffenen Fläche in der Größe von rd. 
0,98 ha handelt es sich um eine städtebaulich sinnvoll arrondierte und aus gegeben Anlass (lokale 
Nachfragesituation an entsprechender Baufläche) erforderliche Entwicklung einer gemischten und 
gewerblichen Baufläche. 

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Lathen hat am 20.06.2019 die Aufstellung der 40. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen (Gewerbliche und gemischte 
Bauflächen in der Mitgliedsgemeinde Fresenburg) beschlossen. Damit sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die anschließende Ausweisung der Fläche als Misch-/Gewerbegebiet geschaffen 
werden. 

Das Änderungsgebiet mit einer Größe von rund 0,98 ha liegt im westlichen Bereich der Ortslage von 
Fresenburg zwischen Dortmund-Ems-Kanal im Osten und der Hauptstraße (K131) im Westen. Sie 
wird derzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche ackerbaulich genutzt. Im Norden grenzen Ackerflächen 
und im Süden Gewerbegebiet an. 
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Lage des Plangebietes (Quelle: www.geobasis.niedersachsen.de)  

Das Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll dadurch erreicht werden, dass 
entsprechende Bauflächen an geeigneten Standorten ausgewiesen werden. Die vorgesehene 
Planung entspricht den Zielen und städtebaulichen Entwicklungsabsichten der Samtgemeinde Lathen, 
an geeigneten Standorten gemischte und gewerbliche Bauflächen in den einzelnen Ortschaften zur 
Verfügung zu stellen. Durch die direkte Anbindung an die K131 (Hauptstraße) ist eine 
unproblematische verkehrliche Erreichbarkeit und Anschlussmöglichkeit gegeben. Die Nähe zum 
Fresenburger Hafen bietet auch unter logistischen sowie ökologisch-ökonomischen Aspekten 
besondere Entwicklungsmöglichkeiten und entsprechende Potenziale. 

2. Größe und Abgrenzung des Änderungsbereichs  
Die von dieser 40. Änderung des Flächennutzungsplanes betroffene Fläche hat eine Gesamtgröße 
von etwa 0,98 ha. Das Plangebiet liegt östlich des Ortskernes von Fresenburg und wird derzeit als 
landwirtschaftliche Nutzfläche ackerbaulich genutzt. Im Norden grenzen Ackerflächen, im Süden 
Gewerbegebiet an. Der Dortmund-Ems-Kanal verläuft östlich des Plangebietes. Der Geltungsbereich 
liegt außerhalb von Landschafts- oder Naturschutzgebieten. Es werden keine forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen oder naturschutzfachlich wertvollen Bereiche in Anspruch genommen oder berührt.  

3. Planungserfordernis 
Fresenburg hat seit Ende des 19. Jahrhunderts einen eigenen Hafen, der sich bis heute noch an der 
ursprünglichen Stelle befindet. An dieses Hafengelände anschließend wurde ein Gewerbegebiet 
entwickelt. Nördlich dieses Gewerbegebietes im Fresenburger Hafengebiet beabsichtigt die Gemeinde 
Fresenburg die Erweiterung des Gewerbe- und Mischgebietes. Sie will damit den Wünschen dort 
ansässiger Betriebe nachkommen sowie der Nachfrage kleinerer Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe entsprechen zu können. 

Die Gemeinde Fresenburg, seit 1934 bestehend aus den Ortsteilen Fresenburg, Düthe und Melstrup, 
hat aktuell (2019) 910 Einwohner. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die konsequente, 
teilweise in Gemeinschaft mit der Gemeinde Lathen vorgenommene, Entwicklung von Gewerbe- und 
Industriegebieten sowie bedarfsorientierten Ausweisung von Wohngebieten gut aufgestellt. Diese 
Entwicklung soll nun mit der bedarfsgerechten (es sind konkrete Ansiedlungsabsichten bekannt) 
Ausweisung gemischter bzw. gewerblicher Baufläche fortgesetzt werden. 

Während die bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete in erster Linie emissionsstärkeren und 
flächenintensiven Betrieben vorbehalten werden sollen, sind in der Nähe zu der bestehenden 
Wohnbebauung wenig störende Betriebe wünschenswert, die damit wohnortnahe Arbeitsplätze 
vorhalten können. 

Grundsätzliches Ziel der Samtgemeinde Lathen ist es, auch in den Ortsteilen wenig störende 
Gewerbegebiete vorzuhalten, um damit insbesondere lokalen Betriebe die Möglichkeit einer 
Expansion bzw. Ansiedlung zu eröffnen. Damit wird auch der potentiellen Abwanderung von Betrieben 
entgegengewirkt. Durch die Schaffung derartiger wohnortnaher Arbeitsplätze entfallen weite 

http://www.geobasis.niedersachsen.de)
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Anfahrwege und bieten den Einwohnern Arbeitsmöglichkeiten direkt vor Ort. Weiterhin können lokale 
Betriebe mit der Möglichkeit sich zu erweitern zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Insofern hat die 
Samtgemeinde Lathen Interesse an einer bedarfs- und nachfragegerechten gewerblichen Entwicklung 
in den Ortsteilen. 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Insbesondere wird auf das Planungsziel 2.1 02 des Regionalen Raumordnungsprogramms 2010 des 
Landkreises Emsland verwiesen. Danach sind Siedlungskerne so zu gestalten, dass sie für Familien 
und Ältere gleichermaßen attraktiv sind. Zukunftsfähiges und lebenswertes Wohnen im Dorf erfordert, 
die Funktionsvielfalt der Kerne zu erhalten, das Ausfransen der Dorfränder zu verhindern und 
vorhandene Bausubstanz verstärkt zu erhalten. Diesem städtebaulichen Ziel wollen die Gemeinde 
Fresenburg sowie die Samtgemeinde Lathen entgegenkommen. Insgesamt gesehen ist der Standort 
daher aus städtebaulicher Sicht für die Erweiterungsplanung als geeignet anzusehen. 

Im Gebiet der Samtgemeinde Lathen sind zwar noch gewerbliche Bauflächen vorhanden. Diese sind 
aber für die erwähnten lokalen Unternehmen weniger interessant, da sie nicht ortsnah liegen und in 
erster Linie flächenintensiven und emissionsstärkeren Betriebsansiedlungen zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Die nunmehr geplanten ortsnahen gewerblichen Bauflächen sollen insbesondere für 
emissionsärmere klein- und mittelständische Betriebsansiedlungen bereitgestellt werden. 

Die Samtgemeinde Lathen hat sich zusammen mit der Gemeinde Fresenburg intensive Gedanken um 
die mögliche Ausweisung eines weiteren kleinen Gewerbe-/Mischgebietes gemacht, um insbesondere 
einem neuen Betrieb die Ansiedlung in Fresenburg zu ermöglichen. Unter Berücksichtigung des 
Immissionsschutzes der westlich befindlichen Wohnbauflächen in Fresenburg, des 
Schutzbedürfnisses der Bereiche entlang des Dortmund-Ems-Kanals sowie der tatsächlichen 
Flächenverfügbarkeit ergab sich als einzig sinnvolle Entwicklungsmöglichkeit der nunmehr dargestellte 
Flächenbereich. Dieser kann dem für Gewerbebetriebe wichtigen Standortfaktor „Erschließung“ 
aufgrund der direkten Lage zur Kreisstraße als auch der Hafennähe gerecht werden. In diesem 
Hafengebiet Fresenburg soll sich der maßvolle gewerbliche Schwerpunkt, der mit dem 
Bebauungsplan Nr. 16 Anfang der 1990er Jahre dort schon initiiert wurde, weiter entwickeln können. 
Daher ist nach Vorprüfung die Standortwahl so getroffen worden. 

In § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB wird die vorrangige Ausrichtung der Bauleitplanung auf die 
Innenentwicklung hervorgehoben. Der in § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB formulierte Vorrang von 
Maßnahmen der Innenentwicklung bei der städtebaulichen Entwicklung schließt andere Maßnahmen 
nicht aus, ist demnach nicht im Sinne einer „Baulandsperre“ oder eines „Versiegelungsverbotes“ zu 
verstehen. Vielmehr ist die vorrangige Ausrichtung der Bauleitplanung auf die Innenentwicklung bei 
der Festlegung der jeweiligen Ziele der Bauleitplanung (§ 1 Absatz 3 Satz 1) angemessen zu 
berücksichtigen. Da gewerbliche Bauflächen aufgrund der damit einhergehenden Emissionen und 
Belastungen typischerweise nicht in den Ortsinnenbereich gehören, ist ein Standort außerhalb des 
Ortskerns aus Gründen der Lärmvorbeugung als auch des temporären Verkehrsaufkommens sinnvoll 
und geeignet. Um potenziellen physikalischen und optischen Konflikten (Lärm, Verkehr, Lagerhallen, 
Produktionsgebäude), die mit einem Misch-/Gewerbegebiet und deren Einrichtungen einhergehen 
können, von vorneherein aus dem Weg zu gehen, wird insbesondere auch aufgrund des direkt 
angrenzenden und schon bestehenden Gewerbegebietes keine Möglichkeit gesehen bzw. 
Notwendigkeit erkannt, im Rahmen der Innenverdichtung adäquate Alternativen anbieten zu können. 

4. Zustandsbeschreibung 
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Landschafts- oder Naturschutzgebieten. Es werden keine 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen oder naturschutzfachlich wertvolle Bereiche tangiert. 

Das Plangebiet östlich der Hauptstraße wird ackerbaulich genutzt. Zwischen dem vorhandenen 
Bestand des Betriebes Watermann und der nördlich vorgesehenen Erweiterung verläuft ein 
Entwässerungsgraben, über den das überschüssige Wasser aus dem Regenrückhaltebecken 
Baugebiet Kreuzstraße erst Richtung Kanal und dann parallel zum Kanal nach Norden abgeführt wird. 

Zwischen der Haupstraße und dem Plangebiet finden sich einzelne ältere Eichen im 
Straßenseitenraum. Kanalbegleitend finden sich auch am Deich zum Dortmund-Ems-Kanal 
Baumreihen aus Eiche. Das nachfolgende Luftbild sowie die Fotos verdeutlichen die aktuelle 
Nutzungsstruktur. 
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Luftbild des Plangebietes und Umgebung (Quelle: www.geobasis.niedersachsen.de) 

5. Planungsgegenstand 

5.1 Derzeitiger Planungstand 
Im derzeitigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen ist für die Planfläche 
landwirtschaftliche Nutzung dargestellt (ohne zeichnerische Darstellung). In einem Teilgebiet ist im 
Ursprungsplan gemischte Baufläche vorhanden, die sich weiter nach Norden fortsetzt. 

    
 

Dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (2010) zufolge befindet 
sich das Plangebiet in einen „bauleitplanerisch gesicherten Bereich“. 

http://www.geobasis.niedersachsen.de)
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Schutzgebiete: Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten und sonstigen 
einschränkenden Rahmenbedingungen (Landschafts- oder Naturschutzgebiete). Insgesamt gesehen 
ist der Standort aus städtebaulicher Sicht für die Ansiedlung gemischter und gewerblicher Betriebe in 
Nähe des Fresenburger Hafens und an ein bestehendes Gewerbegebiet anschließend als geeignet 
anzusehen. 

 

5.3 Planung 
Gegenüber den Darstellungen im bisher wirksamen Flächennutzungsplan werden für den 
Geltungsbereich der 40. Änderung des Flächennutzungsplans „Gewerbliche und gemischte 
Bauflächen“ dargestellt. 

 
Im Rahmen der Darstellung der Flächennutzungsplanänderung sind nach der allgemeinen Art der 
baulichen Nutzung gemischte (M) und gewerbliche Bauflächen (G) dargestellt worden, um das 
Planungsziel, hier Schaffung eines neuen Misch- und Gewerbegebietes für den lokalen Bedarf, 
erreichen zu können. Die Erschließung der zukünftigen Gewerbegebietsfläche soll von der im Westen 
angrenzenden Hauptstraße erfolgen. 
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Die konkreten Festsetzungen werden im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung getroffen. Diese 
vorliegende Flächennutzungsplanänderung legt lediglich die Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen fest. Diese sind in der verbindlichen Bauleitplanung zu konkretisieren bzw. auszufüllen, 
da dort genaue Festsetzungen z.B. zur Erschließung, Art und Maß der baulichen Nutzung sowie von 
Grünflächen bzw. Flächen für Anpflanzungen möglich sind, die im Rahmen des groben Rasters auf 
der Basis des Flächennutzungsplanes nicht dargestellt werden können. 

6. Auswirkungen der Planänderung 
Die wesentlichen Auswirkungen dieser Planänderung sollen anhand der in § 1 (6) BauGB genannten 
Belange erläutert werden. 

Folgende in § 1 (6) BauGB genannten Belange sind von dieser Planung betroffen: 
6.1 Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 

der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 
6.2 Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
6.3 Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Gestaltung des Orts- 

und Landschaftsbildes 
6.4 Belange der Ver- und Entsorgung 
6.5 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
6.6 Belange der Land- und Forstwirtschaft 
6.7 Belange des Verkehrs 
6.8 Technischer Umweltschutz und Klimaschutz 
6.9 Sonstige Belange 
6.10 Hinweise 

Die zuvor genannten Belange werden nachfolgend näher erläutert: 

 

6.1 Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung 

Dem Erfordernis und damit der Sicherung und Entwicklung eines Wirtschaftsstandortes und von 
Arbeitsplätzen wird mit dieser Änderung des Flächennutzungsplanes Rechnung getragen, da eine 
neue, für die ortsnahe Entwicklung der heimischen Wirtschaft erforderliche Misch- und 
Gewerbegebietsfläche geschaffen wird. Dem Bedürfnis der Samtgemeinde Lathen sowie der 
Gemeinde Fresenburg hinsichtlich der Sicherung und Entwicklung eines Wirtschaftsstandortes und 
von ortsnah gelegenen Arbeitsplätzen wird mit dieser Änderung des Flächennutzungsplanes 
Rechnung getragen. 

Durch die Schaffung neuer wohnortnaher gewerblicher Bauflächen können potenziell weite 
Anfahrtswege zum Arbeitsplatz entfallen, so dass letztlich dem einzelnen Arbeitnehmer mehr Geld für 
Konsumgüter zur Verfügung steht. Durch den damit einhergehenden Wegfall von Pkw-Fahrten wird 
die Umwelt geschont und CO2-Emissionen vermieden. 

a) Immissionen 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind auch die Immissionen zu berücksichtigen. Folgende 
Immissionen werden im Folgenden näher betrachtet: 

Landwirtschaftliche Immissionen: 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Immissionsradien landwirtschaftlicher Betriebe. Durch die Planung 
entstehen den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben keine Nachteile. 

Die zu einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen und die 
daraus resultierenden unvermeidlichen Immissionen (wie z.B. Staub, Gerüche, Lärm 
landwirtschaftlicher Maschinen) sind aufgrund des planerischen Gebotes der gegenseitigen 
Rücksichtnahme und des dörflichen Charakters hinzunehmen. Das Plangebiet ist, aufgrund der 
vorhandenen Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flächen und vorhandenen 
Tierhaltungsanlagen, vorbelastet. Daraus ergibt sich ein verminderter Schutzanspruch, der sich somit 
auf das ortsübliche und tolerierbare Maß beschränkt. 
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Lärm: 
Das Plangebiet liegt an der Kreisstraße 131 (Hauptstraße). In der Umgebung finden sich Wohngebiete 
sowie ein südlich angrenzendes Gewerbegebiet. Für die Planungen wurde vom Büro für Lärmschutz 
A. Jacobs aus Papenburg ein Lärmschutzgutachten erstellt (siehe Anlage 1). Im Ergebnis wird dort 
ausgeführt: 

Berechnung Gewerbelärm 
„… Das Plangebiet wird in insgesamt zwei Teilflächen (TF1 und TF2, vergleiche Lageplan Anlage 6.1) 
gegliedert, für die Geräuschkontingente bestimmt werden. … 
In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Werte der Emissionskontingente 
anzugeben. „Dafür wird folgende Formulierung empfohlen: 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 
angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 h - 22.00 h) noch nachts 
(22.00 h - 6.00 h) überschreiten: 

 
Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die 
planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens (Betrieb oder Anlage) zu prüfen. Die Prüfung der 
Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5. Für ein Vorhaben ist somit zu überprüfen, ob die für 
das Betriebsgrundstück zugeordneten Emissionskontingente, durch die gemäß TA-Lärm berechneten 
Beurteilungspegel sämtlicher vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an den benachbarten 
Immissionsorten eingehalten werden. 
Entsprechend der DIN 45691 kann eine Relevanzgrenze für die Beurteilung von Vorhaben festgesetzt 
werden. Die Regelung der DIN 45691 Abschnitt 5 bezieht sich auf den Nachweis im 
Genehmigungsverfahren und nicht auf die Festsetzungen im Bebauungsplan. Die Relevanzgrenze 
dient der Vermeidung von Untersuchungen für Lärmemissionen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit 
ohnehin nicht zu relevanten Lärmbelastungen führen. Dies ist dann der Fall, wenn die einzelnen 
Immissionen der zu beurteilenden Anlage die Richtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten um 
mindestens 15 dB(A) (Relevanzgrenze nach DIN 45691) unterschreiten. Die Gemeinde Fresenburg 
kann jedoch die Anwendung der "Summation und der Relevanzgrenze" nach Abschnitt 5 der DIN 
45691 durch Festsetzung ausschließen. Zusätzliche oder andere Festsetzungen können nach Anhang 
A der DIN 45691 getroffen werden. Durch geeignete Abschirmmaßnahmen zu den Immissionsorten 
können auch höhere Emissionskontingente genutzt werden.“ 
Berechnung Straßenverkehrslärm 
Ergebnis: „Die Berechnungen zeigen (vgl. Lagepläne Anlage 6.3a bis 6.3d), dass innerhalb von 
Teilbereichen des geplanten MI-Gebietes die Orientierungswerte tags und nachts im EG und im 1.OG 
überschritten werden. …“ 
„Aufgrund der Vorbelastung infolge Verkehrslärms auf der K 131 und des Gewerbelärms durch die 
vorhandenen Gewerbeflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 „Hafengebiet“ sowie 
durch die geplanten Gewerbeflächen des Bebauungsplanes Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ 
ergeben sich innerhalb der unbebauten Grundstückes die Lärmpegelbereiche I bis IV (siehe Anlage 
Lageplan Anlage 6.4 (= ungünstigster Fall 1. OG). 
Zum Schutz einer geplanten Bebauung werden für das Planverfahren folgende textliche 
Festsetzungen vorgeschlagen: 
1. Bei Neubauten, wesentlichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkommen, sind 

in den als Lärmpegelbereich gekennzeichneten Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
Vorkehrungen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm zu treffen. Die Außenbauteile (Fenster, Wand, 
Dachschrägen) müssen mindestens folgenden Anforderungen nach DIN 4109 hinsichtlich der 
Schalldämmung zum Schutz gegen Außenlärm genügen: 

Teilfläche LEK, tags LEK, nachts 

TF 1 59 44 

TF 2 66 51 
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Der Nachweis des bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile ist auf der 
Grundlage der als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 und Beiblatt 
zur DIN 4109 zu führen. 
Für Schlafräume und Kinderzimmer in den Lärmpegelbereichen III bis IV ohne straßenabgewandte 
Fenster sind schallgedämpfte Lüftungssysteme einzubauen. Das bewertete Bau-Schalldämm-
Maße R'w,ges der Außenbauteile muss auch unter Berücksichtigung der Lüftungssysteme erreicht 
werden. Alternativ ist eine Belüftung über die lärmabgewandte Fassadenseite zu ermöglichen. 

2. Außenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und Freisitze, dürfen nicht an der Hausseite 
(Ostseite) angeordnet werden, die dem vollen Schalleinfall unterliegen, oder müssen durch 
bauliche Maßnahmen (z.B. 1,80m hohe Wand) vor den Einwirkungen infolge des 
Straßenverkehrslärms abgeschirmt werden. Bauliche Anlagen sind in diesem Fall 
Umfassungswände am Rand der Außenwohnbereiche, gefertigt aus Glas, Plexiglas, Mauerwerk 
oder Holz in einer Höhe von mindestens 1,80 m. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass die 
Wand sowie deren Verbindung zum Pfosten, Boden und der Haltekonstruktion fugendicht 
ausgeführt werden. 

3. Bei Neu- und Umbauten von Wohngebäuden im verlärmten Bereich kann durch die Anordnung von 
schutzbedürftigen Räumen (z. B. Schlafzimmer) östlich der K 131 auf die lärmabgewandte Ostseite 
bis zu 10 dB und auf die seitlichen Nord- und Südseiten bis zu 3 dB (Einwirkung durch „halbe“ 
Straße) an Lärmminderung gegenüber der Westseite erreicht werden. Auch bei Anordnung der 
Außenwohnbereiche auf die oben angegebenen lärmabgewandten Bereiche sind entsprechende 
Pegelminderungen zu erzielen.“ 

Das gutachterliche Fazit lautet: „Unter Berücksichtigung der zuvor unter Punkt 1 und 2 aufgeführten 
passiven Lärmschutzmaßnahmen in den roten Bereichen lässt sich innerhalb der in der 
Rasterlärmkarte (vgl. ungünstigsten Fall EG tags Anlage 7.1c) dargestellten Fläche eine Nutzung als 
„Mischgebiet” (MI) gemäß §6 BauNVO umsetzen.“ 
 
Mit Aufnahme entsprechender Festsetzungen im Bebauungsplan sind keine unzulässigen 
Überschreitungen von schalltechnischen Orientierungswerten zu erwarten. 

Schadstoffe: 

Abgase aus Heizungen lassen aufgrund der zulässigen Art der Bebauung und Nutzung sowie der 
gültigen Wärmestandards und moderner Heizungsanlagen keine erhebliche Beeinträchtigung 
erwarten. Maßnahmenempfehlungen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen sind nicht 
erforderlich. Unzulässige Schadstoffemissionen aus den gewerblichen Betrieben sind nicht zu 
erwarten bzw. derzeit nicht zu beschreiben. Nachbarschaftliche Risiken sind nicht zu beschreiben. 
Potenzielle Schadstoffemissionen aus ansiedlungswilligen Betrieben werden im Zuge von 
erforderlichen Genehmigungen (Baugenehmigung, BIMSchG-Genehmigungen) so geregelt, dass die 
Nachbarschaft und insbesondere die angrenzenden Wohngebiete nicht unzulässig belastet werden. 
Die vom Kfz-Verkehr verursachten Immissionen können die Funktion als gewerbliche Baufläche 
aufgrund der Geringfügigkeit nicht erheblich beeinträchtigen. Sie summieren sich zu der bereits 
vorhandenen Vorbelastung aus der Umgebung. 

b) Altlasten 
Unter Altlasten versteht man Beeinträchtigungen, u.a. chemische Kontaminationen des Untergrundes, 
die eine potentielle Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, aber nicht mehr in Zusammenhang mit 
aktiven Geländenutzungen stehen. Unter dem Begriff Altlasten werden Altablagerungen und 
Altstandorte zusammengefasst, von denen eine Gefahr für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung ausgeht. 

Bewertetes Bau-Schalldämm-Maße 
Pegel- Maßgeblicher R'w,ges 

be- Außenge der Außenbauteile R'.,,,., erf. in dB 

reich räuschpegel Raumarten 
Aufenthaltsräume Büroräume 

L, in dB in Wohnungen und Ähnliches 

1 55 30 30 

II 60 30 30 

III 65 35 30 

IV 70 40 35 
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Innerhalb des Geltungsbereiches als auch in der direkten Umgebung sind keine Altlasten bekannt. 

6.2 Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
Im Planbereich sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ausgewiesen. Inwieweit archäologische Fundstücke / 
Bodendenkmale im Boden verborgen sind, kann im Voraus nicht geklärt werden. Auf die gesetzlichen 
Vorschriften zum Umgang mit etwaigen Bodenfunden wird daher verwiesen: 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem 
Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Die Untere 
Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931) 44-4039 oder 
(05931) 44-6605. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

6.3 Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie 
die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

Negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind nicht zu erwarten, da im 
Zusammenhang mit den vorhandenen und geplanten Nutzungen ein geordnetes städtebauliches Bild 
entsteht. Der Einbindung der zukünftigen Bauflächen in das Landschaftsbild kann weiterhin durch den 
Erhalt der umgebenden Gehölzstrukturen sowie aufwertende Eingrünungen mit heimischen Gehölzen 
auf den Baugrundstücken Rechnung getragen werden. Durch die Anbindung an ein schon 
bestehendes Gewerbegebiet sind die Auswirkungen insbesondere unter dem Gesichtspunkt der 
umgebenden Grünstrukturen nur als gering einzustufen. 

6.4 Belange der Ver- und Entsorgung 
Strom, Gas, Trinkwasser, Telekommunikation: Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischer 
Energie und Gas erfolgt durch Anschluss an das örtliche Leitungsnetz der Energieversorgung Weser-
Ems AG (EWE). Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das Versorgungsnetz des 
Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) „Hümmling“. Die fernmeldetechnische Versorgung erfolgt 
durch die Telekom Deutschland GmbH oder einem anderen Anbieter. 

Schmutzwasser: Das anfallende Schmutzwasser wird über Leitungen mit Anschluss an die öffentliche 
Schmutzwasserkanalisation an die Kläranlage in Lathen abgeführt. 

Regen-/Oberflächenwasser: Für das Plangebiet wurde ein wasserwirtschaftliches Konzept entwickelt 
und eine wasserrechtliche Genehmigung beantragt („Oberflächenwasserbewirtschaftung für ein 
geplantes MI- / GE – Gebiet an der Hauptstraße „K 131" in Fresenburg, sowie Teilflächen der 
Heidestraße und K 131 und Planung der Entwässerungsanlagen und hierzu Änderungsantrag zur 
bestehenden Erlaubnis Az.: 681/657-20-161.2004001 vom 26.04.2004 nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz § 8, 9 und 10 und der Benutzung eines oberirdischen Gewässers“). Das 
anfallende Regenwasser wird über Rückhalteanlagen der vorhandenen Vorflut zugeleitet.  

„Mit der vorliegenden Beurteilung über die Entwässerung zur Planung eines erweiterten MI-Gebietes, 
der Entwässerung eines Streckenabschnittes der Heidestraße und eines Teiles der Hauptstraße 
(K131), sowie der Planung einer Erweiterungsfläche nördlich des B-Planes Nr. 16 in Fresenburg wird 
dem aktuellen Stand der Technik und den Anforderungen der ökologischen 
Regenwasserbewirtschaftung Rechnung getragen. Somit ist gewährleistet, dass das 
Oberflächenwasser von den befestigten Flächen, über Regenrückhaltebecken einem Gewässer dritter 
Ordnung zugeleitet und an anderer Stelle dem Wasserhaushalt wieder zugeführt werden kann. Auch 
bei der Überprüfung der zwei bestehenden Regenrückhalteanlagen wurden keine negativen 
Auswirkungen festgestellt. Die Anlagen sind gemäß der momentanen Ausmaße ausreichend 
bemessen und können die Mehrmengen aus der Heidestraße als auch von den zwei geplanten 
Grundstücken nördlich des B-Planes Nr 16 mit einer gedrosselten Einleitungsmenge von 9 I/s in den 
Graben III aufnehmen. Für die vorher genannten Flächen wird hiermit eine Ergänzung zur 
bestehenden Erlaubnis beantragt und eingereicht. Zusätzlich wird eine Überfahrt im Bereich des 
vorhandenen Regenrückhaltebeckens (RRB II) zwischen den Flurstücken 131 und 128 beantragt. Für 
die Erweiterungsflächen sind je nach Ansiedlung von gewerbetreibenden Unternehmungen 
gesonderte wasserrechtliche Unterlagen auf Erteilung einer wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis 
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von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) an den 
Landkreis Emsland einzureichen.“ (Auszug aus dem wasserrechtlichen Antrag vom 07.09.2020) 

Mit Schreiben des Landkreises Emsland vom 04.11.2020 wurde der Gemeinde Fresenburg nach 
Maßgabe der mit Datum vom 07.09.2020 vorgelegten Antragsunterlagen gemäß §§ 8, 9 und 10 WHG 
die jederzeit widerrufliche Erlaubnis zum/zur Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer III. 
Ordnung über zwei vorhandene Regenrückhaltebecken im Zuge der Erschließung des Gebietes des 
Bebauungsplans Nr. 16 "Hafengebiet" als Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 26.04.2004 
(Az.: 681/657-20-161.2004.001) erteilt. 

 
Zu beachten: Der im Zuge einer durch das Büro Rücken und Partner durchgeführten 
Erkundungsbohrung auf der Planfläche (08.06.2020) gemessene Grundwasserspiegel lag 1,90 m 
unter dem Gelände. Der Kanaldeckel an der K 131, der als Bezugspunkt bei der 
Rammkernsondierung diente, hat eine Höhe von +8,43 m NN, so dass der GW-Spiegel auf eine Höhe 
von +8,43 m - 1,90 m = +6,53 mNN lag. Jahreszeitlich bedingt kann der Grundwasserspiegel 
durchaus Schwankungen von bis zu 50 cm aufweisen. Auf der geplanten Erweiterungsfläche wäre für 
ein Versickerungsbecken eine Auffüllung des Geländes von Minimum 2,58 m für eine Versickerung 
notwendig. Durch die örtlichen Gegebenheiten erfolgt daher als Gesamtkonzept keine Versickerung 
des Niederschlagswassers auf den Grundstücken, sondern eine Regenrückhaltung über 
Sammelrohrleitungen in das vorhandene Regenrückhaltebecken (RRB II). Der hierfür vorgesehene 
Platzbedarf, auf den Grundstücken, ist erheblich geringer und eine Auffüllung des anstehenden 
Geländes kann auf ca.1,10 m verringert werden. 
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Löschwasserversorgung: Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen 
Regeln, Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt v. DVGW) und in Absprache mit der zuständigen Feuerwehr 
erstellt. Um den nötigen Objektschutz gewährleisten zu können, ist im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens das Bauvorhaben mit den Fachbehörden des Brandschutzes und mit dem 
jeweiligen Versorgungsunternehmen abzustimmen. Eine der baulichen Anlage entsprechende 
Löschwasserversorgung ist nachzuweisen. Wenn der nötige Objektschutz durch die 
Löschwasserversorgung nicht erreicht werden kann, ist ggf. eine Löschwasservorhaltung auf eigenem 
Grund und eigene Kosten entsprechend den bauordnungsrechtlichen Vorschriften und den sonstigen 
gesetzlichen Verpflichtungen zu gewährleisten. 
Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten: 
- Die erforderlichen Straßen sind vor Fertigstellung der Gebäude so herzustellen, dass Feuerwehr 

und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäuden gelangen können. 
- Für das geplante Gebiet ist für die Löschwasserversorgung zu berücksichtigen, dass ein 

Löschwasserbedarf von 1.600 l/min (96 m³/h) für mindestens 2 Stunden vorhanden ist. Mindestens 
50 % sind durch eine unabhängige Löschwasserversorgung sicherzustellen. Diese kann durch 
folgende Maßnahmen verwirklicht werden: 
· Löschwasserteiche nach DIN 14210 
· Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 
· Löschwasserbehälter nach DIN 14230 

- Der Abstand der einzelnen Hydranten von den Gebäuden darf 150 m nicht überschreiten. Die 
Standorte der einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahmestellen sind mit den zuständigen 
Gemeinde- / Ortsbrandmeistern festzulegen. 

Abfallbeseitigung: Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des 
Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 

6.5 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
Im Umweltbericht wurde festgestellt, dass durch den Vergleich der Werteinheiten des IST-Zustandes 
mit der Planung ein Kompensationsdefizit von 6.503 WE verbleibt. 

Ersatzmaßnahme / Kompensation 

Seitens der Gemeinde Fresenburg wird als Ersatzfläche das Flurstück 44/2 der Flur 16 in der 
Gemarkung Fresenburg benannt. Das Flurstück hat eine Größe von 15.000 m² und soll in enger 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland wie folgt weiter 
aufgewertet werden: 

Gegenüber der bisherigen Überlassung der Fläche als Sukzessionsfläche soll diese nunmehr durch 
das Anpflanzen von Eichen in weitem Abstand aufgewertet werden. Eine wasserrechtliche 
Genehmigungspflicht (§78a WHG) besteht nach Auskunft der Unteren Wasserbehörde nicht, da das 
Vorhaben den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
und § 75 Absatz 2 WHG nicht entgegenstehen. Weiterhin sind die Ablagerungen und Vermüllungen 
zu entfernen. Nicht standortgerechte, heimische Laubgehölze sind zu entfernen (Japanischer 
Knöterich). Anschließend wird eine Einfriedung der Neuaufforstungsfläche mit einem Wildschutzzaun 
hergestellt (einhalten von mind. 60 cm Schwengelrecht, 1,25 m Abstand zur Grundstücksgrenze). 

Durch diese ergänzende Maßnahme können in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei 
einer Flächengröße von 15.000 m² und einem Aufwertungsfaktor von 1 zu den bereits sichergestellten 
15.000 Werteinheiten zusätzliche 15.000 Werteinheiten generiert werden. Von diesem 
Kompensationspool mit gesamt 30.000 Werteinheiten ist die Ersatzmaßnahme für den 
Bebauungsplan Nr. 22 „Fresenburger Heide, Teil 2“ in der Größe von 8.840 WE abzuziehen, so dass 
noch 21.160 WE für Kompensationserfordernisse zur Verfügung stehen. 

Damit kann das durch diese Bauleitplanung erforderliche Kompensationsdefizit von 6.501 WE 
ausreichend ausgeglichen werden. 

Fazit: Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
können somit ausreichend berücksichtigt werden. 

6.6 Belange der Land- und Forstwirtschaft 
Die Belange der Landwirtschaft werden insofern berührt, als eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 
(Ackerbau) beansprucht und umgewandelt wird. Da jedoch die Verfügbarkeit gegeben ist, sind keine 



Dipl.-Ing. Thomas Honnigfort, Haren (Ems) 2021 Seite 14  Begründung zur 40. Änderung des Flächennutzungsplanes 
   der Samtgemeinde Lathen 

Begründg 40 FNPÄ Hafengebiet Fresenburg SG Lathen EF 06-07-2021.docx 

Nachteile für die Landwirtschaft zu erwarten. Das Plangebiet liegt außerhalb von Immissionsradien 
landwirtschaftlicher Betriebe. Durch die Planung entstehen den bestehenden landwirtschaftlichen 
Betrieben keine Nachteile. 

Die Nutzer des zukünftigen Baugebietes haben zu berücksichtigen, dass die zu einer 
ordnungsgemäßen Landwirtschaft erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen und die daraus 
resultierenden unvermeidlichen Immissionen (wie z.B. Staub, Gerüche, Lärm landwirtschaftlicher 
Maschinen) aufgrund des planerischen Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen 
sind. Das zukünftige Baugebiet ist aufgrund der ländlichen Lage und der vorhandenen Nachbarschaft 
zu landwirtschaftlich genutzten Flächen vorbelastet. Daraus ergibt sich ein verminderter 
Schutzanspruch, der sich somit auf das ortsübliche und tolerierbare Maß beschränkt. 

Belange der Forstwirtschaft: Forstwirtschaftliche Belange sind nicht berührt, da keine Waldflächen 
umgewandelt oder beansprucht werden. 

6.7 Belange des Verkehrs 
Erschließungsstraßen auf den Planflächen sind nicht vorgesehen. Die Erschließung der zukünftigen 
Bauflächen soll über eine jeweilige Zufahrt von der direkt westlich angrenzenden Hauptstraße (K131) 
erfolgen. Ausreichende Stellplätze müssen auf den jeweiligen Grundstücken vorgehalten werden. 

Mit Schreiben vom 05.12.2019 teilte der Landkreis Emsland die „Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt 
gemäß § 4 Abs. 2 des Niedersächsischen Straßengesetzes im Zuge der Kreisstraße 131 
„Hauptstraße" bei Str.-km 3,100 bis Str.-km 2,860, in der Gemeinde Fresenburg“ mit. Die Festlegung 
einer Bauverbotszone ist nicht erforderlich. 

Verkehrliche Erschließung: Die Genehmigungen der direkten verkehrlichen Erschließungen der 
Grundstücke zur Kreisstraße 131 werden im Zuge des jeweiligen Bauantrages mit erteilt. Die hierzu 
erforderlichen Nebenbestimmungen werden Bestandteil der Baugenehmigung. Diese bei der 
verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigende Festsetzung dient der Regelung der Anbindung an 
die Kreisstraße. Damit soll ein unkontrolliertes Erschließen der Grundstücke mit den sich daraus 
ergebenden möglichen verkehrlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen verhindert werden. 

Hinweise: 
Ø Der Fachbereich Straßenbau beim Landkreis Emsland ist im erforderlichen 

Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. 
Ø Es ist sicherzustellen, dass vom Plangebiet keine Einwirkungen durch Blendung, Licht, Rauch und 

Sonstiges auf die Kreisstraße 131 eintreten, welche die Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des 
Verkehrs beeinträchtigen können. 

6.8 Technischer Umweltschutz und Klimaschutz 
Lärmschutz: An den Geltungsbereich westlich angrenzend befindet sich die Kreisstraße 131 
(Hauptstraße). In der Umgebung finden sich Wohngebiete sowie ein südlich angrenzendes 
Gewerbegebiet „Hafen“ (Bebauungsplan Nr. 16). Im Rahmen der Planungen wurde durch das Büro für 
Lärmschutz A. Jacobs aus Papenburg ein Lärmschutzgutachten erstellt (siehe Anlage 1). Unter 
Beachtung der dort aufgeführten Maßnahmen und die Aufnahme entsprechender Festsetzungen im 
Bebauungsplan sind keine unzulässigen Überschreitungen von schalltechnischen 
Orientierungswerten zu erwarten. 

Klimaschutz: Klimaschutz und Klimaanpassung sind nunmehr ausdrücklich abwägungsrelevante 
Belange in der Bauleitung und daher im Verhältnis zu den anderen Belangen der Bauleitplanung 
gleichberechtigt gegeneinander und untereinander sachgerecht abzuwägen. Eine Planungspflicht wird 
dadurch allerdings nicht ausgelöst. Bauherren müssen u.a., wenn sie neu bauen, parallel zur 
Energieeinsparverordnung (EnEV) auch das geltende Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) erfüllen. Die EnEV fordert energieeffiziente Gebäude mit einem beschränkten erlaubten 
Primärenergiebedarf zum Heizen, Wassererwärmen und Lüften. Parallel dazu begrenzt die EnEV den 
Wärmeverlust durch die Bauhülle. Seit dem 1. Mai 2014 ist die aktuelle EnEV 2014 in Kraft. Sie hat 
seit dem 1. Januar 2016 die energetischen Anforderungen an Neubauten erhöht. Eigentümer von 
Neubauten müssen gem. EEWärmeG 2011 seit dem 1. Mai 2011 auch einen Teil der benötigten 
Wärme oder Kälte über erneuerbare Energiequellen decken (z.B. Solarstrahlen, Erdwärme oder 
anerkannte Ersatzmaßnahmen durchführen). 
Im Sinne des Klimaschutzes wird die Nutzung der Potentiale für umweltverträgliches, nachhaltiges 
Bauen sowie eine ressourcenschonende Energieversorgung mit Wärme und Warmwasser (z.B. 
thermische Solaranlagen, Biomasseanlagen wie Holzpellet- oder Holzhackschnitzelanlagen) 
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empfohlen. Eingriffe in klimatisch relevante Flächen ergeben sich in Folge der Planung nicht. Es ist 
auch nicht davon auszugehen, dass durch die Bebauung die Durchlüftungssituation im Bereich der 
Umgebung nachhaltig gestört werden würde. 
Es werden keine Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien getroffen und eine Nutzung 
regenerativer Energien oder sonstige bauliche Maßnahmen zum Klimaschutz wird weder 
ausgeschlossen noch erschwert. Die Entscheidung, welche Energiestandards und welche Arten 
erneuerbarer Energien auf den Baugrundstücken eingesetzt werden, bleibt den Bauherren 
vorbehalten. Insofern ist eine den allgemeinen Klimaschutzzielen entsprechende Bebauung möglich. 

Luftschadstoffe: Dem LÜN-Jahresberichtes 2018 vom 07.11.2019 zufolge sind für das Emsland 
Überschreitungen des zulässigen Jahrsmittelwertes für Feinstaub (PM10) und der Grenzwerte für die 
Kurzzeitbelastung beider Schadstoffkomponenten Stickstoffdioxid (NO2) und Stickstoffoxide (NOX) 
sowie Feinstaub (PM10) eher nicht zu erwarten. Die Grenzwerte wurden eingehalten. Abgase aus 
Heizungen lassen aufgrund der zulässigen Art der Bebauung und Nutzung sowie der gültigen 
Wärmestandards und moderner Heizungsanlagen keine erhebliche Beeinträchtigung erwarten. Die 
vom Verkehr verursachten Immissionen werden sich aufgrund der Bestandssituation nicht wesentlich 
verändern. Sie summieren sich zu der bereits vorhandenen Vorbelastung aus der Umgebung. Bei 
unsachgemäßer Handhabung kann die Qualität der Luft durch Ammoniakemissionen, die bei der 
Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern entstehen, sowie durch Lachgasemissionen, die 
aus gedüngten Böden freigesetzt werden, beeinträchtigt werden. Im Rahmen der ordnungsgemäßen 
und fachlichen Bodenbewirtschaftung sind diese Risiken jedoch nicht als relevant zu bezeichnen. 

6.9 Sonstige Belange 
Sonstige Belange der Bevölkerung hinsichtlich sozialer und kultureller Bedürfnisse sind nicht 
nachteilig betroffen. Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes werden nicht berührt. 

6.10 Hinweise 
1. Denkmalschutz: Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 

Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der 
Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 
1 NDSchG). Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar 
unter (05931) 44-4039 oder (05931) 44-6605. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf 
von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 
Abs. 2 NDSchG). 

2. Abfallentsorgung: Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des 
Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 

3. Naturschutz: Die Rodung von Gehölzen und die Herrichtung des Baufeldes dürfen nicht während 
der Brutzeit stattfinden, also nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September. Ab dem 01. 
August eines Jahres könnte eine ökologische Baubegleitung eine vorzeitige Freigabe zur Rodung 
ermöglichen. 

4. Emissionen: Von der Kreisstraße 131 können Emissionen ausgehen. Für die in Kenntnis dieses 
Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast 
keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden. 

5. Wehrtechnische Dienststelle: Die Bauflächen befinden sich nahe der Wehrtechnischen 
Dienststelle. Die Anlage besteht seit Jahrzehnten und die Immissionen sind als Vorbelastung 
anzuerkennen. Die bei Erprobungs- und Versuchsschießen entstehenden und auf das Plangebiet 
einwirkenden Schallimmissionen sind hinzunehmen. Diese Schießen finden regelmäßig tags und 
auch nachts statt. Vorkehrungen gegen diese Lärmimmissionen sind nur im begrenzten Umfang, z. 
B. durch eine entsprechende Gebäudeanordnung oder Grundrissgestaltung, möglich. Die 
Eigentümer sollen auf diese Sachlage hingewiesen werden. Abwehransprüche gegen die 
Bundeswehr, den Betreiber des Schießplatzes, können daher diesbezüglich nicht geltend gemacht 
werden. 
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7. Umweltbericht 

7.1 Einleitung 
Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit der Formulierung in 
§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den voraussichtlichen Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung. 
Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung der Planungen auf die 
Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf die geplanten Nutzungen im 
Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken können. Hierzu werden vernünftigerweise 
regelmäßig anzunehmende Einwirkungen geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht 
vorhersehbare Ereignisse. Da konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese 
Prüfung nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase. 

7.1a Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 
Bauleitplanes 

Die Gemeinde Fresenburg beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hafengebiet“. Das 
dortige bauleitplanerisch abgesicherte Gelände soll nach Norden um gemischte und gewerbliche 
Bauflächen erweitert werden, um konkrete Ansiedlungsabsichten eines Betriebes sowie die 
Erweiterung des bestehenden Betriebes Watermann Schutztore zu ermöglichen. Zu diesem Zweck ist 
die Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lathen erforderlich, um die 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für die verbindliche Planung zu schaffen. 

Da der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen derzeit weder Entwicklung gewerblicher noch 
gemischter Bebauung zulässt und damit die Voraussetzungen für eine bauleitplanerische Entwicklung 
fehlen, ist diese 40. Änderung erforderlich, um die Art der Flächennutzung den aktuellen planerischen 
Erfordernissen – hier in der Mitgliedsgemeinde Fresenburg – anzupassen. 

Die Gemeinde Fresenburg, seit 1934 bestehend aus den Ortsteilen Fresenburg, Düthe und Melstrup, 
hat aktuell (2019) 910 Einwohner. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die konsequente, 
teilweise in Gemeinschaft mit der Gemeinde Lathen vorgenommene, Entwicklung von Gewerbe- und 
Industriegebieten sowie bedarfsorientierten Ausweisung von Wohngebieten gut aufgestellt. Diese 
Entwicklung soll nun mit der bedarfsgerechten (es sind konkrete Ansiedlungsabsichten bekannt) 
Ausweisung gemischter bzw. gewerblicher Baufläche fortgesetzt werden. 

Während die bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete in erster Linie emissionsstärkeren und 
flächenintensiven Betrieben vorbehalten werden sollen, sind in der Nähe zu der bestehenden 
Wohnbebauung wenig störende Betriebe wünschenswert, die damit wohnortnahe Arbeitsplätze 
vorhalten können. 

Im Gebiet der Samtgemeinde Lathen sind zwar noch gewerbliche Bauflächen vorhanden. Diese sind 
aber für die erwähnten lokalen Unternehmen weniger interessant, da sie nicht ortsnah liegen und in 
erster Linie flächenintensiven und emissionsstärkeren Betriebsansiedlungen zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Die nunmehr geplanten ortsnahen gewerblichen Bauflächen sollen insbesondere für 
emissionsärmere klein- und mittelständische Betriebsansiedlungen bereitgestellt werden. 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten und sonstigen einschränkenden 
Rahmenbedingungen (Landschafts- oder Naturschutzgebiete). Insgesamt gesehen ist der Standort 
aus städtebaulicher Sicht für die Darstellung / Ausweisung von gemischter und gewerblicher 
Baufläche als geeignet anzusehen. Bei der von dieser 40. Änderung des Flächennutzungsplanes 
betroffenen Fläche in der Größe von rd. 0,98 ha handelt es sich um eine städtebaulich sinnvoll 
arrondierte und aus gegeben Anlass (lokale Nachfragesituation an entsprechender Baufläche) 
erforderliche Entwicklung einer gemischten und gewerblichen Baufläche. 

Gegenüber den Darstellungen im bisher wirksamen Flächennutzungsplan werden für den 
Geltungsbereich der 40. Änderung des Flächennutzungsplans gewerbliche (G) und gemischte 
Bauflächen (M) dargestellt. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) 
Die Öffentlichkeit ist frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht 
kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten und ihr ist 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Zur o.a. Flächennutzungsplanänderung wurde 
die frühzeitige Bürgerbeteiligung am 20.08.2019 im Rathaus der Samtgemeinde Lathen durchgeführt. 
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Zu diesem Termin waren zwei Personen erschienen; ihnen wurde das Flächennutzungsplanverfahren 
und insbesondere die Planzeichnung erläutert. Hinweise oder Anregungen wurden nicht abgegeben. 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
Gemäß § 4 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
BauGB zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzufordern. Die frühzeitige 
Behördenbeteiligung erfolgte mit Schreiben der Samtgemeinde Lathen vom 06.08.2019. 

7.1b Ziele des Umweltschutzes und die Art ihrer Berücksichtigung bei der 
Aufstellung des Bauleitplans  

Die nachfolgende Umweltprüfung ermittelt und beschreibt mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 
der Planung, führt die naturschutzfachliche Eingriffsregelung durch und zeigt Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen auf. Die Ergebnisse werden als Umweltbericht zusammengefasst und 
fließen in die Begründung ein. Die Umweltprüfung erfolgt gemäß § 2 Abs. 4 BauGB in der derzeit 
gültigen Fassung. Die Umweltauswirkungen werden nach den Vorgaben in §§ 1 und 1a BauGB, den 
Zielen und Grundsätzen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), dem 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 

Rechtsgrundlagen für diese Bauleitplanung sind: 
Ø Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) 
Ø Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 

132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
Ø Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 4.Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
Nach den Naturschutzgesetzen soll insbesondere eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes 
von Pflanzen- und Tierarten, Biotopen, Landschaft und biologischer Vielfalt sowie der 
Wechselwirkungen der biotischen und abiotischen Schutzgüter zwischen- und untereinander 
vermieden bzw., wo unvermeidbar, vermindert oder ausgeglichen werden. Das 
Bundesbodenschutzgesetz verlangt den schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden; 
das Baugesetzbuch setzt dies in die Forderung der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung und anderer Möglichkeiten der Innenentwicklung um. Das 
Bundesimmissionsschutzgesetz regelt zusammen mit nachfolgenden Verordnungen und Technischen 
Anleitungen (z.B. TA Lärm) den zulässigen Ausstoß von Stoffen, Lärm u.a. zur Wahrung der 
Gesundheit des Menschen. Die vorliegende Planung dient der flächensparenden Nutzbarmachung 
von gewerblichen Bauflächen in Ortsrandlage im Sinne von § 1a Abs. 2 BauGB. 
Den digitalen Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz zufolge sind für den Geltungsbereich keine Darstellungen enthalten. Geschützte Biotope, 
Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete sind innerhalb des Geltungsbereiches sowie in der Umgebung 
nicht vorhanden. 
Im derzeitigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen ist für die Planfläche 
landwirtschaftliche Nutzung dargestellt (ohne zeichnerische Darstellung). In einem Teilgebiet ist im 
Ursprungsplan gemischte Baufläche vorhanden, die sich weiter nach Norden fortsetzt. Dem 
Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (2010) zufolge befindet sich das 
Plangebiet in einen „bauleitplanerisch gesicherten Bereich“. 
Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Lathen stammt aus dem Jahre 1995. Der Entwicklungsplan 
zum Landschaftsplan trifft keine Aussagen zum Vorhabengebiet. 
Für das anstehende Bauleitplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a (3) BauGB zu beachten. 
Der landespflegerische Planungsbeitrag ist in diesem Umweltbericht integriert. 
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7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung 

7.2a 1 - Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustands einschließlich der Merkmale der Gebiete, die 
voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

7.2a.aa) Untersuchungsgebiet 
Die Biotopkartierung umfasst den Planbereich dieser Änderung des Flächennutzungsplans in einer 
Größe von rund 0,98 ha. Umgebende Flächen wurden einbezogen bzw. mit betrachtet. 

7.2a.bb) 1.Fläche 
Das Planungsgebiet ist derzeit unbebaut und wird ackerbaulich genutzt. Entwässerungsgräben finden 
sich südlich im Plangebiet und östlich an das Plangebiet angrenzend. 

7.2a.bb) 2. Boden 
Das Untersuchungsgebiet ist laut Geologischer Karte 1:25.000 im Tiefenbereich 0 bis 2 m unter GOK 
geprägt von fluviatilen, Sanden aus der Weichselkaltzeit. Diese sind stellenweise von einer 
Flugsanddecke überlagert. Laut Bodenübersichtskarte 1:50.000 tritt auf der untersuchten Fläche als 
Bodentyp Podsol auf. Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist fluviatiler Sand und Flugsand. 

Podsole sind Böden aus verschiedenartigem, sandigen Ausgangssubstrat, durch Auswaschung im 
Oberboden stark verarmt und versauert, im Unterboden Anreicherung der ausgewaschenen 
Humusstoffe sowie Eisen- und Aluminiumoxide als Orterde oder Ortstein. Nährstoffarme Standorte, 
verwehungsgefährdet. Eine kulturhistorische Bedeutung des Bodens (z.B. Esch) kann hier nicht 
erkannt werden. Das Nitratrückhaltevermögen ist gering. Die mittlere Durchlüftung ist hoch bis sehr 
hoch. Die Nitratauswaschungsgefahr und die Erosionsempfindlichkeit ist relativ hoch. Die 
Versauerungsgefahr ist als mittel zu bezeichnen. Das landwirtschaftliche Ertragspotential – bezogen 
auf dt/ha Wintergerste – ist bei den Flächen des Geltungsbereichs für Acker- als auch 
Grünlandnutzung als mittel zu bezeichnen. Aus Sicht der o.g. Eigenschaften und Empfindlichkeiten 
sowie den Vorbelastungen (intensive landwirtschaftliche Nutzung) ist der Boden des Geltungsbereichs 
im unbebauten Zustand von allgemeiner Bedeutung. In „Geo Fakten 11 - Schutzwürdige Böden in 
Niedersachsen - Hinweise zur Umsetzung der Archivfunktion im Bodenschutz“ (NLfB, Hannover, Mai 
2002) wird ausgeführt, dass kulturgeschichtlich bedeutsame Böden durch acker- und kulturbauliche 
Maßnahmen, die heute nicht mehr gebräuchlich sind (z.B. Düngung mit Plaggen und Laubstreu) 
entstanden sind. Zur Gruppe der Böden mit kulturhistorischer Bedeutung zählen Plaggenesche, 
Hortisole, Wölbäcker, Wurten, kultivierte Moore (Fehnkultur) und Heidepodsole. Bei dem Bodentyp 
Podsol handelt es sich um einen verbreiteten Bodentyp in Niedersachsen. Dieser Boden sollte nur 
exemplarisch bei guter Ausprägung als repräsentativer Standort ausgewiesen werden. 

Gemäß der Aussage einer bodenkundlichen Aufschlussbohrung am benachbarten Wohngebiet aus 
dem Jahr 2007, bestehen die anstehenden Bodenarten aus Feinsande, die mittelsandig bis in einer 
Tiefe von 22 m vorkommen. Es ist davon auszugehen, dass das anstehende Gelände (i.M. + 7,00-
8,00 mNN) der geplanten Erweiterungsflächen nördlich des B-Planes Nr. 16 auf min. 8,10 mNN 
aufgefüllt werden muss. Um Aufschluss über den Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens und die Höhe 
des Grundwasserspiegels zu erhalten, hat das Ingenieurbüro Rücken und Partner aus Meppen am 
08.06.2020 eine Rammkernsondierung durchgeführt. Die Sondierung wurde am Rand der geplanten 
Erweiterungsfläche erstellt, da die Ackerfläche bereits mit Mais bepflanzt war. Demnach befanden sich 
unter einer ca. 30 cm starken Oberbodenschicht Feinsande, die schwach mittelsandig bis schwach 
schluffig vorlagen. Laut Sieblinienauswertung ergab der anstehende Boden ein kf-Wert von 9,6 x 10-5 
m/s. Dieser Wert ist mit einem Korrekturfaktor von 0.2 zu berücksichtigen. Es ergibt sich somit ein 
Bemessungsdurchlässigkeitsbeiwert kf von 1,92 * 10-5 m/s (9,6 x 10-5 m/s x 0,2). Eine Versickerung 
des Oberflächenwassers wäre daher aus geologischen Gründen grundsätzlich möglich. 

Hinweise auf Altlastenverdacht gibt es nicht. Eine kulturhistorische Bedeutung des Bodens (z.B. Esch) 
kann hier nicht erkannt werden. 

7.2a.bb) 3. Wasser 
Grundwasser 

Laut nibis-Kartenserver liegt die Grundwasseroberfläche im Plangebiet zwischen 5-10 mNN. Die 
Geländehöhe liegt dort zwischen 8,0 und 7,5 mNN. 
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In dem wasserrechtlichen Antrag wird zum Grundwasser ausgeführt: Der im Zuge einer durch das 
Büro Rücken und Partner durchgeführten Erkundungsbohrung auf der Planfläche (08.06.2020) 
gemessene Grundwasserspiegel lag 1,90 m unter dem Gelände. Der Kanaldeckel an der K 131, der 
als Bezugspunkt bei der Rammkernsondierung diente, hat eine Höhe von +8,43 m NN, so dass der 
GW-spiegel auf eine Höhe von +8,43 m - 1,90 m = +6,53 mNN lag. Jahreszeitlich bedingt kann der 
Grundwasserspiegel durchaus Schwankungen von bis zu 50 cm aufweisen. 

Auf der geplanten Erweiterungsfläche nördlich des B-Planes Nr. 16 wäre für ein Versickerungsbecken 
eine Auffüllung des Geländes von Minimum 2,58 m für eine Versickerung notwendig. Durch die 
örtlichen Gegebenheiten wird daher als Gesamtkonzept auf eine Versickerung des 
Niederschlagswassers auf den Grundstücken verzichtet und eine Regenrückhaltung über 
Sammelrohrleitungen in das vorhandene Regenrückhaltebecken (RRB II) vorgeschlagen. Der hierfür 
vorgesehene Platzbedarf, auf den Grundstücken, ist erheblich geringer und eine Auffüllung des 
anstehenden Geländes kann auf ca. 1,10 m verringert werden. 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich im Süden ein Graben, der als Regenrückhaltebecken 
für die westlichen Wohngebiete konzipiert wurde. Direkt Entlang der östlichen Grenze verläuft ein 
Entwässerungsgraben mit Fließrichtung Norden. Hochwassergefahren sind grundsätzlich nicht zu 
beschreiben. 

7.2a.bb) 4. Tiere, Pflanzen, Artenschutz 
Da bei der anstehenden Bauleitplanung das spezielle Artenschutzrecht berücksichtigt werden soll, 
wurde durch das Büro Arbeitsgemeinschaft copris aus Marienmünster eine artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) für den Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ in Fresenburg auf Verbote 
nach § 44 BNatSchG erstellt (siehe Anlage 2). Im Ergebnis (Zusammenfassung) wird ausgeführt 
(Auszug): 
„Die Gemeinde Fresenburg beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hafengebiet“. Das 
dortige bauleitplanerisch abgesicherte Gelände soll nach Norden um gemischte und gewerbliche 
Bauflächen erweitert werden, um konkrete Ansiedlungs- und Erweiterungsabsichten zu ermöglichen. 
Im derzeitigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen ist für die Planfläche 
landwirtschaftliche Nutzung dargestellt (ohne zeichnerische Darstellung). Für die Entwicklung des 
Geltungsbereiches als gewerbliche und gemischte Bauflächen wird daher die 40. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen erforderlich, um die Art der Flächennutzung den 
aktuellen planerischen Erfordernissen anzupassen. 
Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. der Änderung eines FNP werden diverse 
Eingriffe vorbereitet. Dabei kann es selbst bei Beachtung des Vermeidungsgrundsatzes im Umland 
und im Gebiet selbst zu Störungen oder gar zu Verlusten bei besonders geschützten oder streng 
geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG kommen. Entscheidend ist, dass die spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ein eigenständiges Prüfprogramm mit spezifischen materiellen 
Anforderungen und Gewichten in der Abwägung darstellt. Bei den artenschutzrechtlichen Verboten 
handelt es sich dabei um ein zwingendes Recht, welches der planerischen Abwägung nicht 
zugänglich ist. 
Das Plangebiet liegt östlich der „Hauptstraße“ (Kreisstraße 131) zwischen der Ortslage von 
Fresenburg und dem Dortmund-Ems-Kanal. Das Plangebiet mit einer Größe von rd. 1,5 ha wird 
ackerbaulich genutzt. Zwischen dem vorhandenen Bestand des Betriebes Watermann und der 
nördlich vorgesehenen Erweiterung verläuft ein Entwässerungsgraben, über den das überschüssige 
Wasser aus dem Regenrückhaltebecken Baugebiet Kreuzstraße erst Richtung Kanal und dann 
parallel zum Kanal nach Norden abgeführt wird. Östlich der Hauptstraße finden sich ältere Eichen im 
Straßenseitenraum. Kanalbegleitend finden sich auch am Deich zum Dortmund-Ems-Kanal 
Baumreihen aus Eiche. Beide Gehölzreihen liegen außerhalb des Geltungsbereichs des B-Planes. 
Das Vorhaben, dessen Vereinbarkeit mit den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu 
untersuchen ist, umfasst den Bau von gemischten (MI) und gewerblich (GE) genutzten Gebäuden, 
Erschließungsstraßen und die Gestaltung von Grünflächen, basierend auf dem Bebauungsplan Nr. 33 
„Erweiterung Hafengebiet“ nebst textlicher Festsetzung. Die in der vorliegenden saP genannten 
Maßnahmen zur Vermeidung bau-, anlage- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen sind 
möglicherweise nicht in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ 
enthalten. Dies ist insbesondere bei den baubedingten Maßnahmen der Fall, da die textlichen 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan diese nicht berücksichtigen müssen. 
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Dabei handelt es sich allerdings im Wesentlichen um Rechtsvorschriften und untergesetzliche 
Umweltanforderungen, die über die Bestimmungen der § 1 bzw. 1a BauGB hinaus berücksichtigt 
werden müssen bzw. sollen. 
Im Rahmen der saP sind grundsätzlich alle in Niedersachsen vorkommenden Arten der folgenden drei 
Gruppen zu berücksichtigen: 
• die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
• die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VS-RL 
• die besonders und streng geschützten Verantwortungsarten 
Die Liste der 231 in Niedersachsen streng geschützten Arten wurde hierfür komplett geprüft. Zur 
Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange wurde 2020 außerdem eine Untersuchung der 
Artengruppen der Fledermäuse, der Avi- und Amphibienfauna vorgenommen. 
Als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden 3 Fledermausarten mit Vorkommen im UG 
dokumentiert und in der 1. Vorprüfung als relevant eingestuft. Die in Frage kommenden 3 Arten 
(Großer Abendsegler, Zwerg- und Breitflügelfledermaus) sind als reine Nahrungsgäste zu 
beschreiben, deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten in der Umgebung zu vermuten sind. Für diese 
Arten ergeben sich keine Quartierverluste und ebenso wenig eine Reduzierung ihrer artspezifischen 
Jagdhabitate, zumal alle 3 Arten den Geltungsbereich auch weiterhin nutzen werden. Auch ist 
innerhalb des zu überbauenden Bereichs und seiner näheren Umgebung kein Verlust 
raumbedeutsamer Verbindungsachsen (Flugstraßen) durch das Vorhaben zu verzeichnen. Somit ist 
eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für die Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie nicht notwendig. 
Bei den europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie wurden 14 Vogelarten als 
relevant eingestuft. 13 streng und besonders geschützte Vogelarten wurden in der 1. 
Abschichtungsprüfung (vgl. Anhang II.1 und II.2) identifziert, die einer genaueren Vorprüfung 
bedürfen. Bei Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke, Turteltaube, Schleiereule, 
Waldkauz, Feldsperling, Haussperling, Goldammer, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Star handelt 
es sich um Arten, die den Geltungsbereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutze, war 
insbesondere der Frage nachzugehen, ob der vorhabenbedingte Verlust von Nahrungsflächen derart 
erheblich ist, dass Fortpflanzungsstätten andernorts davon beeinträchtigt würden. Dies ist bei diesen 
Arten nicht der Fall. Somit ist eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für diese 13 Vogelarten nicht 
notwendig. 
Nicht in die engere artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen werden Brutvögel und Nahrungsgäste, 
die sowohl ungefährdet sind als auch einen günstigen Erhaltungszustand der Populationen auf 
biogeographischer Ebene aufweisen (vgl. Anhang II.2). Für die Brutvögel wird der Verbotstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 3 „Entnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ nicht einschlägig, da sie in der 
straßen- und kanalbegleitenden Gehölzkulisse brüten und somit vom Vorhaben nicht betroffen sind. 
Durch die benannten Vermeidungsmaßnahmen ist gewährleistet, dass Beeinträchtigungen für die 
betroffenen europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie soweit wie möglich 
eingeschränkt werden. 
Für die Feldlerche ist bereits baubedingt der Verbotstatbestand der Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr.3 BNatSchG) einschlägig. Somit ist eine 
Prüfung nach § 44 BNatSchG notwendig (vgl. Kap. 5.1.2). Diese kam zu folgendem Ergebnis: Bei der 
Feldlerche handelt es sich nicht um einen Traditionsbrüter, der seine Niststätten mehrjährig nutzt. Eine 
großräumige Analyse der, der lokalen Population zur Verfügung stehenden Habitatflächen zeigt, dass 
genügend Ausweichhabitate vorhanden sind und die Art in der Lage ist, in geeignete Habitate 
auszuweichen und somit der geforderte Fortbestand der ökologischen Funktion im räumlichen 
Zusammenhang (vgl. § 44 (5)) erfüllt wird. Unter Rückgriff auf Art. 2 VS-RL ist diese Voraussetzung 
ebenfalls zu bejahen, da sich die Population, als Art der niedersächsischen Rote Liste der Brutvögel, 
nicht wesentlich verkleinern wird und somit der derzeitige günstige Erhaltungszustand der Population 
auf lokaler wie biogeographischer Ebene gewahrt bleibt bzw. nicht weiter verschlechtert wird. 
Eine Ausnahme ist deshalb für die Feldlerche nach Artikel 1 Vogelschutz-Richtlinie, aufgrund der für 
dieses Vorhaben anwendbaren Freistellungsklausel nach § 44 (5) BNatSchG nicht notwendig. 
Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten sind zum gegenwärtigen 
Verfahrensstand nicht zu beschreiben. (vgl. Kap. 1.4). 
Es wurde keine national streng geschützte Art, die in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist, in 
der Vorprüfung als relevant identifiziert. Dies liegt im Wesentlichen am Ausschlusskriterium 
hinsichtlich der artspezifischen Lebensräume. Diese sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
33 „Erweiterung Hafengebiet“ nicht vorhanden. 
Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung sind: 
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Ø Bauzeitenregelung: Kfz-Verkehr und Baustellenbetrieb nur tagsüber, Einhalten einer niedrigen 
Fahrgeschwindigkeit, Einsatz lärmgedämpfter Baumaschinen 

Ø Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit zwischen 01.10. und 28.02. 
Ø Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich von Grundstücken, Wegen und Straßen 
Ø keine Grabenräumung zwischen Mitte Februar und Ende Oktober 
CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig. 
Eine Ausnahme ist aufgrund der für diesen Bebauungsplan anwendbaren Freistellungsklausel nach § 
44 (5) BNatSchG nicht notwendig. 
Nach Ansicht der Gutachter sind die naturschutzfachlichen Voraussetzungen vorhanden, 
damit der Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ in Fresenburg, Samtgemeinde 
Lathen im Sinne des Artenschutzrechtes vollzugsfähig ist.“ 

7.2a.bb) 5. Biotopkartierung, Biologische Vielfalt 
Natur und Landschaft: Die Bestandsaufnahme zeigte folgendes Ergebnis (siehe nachfolgendes 
Luftbild): 

 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sowie angrenzend: 
FKG Großer Kanal, Dortmund-Ems-Kanal 
A Acker 
OGG vorh. Gewerbegebiet 
OE Wohngebiete; locker bebautes Einzelhausgebiet 
HB1 Baumreihe aus einzelnen straßenbegleitend stehenden Eichen 
HB2 dichter Bewuchs an der Kanalböschung vornehmlich aus Eichen bestehend 
FG Entwässerungsgräben; nördlich des vorhandenen Gewerbegebietes als Rückhaltebecken 
OVS Straßenverkehrsfläche (K131 Hauptstraße) 

      
Plangebiet (links der Straße) und im Hintergrund das Gewerbegebiet Hafen 

A 

A 

FKG 

OGG 

OE 

HB1 

HB2 

FG 
OVS □ 
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Plangebiet (rechts der Straße) mit den Eichenbäumen; rechts Bild Blick auf den Graben nördlich des vorh. Gewerbegebietes 

Einschätzung der Flächen bzgl. der Wertigkeit für die Belange des Naturhaushaltes und für das 
Landschaftsbild: Hier sind die vorhandenen, linearen Gehölzstrukturen (HB) hervorzuheben. Derartige 
Strukturen sind, aufgrund des Alters und der Präsenz von heimischen Arten, von Bedeutung vor allem 
für das Landschaftsbild. Sie besitzen zudem auch eine Bedeutung als (Teil-) Lebensraum für 
angepasste Vogelarten (Kulturfolger) so z. B. als Nistfunktion, Ansitzwarte etc.. Diese Funktionen sind 
aber aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe zur Straßenverkehrsfläche und umgebenden 
bestehenden Bebauungen zu relativieren. Besondere Wertigkeiten der natürlichen Gegebenheiten 
sind für das Plangebiet nicht herauszustellen. Wertvolle oder schützenswerte Biotope sind innerhalb 
des Geltungsbereiches als auch in der direkten Umgebung nicht vorhanden. Auf den Umweltkarten 
des Niedersächsischen Umweltministeriums in Hannover (Interaktive Umweltkarten der 
Umweltverwaltung: www.umweltkarten-niedersachsen.de) sind für den Geltungsbereich sowie der 
näheren Umgebung keine Darstellungen schützenswerter oder wertvoller Biotope vorhanden. 

Ergebnisse der Freilanduntersuchungen: Nachfolgend werden die nachgewiesenen Arten aufgelistet. 
Eine Angabe zum jeweiligen Status im Untersuchungsgebiet wurde nach Beendigung der 
Untersuchungen vorgenommen. Angaben zu den Papierrevieren der planungsrelevanten 
Brutvogelarten sowie zur Raumnutzung des Gebietes durch Fledermäuse und Amphibien werden in 
den nachfolgenden Abbildungen gegeben. (Auszug aus der saP zum Vorhaben; vgl. Anlage 2): 

 

 

1.3.1 Flledermäuse (Chiroptera) 

Bei den Untersuchungen wurden folgende 3 .Arten nachgewiesen: 

Tabelle 1.2.1: Nachgewiesene Fledermausart,en im I.Jntersuchungsgebiet 

Artname deutsch Artname wiss. RLD RLNI FFH· 
§§ Status Status 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 IV s JH 

Zwergiledem1,ms Pipistre-1/us pipistre-1/us . 3 IV s JH 

Großer AbendsegJer Nycra/us .noetu/a V 2 IV s JH 

1.3 .. 3 Lurche (Amphibia) 

Bei den Untersuchungen wurden folgende 2 Arten nachgewiesen: 

Tabelle 1.2.3: Nachgewiesene Amphibienarten im Untersuchungsgebiet 

Aniname deutsch Artname wiss. RLD RLNI 
FFH-

§§ Status Status 

Erdkröte Bufo bufo . . B 

Grasfrosch Rana temporaria . . V B 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de)
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7.2a.bb) 6. Orts- und Landschaftsbild 
Der Geltungsbereich befindet sich in Ortsrandlage von Fresenburg zwischen der Hauptstraße und 
dem Dortmund-Ems-Kanal mit vorhandener Wohnbebauung im Westen, Gewerbegebiet im Süden 
und Ackerflächen im Norden. Das Landschaftsbild ist somit schon deutlich anthropogen vorbelastet 
und geprägt. 

7.2a.bb) 7. Schutzgebiete 
Schutzgebiete oder Schutzobjekte im Sinne der Naturschutzgesetze oder Gebiete gemeinschaftlicher 
Bedeutung des europäischen Netzes Natura 2000 überlagern das Plangebiet nicht und grenzen auch 
nicht unmittelbar an dieses an. Aufgrund fehlender Fernwirkungen des Vorhabens sind 
Beeinträchtigungen von Schutzgebieten/-objekten der Naturschutzgesetze oder Gebiete 
gemeinschaftlicher Bedeutung des europäischen Netzes Natura 2000 nicht zu befürchten. 

1.3.2 Brut.vögel (Aves) 

Bei den Untersuchungen wurden folgende 27 Airten nachgewiesen: 

Tabelle 1.2.2: Nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsgebiet 

A:rtname deutsch Artname wiss. RLD RLNII vs-
§§ Status Status 

Mäusebussard Buteo buteo . s iNg 

Tunnfalke Fa/eo linnuncu/us . V s Ng 

Hauslaube Cotumba Fivia domestica • . B Bv 
Ringeltaube Cotumba pa/umbus . . B Bv 
Feldlerche A/au<ro arvensis 3 3 11/2 B Bv 
Rallen schwalbe Hirondo rustica 3 3 B Ng 

Mehlsch,walbe Defichon urbicum 3 V B Ng 

Bachstelz.e Motac11la al/Ja . . B Bv 
Zaunkönlg Trog/ortytes troglodytes . . B IBV 

Rotkehlchen Enthacus rubecula . . B Bv 
Hau;sro schwanz Phoenicurus ochruros . . B IBV 

Amsel Turdus merula . . 11/2 B IBV 

Wacholderdrossel Turdus pilan·s . . 11/2 B Bv 
Singdrossel Turdus ph/lome/os . . 11/2 B iBV 

Mönchsgrasmücke Sylvia atr/cap-illa . . B iBV 

Zilpzalp Phy//oscopus col/ybita . . B IBv 

Fitis Phy//oscopus troc11t/us . . B ißv 
Sumpfmeise Parus palusms . . B ißv 
Kohlmeise Parus major . . B IBv 

Elster Pica pica . . 11/2 B Bv 
Dohte Corvus monedufa . . 11/2 B Ng 

Rabenkrähe Corvus corone corone . . 11/2 B Ng 

Star Sturnus vu/gafis 3 V 11/2 B Ng 

Haussperling Passer domesticus V V 8 Ng 

F eldsper1'ing Passer mantanus V V 8 Ng 

Buchfink Fringi/la coe/ebs . . 8 iBV 

Goldammer Emberiza citrineJ/a . . B iNg 
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7.2a.cc) Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung, Verursachung von 
Belästigungen 

Das Plangebiet liegt direkt an einer Kreisstraße. Im Süden befindet sich das Gewerbegebiet Hafen 
nebst Umschlagstelle. Eine Vorbelastung ist dadurch schon gegeben. Weitere lärmemittierende 
Quellen sind nicht bekannt. Erschütterungen, Wärme oder Strahlungen sind nicht zu beschreiben. 
Extern einwirkende Lichtquellen sind nicht relevant oder vorhanden. 

7.2a.dd) Altlasten 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Altlasten bekannt oder vorhanden. 

7.2a.ee) Menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe 
Auf der Geltungsbereichsfläche und in der Umgebung sind keine schädlichen Einflussfaktoren auf die 
menschliche Gesundheit bekannt. Siehe hierzu auch Punkt 7.2a.cc. 

Archäologische Denkmale oder Funde sind innerhalb des Plangebietes als auch in der näheren 
Umgebung nicht bekannt. 

7.2a.ff) Kumulierung von Umweltproblemen benachbarter Gebiete / Plangebiete 
Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben nächstgelegener Plangebiete ist nach 
derzeitigem Wissenstand nicht bekannt. 

7.2a.gg) Klima/Luft 
Großklimatisch gesehen befindet sich der Geltungsbereich innerhalb der maritim-subkontinentalen 
Flachlandregion. Der mittlere Jahresniederschlag beträgt ca. 769 mm, die Verdunstung liegt bei 556 
mm/Jahr. Die klimatische Wasserbilanz weist einen Wasserüberschuss von 213 mm/Jahr auf. Die 
Lufttemperatur liegt im Jahresdurchschnitt bei ca. 9,0 °C (mittel). (Quelle: nibis Kartenserver) 

Neben der allgemeinen überregionalen Luftverunreinigung wirken sich lokale Emissionsquellen auf 
den Zustand der Luft aus. Dies sind sowohl Lärm- als auch Schadstoffemissionen. Der 
Geltungsbereich wird durch die Emissionen der Landwirtschaft und durch Kraftfahrzeugverkehr sowie 
Betriebsverkehr aus dem Gewerbegebiet geringfügig belastet. Es besteht somit bereits eine 
Vorbelastung des Plangebietes 

Die Immissionsgrenzwerte der TA Luft und der niedersächsischen Smogverordnung (vgl. Ergebnisse 
Luftüberwachungsstationen LÜN unter www.umwelt.niedersachsen.de; Station Emsland) werden nicht 
überschritten. Die Vorhabenfläche besitzt keine besondere mikro- oder makroklimatischen 
Schutzfunktionen. 

Staub: Bei den im benachbarten Gewerbegebiet befindlichen Gewerbebetrieben handelt es sich u.a. 
um einen Hafenumschlagplatz sowie entsprechende Lager, bei dem in erster Linie Schüttgüter 
umgeschlagen werden. Staubemissionen sind bei dem Umschlag der Schüttgüter potentiell möglich. 
Allerdings ist festzuhalten, dass es sich bei dem Hafenumschlag an diesem Standort um seltene 
Ereignisse handelt und sich die daraus ergebende mögliche Staubemission auf wenige Tage im Jahr 
beschränkt. Weiterhin liegt dieser Betrieb südlich des Plangebietes und damit außerhalb der 
Hauptwindrichtung (Hauptwindrichtung ist West-Südwest mit <60%), so dass ein Staubeintrag in 
nördlich des Betriebs liegende Flächen wenn nur selten zu erwarten sind. Weiterhin befinden sich 
zwischen dem potentiellen Staubemittent und dem Geltungsbereich ein Gewerbebetrieb sowie 
Gehölze, die an sich schon einen Schutz vor Staubeinträgen bieten können. Bäume und Sträucher 
können Staub- und Schmutzpartikel aus der Luft filtern. In der Vergangenheit sind von den Bewohnern 
der vorhandenen Baugebiete und Wohnhäusern keinerlei Beschwerden hinsichtlich Staubimmissionen 
geäußert worden. Luftbelastungen durch Staub sind prinzipiell möglich, werden aber weder als 
nachhaltig noch als erheblich eingeschätzt. 

7.2a. 2 - Die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei Beibehaltung des Status Quo, also ohne die Realisierung des Planvorhabens, lässt sich keine 
wesentliche Beeinträchtigung aber auch keine wesentliche Verbesserung der Umweltqualität 
prognostizieren. Der Lebensraum der Fauna und Flora würde keine nennenswerten höheren 
ökologischen Wertigkeiten erlangen. Die Entwicklung der Vegetationsstrukturen unterliegt weiterhin 
den schon bestehenden Einflussfaktoren, die mit der Umgebungsnutzung verbunden sind. Spürbare 
Veränderungen der Umweltsituation bezogen auf die Schutzgüter Klima, Luft und Boden sind nicht zu 

http://www.umwelt.niedersachsen.de;
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erwarten. Das Landschaftsbild würde ebenso keinen Änderungen oder Beeinträchtigungen 
unterliegen. Allerdings kann das städtebauliche Ziel in Bezug auf die Entwicklung gewerblicher 
Baugebiete nicht mehr an einem sinnvollen Standort umgesetzt werden und würde dadurch in Frage 
gestellt werden müssen. 

7.2b. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung  

7.2b.aa) Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben einschließlich 
Abrissarbeiten 

Geplant ist eine gemischte und gewerbliche Baufläche. Abrissarbeiten erfolgen nicht. Baustraßen 
werden im Zuge der Planumsetzung und Erschließung des Gewerbegebietes nicht erforderlich. 

7.2b.bb) 1. Fläche 
Der Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanänderung hat eine Größe von 0,9788 ha, von dem 
abzüglich der Fläche Rückhaltebecken (0,0846 ha) für die gemischt-gewerbliche Bebauung und 
sonstigen baulichen Anlagen bei einer Grundflächenzahl von 0,6 (M) bzw. 0,8 (G) eine 
Gesamtversiegelung von 0,6503 ha möglich sind (höchstmögliche Versiegelung). Die Restflächen von 
0,2439 ha werden als Lager-/Grünflächen angenommen bzw. für Regenwassermulden oder -
versickerungsanlagen herangezogen. 

7.2b.bb) 2. Boden 
Beschreibung: Im Zuge der Planungen werden ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen 
umgewidmet und in ein Misch-/Gewerbegebiet umgewandelt. 

Baubedingte Auswirkungen: Potentieller Abtrag sowie Auftrag von Boden für die Herrichtung der 
einzelnen Baufelder und Schaffung der baulichen Anlagen und Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Behandlung von Regenwasser. Die bisherigen Funktionen gehen in den versiegelten Bereichen 
verloren. Der Eintrag von Schadstoffen ist bei ordnungsmäßiger Durchführung der Maßnahme nicht zu 
erwarten. 

Anlagebedingte Auswirkungen: Die Leistungsfähigkeit des Bodens als Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf wird durch die Umwandlung in gemischte und gewerbliche Bauflächen vermindert. 
Durch die Anlage von offenen Flächenversickerungen und belassen der Freiflächen als Grünflächen 
kann ein Teil der Leistungsfähig des Bodens erhalten bleiben. Es kommt zu einer Minderung der 
Filter- und Pufferfunktion. 

Ergebnis: Die Schutzbedürftigkeit des Bodens wird durch die Planung verletzt. Seine Funktion als 
potenzielle landwirtschaftliche Produktionsfläche geht vollständig verloren. Die anderen Funktionen 
werden durch die Umwandlung ebenfalls abgewertet. 

7.2b.bb) 3. Wasser 
Beschreibung: Im Geltungsbereich befindet sich an der südlichen Grenze ein Entwässerungsgraben, 
der als Regenrückhaltebecken konzipiert wurde und einen Teil des von den westlichen Wohngebieten 
anfallenden Wasser aufnimmt. Quellfassungen und Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht 
verzeichnet. 

Auswirkungen: Auf der Fläche wird durch die auf der Grundstücksfläche zulässigen 60- bzw. 
80%igen Versiegelung die Grundwasserneubildung in diesen Bereichen unterbunden, soweit nicht mit 
einer dezentralen Versickerung entgegengewirkt wird. Mit einer Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers vor Ort und die Offenhaltung der nicht versiegelbaren Fläche können die 
Auswirkungen hinsichtlich des Schutzgutes Wasser geringgehalten werden. 

Auf der geplanten Plangebietsfläche wäre für ein Versickerungsbecken eine Auffüllung des Geländes 
von Minimum 2,58 m für eine Versickerung notwendig. Durch die örtlichen Gegebenheiten wird daher 
als Gesamtkonzept auf eine Versickerung des Niederschlagswassers auf den zwei Grundstücken 
verzichtet und eine Regenrückhaltung über Sammelrohrleitungen in das vorhandene 
Regenrückhaltebecken (RRB II) vorgeschlagen. Der hierfür vorgesehene Platzbedarf, auf den 
Grundstücken, ist erheblich geringer und eine Auffüllung des anstehenden Geländes kann auf ca.1,10 
m verringert werden. 

Ergebnis: Im Hinblick auf das Schutzgut Grundwasser sind bau- und anlagebedingt 
Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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7.2b.bb) 4. Pflanzen, Tiere, Artenschutz 
Beschreibung: Die Flächen des Plangebietes haben für lokale sowie geschützte Tierarten nur 
bedingt und eingeschränkt eine Eignung. Diese bieten für verschiedene Brutvogelarten nur sehr 
begrenzte Lebensraumstrukturen. Allerdings haben die angrenzenden Grünstrukturen eine größere 
Bedeutung für verschiedene Brutvögel und potenziell Fledermäuse. Innerhalb des Plangebietes sind 
keine potenziellen Bäume, die sich für die Anlage von Höhlen eignen, vorhanden. Diese befinden sich 
straßenbegleitend an der K131 sowie kanalbegleitend am Dortmund-Ems-Kanal (DEK). 

Baubedingte Auswirkungen: Es kommt zu einem Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche (Acker) 
durch die Herstellung des Baufeldes und dem dafür erforderlichen Ab- bzw. Auftrag von Boden. Daher 
handelt es sich um deutliche Störungen. Ausweichlebensräume sind in der direkten und nahen 
Umgebung vorhanden. 

Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen: Das Plangebiet stellt für Tierarten auch 
nach dem Eingriff weiterhin eine potentielle Jagdfläche dar. Die Plangebietsfläche kann hinsichtlich 
der Bedeutung für die lokale Fauna insgesamt eher als uninteressant beschrieben werden. 

Artenschutz: Da bei der anstehenden Bauleitplanung das spezielle Artenschutzrecht berücksichtigt 
werden soll, wurde durch das Büro Arbeitsgemeinschaft copris aus Marienmünster eine 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ in 
Fresenburg auf Verbote nach §44 BNatSchG erstellt (siehe Anlage 2). Im Ergebnis 
(Zusammenfassung) wird ausgeführt (Auszug): 
„Die Gemeinde Fresenburg beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hafengebiet“. Das 
dortige bauleitplanerisch abgesicherte Gelände soll nach Norden um gemischte und gewerbliche 
Bauflächen erweitert werden, um konkrete Ansiedlungs- und Erweiterungsabsichten zu ermöglichen. 
Im derzeitigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen ist für die Planfläche 
landwirtschaftliche Nutzung dargestellt (ohne zeichnerische Darstellung). Für die Entwicklung des 
Geltungsbereiches als gewerbliche und gemischte Bauflächen wird daher die 40. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen erforderlich, um die Art der Flächennutzung den 
aktuellen planerischen Erfordernissen anzupassen. 
Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. der Änderung eines FNP werden diverse 
Eingriffe vorbereitet. Dabei kann es selbst bei Beachtung des Vermeidungsgrundsatzes im Umland 
und im Gebiet selbst zu Störungen oder gar zu Verlusten bei besonders geschützten oder streng 
geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG kommen. Entscheidend ist, dass die spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ein eigenständiges Prüfprogramm mit spezifischen materiellen 
Anforderungen und Gewichten in der Abwägung darstellt. Bei den artenschutzrechtlichen Verboten 
handelt es sich dabei um ein zwingendes Recht, welches der planerischen Abwägung nicht 
zugänglich ist. 
Das Plangebiet liegt östlich der „Hauptstraße“ (Kreisstraße 131) zwischen der Ortslage von 
Fresenburg und dem Dortmund-Ems-Kanal. Das Plangebiet mit einer Größe von rd. 1,5 ha wird 
ackerbaulich genutzt. Zwischen dem vorhandenen Bestand des Betriebes Watermann und der 
nördlich vorgesehenen Erweiterung verläuft ein Entwässerungsgraben, über den das überschüssige 
Wasser aus dem Regenrückhaltebecken Baugebiet Kreuzstraße erst Richtung Kanal und dann 
parallel zum Kanal nach Norden abgeführt wird. Östlich der Hauptstraße finden sich ältere Eichen im 
Straßenseitenraum. Kanalbegleitend finden sich auch am Deich zum Dortmund-Ems-Kanal 
Baumreihen aus Eiche. Beide Gehölzreihen liegen außerhalb des Geltungsbereichs des B-Planes. 
Das Vorhaben, dessen Vereinbarkeit mit den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu 
untersuchen ist, umfasst den Bau von gemischten (MI) und gewerblich (GE) genutzten Gebäuden, 
Erschließungsstraßen und die Gestaltung von Grünflächen, basierend auf dem Bebauungsplan Nr. 33 
„Erweiterung Hafengebiet“ nebst textlicher Festsetzung. Die in der vorliegenden saP genannten 
Maßnahmen zur Vermeidung bau-, anlage- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen sind 
möglicherweise nicht in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ 
enthalten. Dies ist insbesondere bei den baubedingten Maßnahmen der Fall, da die textlichen 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan diese nicht berücksichtigen müssen. 
Dabei handelt es sich allerdings im Wesentlichen um Rechtsvorschriften und untergesetzliche 
Umweltanforderungen, die über die Bestimmungen der § 1 bzw. 1a BauGB hinaus berücksichtigt 
werden müssen bzw. sollen. 
Im Rahmen der saP sind grundsätzlich alle in Niedersachsen vorkommenden Arten der folgenden drei 
Gruppen zu berücksichtigen: 
• die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
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• die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VS-RL 
• die besonders und streng geschützten Verantwortungsarten 
Die Liste der 231 in Niedersachsen streng geschützten Arten wurde hierfür komplett geprüft. Zur 
Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange wurde 2020 außerdem eine Untersuchung der 
Artengruppen der Fledermäuse, der Avi- und Amphibienfauna vorgenommen. 
Als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden 3 Fledermausarten mit Vorkommen im UG 
dokumentiert und in der 1. Vorprüfung als relevant eingestuft. Die in Frage kommenden 3 Arten 
(Großer Abendsegler, Zwerg- und Breitflügelfledermaus) sind als reine Nahrungsgäste zu 
beschreiben, deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten in der Umgebung zu vermuten sind. Für diese 
Arten ergeben sich keine Quartierverluste und ebenso wenig eine Reduzierung ihrer artspezifischen 
Jagdhabitate, zumal alle 3 Arten den Geltungsbereich auch weiterhin nutzen werden. Auch ist 
innerhalb des zu überbauenden Bereichs und seiner näheren Umgebung kein Verlust 
raumbedeutsamer Verbindungsachsen (Flugstraßen) durch das Vorhaben zu verzeichnen. Somit ist 
eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für die Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie nicht notwendig. 
Bei den europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie wurden 14 Vogelarten als 
relevant eingestuft. 13 streng und besonders geschützte Vogelarten wurden in der 1. 
Abschichtungsprüfung (vgl. Anhang II.1 und II.2) identifziert, die einer genaueren Vorprüfung 
bedürfen. Bei Rotmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke, Turteltaube, Schleiereule, 
Waldkauz, Feldsperling, Haussperling, Goldammer, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Star handelt 
es sich um Arten, die den Geltungsbereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutze, war 
insbesondere der Frage nachzugehen, ob der vorhabenbedingte Verlust von Nahrungsflächen derart 
erheblich ist, dass Fortpflanzungsstätten andernorts davon beeinträchtigt würden. Dies ist bei diesen 
Arten nicht der Fall. Somit ist eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für diese 13 Vogelarten nicht 
notwendig. 
Nicht in die engere artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen werden Brutvögel und Nahrungsgäste, 
die sowohl ungefährdet sind als auch einen günstigen Erhaltungszustand der Populationen auf 
biogeographischer Ebene aufweisen (vgl. Anhang II.2). Für die Brutvögel wird der Verbotstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 3 „Entnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ nicht einschlägig, da sie in der 
straßen- und kanalbegleitenden Gehölzkulisse brüten und somit vom Vorhaben nicht betroffen sind. 
Durch die benannten Vermeidungsmaßnahmen ist gewährleistet, dass Beeinträchtigungen für die 
betroffenen europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie soweit wie möglich 
eingeschränkt werden. 
Für die Feldlerche ist bereits baubedingt der Verbotstatbestand der Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr.3 BNatSchG) einschlägig. Somit ist eine 
Prüfung nach § 44 BNatSchG notwendig (vgl. Kap. 5.1.2). Diese kam zu folgendem Ergebnis: Bei der 
Feldlerche handelt es sich nicht um einen Traditionsbrüter, der seine Niststätten mehrjährig nutzt. Eine 
großräumige Analyse der, der lokalen Population zur Verfügung stehenden Habitatflächen zeigt, dass 
genügend Ausweichhabitate vorhanden sind und die Art in der Lage ist, in geeignete Habitate 
auszuweichen und somit der geforderte Fortbestand der ökologischen Funktion im räumlichen 
Zusammenhang (vgl. § 44 (5)) erfüllt wird. Unter Rückgriff auf Art. 2 VS-RL ist diese Voraussetzung 
ebenfalls zu bejahen, da sich die Population, als Art der niedersächsischen Rote Liste der Brutvögel, 
nicht wesentlich verkleinern wird und somit der derzeitige günstige Erhaltungszustand der Population 
auf lokaler wie biogeographischer Ebene gewahrt bleibt bzw. nicht weiter verschlechtert wird. 
Eine Ausnahme ist deshalb für die Feldlerche nach Artikel 1 Vogelschutz-Richtlinie, aufgrund der für 
dieses Vorhaben anwendbaren Freistellungsklausel nach § 44 (5) BNatSchG nicht notwendig. 
Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten sind zum gegenwärtigen 
Verfahrensstand nicht zu beschreiben. (vgl. Kap. 1.4). 
Es wurde keine national streng geschützte Art, die in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist, in 
der Vorprüfung als relevant identifiziert. Dies liegt im Wesentlichen am Ausschlusskriterium 
hinsichtlich der artspezifischen Lebensräume. Diese sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
33 „Erweiterung Hafengebiet“ nicht vorhanden. 
Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung sind: 
Ø Bauzeitenregelung: Kfz-Verkehr und Baustellenbetrieb nur tagsüber, Einhalten einer niedrigen 

Fahrgeschwindigkeit, Einsatz lärmgedämpfter Baumaschinen 
Ø Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit zwischen 01.10. und 28.02. 
Ø Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich von Grundstücken, Wegen und Straßen 
Ø keine Grabenräumung zwischen Mitte Februar und Ende Oktober 
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CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig. 
Eine Ausnahme ist aufgrund der für diesen Bebauungsplan anwendbaren Freistellungsklausel nach § 
44 (5) BNatSchG nicht notwendig. 
Nach Ansicht der Gutachter sind die naturschutzfachlichen Voraussetzungen vorhanden, 
damit der Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ in Fresenburg, Samtgemeinde 
Lathen im Sinne des Artenschutzrechtes vollzugsfähig ist.“ 
 

7.2b.bb) 5. Biotopbewertung und Bilanzierung des Eingriffs 
Durch die Bauleitplanung wird die Umwandlung einer Ackerfläche in gewerbliche Baufläche 
ermöglicht. Dabei handelt es sich um Bereiche von relativer geringer Bedeutung für die lokale Flora 
und Fauna. Im nahen Umfeld finden sich Feldgehölze, Gewerbegebiet, Straßen, Wohngebiete und 
Wald sowie südlich landwirtschaftliche Nutzflächen. Das nördliche Feldgehölz wird für die Herstellung 
der Erschließung durchtrennt. Ansonsten bleiben alle Gehölze und Grünstrukturen erhalten. Sie 
werden von der Planung nicht nachteilig tangiert. Die anderen Bereiche sind ebenso wie die 
Wechselbeziehungen durch die bestehende Nutzungsstruktur und die daraus ableitbare Vorbelastung 
innerhalb des Geltungsbereiches nur von geringer Bedeutung, so dass auf eine eingehende 
Betrachtung verzichtet werden kann. Für die Ermittlung des Eingriffssachverhaltes werden folgenden 
städtebaulichen Annahmen zugrunde gelegt: 
 
  Zweckbest. m² anteilig % 
1. Geltungsbereich Gesamtfläche 9.788 100% 
2. GE - Gewerbegebiet 5.688 58,1% 
  überbaubar bei GRZ 0,8 4.550   
  MI - Mischgebiet 3.252 33,2% 
  überbaubar bei GRZ 0,6 1.951   
  RRB Rückhaltegraben 849 8,7% 
3. Versiegelbare Baugebietsfläche GE+MI 6.501   
  Unversiegelbare Baugebietsfläche GE+MI 2.438   

 
Die Bestandssituation kann wie folgt dargestellt werden: 
 
Bestand: Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert Bedeutung für 
innerhalb des Geltungsbereichs:       --- 
A - Ackerfläche 8.939 1 8.939 --- 
FG - Graben als Regenrückhaltebecken 849 2 1.698 --- 
SUMME 9.788   10.637   
Außerhalb an Geltungsbereich angrenzend:         
A - Acker nördlich angrenzend     --- 
HB - Baumreihen Eiche im Westen und Osten     Landschaftsbild 
FG - Gräben direkt südlich und östlich angrenzend       
OGG - Gewerbegebiet direkt südlich angrenzend     --- 
OVS - Straßenverkehrsfläche westlich angrenzend     --- 
SUMME     10.637   

 
Die versiegelbare Fläche im GE/MI liegt demnach im Zuge dieser Flächennutzungsplanänderung bei 
6.501 m². Somit kann dem Bestand folgende Planung gegenübergestellt werden: 
 
Planung/Kompensation: Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert 
gesamt versiegelbare Flächen GE und Straßenfläche 6.501 0 0 
unversiegelte Flächen GE und Straßenrandbereich 2.438 1 2.438 
RRB Rückhaltegraben 849 2 1.698 
SUMME 9.788   4.136 

 
Durch den Vergleich Bestand und Planung ergibt sich folgende Bilanzierung: 
Flächenwert Eingriffsbilanzierung 10.637 
Flächenwert Kompensation 4.136 
Differenz -6.501 

Durch den Vergleich der Werteinheiten des IST-Zustandes mit der Planung wird deutlich, dass eine 
Kompensation auf der Fläche nicht erreicht werden kann und ein Defizit von 6.501 WE verbleibt. 

 

1 1 1 1 
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7.2b.bb) 6. Orts- und Landschaftsbild 
Beschreibung: Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ackerbaulich genutzte Fläche, die aktuell 
einer intensiven Nutzung unterliegt. In der direkten Umgebung finden sich Gräben, Eichenbäume 
sowie Ackerfläche im Norden. Eine vorhandene Straße schließt sich im Westen an mit anschließender 
Wohnbebauung. Im Süden ist ein Gewerbegebiet vorhanden. 

Baubedingte Auswirkungen: Baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind durch die 
Veränderung des Landschaftsbildes (Umwandlung in Baufläche) zu erwarten. Weiterhin ist mit 
Baulärm temporär zu rechnen. 

Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen: Durch die mögliche gewerbliche Bebauung 
wird sich das lokale Erscheinungsbild deutlich von offener Agrarlandschaft zu Misch-/Gewerbegebiet 
verändern. Mit dem weitestgehenden Erhalt der Eichenbaumreihe entlang der Kreisstraße sowie des 
südlich Rückhaltegrabens werden die Auswirkungen jedoch abgemildert. Trotzdem geht eine geringe 
Minderung für das Landschaftsbild mit der geplanten Bebauung einher. 

Ergebnis: Es sind Auswirkungen für das Landschaftsbild zu erwarten. Zwar besteht insgesamt bereits 
eine anthropogene Überprägung, aber die neue Bebauung und Nutzung wird eine optische und 
gewöhnungsbedürftige Störung bewirken. Allerdings ist aufgrund des vorgesehenen Erhalts der 
umgebenden Grünstrukturen und der umgebenden anthropogen geprägten Nutzung eine relativ 
geringe Betroffenheit des Schutzgutes Landschaftsbild anzunehmen. 

7.2b.cc) Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung, Verursachung von 
Belästigungen 

Aufgrund der Ausweisung des Plangebietes als Misch-/Gewerbegebiet sind schädliche 
Umweltauswirkungen i.S. des BImSchG bzw. erhebliche Umweltauswirkungen i.S. des BauGB auf 
seine Umgebung nicht zu erwarten. Das vorliegende Lärmschutzgutachten attestiert, dass bei 
Einhaltung der dort aufgeführten Vorgaben und der Aufnahme in die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes keine unzulässigen Überschreitungen von schalltechnischen Orientierungswerten 
im Bereich der Nachbarschaft zu erwarten sind. 

Die Vorbelastungen des Gebietes durch Verkehrslärm sind bekannt. Maßnahmen des vorsorgenden 
Lärmschutzes sind nicht erforderlich. Gleiches gilt auch für die möglichen Immissionen aus der 
umliegenden Landwirtschaft (Flächenbewirtschaftung, Tierhaltung). 

Von der Straßenbeleuchtung geht häufig eine stark attrahierende Wirkung auf nachtaktive 
Insektenarten aus, wobei in einer offenen Landschaft Tiere auch aus weiteren Entfernungen angelockt 
werden. Das Insektenauge nimmt überwiegend den UV-Anteil des Lichtes wahr, die nachtaktiven 
Arten werden von einer derartigen Lichtquelle stark angezogen und vermögen meist nicht, sich dem 
Bannkreis einer solchen Lampe zu entziehen. Sie umflattern die Lichtquelle bis zur völligen 
Erschöpfung und versäumen dabei Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung und Eiablage. An den 
Lichtquellen führen massierte Nachtjägerkonzentrationen zusätzlich zu einem hohen 
Individuenverlust. Weiterhin kann sich bei Vögeln und Säugern der diurnale Rhythmus (Tagesrhythmik 
bzw. Aktivität nur während der Lichtphase eines täglichen Licht-Dunkel-Wechsels) verschieben. Zur 
Vermeidung werden folgende Maßnahmen empfohlen: Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich 
von Außenanlagen und Wegen, gem. den Empfehlungen der Lichtleitlinie des LAI von 2001. 
Verwendung von LEDs52 oder Natrium-Niederdrucklampen mit Strahlung im Bereich von 580 nm oder 
Natrium-Hochdrucklampen mit verbreitertem Spektrum und weißgelbem Licht, Verwendung von 
abgeschirmten Leuchten bzw. Gehäusen, die nicht nach oben und möglichst wenig zu Seite, d.h. max. 
20 ° unter der Horizontalen, strahlen (verhindert Abstrahlung und Anlockung im Umland), Reduzierung 
der Leuchten- bzw. Lichtpunkthöhe auf das minimal erforderliche auszuleuchtende Maß. 

Eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich 
nicht einhergehen. Erschütterungen sind nicht zu erwarten ebenso wie von dem neuen Baugebiet 
keine Belästigungen verursacht werden. 

7.2a.dd) Art und Menge erzeugter Abfälle 
Es fallen aller Voraussicht nach Restmüll sowie wiederverwertbare Müllarten an. Sie werden von 
einem Fachbetrieb gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt bzw. einer Wiederverwertung zugeführt. 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. 
Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 
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7.2b.ee) Menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe 
Geplant ist die Entwicklung eines zukünftigen Misch-/Gewerbegebietes in Nachbarschaft zu schon 
bestehenden Gewerbeflächen. Aufgrund der Ausweisung des Plangebietes sind schädliche 
Umweltauswirkungen i.S. des BImSchG bzw. erhebliche Umweltauswirkungen i.S. des BauGB auf 
seine Umgebung nicht zu erwarten. Das vorliegende Lärmschutzgutachten attestiert, dass bei 
Einhaltung der dort aufgeführten Vorgaben und der Aufnahme in die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes keine unzulässigen Überschreitungen von schalltechnischen Orientierungswerten 
im Bereich der Nachbarschaft zu erwarten sind. 

Bei Umsetzung der Planung sind keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen erkennbar. 

Bau- oder Bodendenkmale 

lm Plangebiet sind bisher keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) bekannt. Inwieweit archäologische Fundstücke/Bodendenkmale 
im Boden verborgen sind, kann im Voraus nicht geklärt werden. Bodendenkmale stehen unter 
Denkmalschutz und sind grundsätzlich zu erhalten und zu schützen. Sollten bei den geplanten Erd- 
und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich 
einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bodenfunde und FundsteIlen sind bis zum Ablauf 
von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. (§ 14 Abs. 2 
NDSchG). 

7.2b.ff) Bestehende Umweltprobleme, benachbarte umweltrelevante Plangebiete 
Die Kumulierung von Umweltproblemen tritt nicht auf und ist nicht zu befürchten. 

7.2b.gg) Klima/Luft 
Das Vorhaben muss den geltenden gesetzlichen Regelungen zur Wärmedämmung und zur 
Abgasemission von Heizanlagen entsprechen; damit sind Auswirkungen gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik minimiert. 
Bauherren im Plangebiet wird die Nutzung der Potentiale für umweltverträgliches, nachhaltiges Bauen 
sowie eine ressourcenschonende Energieversorgung mit Wärme und Warmwasser (z.B. thermische 
Solaranlagen, Biomasseanlagen wie Holzpellet- oder Holzhackschnitzelanlagen) empfohlen. 
Eingriffe in klimatisch relevante Flächen ergeben sich in Folge der Planung nicht. Es ist auch nicht 
davon auszugehen, dass durch die Bebauung die Durchlüftungssituation im Bereich der Umgebung 
nachhaltig gestört werden würde. 
Die Bauleitplanung trifft keine Festsetzungen/Darstellungen oder macht konkrete Vorgaben zur 
Nutzung regenerativer Energien. Sie schließt eine Nutzung regenerativer Energien oder sonstige 
bauliche Maßnahmen zum Klimaschutz weder aus noch wird sie in maßgeblicher Weise erschwert. 
Die Entscheidung, welche Energiestandards und welche Arten erneuerbarer Energien auf den 
Baugrundstücken eingesetzt werden, bleibt den Bauherren vorbehalten. Insofern ist eine den 
allgemeinen Klimaschutzzielen entsprechende Bebauung möglich. 
Im Zuge der Bauphase kommt es zu Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Überbauung und 
Bodenversiegelung, baubedingte Emissionen von Schadstoffen und damit auf die Klimafolgen, 
wenngleich diese sich weder lokal noch regional nachweisen lassen. Nach Herstellung des 
Baugebietes kommt es zu Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch bestehende Bebauung und 
Bodenversiegelung, damit einhergehend zu Vergrößerung der Temperaturamplitude und der 
Änderung von Luftströmungen. Die Wechselwirkungen sind jedoch als sehr gering einzuschätzen. Die 
Luftqualität an sich wird durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt und ein Risiko für den Menschen 
und die Gesundheit ist nicht zu beschreiben. 
Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen 
die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen, als Belang im 
Sinne des Vorsorgeprinzips, zu berücksichtigen. Durch die vorliegende Darstellung von gemischten 
und gewerblichen Baufläche sind wesentliche Veränderungen der Luftqualität jedoch eher nicht zu 
erwarten. Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 BauGB) 
ergeben sich durch die Planung nicht. 
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7.2b.hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Bei der Ausweisung einer Fläche für gemischt-gewerbliche Bebauung nicht relevant. Für die Anlage 
der Gebäude und Nebenanlagen sowie der Versorgungsanlagen werden voraussichtlich nur allgemein 
häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

7.2b.ff) Wechselwirkungen 
Die Schutzgüter beeinflussen sich in unterschiedlichem Ausmaß gegenseitig, wobei das 
Wirkungsgefüge stark von der jeweiligen Qualität und der Struktur des direkten Umfelds abhängt. Die 
einzelnen Auswirkungen auf Schutzgüter betreffen grundsätzlich ein stark vernetztes und komplex 
aufgebautes Wirkungsgefüge. So beeinflussen beispielsweise Bodenart und Wasserhaushalt die 
natürlich vorkommenden Pflanzenarten. Ohne entscheidende Beeinflussung durch den Menschen 
entwickeln sich hier Pflanzengesellschaften und Biotopstrukturen, die wiederum von 
charakteristischen Tierarten als Lebensraum genutzt werden. 

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von § 1 (6) Nr. 7 i BauGB 
das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und Landschaft, den Menschen sowie den 
Sach- und Kulturgütern, soweit sich diese durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen. 
Wie aus den vorangegangenen Ausführungen hervorgeht, entstehen durch die Planung, insbesondere 
bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen auf den überwiegenden Teil der zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine 
erheblichen negativen Auswirkungen. Mit der vorliegenden Planung entstehen keine neuen 
weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und 
Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgüter) die sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen zu 
erwarten wären. Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht auf. 

7.2c. Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Minimierung oder Ausgleich 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 

Der geplante Eingriff soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild nicht 
mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen. Folglich sind Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Beeinträchtigungen zu treffen. Durch die mögliche Umwandlung von Ackerland in gemischte und 
gewerbliche Baufläche werden keine schützenswerten Biotopstrukturen entfernt oder gefährdet. 
Aufgrund der umgebenden Nutzungsstruktur sind wesentliche Beeinträchtigungen hinsichtlich 
Wechselwirkungen eher nicht zu erwarten. 

Schutzgut Wasser: Um die Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung gering zu halten, sollte auf 
eine dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers hingewirkt werden. Dezentrale 
Versickerungsanlagen sowie Regenrückhaltebecken führen zu einer Verzögerung des Abflusses von 
Niederschlagswasser und damit zu einer Verbesserung der Funktion des Bodens im Wasserhaushalt. 

Schutzgut Mensch: Nachteilige und unzulässige Lärmimmissionen werden aufgrund der Lage und 
der Entfernung zu den Wohngebieten und ausweislich der gutachterlichen Betrachtungen nicht 
erwartet. Während der Bautätigkeiten sollen Emissionen von Schadstoffen (v.a. Abgase) und Staub 
etc. so weit wie möglich reduziert werden. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter: Im Plangebiet sind keine erkennbaren Kulturgüter wie Bau- oder 
Bodendenkmäler bekannt und werden hier auch nicht vermutet. Sollten bei den geplanten Bau- und 
Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer 
Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf 
von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 
NDSchG). Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar unter 
(05931) 44-4039 oder (05931) 6605. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: Bauvorbereitende Maßnahmen (Abtrag des Bodens) sollten nach 
Möglichkeit in der Zeit von Oktober bis März durchgeführt werden. Der Eingriff wurde bilanziert und es 
werden Ersatzmaßnahmen gegengehalten. Es sollte eine geeignete Beleuchtung im Bereich von 
Außenanlagen, Wegen und Straßen, gem. den Empfehlungen der Lichtleitlinie des LAI von 2001 
verwandt werden: Verwendung von LEDs52 oder Natrium-Niederdrucklampen mit Strahlung im 
Bereich von 580 nm oder Natrium-Hochdrucklampen mit verbreitertem Spektrum und weißgelbem 
Licht, Verwendung von abgeschirmten Leuchten bzw. Gehäusen, die nicht nach oben und möglichst 
wenig zu Seite, d.h. max. 20 ° unter der Horizontalen, strahlen (verhindert Abstrahlung und Anlockung 
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im Umland), Reduzierung der Leuchten- bzw. Lichtpunkthöhe auf das minimal erforderliche 
auszuleuchtende Maß. 

Artenschutz: Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung gemäß Abschnitt 4 der saP sollten 
durchgeführt werden, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern Die wichtigsten sind: Bauzeitenregelung: 
Kfz-Verkehr und Baustellenbetrieb nur tagsüber, Einhalten einer niedrigen Fahrgeschwindigkeit, 
Einsatz lärmgedämpfter Baumaschinen, Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit 
zwischen 01.10. und 28.02., Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich von Grundstücken, Wegen 
und Straßen und keine Grabenräumung zwischen Mitte Februar und Ende Oktober. 

Schutzgut Boden: Der zulässige Versiegelungsgrad sollte nicht überschritten werden. Versiegelbare 
Fahr- und Stellflächen sollten mit wasserdurchlässigen Materialien gestaltet werden. Bei Verwendung 
von versickerungsfähigen Belägen kann die Bodenfunktion als Bestandteil des Naturhaushalts 
(Funktion für den Wasserhaushalt) teilweise erhalten werden. Anpassung des Baugebiets an den 
Geländeverlauf zur Vermeidung größerer Erdmassenbewegungen. Sachgerechte Zwischenlagerung 
und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731) und fachgerechter Umgang mit 
Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs. 

Schutzgut Landschaftsbild: Der Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild ist nicht vermeidbar, der 
Eingriff wird jedoch so gering wie möglich gehalten. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Minimierung oder Ausgleich erheblicher nachteiliger 
Umweltauswirkungen sind, soweit zutreffend, ansonsten unter den Punkten 7.2b.aa) bis 7.2b.hh) 
beschrieben. 

7.2d. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Grundsätzliches Ziel der Samtgemeinde Lathen ist es, auch in den Mitgliedsgemeinden wenig 
störende Misch- und Gewerbegebiete vorzuhalten, um damit insbesondere lokalen Betrieben die 
Möglichkeit einer Expansion oder auch Neuansiedlung zu eröffnen. Damit wird auch der potentiellen 
Abwanderung von Betrieben entgegengewirkt. Durch die Schaffung derartiger wohnortnaher 
Arbeitsplätze entfallen weite Anfahrwege und bieten den Einwohnern Arbeitsmöglichkeiten direkt vor 
Ort. Weiterhin können lokale Betriebe mit der Möglichkeit sich zu erweitern zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen. Insofern hat die Samtgemeinde Lathen Interesse an einer bedarfs- und nachfragegerechten 
gewerblichen Entwicklung in den einzelnen Gemeinden. 

Im Gebiet der Samtgemeinde Lathen sind zwar noch gewerbliche Bauflächen vorhanden. Diese sind 
aber für die erwähnten lokalen Unternehmen weniger interessant, da sie nicht ortsnah liegen und in 
erster Linie flächenintensiven und emissionsstärkeren Betriebsansiedlungen zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Die nunmehr geplanten ortsnahen gemischten / gewerblichen Bauflächen sollen 
insbesondere für emissionsärmere klein- und mittelständische Betriebsansiedlungen bzw. 
Betriebserweiterungen bereitgestellt werden. 

Die Samtgemeinde Lathen hat sich zusammen mit der Gemeinde Fresenburg Gedanken um die 
mögliche Ausweisung eines kleinen Misch- und Gewerbegebietes gemacht, um einem bestehenden 
Betrieb eine Erweiterung sowie einem neuen Betrieb die Ansiedlung in Fresenburg zu ermöglichen. 
Unter Berücksichtigung des Immissionsschutzes der Wohnbauflächen sowie der tatsächlichen 
Flächenverfügbarkeit ergab sich als einzig sinnvolle Entwicklungsmöglichkeit der nunmehr dargestellte 
Flächenbereich. Dieser Standort kann zusätzlich dem für Gewerbebetriebe wichtigen Standortfaktor 
„Erschließung“ aufgrund der direkten Lage zur Kreisstraße sowie der Umschlagsmöglichkeiten im 
Fresenburger Hafen gerecht werden. Hier soll sich der gewerbliche Schwerpunkt, der mit dem 
Bebauungsplan Nr. 16 Hafen dort schon initiiert wurde, weiter entwickeln können. Daher ist nach 
Vorprüfung die Standortwahl so getroffen worden. 

Um potenziellen physikalischen und optischen Konflikten (Lärm, Verkehr, Lagerhallen, 
Produktionsgebäude), die mit einem Misch- und Gewerbegebiet und deren Einrichtungen einhergehen 
können, von vorneherein aus dem Weg zu gehen, wird insbesondere auch aufgrund des direkt 
angrenzenden und schon bestehenden Gewerbegebietes keine Möglichkeit gesehen bzw. 
Notwendigkeit erkannt, im Rahmen der Innenverdichtung adäquate Alternativen anbieten zu können. 

7.2e. Auswirkungen schwerer oder katastrophaler Unfälle durch das Vorhaben 
Das Misch-/Gewerbegebiet bzw. die gemischten und gewerblichen Bauflächen erzeugen keine 
Möglichkeiten für schwere oder katastrophale Unfälle gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. j BauGB. 
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7.3 Zusätzliche Angaben 
7.3a. Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Zur Ermittlung des Bestandes wurde eine Bestandserhebung durchgeführt und die Biotoptypen 
entsprechend dem „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (O.v.Drachenfels, 
Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Stand 2016) aufgenommen. Zusätzlich wurden die 
Informationen der Umweltkarten Niedersachsen (www.umweltkarten-niedersachsen.de) sowie des 
NIBIS® - Kartenservers (https://nibis.lbeg.de; Herausgeber: Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie) bei der Ermittlung der Bestandssituation und der vorgesehenen Entwicklungsziele 
berücksichtigt. Die Eingriffsregelung zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und 
Landschaft wurde in diesen Umweltbericht integriert. Die Eingriffsbilanzierung orientiert sich an der 
„Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ 
(Niedersächsischer Städtetag 2013). 

Die Auswirkungen hinsichtlich des Artenschutzes wurden von dem Büro Arbeitsgemeinschaft copris 
aus Marienmünster untersucht und beschrieben. Nach Ansicht der Gutachter sind die 
naturschutzfachlichen Voraussetzungen vorhanden, damit diese 40. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lathen sowie des sich anschließenden Bebauungsplanes 
Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ der Gemeinde Fresenburg im Sinne des Artenschutzrechtes 
vollzugsfähig ist. 

Das anfallende Regenwasser wird über Rückhalteanlagen der vorhandenen Vorflut zugeleitet. Die 
wasserrechtliche Genehmigung liegt vor. 

Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass ein Flächennutzungsplan kein direktes Baurecht schafft und 
nicht zur Durchführung eines Vorhabens ohne weiteres Verfahren direkt berechtigt. Er bereitet 
lediglich die planungsrechtlichen Voraussetzungen vor. Daraus folgt, dass bei Aufstellung des Plans 
noch nicht bekannte Details einzelner Vorhaben nicht ermittelt und bewertet werden können, sondern 
dies einem nachgelagerten Verfahren vorbehalten bleibt.  

7.3b. Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Auswirkungen des 
Bauleitplans 

Monitoringkonzepte unterscheiden sich grundsätzlich nach dem Plantyp (FNP, Angebots- / 
vorhabenbezogener Bebauungsplan), der Umweltintensität der Auswirkungen (Nutzungsart, 
Grünkonzept), der notwendigen Überwachungsintensität (Zeitpunkt / Häufigkeit) und dem Raumbezug 
(Samtgemeinde / Gemeinde). Dabei sind z.B. umsetzungsbegleitende, vollzugsorientierte sowie 
turnusmäßige Überwachung oder Einzelfallprüfungen denkbar. Von der Frage ausgehend, wann und 
wodurch dessen Durchführung i. S. des § 4c BauGB beginnt, kann das Überwachungskonzept i.W. 
auf die Durchführung der dortigen Planungen durch Bebauungspläne, Landschaftspläne und 
Vorhaben nach § 35 BauGB Bezug nehmen. Die Überwachung zum FNP kann sich dann praktisch 
auf die Vollzugskontrolle beschränken. Demnach erfolgt also – auch aus Aufwandsüberlegungen – 
eine Minimierung der Überwachung zum FNP durch Verlagerung auf die Durchführungsebenen. Da 
der Flächennutzungsplan noch kein Baurecht schafft, sind mit seiner Inkraftsetzung auch noch keine 
schädlichen Umweltauswirkungen verbunden. Es wird daher auf die Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung verwiesen. Auf dieser Ebene werden im Rahmen der Umweltprüfung dieser Pläne 
auch Maßnahmen zum Monitoring vorgeschlagen. 

7.3c. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Prognose 

Auswirkungen: Durch die Planung können folgende Auswirkungen für das Schutzgut Mensch 
entstehen: Beeinträchtigung durch Lärm und Luftschadstoffe durch vermehrten Kraftfahrzeugverkehr. 

Prognose: Aufgrund der geplanten Nutzung und der Kleinflächigkeit des zukünftigen Gewerbe-
/Mischgebietes sind keine Risiken zu beschreiben. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 

Auswirkungen: Durch die Überbauung und Nutzungsänderung der Flächen sind Beeinträchtigungen 
für das Schutzgut Pflanzen im Untersuchungsraum zu erwarten: Verlust einer Ackerfläche. 

Prognose: Die Beeinträchtigung durch Biotopverlust ist nicht erheblich und kompensierbar. 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de)
https://nibis.lbeg.de;
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Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Auswirkungen: Verlust potenzieller Habitate für Tiere. 

Prognose: Ausweislich der artenschutzrechtlichen Stellungnahme sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte in Bezug auf Vögel und Fledermäuse zu erwarten. CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Auswirkungen: Verlust von gewachsenem Boden durch Versiegelung und Bodenumbruch. 

Prognose: Durch Bodenversiegelungen sowie der Auffüllung der zukünftigen Bauflächen ist mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion zu rechnen. Dieser Boden steht als 
Vegetationsfläche und Tierlebensraum nicht mehr zur Verfügung bzw. die natürlichen 
Bodenfunktionen werden eingeschränkt. Ersatzmaßnahmen sind erforderlich. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Auswirkungen: Durch den Verlust von versickerungsfähigem Boden aufgrund von Bodenversiegelung 
treten kleinflächige Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser – Grund-/Schichtenwasser – auf. 

Prognose: Durch die angestrebte teilweise flächige Versickerung des Oberflächenwassers und 
Rückhalten des anfallenden Wassers mit sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Grundwassers zu erwarten. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Auswirkungen: Es sind kleinflächige Beeinträchtigungen des örtlichen Geländeklimas durch 
Beseitigung von temporären Vegetationsbeständen und Versiegelung sowie Aufheizung durch 
Baukörper zu erwarten. 

Prognose: Durch die punktuelle Bebauung sind erhebliche klimatische Beeinträchtigungen nicht zu 
erwarten. Eine wesentliche Erhöhung der Luftschadstoffe ist nicht zu erwarten. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Auswirkungen: Die vorhandene Ackerfläche wird durch eine zukünftig mögliche gewerbliche 
Bebauung ersetzt. 

Prognose: Das Plangebiet ist anthropogen überformt und schließt sich an ein vorhandenes 
Gewerbegebiet an. Die umgebenden Grünstrukturen bleiben erhalten und erleichtern die Einbindung 
in das Landschaftsbild. Eine wesentliche Verschlechterung ist daher eher nicht zu erwarten. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Auswirkungen/ Prognose: Das geplante Vorhaben hat unter Berücksichtigung der Hinweise zum 
Denkmalschutz keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 

Wechselwirkungen 

Auswirkungen/ Prognose: Die verschiedenen Schutzgüter sind eng über Wechselwirkungen 
miteinander verbunden. So führt der Verlust des Schutzgutes Boden durch Versiegelung zu einer 
Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Durch die Versiegelung heute offener Flächen wird 
die einstrahlende Sonnenenergie reflektiert und somit die umgebende Lufttemperatur erhöht. Die 
relative Luftfeuchte und die Verdunstungsrate werden gesenkt. Der Verlust von Boden durch 
Versiegelung bedeutet auch den Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Über das 
Vorhabengebiet hinausgehende Beeinträchtigungen der Umwelt in Folge von Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern sind jedoch nicht zu erwarten. 

7.3d. Quellenangaben 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

NIBIS® Kartenserver (2014): verschiedene Karten - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG), Hannover. https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ 

Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Hannover: https://www.umweltkarten-
niedersachsen.de/ 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/
https://www.umweltkarten
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Lärmschutzgutachten zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ und der 
40. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Gemeinde Fresenburg; Büro für Lärmschutz A. 
Jacobs, Papenburg, 19.07.2019 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung auf Verbote nach § 44 BNatSchG für die „Erweiterung 
Hafengebiet“ in Fresenburg, Samtgemeinde Lathen, Landkreis Emsland und 40. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen; Arbeitsgemeinschaft COPRIS, 37696 
Marienmünster, 26.01.2021 

8. Verfahren und Abwägung 

8.1 Aufstellungsbeschluss / Auslegungsbeschluss 
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Lathen hat am 20.06.2019 die Aufstellung der 40. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen (Gewerbliche und gemischte 
Bauflächen in der Mitgliedsgemeinde Fresenburg) beschlossen. 

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Lathen hat am 19.03.2020 den 
Auslegungsbeschluss für die 40. Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. 

8.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
Art und Weise der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde am 20.08.2019 im Rathaus der Samtgemeinde Lathen 
durchgeführt. 

Zu diesem Termin waren zwei Personen erschienen; ihnen wurde das Flächennutzungsplanverfahren 
und insbesondere die Planzeichnung erläutert. Hinweise oder Anregungen wurden nicht abgegeben. 

8.3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Art und Weise der frühzeitigen Beteiligung 

Gemäß § 4 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern. Die frühzeitige 
Behördenbeteiligung erfolgte mit Schreiben der Samtgemeinde Lathen vom 06.08.2019. 
 
Wesentliche Ergebnisse der frühzeitigen Trägerbeteiligung 
 
Landkreis Emsland – Raumordnung: Aus Sicht der Raumordnung bestehen gegenüber der Planung sowie der 
beabsichtigten Betriebsansiedlung und -erweiterung keine Bedenken, sofern sichergestellt wird, dass der 
Dortmund-Ems-Kanal, der in der Zeichnerischen Darstellung zum RROP 2010 als „Vorranggebiet Schifffahrt" 
festgelegt ist, in seiner Funktion nicht beeinträchtigt wird. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Der Dortmund-Ems-Kanal (DEK) liegt 
außerhalb des Geltungsbereiches und wird nicht in seiner Funktion beeinträchtigt. 
 
Landkreis Emsland – Städtebau: Gern. § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen (Umweltbericht). Dabei ist die Anlage 1 zum 
BauGB anzuwenden bzw. zu berücksichtigen. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise werden bei der Aufstellung des 
Bebauungsplanes beachtet. 
 
Landkreis Emsland – Naturschutz und Forsten: Der Eingriff in Natur und Landschaft (§ 14 BNatSchG) ist nach 
dem Naturschutzrecht abzuarbeiten und zu kompensieren. Dabei ist neben der üblichen detaillierten Erfassung 
der Biotoptypen und der Erstellung einer Eingriffsbilanzierung unter Berücksichtigung der angrenzenden 
Biotoptypen eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchzuführen und die Liste der streng 
geschützten Arten in Niedersachsen (aktuelle Fassung) abzuprüfen. Im Rahmen der saP sind durch mindestens 
sechs vollständige Begehungen des Plangebiets alle artenschutzrechtlich relevanten Arten (gemäß der 
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Bewertung der Biotopqualitäten im Plangebiet) zu erfassen. Die Artengruppe der Vögel, der Amphibien und die 
der Fledermäuse sind dabei auf jeden Fall untersuchungsrelevant. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Es wird eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung durchgeführt. Der Ablauf und das Vorgehen hierfür wurden im Vorfeld mit den UNB des 
Landkreises Emsland konkret abgestimmt. Art und der Umfang interner oder externer Kompensations- 
und Ersatzmaßnahmen werden nach der Eingriffsermittlung und -bilanzierung dargestellt bzw. 
nachgewiesen. 
 
Landkreis Emsland – Straßenbau: Aus Gründen der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs ist im 
Rahmen der weiteren Ausarbeitung der endgültigen Fassung der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Nr. 33 
"Erweiterung Hafengebiet" der Gemeinde Fresenburg im Vorfeld hinsichtlich der Kreisstraße 131 ein 
verkehrliches Erschließungskonzept mit dem Fachbereich Straßenbau des Landkreises Emsland abzustimmen. 
Zudem ist im Bereich des Plangebietes die Anbauverbotszone von 20 m zum befestigten Fahrbahnrand entlang 
der Kreisstraße 131 („Hauptstraße") gemäß § 24 Absatz 1 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 
einzuhalten. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Am 16.09.2019 fand ein Ortstermin an der 
Kreisstraße 131 in Fresenburg statt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass zum einen eine Verlegung der 
festgesetzten Ortsdurchfahrt sinnvoll ist und die Bauverbotszone aufgrund der neu festzusetzenden 
Ortsdurchfahrt nicht mehr gefordert wird. Mit Schreiben vom 05.12.2019 teilte der Landkreis Emsland die 
„Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt gemäß § 4 Abs. 2 des Niedersächsischen Straßengesetzes im Zuge 
der Kreisstraße 131 „Hauptstraße" bei Str.-km 3,100 bis Str.-km 2,860, in der Gemeinde Fresenburg“ mit. 
 
Landkreis Emsland – Wasser und Bodenschutz, Abfallwirtschaft:  
Wasserwirtschaft 
Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken, wenn 
folgende Auflagen und Hinweise berücksichtigt werden: 
1. Die Einflüsse auf den Wasserhaushalt (Grundwasserneubildungsrate, Vergrößerung und Beschleunigung 

des Wasserabflusses, Auswirkung auf die Wasserqualität, etc.) sind auf Grundlage wasserwirtschaftlicher 
Voruntersuchungen zum Bebauungsplan in der Umweltprüfung zu bewerten. 

2. Im Zuge der Bauleitplanung ist ein schlüssiges Konzept zur Beseitigung des Oberflächenwassers 
aufzuzeigen. Erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse für geplante Gewässerbenutzungen oder 
Genehmigungen für geplante Gewässerumgestaltungen oder Anlagen an oder im Gewässer bzw. die 
Änderung bestehender (hier: Anpassung 681/657-20-161.2004.001 vom 27.04.2004), sind bei der Unteren 
Wasserbehörde, parallel zum Bauleitverfahren, entsprechend zu beantragen. 

Hinweise: 
1. Die Belange der Ver- und Entsorgung können auf Grundlage der eingereichten Unterlagen nicht beurteilt 
werden. 
2. Zur Reduzierung der Abflüsse sollten Flächen so wenig wie möglich versiegelt und die Verwendung von 
durchlässigen Befestigungen angestrebt werden. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und im Zuge der weiteren Bearbeitung beachtet. Weiterhin wird ein im Zuge der weiteren Bearbeitung 
sowie Aufstellung des Bebauungsplans ein Entwässerungskonzept erarbeitet. Erforderliche 
wasserrechtliche Anträge werden zeitgerecht gestellt. 
 
Landkreis Emsland – Denkmalpflege: Im Planbereich sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ausgewiesen. Inwieweit archäologische Fundstücke / 
Bodendenkmale im Boden verborgen sind, kann im Voraus nicht geklärt werden. Auf die gesetzlichen 
Vorschriften zum Umgang mit etwaigen Bodenfunden wird daher verwiesen: 

- Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind 
diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die 
archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Die Untere Denkmalschutzbehörde beim 
Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931) 44-4039 oder (05931) 44-6605. 

- Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen 
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Es werden folgende Hinweise in die 
Planunterlage und Begründung aufgenommen: 
„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten 
für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Die Untere 
Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931) 44-4039 oder 
(05931) 44-6605. 
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Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG)." 
 
Landkreis Emsland – Brandschutz: Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, wenn die 
erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes bei der Ausführung wie folgt 
beachtet werden: 
- Die erforderlichen Straßen sind vor Fertigstellung der Gebäude so herzustellen, dass Feuerwehr und 
Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäuden gelangen können. 
- Für das Plangebiet ist für die Löschwasserversorgung zu berücksichtigen, dass ein Löschwasserbedarf von 
1600 l/min (96 m3/h) für mindestens 2 Stunden vorhanden ist. Mindestens 50 % der Löschwasserversorgung sind 
durch eine unabhängige Löschwasserversorgung für dieses Gebiet sicherzustellen. Die unabhängige 
Löschwasserversorgung kann durch folgende Maßnahmen verwirklicht werden: 
• Löschwasserteiche nach DIN 14210 
• Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 
• Löschwasserbehälter nach DIN 14230 
- Der Abstand der einzelnen Hydranten von den Gebäuden darf 150 m nicht überschreiten. Die Standorte der 
einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahmestellen sind mit den zuständigen Gemeinde- / Ortsbrandmeistern 
festzulegen. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie betreffen im Wesentlichen die verbindliche Bauleitplanung und werden dort entsprechend 
berücksichtigt. 
 
Telekom Deutschland GmbH: … die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Wir haben keine weiteren Bedenken zu den o.a. Vorhaben. 
Die Bauausführenden müssen sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. (Internet: https://trassenauskunft-
kabel.telekom.de oder mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. Die Bauherren können sich bei der Bauherrenhotline, Tel.: 0800 3301 903 beraten lassen. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise zur Erschließung sind nicht 
Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens. 
 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr: … bei der o. g. Planung 
bitte Ich die möglichen Lärmimmissionen durch die Wehrtechnische Dienststelle (WTD 91) mit folgendem Hinweis 
zu berücksichtigen: 
Die Bauflächen befinden sich nahe der Wehrtechnischen Dienststelle. Die Anlage besteht seit Jahrzehnten und 
die Immissionen sind als Vorbelastung anzuerkennen. Die bei Erprobungs- und Versuchsschießen entstehenden 
und auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen sind hinzunehmen. Diese Schießen finden regelmäßig 
tags und auch nachts statt. Vorkehrungen gegen diese Lärmimmissionen sind nur im begrenzten Umfang, z. B. 
durch eine entsprechende Gebäudeanordnung oder Grundrissgestaltung, möglich. Die Eigentümer sollen auf 
diese Sachlage hingewiesen werden. Abwehransprüche gegen die Bundeswehr, den Betreiber des 
Schießplatzes, können daher diesbezüglich nicht geltend gemacht werden. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Der Hinweis wird – soweit erforderlich – in die 
Plangrundlage und die Begründung aufgenommen. 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH: … Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend 
macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Vodafone in die Versorgung des Landes mit hochleistungsfähigen 
Breitbandanschlüssen und damit den Aufbau und die Verfügbarkeit von Netzen der nächsten Generation - Next 
Generation Access (NGA)- Netzen. In Anbetracht der anstehenden Tiefbauarbeiten möchten wir hiermit unser 
Interesse an einer Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfaserkabeln bekunden. Um die Unternehmung bewerten 
zu können, benötigen wir Informationen hinsichtlich Potenzial und Kosten. Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Antwort 
per Mail an greenfield.gewerbe@vodafone.com zu senden und uns mitzuteilen, ob hierfür von Ihrer Seite Kosten 
anfallen würden. Für den Fall, dass ein Kostenbeitrag notwendig ist, bitten wir um eine Preisangabe pro Meter 
mitverlegtes Leerrohr. Des Weiteren sind jegliche Informationen über die geplante Ansiedlung von Unternehmen 
hilfreich (zu bebauende Fläche, Anzahl Grundstücke, Anzahl Unternehmen, etc.). In Abhängigkeit von der 
Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung können wir somit die Telekommunikations-Infrastruktur in Ihrer 

mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de)
mailto:greenfield.gewerbe@vodafone.com
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Gemeinde fit machen für die Gigabit-Zukunft. Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns zudem einen 
Ansprechpartner mitteilen würden, bei dem wir uns im Anschluss melden können. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise zur Glasfaserverlegung sind 
nicht Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens. Das Anliegen wird geprüft und gegebenenfalls Kontakt 
mit der Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH aufgenommen. 
 
Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim: … die Industrie- und 
Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt bezüglich der o. g. Planung (Ausweisung von 
Misch- und Gewerbegebietsfläche) keine Bedenken vor. Unsere Stellungnahme gilt für beide o. g. 
Aufstellungsverfahren. Die Verfahren befinden sich zurzeit im frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB. Da noch nicht alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vorliegen, ist diese Stellungnahme nicht als 
abschließend zu verstehen. 
Mit der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung eines regionalen 
Gewerbebetriebes und Neuansiedlungsmöglichkeiten von Gewerbebetrieben geschaffen werden. Dabei handelt 
es sich um die Umsetzung konkreter Absichten. Die Planung ermöglicht den Unternehmen eine Stärkung und 
Weiterentwicklung des Standortes und somit eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Wir begrüßen die 
Planungen im Hinblick auf eine weitere, qualifizierte Gewerbeentwicklung. Zudem werden mit der Planung die 
Ziele einer regionalen Wirtschaftsförderung verfolgt. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich schutzbedürftige 
Nutzungen. Wir begrüßen, dass im weiteren Verfahren mögliche Nutzungskonflikte zwischen angrenzenden 
Wohn- und Gewerbenutzungen durch Schallemissionen betrachtet und untersucht werden. Zur Bewältigung von 
eventuellen Konflikten im Bereich des Immissionsschutzes durch angrenzende schutzbedürftige Nutzungen 
müssen dann geeignete Maßnahmen und Festsetzungen getroffen werden, die diese Nutzungskonflikte gar nicht 
erst entstehen lassen. Gewerbe- und Industriebetriebe sollten nicht mit Auflagen zum aktiven Schallschutz, 
Belastungen oder Nutzungseinschränkungen betriebswirtschaftlich belastet werden. Dies lehnen wir im Sinne des 
Bestandsschutzes und der gewerblichen Standortsicherung ab. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens haben wir 
unser Mitgliedsunternehmen Watermann Schutztore GmbH und Co. KG über die Planung informiert. Von dort 
wurden uns zum aktuellen Zeitpunkt weder Bedenken noch weitere Anregungen mitgeteilt. Zum erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des§ 2 Abs. 4 BauGB, der hauptsächlich in diesem 
Verfahrensgang ermittelt werden soll, haben wir weder Hinweise noch Anregungen. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und die lärmtechnischen Rahmenbedingungen aus dem Lärmgutachten im verbindlichen 
Bauleitplanverfahren beachtet. 
 
EWE NETZ GmbH, Netzregion Cloppenburg/Emsland: Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. Diese Leitungen und 
Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese 
Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. Sollte sich 
durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, 
Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür 
die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten 
sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. Die 
EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise zur Erschließung sind nicht 
Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens. Die Erschließung ebenso wie evtl. erforderliche Anpassungen 
bzw. Betriebsarbeiten werden rechtzeitig vor Bauausführung mit der EWE NETZ GmbH abgestimmt. 
 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim: … wir nehmen Bezug auf die vorgenannte 
Bauleitplanung, der die Erweiterungsabsichten des bei uns eingetragenen Handwerksbetriebes, der Watermann 
Schutztore GmbH & Co. KG, zugrunde liegen. Nach der Beschreibung des Vorhabens führen Sie unter dem 
Punkt „Lärm" aus, dass im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung die vorgesehene Baugebietsentwicklung 
möglich ist, wenn u.a. Emissionskontingente festgesetzt werden. Wir weisen darauf hin, dass bei der Festsetzung 
von Emissionskontingenten gem. § 1 Absatz 4 Satz1 Nr. 2 BauNVO auf die konkrete Planungssituation (geplante 
Erweiterung Handwerksbetrieb) Rücksicht zu nehmen ist. Im Übrigen bestehen gegen die Planung zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Bedenken. 
Hierzu wird seitens der Samtgemeinde Lathen ausgeführt: Die Hinweise und Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen. Die Festsetzung von Emissionskontingenten erfolgt jedoch soweit erforderlich im 
verbindlichen Bauleitplanverfahren gemäß den gutachterlichen Aussagen. 
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In den weiteren eingegangenen Stellungnahmen wurden keine abwägungsrelevanten Hinweise, 
Bedenken oder Anregungen geäußert. Anregungen hinsichtlich des Untersuchungsumfanges des 
Umweltberichtes wurden nicht gegeben. 

 

9. Abwägung der Auswirkung der Planänderung 
Mit dieser 40. Änderung des Flächennutzungsplans trägt die Samtgemeinde Lathen als Träger der 
Planungshoheit dazu bei, dass in dem von dieser Flächennutzungsplanänderung erfassten Bereich 
die geordnete Nutzung und Entwicklung entsprechend den städtebaulichen Zielen erfolgen kann. 
Insbesondere sind dabei sowohl die privaten als auch die öffentlichen Belange berücksichtigt. 

Die Prüfung der möglichen Innenverdichtung vor dem Hintergrund des sparsamen und schonenden 
Umgangs mit Grund und Boden hat ergeben, dass die Inanspruchnahme einer landwirtschaftlichen 
Fläche für die Entwicklung der gemischten und gewerblichen Baufläche unausweichlich ist. Sie dient 
zum einen der Erweiterung eines bestehenden angrenzenden Betriebes. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung ehemaliger landwirtschaftlicher Flächen ist begründet. Es erfolgt der städtebaulich 
sinnvolle Lückenschluss zwischen den im bestehenden Flächennutzungsplan schon dargestellten 
gemischten Bauflächen im Norden und gewerblichen Bauflächen südlich des Plangebietes. 

Dem Gebot, den § 1 Abs. 5 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen, wird 
durch die vorgenommenen Darstellungen ausreichend Rechnung getragen. Insbesondere den 
allgemeinen Anforderungen an die Belange gesunder Arbeits- und Wohnverhältnisse, die Gestaltung 
des Orts- und Landschaftsbildes, Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes, des 
Artenschutzes und der Landschaftspflege wurde besondere Beachtung geschenkt. Für die 
Entwässerung liegt eine wasserrechtliche Erlaubnis vor, so das diese Bauleitplanung grundsätzlich 
vollzugsfähig ist. Auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte in Bezug auf Vögel und Fledermäuse zu erwarten und es sind keine CEF-Maßnahmen 
notwendig. Somit ist das Vorhaben unbedenklich und damit vollzugsfähig. Das ermittelte 
Kompensationsdefizit kann aus dem Kompensationspool der Gemeinde Fresenburg ausgeglichen 
werden. 
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2.0 Aufgabenstellung 
 

Die Gemeinde Fresenburg plant im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Erweiterung Hafenge-
biet“ sowie der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes 
die Ausweisung einer Mischgebietsfläche (MI) sowie die 
Erweiterung der Gewerbeflächen (GEe-Fläche) nördlich 
des Bebauungsplanes Nr. 16 „Hafengebiet“ 
 
Für den Geltungsbereich soll die Auswirkung des Ver-
kehrslärms (Vorbelastung durch K 131 - Hauptstraße) auf 
die geplante MI-Flächen berechnet werden. Gegebenen-
falls sind Lärmpegelbereiche festzulegen. Lärmpegelbe-
reiche werden für die Festlegung der erforderlichen Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außen-
lärm festgelegt, denen dann die jeweils vorhandenen oder 
zu erwartenden "maßgeblichen Außenlärmpegel" zuzu-
ordnen sind. 
 
Zur Bestimmung des "maßgeblichen Außenlärmpegels" 
sind die Beurteilungspegel für den Tag (6.00 bis 22.00 
Uhr) nach DIN 18005 Teil 1 zu bestimmen, wobei zu den 
errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Der kon-
stante Zuschlag von +3 dB(A) dient dazu, dass beim be-
rechneten Straßenverkehrslärm das wirksame Bauschall-
dämm-Maß zum berechneten oder gemessenen Labor-
Schalldämm-Maß akzeptabel abgeschätzt werden kann. 
 
Zusätzlich ist im Rahmen dieser schalltechnischen Unter-
suchung die Vorbelastung durch die vorhandenen Gewer-
beflächen auf das Plangebiet (MI) zu untersuchen und 
gleichzeitig sind für die geplante GEe-Fläche die mögli-
chen Geräuschkontingente unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Lärmvorbelastung aus den gewerblichen 
genutzten Flächen des rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes Nr. 16 „Hafengebiet“ zu ermitteln. 
 
Die Beurteilungspegel von Geräuschen verschiedener Ar-
ten von Schallquellen (z.B. Verkehr, Industrie und Gewer-
be, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Ein-
stellung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten von 
Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientie-
rungswerten verglichen und nicht addiert werden (vgl. DIN 
18005). 
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Bei der Beurteilung der Immissionsbelastungen durch 
Verkehrs- bzw. Gewerbelärm sind für die vorhandene Be-
bauung unterschiedliche Beurteilungskriterien heranzuzie-
hen. 
 
Zur Bestimmung des "maßgeblichen Außenlärmpegels" 
sind die Beurteilungspegel für den Tag (6.00 bis 22.00 
Uhr) nach DIN 18005 Teil 1 zu bestimmen, wobei zu den 
errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Der kon-
stante Zuschlag von +3 dB(A) dient dazu, dass beim be-
rechneten Straßenverkehrslärm das wirksame Bauschall-
dämm-Maß zum berechneten oder gemessenen Labor-
Schalldämm-Maß akzeptabel abgeschätzt werden kann. 
 
Im Juli 2016 wurde eine Neufassung der DIN 4109 veröf-
fentlicht, welche im Januar 2018 nochmal überarbeitet 
wurde. Die Neufassung ist zwar noch nicht baurechtlich 
eingeführt, weicht aber u. a. hinsichtlich des Schutzes vor 
Außenlärm von den Regelungen der eingeführten "alten" 
DIN 4109 aus dem Jahr 1989 ab. Die Neufassung ent-
spricht aber bezüglich des Schutzes vor Außenlärm je-
doch den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
daher wird für dieses Lärmschutzgutachten ausschließlich 
diese Neufassung der DIN 4109 2018 berücksichtigt. 
 
Um Menschen während ihres Aufenthalts in Gebäuden vor 
der Einwirkung von Außenlärm zu schützen, werden in der 
DIN 4109-1 (2018-01) Anforderungen an die Luftschall-
dämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit unter an-
derem vom "maßgeblichen Außenlärmpegel" vor der je-
weiligen Fassade und der Art der Raumnutzung festge-
legt. 
 
Bei der Ermittlung von Straßenverkehrslärmeinwirkungen 
sind die Beurteilungspegel nach dem Rechenverfahren 
der RLS-90  zu bestimmen. Gemäß Abschnitt 4.4.5.2 der 
DIN 4109-2 (2018-01) ist der maßgebliche Außenlärmpe-
gel wie folgt zu bestimmen: 

"Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel für den Tag 
(6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV zu bestimmen, wobei zur 
Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den er-
rechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind. 
 
Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag 
minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der 
maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nacht-
schlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 
für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A)". 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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3.0 Ausgangsdaten 
 
3.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
3.1.1 Gesetzliche Grundlagen 
 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der der-
zeit gültigen Fassung. 

 
- Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 

 
- TA-Lärm, gültig in Verbindung mit dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz 
 
- Baugesetzbuch (BauGB), in der derzeit gültigen Fas-

sung. 
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung des Grundstü-

ckes (Baunutzungsverordnung - BauNVO), in der der-
zeit gültigen Fassung. 

 
 
 
 

3.1.2 Normen 
  

- DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau 
 
- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 
   
- DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" 
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3.1.3 Richtlinien 
 

 
- VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten, 

in der derzeit gültigen Fassung. 
 
- VDI 2714 Schallausbreitung im Freien, in der der-

zeit gültigen Fassung. 
 
- VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im 

Freien. 
 

- RLS- 90 Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen in der derzeit gültigen Fassung 

 
 
 
3.1.4 Sonstige 
 

- Lageplan-Ausschnitte 

- Angaben und Auskünfte des Auftraggebers 

- Instrumentarium „Flächenbezogene Schalleistungs-
pegel und Bauleitplanung“ vom Niedersächsischen 
Landesamt für Ökologie 
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4.0 Berechnung Gewerbelärm 
 
 
4.1 Begriffe 
 
 Für die Anwendung der DIN 45691 "Geräuschkontingen-

tierung" gelten zusätzlich zu den Begriffen in DIN 1320, 
DIN 18005-1 und DIN 45641 die folgenden Begriffe: 

 
 Plangebiet 

 Gesamtheit der Teilflächen, für die Geräuschkontingente 
bestimmt werden. 

 
 Teilfläche (TF) 

 Teil des Plangebietes, für den ein Geräuschkontingent be-
stimmt wird. 

 
 Gesamt-Immissionswert ( LGI ) 

 Wert, den nach Planungsabsicht der Gemeinde der Beur-
teilungspegel der Summe der einwirkenden Geräusche 
von Betrieben und Anlagen - auch von solchen außerhalb 
des Plangebietes - in einem betroffenen Gebiet nicht 
überschreiten darf. 

 
 Vorbelastung ( Lvor,j ) 

 Beurteilungspegel der Summe aller auf den Immissionsort 
j einwirkenden Geräusche von bereits bestehenden Be-
trieben und Anlagen außerhalb des Bebauungsplangebie-
tes ("vorhandene Vorbelastung") einschließlich der Immis-
sionskontingente für noch nicht bestehende Betriebe und 
Anlagen außerhalb des Bebauungsplangebietes ("planeri-
sche Vorbelastung"). 

 
Anmerkung: Die Vorbelastung nach der DIN 45691 ist nicht iden-

tisch mit der Vorbelastung nach der TA-Lärm. 

 
 Planwert ( LPI,j ) 

 Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissions-
ort j einwirkenden Geräusche von Betrieben und Anlagen 
im Plangebiet zusammen an diesem nicht überschreiten 
darf. 
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 Immissionskontingent ( LIK,i,j ) 

 Wert, den der Beurteilungspegel alles auf den Immission-
sort j einwirkenden Geräusche von Betrieben und Anlagen 
auf der Teilfläche i zusammen nicht überschreiten darf. 

 
 Emmissionskontingent ( LEK,i ) 

 Pegel der Schalleistung, die bei gleichmäßiger Verteilung 
auf der Teilfläche i, bei ungerichteter Abstrahlung und un-
gehinderter verlustloser Schallausbreitung je Quadratme-
ter höchstens abgestrahlt werden darf. 

 
Anmerkung: Für das Emissionskontingent war bisher die Bezeich-

nung "Immissionswirksamer flächenbezogener Schal-
leistungspegel - IFSP" gebräuchlich. 

 
 Zusatzkontingent ( LEK,zus ) 

 Zuschlag zum Emissionskontingent. 
 
 Emmissionskontingentierung 

 Bestimmen und Festsetzen von Emissionskontingenten. 
 
 Immissionskontingentierung 

 Bestimmen und Festsetzen von Immissionskontingenten. 
 
Anmerkung: Nach bisheriger Rechtsauffassung dürfen in einem 

Bebauungsplan keine Festsetzungen für Immission-
sorte oder Gebiete außerhalb seines räumlichen Gel-
tungsbereiches getroffen werden. Denkbar sind derar-
tige Regelungen jedoch in öffentlich, rechtlichen Ver-
trägen. 
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4.2 Emissionskontingentierung 
 
4.2.1 Festlegen der Gesamt-Immissionswerte 
 

Für alle schutzbedürftigen Gebiete in der Umgebung des 
Bebauungsplangebietes sind die Gesamt-
Immissionswerte LGI festzulegen. 
 
Die Berechnung der Immissionsbelastung infolge Gewer-
belärms ist an den zu den vorhandenen Gewerbeflächen 
„Hafengebiet“ nächstgelegenen Baugrenzen innerhalb der 
noch unbebauten MI-Flächen (vgl. IO1 bis IO4) und an 
den nächstgelegenen vorhandenen Wohnbebauungen 
(vgl. IO5 bis IO11) zu führen.  
 
Es sind demnach an allen zur Bestimmung der  
Emissionskontingente geeigneten Immissionsorten fol-
gende Orientierungswerte gemäß DIN 18005 einzuhalten: 

 
MI-Gebiet (gem. §6 BauNVO) 

für IO1 bis IO 11 
   

Lr, Tag (06.00-22.00 Uhr) = 60 dB(A) 
Lr, Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) = 45 dB(A) 
 

 
 Das Ergebnis ist der Beurteilungspegel Lr, der mit den  

Orientierungswerten zu vergleichen ist. 
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4.2.2 Auswahl von geeigneten Immissionsorten zur Bestimmung 
der Emissionskontingente 
 
Für die Berechnung der Emissionskontingente wurden auf 
den Baugrenzen der geplanten MI-Flächen sowie an der 
nächstgelegenen vorhandenen Wohnbebauung geeignete 
Immissionsorte festgelegt. Mit den Immissionsorten 1 bis 
11 (vgl. Lageplan Anlage 6.1) wurde die Untersuchung auf 
den gesamten Einwirkungsbereich ausgedehnt, so dass 
bei Einhaltung der Planwerte an diesen Orten auch im üb-
rigen Einwirkungsbereich keine Überschreitungen von 
Planwerten zu erwarten ist. 
 
 

4.2.3 Festlegen der Planwerte 
 
Wenn ein Immissionsort j nicht bereits vorbelastet ist, ist 
für ihn der Planwert gleich dem Gesamt-Immissionswert 
LGI für das Gebiet, in dem er liegt. Sonst ist der Pegel Lvor,j 
der Vorbelastung zu ermitteln und der Planwert LPI,j nach 
der Gleichung: 
 

LPI,j = 10 lg (10 0,1LGI,j / dB - 10 0,1 Lvor,j / dB) dB 
 
zu berechnen. 
 
Anmerkung: Eine planerische Vorbelastung kann vorsorglich auch 

für Geräusche aus Gebieten angenommen werden, 
die für die Planung erst vorgesehen ist. 

 
Die zur Bestimmung der Emissionskontingente geeigneten 
Immissionsorte unterliegen einer Vorbelastung aus den 
gewerblichen genutzten Flächen des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 16 „Hafengebiet“. 
 
Für die im Bebauungsplan Nr. 16 „Hafengebiet“ ausge-
wiesenen GEE-Flächen wurden in den textlichen Festzun-
gen folgende Emissionskontingente vorgegeben: 

Bebauungsplan Nr. 16 „Hafengebiet“ 

GEE-1 mit 59,0 / 44,0 dB(A) tags/nachts je m² 
GEE-2 mit 64,0 / 49,0 dB(A) tags/nachts je m² 
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Die Berechnung wird mit dem Rechenprogramm Sound-
PLAN durchgeführt, das die vorhandenen Gewerbeflächen 
in ausreichend kleine Flächenelemente unterteilt. Dabei 
wird der Nachweis nur für das schalltechnisch ungünstiger 
gelegene Obergeschoß mit einer Aufpunkthöhe von 5,60m 
über Boden geführt. Die Quellenhöhe für die Gewerbeflä-
chen wird mit 5,0m über Boden angesetzt. Der Schall-
druckpegel an einem Immissionsort wird nach DIN ISO 
9613-2 berechnet. Die Berechnungsergebnisse sind in der 
Anlage 6.2 enthalten. 
 
Unter Berücksichtigung der zuvor genannten flächenbe-
zogenen Schalleistungspegel kommt es durch die Vorbe-
lastung zu den folgenden Beurteilungspegeln Lr: 
 

Tabelle 1: Vorbelastung Gewerbelärm 

Immis- Nutzung Beurteilungspegel Lr Orientierungs- 
sions gem.  in dB(A) werte 

ort BauNVO Tag Nacht in dB(A) 
IO 1 - 1.OG MI 58,3 43,3 60 / 45 

IO 2 - 1.OG MI 56,3 41,3 60 / 45 

IO 3 - 1.OG MI 52,5 37,5 60 / 45 

IO 4 - 1.OG MI 49,6 34,6 60 / 45 

IO 5 - 1.OG MI 49,3 34,3 60 / 45 

IO 6 - 1.OG MI 47,6 32,6 60 / 45 

IO 7 - 1.OG MI 44,8 29,8 60 / 45 

IO 8 - 1.OG MI 43,0 28,0 60 / 45 

IO 9 - 1.OG MI 43,1 28,1 60 / 45 

IO 10 - 1.OG MI 45,0 30,0 60 / 45 

IO 11 - 1.OG MI 48,4 33,4 60 / 45 
Berechnungsprotokolle s. Anlage 6.2 
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Unter Berücksichtigung der in Tabelle 1 aufgeführten Be-
urteilungspegel der Vorbelastung und der Formel  

LPI,j = 10 lg (10 0,1LGI,j / dB - 10 0,1 Lvor,j / dB) dB 

ermitteln sich für die Immissionsorte 1 bis 11 folgende 
Planwerte: 
 
Tabelle 2: Planwerte aufgrund der Vorbelastung 

Immis- Nutzung Planwerte 
sions gem.   

ort BauNVO Tag Nacht 
IO 1 - 1.OG MI 55 40 

IO 2 - 1.OG MI 58 43 

IO 3 - 1.OG MI 59 44 

IO 4 - 1.OG MI 60 45 

IO 5 - 1.OG MI 60 45 

IO 6 - 1.OG MI 60 45 

IO 7 - 1.OG MI 60 45 

IO 8 - 1.OG MI 60 45 

IO 9 - 1.OG MI 60 45 

IO 10 - 1.OG MI 60 45 

IO 11 - 1.OG MI 60 45 
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4.2.4 Festsetzen von Teilflächen 
 
Das Plangebiet wird in insgesamt zwei Teilflächen (TF1 
und TF2, vergleiche Lageplan Anlage 6.1) gegliedert, für 
die Geräuschkontingente bestimmt werden.  
 
 

4.2.5 Bestimmen der festzusetzenden Emissionskontingente 
 

Die Emissionskontingente LEK,i sind für die Teilflächen 
(TF1) in ganzen Dezibel so festzulegen, dass an keinem 
der untersuchten Immissionsorte 1 bis 11 der Planwert LPI,j 
durch die energetische Summe der Immissionskontingen-
te LIK,i,j überschritten wird. 
 
Es werden für die als Gewerbegebiet auszuweisende Teil-
flächen 1 und 2 folgende Emissionskontingente vergeben: 

Teilfläche LEK, tags LEK, nachts 

TF 1 59 44 

TF 2 66 51 

 
Die gewählten Emissionskontingente berücksichtigen zum 
einen die Planungsabsicht der Gemeinde Fresenburg die 
gewerblichen Flächen des Plangebietes einer gewerbli-
chen Nutzung zuzuführen und zum anderen die Forde-
rung, möglichst viel Schall emittieren zu dürfen.  
 
Anmerkung: 

Laut Empfehlungen des Niedersächsischen Landesamtes 
für Ökologie, Hannover, „Flächenbezogene Schall-
Leistungspegel und Bauleitplanung“ sind den Emissions-
kontingenten dabei folgende möglichen Gebietsnutzungen 
zuzuordnen: 

L“WA = 57,5 - 62,5 dB je m² tags = GEe 
L“WA = 42,5 - 47,5 dB je m² nachts  
    

L“WA = >62,5 - 67,5 dB je m² tags = GE 
L“WA = >47,5 - 52,5 dB je m² nachts  
    

L“WA = >67,5 – 72,5 dB je m² tags = GIe 
L“WA = >52,5 – 57,5 dB je m² nachts  
    

L“WA = >72,5 dB je m² tags = GI 
L“WA = >57,5 dB je m² nachts  
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Die genannten Werte für die Emissionskontingente sind 
Erfahrungswerte bzw. aus der einschlägigen Literatur 
ermittelt. Die „Einschränkung“ bedeutet dabei nicht den 
Ausschluss gebietstypischer Betriebe in solcherart 
deklarierten Gebieten, sondern weist darauf hin, dass in 
diesen Gebieten gegebenenfalls besondere, über die in 
nicht eingeschränkten Gebietstypen hinausgehende 
Schallschutzanforderungen zu beachten sind.  
 
Die Geräuschkontingente für die Teilfläche 1 entsprechen 
einer Nutzung als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) 
und für die Teilfläche 2 einer Nutzung als 
uneingeschränktes Gewerbegebiet (GE). 
 
Die Teilflächen 1 und 2 erfüllen danach in den 
ungünstigsten Fällen (Sektor A und C) die Bedingungen 
für ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe). Für große 
Teile der beiden Gebiete (Sektoren B, D, E, F) sind 
höhere flächenbezogene Schalleistungspegel infolge der 
möglichen Zuschläge für diese Sektoren möglich. 

 
Die Berechnung wird mit dem Rechenprogramm Sound-
PLAN durchgeführt, das die Teilflächen TF 1 und TF 2 in 
ausreichend kleine Flächenelemente unterteilt. Dabei wird 
der Nachweis nur für das schalltechnisch ungünstiger ge-
legene Obergeschoß mit einer Aufpunkthöhe von 5,60m 
über Boden geführt. Die Quellenhöhe für die Teilflächen 
wird mit 5,0m über Boden angesetzt. Der Schalldruckpe-
gel an einem Immissionsort wird nach DIN ISO 9613-2 be-
rechnet. Die Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 
6.2 enthalten. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------■ 



BÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ 15  

 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Emissions-
kontingente ergibt sich an den geeigneten Immissionsor-
ten 1 bis 11: 
 

Tabelle 3: Emissionskontingente LEK für die Teilflächen 1 bis 2 
und die hieraus berechneten Immissionskontingente 
für die untersuchten Immissionsorte in dB 

Teilfläche LEK IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

 tags/nachts tags/nachts tags/nachts tags/nachts tags/nachts 

TF 1 59/44 51,1/36,1 55,8/40,8 43,0/28,0 51,4/36,4 

TF 2 66/51 51,5/36,5 53,1/38,1 47,2/32,2 58,7/43,7 

Summe 54,3/39,3 57,7/42,7 48,6/33,6 59,5/44,5 

Planwert 55/40 58/43 59/44 60/45 

Unterschreitung 0,7 0,3 10,4 0,5 

 
Teilfläche LEK IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 

 tags/nachts tags/nachts tags/nachts tags/nachts tags/nachts 

TF 1 59/44 42,8/27,8 41,8/26,8 39,8/24,8 38,0/23,0 

TF 2 66/51 48,3/33,3 48,3/33,1 47,4/32,4 45,8/30,8 

Summe 49,4/34,4 49,0/34,0 48,1/33,1 46,5/31,5 

Planwert 60/45 60/45 60/45 60/45 

Unterschreitung 10,6 11,0 11,9 13,5 

 
Teilfläche LEK IO 9 IO 10 IO 11  

 tags/nachts tags/nachts tags/nachts tags/nachts  

TF 1 59/44 38,8/23,8 40,7/25,7 39,5/24,5  

TF 2 66/51 46,2/31,2 47,1/32,1 43,6/28,6  

Summe 46,9/31,9 48,0/33,0 43,6/28,6  

Planwert 60/45 60/45 60/45  

Unterschreitung 13,1 12,0 15,0  
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4.2.6 Erhöhung der Emissionskontingente für einzelne Rich-
tungssektoren 
 
Wenn durch die festgesetzten Emissionskontingente an 
Immissionsorten in bestimmten Richtungssektoren in der 
Umgebung des Plangebiets die Planwerte nicht 
ausgeschöpft werden, können für diese 
Richtungssektoren gemäß Anhang A.2 der DIN 45691 
Zusatzkontingente zugelassen werden. Die Lage der 
Richtungssektoren A bis G ist im Lageplan der Anlage 6.1 
und den Berechnungsprotokollen der Anlage 6.2 
dargestellt.  
 
Innerhalb des Plangebietes wird nach der DIN 45691 der 
folgende Bezugs- bzw. Referenzpunkt nach UTM-
Koordinaten vergeben: 

Bezugspunkt: X= 386470,00 Y= 581066,00 
 

Von diesem Bezugspunkt ausgehend werden ein oder 
mehrere Richtungssektoren k fixiert. Die 
Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abgerundet 
worden. Um das Gebiet noch besser ausnutzen zu 
können, werden Zusatzkontingente für einzelne 
Richtungssektoren verwendet, die in Richtung der 
Immissionsorte wirken, an denen das Geräuschkontingent 
nicht voll ausgeschöpft werden konnte. Die 
Zusatzkontingente sind für die zukünftige Nutzung als 
Aufschlag auf die bereits ermittelten Emissionskontingente 
für die einzelne Richtungen zu verstehen. Die daraus 
resultierenden Bereiche innerhalb der Richtungssektoren 
A bis G können zusätzlich mit den berechneten Pegeln 
belastet werden, da die davon betroffene Nutzung am 
Immissionsort eine weitere Belastung bis zum Richtwert 
erhalten darf.  
 
Für die Richtungssektoren A bis G erhöhen sich die 
Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente: 

Tabelle 3: Zusatzkontingente tags und nachts in dB(A) 

Sektor Anfang Ende EK, zus. T EK, zus. N 

A 270 290 0 0 

B 290 315 10 10 

C 315 324 0 0 

D 324 29 11 11 

E 29 182 13 13 

F 182 270 12 12 

G 182 270 15 15 

Richtungssektoren beginnen von Nord = 0° im Uhrzeigersinn. 
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4.2.7 Festsetzungen im Bebauungsplan 
 

In den textlichen Festsetzungen sind die Werte der Emis-
sionskontingente anzugeben. Dafür wird folgende Formu-
lierung empfohlen: 
 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) deren Ge-
räusche die in der folgenden Tabelle angegebenen  
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags 
(6.00 h - 22.00 h) noch nachts (22.00 h - 6.00 h) über-
schreiten: 

Teilfläche LEK, tags LEK, nachts 

TF 1 59 44 

TF 2 66 51 

Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren ist die planungsrechtliche Zulässig-
keit eines Vorhabens (Betrieb oder Anlage) zu prüfen. Die 
Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 
5. Für ein Vorhaben ist somit zu überprüfen, ob die für das 
Betriebsgrundstück zugeordneten Emissionskontingente, 
durch die gemäß TA-Lärm berechneten Beurteilungspegel 
sämtlicher vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an 
den benachbarten Immissionsorten eingehalten werden. 

Entsprechend der DIN 45691 kann eine Relevanzgrenze 
für die Beurteilung von Vorhaben festgesetzt werden. Die 
Regelung der DIN 45691 Abschnitt 5 bezieht sich auf den 
Nachweis im Genehmigungsverfahren und nicht auf die 
Festsetzungen im Bebauungsplan. Die Relevanzgrenze 
dient der Vermeidung von Untersuchungen für Lärmemis-
sionen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit ohnehin nicht zu 
relevanten Lärmbelastungen führen. Dies ist dann der 
Fall, wenn die einzelnen Immissionen der zu beurteilen-
den Anlage die Richtwerte an den maßgeblichen Immissi-
onsorten um mindestens 15 dB(A) (Relevanzgrenze nach 
DIN 45691) unterschreiten. Die Gemeinde Fresenburg 
kann jedoch die Anwendung der "Summation und der Re-
levanzgrenze" nach Abschnitt 5 der DIN 45691 durch 
Festsetzung ausschließen. 

Zusätzliche oder andere Festsetzungen können nach An-
hang A der DIN 45691 getroffen werden. 

Durch geeignete Abschirmmaßnahmen zu den Immis-
sionsorten können auch höhere Emissionskontingente ge-
nutzt werden. 
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5.0 Berechnung Straßenverkehrslärm 

 
 

5.1 Berechnungsgrundlagen Straßenverkehrslärm 
 
Die Berechnungen werden mit dem EDV-Programm 
„SoundPLAN“ durchgeführt. Dafür wird innerhalb der bis-
her unbebauten Flächen, die einer zukünftigen MI-
Bebauung zugeführt werden sollen, als Rechengebiet digi-
talisiert. Rechengebiete dienen zur Festlegung des zu be-
rechnenden Bereichs bei Rasterberechnungen. Über den 
zu untersuchenden Bereich wird durch das EDV-
Programm ein Raster aus Immissionsorten gelegt. Als 
Rasterabstand wurde 1m zwischen den einzelnen Raster-
punkten gewählt. Als Immissionsorthöhen wurden 2,80 m 
für das Erdgeschoß sowie 5,60 für das Obergeschoß über 
Grund angesetzt. 
 
Die künftige Bebauung im Geltungsbereich soll als 
“Mischgebiet” (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt wer-
den. Danach sind gemäß DIN 18005 folgende Orientie-
rungswerte für Verkehrslärm einzuhalten: 
 

MI-Gebiet (gem. § 6 BauNVO) 
   

Lr, Tag(06.00-22.00 Uhr) = 60 dB(A) 
Lr, Nacht(22.00 - 06.00) = 50 dB(A) 

 
 
Die mit diesen Parametern berechneten Beurteilungspegel 
werden vom Rechenprogramm zwischen den Rasterpunk-
ten interpoliert und in Rasterlärmkarten (siehe Anlage 6.3a 
bis 6.3d) als farbige Bereiche für den Beurteilungszeit-
raum tags bzw. nachts in Intervallschritten von 5 dB(A) 
ausgegeben. 
 
Die grünen Flächen weisen dabei die Bereiche aus, in de-
nen eine uneingeschränkte MI-Nutzung möglich ist. 
 
Die roten Flächen kennzeichnen Bereiche, in denen die 
Orientierungswerte für eine MI-Nutzung überschritten 
werden. In diesen Bereichen ist eine weitere Bebauung 
(Neubau, wesentliche Änderung und Umbau) nur unter 
zusätzlichen Anforderungen an den Luftschallschutz zwi-
schen außen und Innenräume möglich. 
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Straßentyp, Querschnitt, Topografie 
 
K 131 - Hauptstraße 

Zur Ermittlung der maßgebenden Verkehrsstärke für den 
zu untersuchenden Abschnitt der K 131 - Hauptstraße 
Straße wurden die Verkehrsdaten aus einer Verkehrszäh-
lung (2010) des Landkreises Emsland herangezogen: 

DTV2010: 1.009 Kfz/24h  

P24h: 44 %  
 
Für die Prognosebelastung wurde unter Berücksichtigung 
der Shell Pkw-Szenarien 2004 - Flexibilität bestimmt Moto-
risierung, eine pauschale Zunahme von 9% ("Tradition"-
Szenario) auf die Zählergebnisse von 2010 berücksichtigt. 
Die in den Zählergebnissen von 2010 für die 24h-Zählung 
in Prozent angegebenen LKW-Anteile wurden prozentual 
auf die Anteile tags und nachts umgerechnet, wie sie ge-
mäß RLS-90 vorgegeben sind. Danach ergibt sich eine 
zukünftige Verkehrsbelastung im Jahre 2030 von:  

DTV2030: 1.100 Kfz/24h  

PT: 29,3 % 
PN: 14,7 % 
 
Straßeneinflüsse 

Straßenoberfläche: Asphaltbeton 

Geschwindigkeiten: v= 50/50 km/h 

Steigungen: unter 5% 

Lichtsignalanlagen: keine 
 
Die Berechnungen werden durchgeführt unter Verwen-
dung des EDV-Programmes “SoundPLAN”, dass vom 
Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau, Hannover, 
amtlich eingeführt wurde. In den nachfolgenden Tabellen 
werden die Emissionspegel tags/nachts gemäß RLS-90 
für den Straßenverkehr unter Zugrundelegung der oben 
genannten Ausgangsdaten ermittelt. Diese werden für die 
Berechnungen der Rasterlärmkarten herangezogen. 



Erweiterungsplanungen in der Gemeinde Fresenburg
Emissionsberechnung Straße

Berechnung Vorbelastung Verkehrslärm für das EG

Legende

Straße Straßenname
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
DStg dB Zuschlag für Steigung 
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

SoundPLAN 8.1

Büro für Lärmschutz    Weißenburg 29    26871 Papenburg   Tel.:04961/5533 1



Erweiterungsplanungen in der Gemeinde Fresenburg
Emissionsberechnung Straße

Berechnung Vorbelastung Verkehrslärm für das EG

Straße KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

DStg

dB

Drefl

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

K 131 - Hauptstraße 0,000 1100 50 50 50 50 0,0600 0,0080 66 9 29,3 14,7 0,00 0,00 -3,19 -3,76 0,0 0,0 0,0 60,8 50,2 

SoundPLAN 8.1

Büro für Lärmschutz    Weißenburg 29    26871 Papenburg   Tel.:04961/5533 1
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5.2 Lärmschutzmaßnahmen 

 
5.2.1 Allgemeines 

Sofern im Untersuchungsbereich die Orientierungswerte 
gemäß DIN 18005 infolge Verkehrslärms überschritten 
werden, sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die Art 
und Anwendungsmöglichkeit verschiedener Lärmschutz-
maßnahmen wird in den nachfolgenden Absätzen be-
schrieben.  
 
 

5.2.2 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Als aktiven Lärmschutz bezeichnet man Maßnahmen in 
unmittelbarer Nähe der Lärmquelle (Emissionsort). 
 
Sofern die Orientierungswerte für die Nutzung überschrit-
ten werden, ist zu überlegen, welche Lärmschutzmaß-
nahmen in Frage kommen. An erster Stelle sollten aktive 
Lärmschutzmaßnahmen stehen, da hier ein größeres 
Lärmminderungspotential auszuschöpfen ist. An Möglich-
keiten gibt es: 

 Lärmschutzwand oder -wall 
 lärmmindernde Straßenoberflächen 
 Geschwindigkeitsbeschränkung 

 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärm-
schutzwänden oder - wällen sind nicht vorgesehen.  
 
Bei der K 131 - Hauptstraße handelt es sich nicht um ei-
nen Straßenneubau, daher entfällt die Möglichkeit des 
Einsatzes einer lärmmindernden Straßenoberfläche. 
 
Auf dem maßgeblichen Streckenabschnitt der K 131 - 
Hauptstraße sind Geschwindigkeitsbeschränkungen < 
50 km/h nicht geplant. 
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5.2.3 Passive Lärmschutzmaßnahmen 

Als passiven Lärmschutz bezeichnet man Maßnahmen an 
Häusern (Immissionsort). 
 
Als passiver Lärmschutz kommt in Frage: 

 Gebäudestellungen / Raumanordnung 
 Schallschutzfenster und Schalldämmung durch Außen-
bauteile 
 
Bei bestehenden und geplanten Gebäuden ist der Schutz 
von Innenräumen oftmals nur durch Schallschutzfenster 
möglich. Durch die Vorgaben der DIN 4109 lassen sich die 
erforderlichen Schalldämmwerte der Außenbauteile (Fens-
ter, Wände, Dach) ermitteln. Bei Fenstern und Türen sind 
dies entsprechende Schallschutzklassen (SSK). Die Fens-
ter können dann bei geplanten Gebäuden durch Festset-
zungen im Bebauungsplan vorgeschrieben werden. 

 
 
5.3 Ergebnis Straßenverkehrslärm 

 
Die Berechnungen zeigen (vgl. Lagepläne Anlage 6.3a 
bis 6.3d), dass innerhalb von Teilbereichen des ge-
planten MI-Gebietes die Orientierungswerte tags und 
nachts im EG und im 1.OG überschritten werden. 
 
Die in der Rasterlärmkarte der Anlage 6.3d (= ungünstiger 
Fall tags im 1.OG) rot dargestellte Fläche weist einen Be-
reich aus, in denen eine weitere Bebauung (Neubau, we-
sentliche Änderung und Umbau) auf der dem vollem 
Schalleinfall ausgesetzten Hausseite nur unter zusätzli-
chen Anforderungen an den Luftschallschutz zwischen 
außen und Innenräumen möglich ist. 
 
Die grünen Flächen weisen dabei die Bereiche aus, in 
denen eine uneingeschränkte MI-Nutzung möglich ist.  
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Außerdem ist die Vorbelastung infolge des vorhandenen 
Gewerbelärms nachzuweisen. Es handelt sich hierbei um 
Gewerbelärm durch die im Bebauungsplan Nr. 16 „Hafen-
gebiet“ ausgewiesenen GEE-Flächen sowie durch die Er-
weiterung der Gewerbeflächen im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“.  
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel La ergibt sich in Ab-
hängigkeit vom höheren Beurteilungspegel Lr (Tagwert 
bzw. Nachtwert). Liegt der Nachtwert weniger als 10 dB 
unter dem Tagwert, so ist er mit einem Zuschlag von 10 
dB zu versehen und anstelle des Tagwertes zu verwen-
den. Das ist hier der Fall.  
 
Im vorliegenden Fall ist eine Geräuschbelastung durch 
Gewerbelärm und Straßenverkehrslärm zu erwarten. Für 
eine derartige Überlagerung mehrerer gleicher oder unter-
schiedlicher Lärmarten ist richtliniengerecht durch die 
energetische Addition der einzelnen „maßgeblichen Au-
ßenlärmpegeln“ ein resultierender Außenlärmpegel zu be-
rechnen. 
 
Bei einer Überlagerung von mehreren gleichwertigen Ge-
räuschquellen ist der Summenpegel (La,res.) der jeweili-
gen maßgeblichen Geräuschquellen zu bilden und der 
Ermittlung der Lärmpegelbereiche zu Grunde zu legen. 
 
Da sich im vorliegenden Fall die Pegeldifferenz der Emis-
sionspegel mehr als 10 dB(A) beträgt, wurde der maßgeb-
liche Außenlärmpegel für Verkehrslärm aus dem berech-
neten Mittelungspegel tags zzgl. 3 dB(A) gemäß DIN 4109 
ermittelt. Im Hinblick auf die angesprochene Überlagerung 
von Straßenverkehrs- und Gewerbelärm wurde anschlie-
ßend mittels energetischer Addition gemäß: 

L1 + L2 = 10 * log [10 0,1 L
1 +10 0,1 L

2 ] 

der für die vorhandenen Gewerbeflächen aus dem Be-
bauungsplan Nr. 16 „Hafengebiet“ sowie für die geplanten 
Gewerbeflächen aus dem Bebauungsplan Nr. 33 „Erweite-
rung Hafengebiet“ maßgebliche Außenlärmpegel tags hin-
zuaddiert. 
 
Die berechneten Lärmpegelbereiche sind der Anlage 6.4a 
und 6.4b zu entnehmen. Danach sind im Plangebiet die 
Lärmpegelbereiche I bis IV zu berücksichtigen. 
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Die in der Rasterlärmkarte festgestellten Isolinien für die 
Beurteilungspegel führen somit unter Berücksichtigung ei-
nes Zuschlages von +3 dB und eines weiteren Zuschlags 
von + 10 dB gem. DIN 4109 zu folgenden Außenlärmpe-
geln und Lärmpegelbereichen: 

Tabelle 3: Lärmpegel durch Straßenverkehrslärm 

Isolinie mit  Maßgeblicher  Lärmpegel- 
Beurteilungspegel Lr  Außenlärmpegel bereich 

in dB La in dB  

bis 42 55 I 

43 bis 47 60 II 

48 bis 52 65 III 

53 bis 57 70 IV 

58 bis 62 75 V 

63 bis 67 80 VI 

> 67 > 80 a VII 
a Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten festzulegen. 

siehe Rasterlärmkarten Anlage 6.3d (= ungünstigster Fall 1. OG nachts 

 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von schutz-
bedürftigen Räumen ergeben sich unter der Berücksichti-
gung der verschiedenen Raumarten nach: 

R'w,ges = La - KRaumart  

Dabei ist 

La = maßgeblicher Außenlärmpegel in dB 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten 
und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherbergungs-
stätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

 
Mindestens einzuhalten sind: 

R'w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten 
und Sanatorien 

R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherbergungs-
stätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 
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Aufgrund der Vorbelastung infolge Verkehrslärms auf der 
K 131 und des Gewerbelärms durch die vorhandenen 
Gewerbeflächen im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 16 „Hafengebiet“ sowie durch die geplanten Ge-
werbeflächen des Bebauungsplanes Nr. 33 „Erweiterung 
Hafengebiet“ ergeben sich innerhalb der unbebauten 
Grundstückes die Lärmpegelbereiche I bis IV (siehe Anla-
ge Lageplan Anlage 6.4 (= ungünstigster Fall 1. OG). 
 
Zum Schutz einer geplanten Bebauung werden für das 
Planverfahren folgende textliche Festsetzungen vorge-
schlagen: 

1. Bei Neubauten, wesentlichen Änderungen und Umbau-
ten, die einem Neubau gleichkommen, sind in den als 
Lärmpegelbereich gekennzeichneten Flächen gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB Vorkehrungen zum Schutz vor 
Straßenverkehrslärm zu treffen. Die Außenbauteile 
(Fenster, Wand, Dachschrägen) müssen mindestens 
folgenden Anforderungen nach DIN 4109 hinsichtlich 
der Schalldämmung zum Schutz gegen Außenlärm ge-
nügen: 

Pegel- Maßgeblicher 
Bewertetes Bau-Schalldämm-Maße 

R'w,ges  

be- Außenge der Außenbauteile R'w,ges erf. in dB 

reich räuschpegel Raumarten 
  Aufenthaltsräume  Büroräume  
 La in dB in Wohnungen und Ähnliches 

I 55 30 30 

II 60 30 30 

III 65 35 30 

IV 70 40 35 

Der Nachweis des bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 
R'w,ges der Außenbauteile ist auf der Grundlage der als 
Technische Baubestimmung bauaufsichtlich einge-
führten DIN 4109 und Beiblatt zur DIN 4109 zu führen.  
 
Für Schlafräume und Kinderzimmer in den Lärmpe-
gelbereichen III bis IV ohne straßenabgewandte Fens-
ter sind schallgedämpfte Lüftungssysteme einzubau-
en. Das bewertete Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der 
Außenbauteile muss auch unter Berücksichtigung der 
Lüftungssysteme erreicht werden. Alternativ ist eine 
Belüftung über die lärmabgewandte Fassadenseite zu 
ermöglichen. 
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2. Außenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und Frei-
sitze, dürfen nicht an der Hausseite (Ostseite) angeord-
net werden, die dem vollen Schalleinfall unterliegen, 
oder müssen durch bauliche Maßnahmen (z.B. 1,80m 
hohe Wand) vor den Einwirkungen infolge des Straßen-
verkehrslärms abgeschirmt werden. Bauliche Anlagen 
sind in diesem Fall Umfassungswände am Rand der 
Außenwohnbereiche, gefertigt aus Glas, Plexiglas, 
Mauerwerk oder Holz in einer Höhe von mindestens 
1,80m. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass 
die Wand sowie deren Verbindung zum Pfosten, Boden 
und der Haltekonstruktion fugendicht ausgeführt wer-
den. 

3. Bei Neu- und Umbauten von Wohngebäuden im ver-
lärmten Bereich kann durch die Anordnung von schutz-
bedürftigen Räumen (z. B. Schlafzimmer) östlich der  
K 131 auf die lärmabgewandte Ostseite bis zu 10 dB 
und auf die seitlichen Nord- und Südseiten bis zu 3 dB 
(Einwirkung durch „halbe“ Straße) an Lärmminderung 
gegenüber der Westseite erreicht werden. Auch bei 
Anordnung der Außenwohnbereiche auf die oben an-
gegebenen lärmabgewandten Bereiche sind entspre-
chende Pegelminderungen zu erzielen. 

 

Fazit: 

Unter Berücksichtigung der zuvor unter Punkt 1 und 2 
aufgeführten passiven Lärmschutzmaßnahmen in den ro-
ten Bereichen lässt sich innerhalb der in der Rasterlärm-
karte (vgl. ungünstigsten Fall EG tags Anlage 6.3c) darge-
stellten Fläche eine Nutzung als „Mischgebiet” (MI) gemäß 
§6 BauNVO umsetzen. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Der Unterzeichner erstellte das Gutachten unabhängig 

und seiner Bestallung gemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen. 

 
 Als Grundlage für die Feststellungen und Aussagen des 

Sachverständigen dienten die vorgelegten und im Gutach-
ten erwähnten Unterlagen, sowie die Auskünfte der Betei-
ligten. 

 
 
 
 B Ü R O  F Ü R  L Ä R M S C H U T Z 
 
 26871 Papenburg, den 19.07.2019 
 Tel.: 04961/5533 Fax: 5190 
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6.1 Lageplan Gewerbelärm, Maßstab 1 : 3.000 
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Erweiterungsplanungen B.-Plan Nr. 33

"Erweiterung Hafengebiet" in der Gemeinde Fresenburg

Anlage 6.1
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6.2 Berechnungsprotokolle Geräuschkontingentierung 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kontingentierung für: Tageszeitraum

Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11

Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 58,3 56,3 52,5 49,6 49,3 47,6 44,8 43,0 43,1 45,0 48,4

Planwert L(PI) 55,0 58,0 59,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF1 3217,5 59

TF2 2451,5 66

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11

51,1 55,8 43,0 51,4 42,8 41,8 39,8 38,0 38,8 40,7 39,5

51,5 53,1 47,2 58,7 48,3 48,1 47,4 45,8 46,2 47,1 43,6

Immissionskontingent L(IK) 54,3 57,7 48,6 59,5 49,4 49,0 48,1 46,5 46,9 48,0 45,0

Unterschreitung 0,7 0,3 10,4 0,5 10,6 11,0 11,9 13,5 13,1 12,0 15,0

Erweiterungsplanungen in der Gemeinde Fresenburg
RNAT0102 

Geräuschkontingentierung

Büro für Lärmschutz    Weißenburg 29    26871 Papenburg   Tel.:04961/5533
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Kontingentierung für: Nachtzeitraum

Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11

Gesamtimmissionswert L(GI) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 43,3 41,3 37,5 34,6 34,3 32,6 29,8 28,0 28,1 30,0 33,4

Planwert L(PI) 40,0 43,0 44,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF1 3217,5 44

TF2 2451,5 51

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11

36,1 40,8 28,0 36,4 27,8 26,8 24,8 23,0 23,8 25,7 24,5

36,5 38,1 32,2 43,7 33,3 33,1 32,4 30,8 31,2 32,1 28,6

Immissionskontingent L(IK) 39,3 42,7 33,6 44,5 34,4 34,0 33,1 31,5 31,9 33,0 30,0

Unterschreitung 0,7 0,3 10,4 0,5 10,6 11,0 11,9 13,5 13,1 12,0 15,0

Erweiterungsplanungen in der Gemeinde Fresenburg
RNAT0102 

Geräuschkontingentierung

Büro für Lärmschutz    Weißenburg 29    26871 Papenburg   Tel.:04961/5533
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

TF1 59 44

TF2 66 51

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.

Erweiterungsplanungen in der Gemeinde Fresenburg
RNAT0102 

Geräuschkontingentierung

Büro für Lärmschutz    Weißenburg 29    26871 Papenburg   Tel.:04961/5533

3 / 4

SoundPLAN 8.1



Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis # liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen 
Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden
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Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 178,0 256,0 0 0

B 256,0 282,0 10 10

C 282,0 295,0 0 0

D 295,0 308,0 11 11

E 308,0 65,0 13 13

F 65,0 102,0 12 12

G 102,0 178,0 15 15
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6.3a-d Rasterlärmkarten Verkehrslärm, Maßstab 1 : 2.000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.4a-b Rasterlärmkarten Lärmpegelbereiche, Maßstab 1 : 2.500 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zusammenfassung

Die Gemeinde Fresenburg beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hafengebiet“. Das dor-
tige bauleitplanerisch abgesicherte Gelände soll nach Norden um gemischte und gewerbliche Bauflä-
chen erweitert werden, um konkrete Ansiedlungs- und Erweiterungsabsichten zu ermöglichen. Im der-
zeitigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen ist für die Planfläche landwirtschaftliche Nut-
zung dargestellt (ohne zeichnerische Darstellung). Für die Entwicklung des Geltungsbereiches als
gewerbliche und gemischte Bauflächen wird daher die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Samtgemeinde Lathen erforderlich, um die Art der Flächennutzung den aktuellen planerischen Erfor-
dernissen anzupassen.

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. der Änderung eines FNP werden diverse Ein-
griffe vorbereitet. Dabei kann es selbst bei Beachtung des Vermeidungsgrundsatzes im Umland und
im Gebiet selbst zu Störungen oder gar zu Verlusten bei besonders geschützten oder streng geschütz-
ten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG kommen. Entscheidend ist, dass die spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung (saP) ein eigenständiges Prüfprogramm mit spezifischen materiellen Anforderungen und
Gewichten in der Abwägung darstellt. Bei den artenschutzrechtlichen Verboten handelt es sich dabei
um ein zwingendes Recht, welches der planerischen Abwägung nicht zugänglich ist.

Das Plangebiet liegt östlich der „Hauptstraße“ (Kreisstraße 131) zwischen der Ortslage von Fresen-
burg und dem Dortmund-Ems-Kanal. Das Plangebiet mit einer Größe von rd. 1,3 ha für den Bebau-
ungsplan (bzw. 0,9 ha für die Änderung des FNP) wird ackerbaulich genutzt. Zwischen dem vorhande-
nen Bestand des Betriebes Watermann und der nördlich vorgesehenen Erweiterung verläuft ein Ent-
wässerungsgraben, über den das überschüssige Wasser aus dem Regenrückhaltebecken Baugebiet
Kreuzstraße erst Richtung Kanal und dann parallel zum Kanal nach Norden abgeführt wird. Östlich der
Hauptstraße finden sich ältere Eichen im Straßenseitenraum. Kanalbegleitend finden sich auch am
Deich zum Dortmund-Ems-Kanal Baumreihen aus Eiche. Beide Gehölzreihen liegen außerhalb des
Geltungsbereichs des B-Planes.

Das Vorhaben, dessen Vereinbarkeit mit den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu untersu-
chen ist, umfasst den Bau von gemischten (MI) und gewerblich (GE) genutzten Gebäuden, Erschlie-
ßungsstraßen und die Gestaltung von Grünflächen, basierend auf dem Bebauungsplan Nr. 33 „Erwei-
terung Hafengebiet“ nebst textlicher Festsetzung.

Die in der vorliegenden saP genannten Maßnahmen zur Vermeidung bau-, anlage- und betriebs-
bedingter Beeinträchtigungen sind möglicherweise nicht in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan
Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ enthalten. Dies ist insbesondere bei den baubedingten Maßnahmen
der Fall, da die textlichen Festsetzungen in einem Bebauungsplan diese nicht berücksichtigen müs-
sen. Dabei handelt es sich allerdings im Wesentlichen um Rechtsvorschriften und untergesetzliche
Umweltanforderungen, die über die Bestimmungen der § 1 bzw. 1a BauGB hinaus berücksichtigt wer-
den müssen bzw. sollen.

Im Rahmen der saP sind grundsätzlich alle in Niedersachsen vorkommenden Arten der folgenden drei
Gruppen zu berücksichtigen:

• die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
• die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VS-RL
• die besonders und streng geschützten Verantwortungsarten

Die Liste der 231 in Niedersachsen streng geschützten Arten wurde hierfür komplett geprüft. Zur Beur-
teilung der artenschutzrechtlichen Belange wurde 2020 außerdem eine Untersuchung der Artengrup-
pen der Fledermäuse, der Avi- und Amphibienfauna vorgenommen.
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Als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden 3 Fledermausarten mit Vorkommen im UG
dokumentiert und in der 1. Vorprüfung als relevant eingestuft. Die in Frage kommenden 3 Arten (Gro-
ßer Abendsegler, Zwerg- und Breitflügelfledermaus) sind als reine Nahrungsgäste zu beschreiben,
deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten in der Umgebung zu vermuten sind. Für diese Arten ergeben
sich keine Quartierverluste und ebenso wenig eine Reduzierung ihrer artspezifischen Jagdhabitate,
zumal alle 3 Arten den Geltungsbereich auch weiterhin nutzen werden. Auch ist innerhalb des zu über-
bauenden Bereichs und seiner näheren Umgebung kein Verlust raumbedeutsamer Verbindungsach-
sen (Flugstraßen) durch das Vorhaben zu verzeichnen. Somit ist eine Prüfung nach § 44 BNatSchG
für die Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie nicht notwendig.

Bei den europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie wurden 14 Vogelarten als
relevant eingestuft.

13 streng und besonders geschützte Vogelarten wurden in der 1. Abschichtungsprüfung (vgl. Anhang
II.1 und II.2) als Nahrungsgäste identifiziert, die einer genaueren Vorprüfung bedürfen. Bei Rotmilan,
Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke, Turteltaube, Schleiereule, Waldkauz, Feldsperling,
Haussperling, Goldammer, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Star handelt es sich um Arten, die den
Geltungsbereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutze, war insbesondere der Frage nachzugehen,
ob der vorhabenbedingte Verlust von Nahrungsflächen derart erheblich ist, dass Fortpflanzungsstätten
andernorts davon beeinträchtigt würden. Dies ist bei diesen Arten nicht der Fall. Somit ist eine Prüfung
nach § 44 BNatSchG für diese 13 Vogelarten nicht notwendig.

Nicht in die engere artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen werden Brutvögel und Nahrungsgäste,
die ungefährdet sind und deshalb einen günstigen Erhaltungszustand der Populationen auf biogeogra-
phischer Ebene aufweisen (vgl. Anhang II.2). Für die Brutvögel wird der Verbotstatbestand nach § 44
(1) Nr. 3 „Entnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ nicht einschlägig, da sie in der straßen-
und kanalbegleitenden Gehölzkulisse brüten und somit vom Vorhaben nicht betroffen sind.

Durch die benannten Vermeidungsmaßnahmen ist gewährleistet, dass Beeinträchtigungen für die
betroffenen europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie soweit wie möglich einge-
schränkt werden.

Für die Feldlerche ist bereits baubedingt der Verbotstatbestand der Entnahme, Beschädigung oder
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr.3 BNatSchG) einschlägig. Somit ist eine
Prüfung nach § 44 BNatSchG notwendig (vgl. Kap. 5.1.2). Diese kam zu folgendem Ergebnis:

Bei der Feldlerche handelt es sich nicht um einen Traditionsbrüter, der seine Niststätten mehrjährig
nutzt. Eine großräumige Analyse der, der lokalen Population zur Verfügung stehenden Habitatflächen
zeigt, dass genügend Ausweichhabitate vorhanden sind und die Art in der Lage ist, in geeignete Habi-
tate auszuweichen und somit der geforderte Fortbestand der ökologischen Funktion im räumlichen
Zusammenhang (vgl. § 44 (5)) erfüllt wird. Unter Rückgriff auf Art. 2 VS-RL ist diese Voraussetzung
ebenfalls zu bejahen, da sich die Population, als Art der niedersächsischen Rote Liste der Brutvögel,
nicht wesentlich verkleinern wird und somit der derzeitige günstige Erhaltungszustand der Population
auf lokaler wie biogeographischer Ebene gewahrt bleibt bzw. nicht weiter verschlechtert wird.

Eine Ausnahme ist deshalb für die Feldlerche nach Artikel 1 Vogelschutz-Richtlinie, aufgrund der für
dieses Vorhaben anwendbaren Freistellungsklausel nach § 44 (5) BNatSchG nicht notwendig.

Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten sind zum gegenwärtigen Verfah-
rensstand nicht zu beschreiben. (vgl. Kap. 1.4).
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Es wurde keine national streng geschützte Art, die in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist, in
der Vorprüfung als relevant identifiziert. Dies liegt im Wesentlichen am Ausschlusskriterium hinsichtlich
der artspezifischen Lebensräume. Diese sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 33 „Erwei-
terung Hafengebiet“ nicht vorhanden.

Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung sind:

✔ Bauzeitenregelung: Kfz-Verkehr und Baustellenbetrieb nur tagsüber, Einhalten einer niedri-
gen Fahrgeschwindigkeit, Einsatz lärmgedämpfter Baumaschinen

✔ Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit zwischen 01.10. und 28.02.
✔ Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich von Grundstücken, Wegen und Straßen
✔ keine Grabenräumung zwischen Mitte Februar und Ende Oktober

CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig

Eine Ausnahme ist aufgrund der für diesen Bebauungsplan anwendbaren Freistellungsklausel nach
§ 44 (5) BNatSchG nicht notwendig.

Nach Ansicht der Gutachter sind die naturschutzfachlichen Voraussetzungen vorhanden, damit
der Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ der Gemeinde Fresenburg und die
40. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lathen im Sinne des Artenschutz-
rechtes vollzugsfähig ist.
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1 Aufgabenstellung

1.1 Vorbemerkung

Die Gemeinde Fresenburg beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hafengebiet“. Das dor-
tige bauleitplanerisch abgesicherte Gelände soll nach Norden um gemischte und gewerbliche Bauflä-
chen erweitert werden, um konkrete Ansiedlungs- und Erweiterungsabsichten zu ermöglichen.

Im derzeitigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen ist für die Planfläche landwirtschaftli-
che Nutzung dargestellt (ohne zeichnerische Darstellung). Für die Entwicklung des Geltungsbereiches
als gewerbliche und gemischte Bauflächen wird daher die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Samtgemeinde Lathen erforderlich, um die Art der Flächennutzung den aktuellen planerischen
Erfordernissen anzupassen. Der Verwaltungsausschuss der Samtgemeinde Lathen hat am
30.07.2019 den Beschluss zur Aufstellung dieser 40. Änderung des Flächennutzungsplan sowie zur
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ gefasst.

Planverfasser der Aufstellung des Bebauungsplanes und Änderung des FNP im Auftrag der Samtge-
meinde Lathen ist das Büro für Landschaftsplanung, Dienstleistung und Projektmanagement Dipl.-Ing.
Thomas Honnigfort, Haren (Ems).

Im Zuge der Aufstellung und ggf. bei der Änderung eines Bauleitplanes werden diverse Eingriffe vor-
bereitet. Dabei kann es selbst bei Beachtung des Vermeidungsgrundsatzes im Umland und im Gebiet
selbst zu Störungen oder gar zu Verlusten bei besonders geschützten oder streng geschützten Arten
nach § 7 Abs. 2 BNatSchG1 kommen. Artenschutz ist bei der Zulassung von Eingriffen aber nicht allein
Sache der Eingriffsregelung, sondern auch des besonderen Artenschutzrechts.

Entscheidend ist, dass der spezielle Artenschutz ein eigenständiges Prüfprogramm mit spezifischen
materiellen Anforderungen und Gewichten in der Abwägung darstellt. Bei den artenschutzrechtlichen
Verboten handelt es sich um ein zwingendes Recht, welches der planerischen Abwägung nicht
zugänglich ist.

1.2 Die Behandlung des Artenschutzes in der kommunalen Bauleitpla-
nung

Zur Notwendigkeit der Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung während der
Planaufstellung beinhalten die rechtlichen Auslegungen durch GELLERMANN (2003) hilfreiche Leit-
sätze; diese werden nachfolgend zusammengefasst, und an die neue Fassung des BNatSchG ange-
passt, wiedergegeben. Sie behalten auch nach der Novellierung des BNatSchG und der damit verbun-
denen Straffung des Verfahrens nach wie vor ihre Gültigkeit.2

„Adressaten des besonderen Artenschutzrechts sind namentlich all jene, die durch ihr Verhalten Le-
bensstätten besonders geschützter Tiere schädigen, Standorte streng geschützter Pflanzen beein-
trächtigen oder europäische Vogelarten an ihren Nist- oder Rastplätzen stören. Solche Wirkungen
entfaltet die kommunale Bauleitplanung nicht. Wohl bereitet sie durch Überplanung etwaiger Nist-,
Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten oder Wuchsstandorte Beeinträchtigungen vor, bewirkt sie aber nicht
aus sich heraus. […]

1 alle Verweise auf Paragrafen der entsprechenden europäischen Gesetzgebung, der Bundesgesetze oder Gesetze des
Bundeslandes Niedersachsen geben den aktuellen Stand der Gesetzgebung per Datum des Gutachtens wider

2 vgl. GELLERMANN, M. (2003): Artenschutz in der Fachplanung und der kommunalen Bauleitplanung. - Natur und Recht
25 (7): 385-394.
vgl. hierzu auch GELLERMANN, M. & M. SCHREIBER (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen
Planungs- und Zulassungsverfahren. Leitfaden für die Praxis. - Natur & Recht, Bd. 7, 503 S.

Erläuterungsbericht Stand 26.01.2021 Seite 1

i 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG
B-Plan Nr.33 „Erweiterung Hafengebiet“ in Fresenburg, Gemeinde Fresenburg

Projektidentifikation 56119

Arbeitsgemeinschaft

COPRIS

Eine Bindung der Kommunen an die unbedingten, hinreichend genauen und einer unmittelbaren An-
wendung prinzipiell zugänglichen Vorschriften der Art. 12, 13, 16 FFH-RL bzw. Art. 5, 9 V-RL mag
sich nicht eben aufdrängen, ist aber auch nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Immerhin
sind die Verschmutzungs- und Störungsverbote, die durch Art. 4 Abs. 4 S. 1 V-RL zugunsten fakti-
scher Vogelschutzgebiete begründet werden, in der Bauleitplanung ebenso beachtlich wie das aus
Art. 10 EGV ableitbare Verbot maßgeblicher Verschlechterung („ Stillhaltepflicht") […]

Auch wenn sich das Artenschutzrecht nicht als ein die Bauleitplanung begrenzender Planungsleitsatz
erweist, kommt ihm dennoch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, wenn Flächen überplant
werden, die zum Kreis der geschützten Lebensstätten oder Wuchsstandorte zählen. […]

Die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG entfalten hier eine gleichsam mittelbare Wirkung, die sich
dem in der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz verdankt, nach dem eine Planung, die aus
Rechtsgründen der Vollzugsfähigkeit entbehrt, unwirksam ist. Verantwortlich zeichnet hierfür die Er-
wägung, dass eine Bauleitplanung, die wegen dauerhafter rechtlicher Hinderungsgründe nicht ver-
wirklicht werden kann und in diesem Sinne „vollzugsunfähig" ist, ihren gestaltenden Auftrag aus § 1
Abs. 5 S. 1 BauGB verfehlt und als solche nicht erforderlich i. S. des § 1 Abs. 3 BauGB ist. Sieht ein
Flächennutzungs- oder Bebauungsplan eine mit dem Artenschutzrecht unvereinbare Flächennutzung
vor, fällt er der Nichtigkeit jedenfalls dann anheim, wenn die mangelnde Realisierbarkeit zum Erlass-
zeitpunkt bereits feststeht. Angesichts dessen ist die zur Planung entschlossene Gemeinde - obwohl
sie in dieser Funktion nicht zum Adressatenkreis des § 44 Abs. 1 BNatSchG zählt - gehalten, das Ar-
tenschutzrecht um der Vermeidung rechtlicher Beanstandung willen in ihre Überlegungen einzube-
ziehen. […]

 Hineinplanen in die „objektive Ausnahmelage“ als Ausweg

Stellt sich im Planungsverfahren heraus, dass die vorgesehene Flächennutzung artenschutzrechtliche
Konflikte provoziert, muss von der Planung dennoch nicht unbedingt Abstand genommen werden.“

Angesichts der erfolgten Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes liegt im Falle der Bauleitpla-
nung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG dann kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG
vor, wenn bei den europarechtlich geschützten Arten (FFH- und Vogelarten) sowie den nationalen Ver-
antwortungsarten3 – ggf. unter Einbeziehung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen – die ökologische
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Arten im räumlichen Zusammenhang
weiterhin erfüllt wird.

Durch diesen Absatz können bestehende und von der Europäischen Kommission anerkannte Spiel-
räume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und recht-
lich abgesichert werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der
Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen.

Mit den Freistellungen der meisten Vorhaben nach Baurecht, bei denen im Falle betroffener Arten des
Anhangs IV FFH-RL, der nationalen Verantwortungsarten und europäischer Vogelarten, die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt
werden kann, wird es in wesentlich geringerem Umfang zur Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen
nach § 45 kommen.

Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-
schaftsrechtlich geschützten Arten und Verantwortungsarten dennoch erfüllt, können nach § 45 Abs. 7
BNatSchG im Einzelfall weitere Ausnahmen zugelassen werden.4

3 Im Vergleich zum BNatSchG a.F. treten hierbei Arten für die Prüfung hinzu, für die nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG 2010
eine nationale Verantwortung (Verantwortungsarten) besteht.

4 vgl. GELLERMANN, M. & M. SCHREIBER (2007)
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Dabei ist verfahrensrechtlich zu unterscheiden: Nicht der Bebauungsplan als solcher bedarf einer Aus-
nahme, sondern erst die einzelnen Vorhaben, die aufgrund des Bebauungsplans verwirklicht werden
sollen. Auch wenn die Gemeinde selbst für eine Bauleitplanung keine Ausnahme beantragen kann,
muss sie dennoch im Planverfahren die notwendigen Schritte unternehmen, um durch die Bauleitpla-
nung die spätere Erteilung von Ausnahme(n) vorzubereiten. Die Gemeinde muss also in eine „Aus-
nahmelage“ hineinplanen.5

Gleiches gilt für die eventuelle(n) Befreiung(en) nach § 67 (2) BNatSchG: auch hier wird eine Befrei-
ung erst im Rahmen der späteren Zulassungsverfahren erteilt, nicht jedoch zugunsten der Gemeinde
für die entsprechende Bauleitplanung.6

Die Erteilung einer Befreiung nach § 67 BNatSchG wird nur noch in Ausnahmefällen erfolgen müssen,
in denen der Planverwirklichung dauerhafte und nicht ausräumbare rechtliche Hindernisse entgegen-
stehen.7

 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) hat somit für die Aufstellung eines
Bebauungsplanes zum Ziel:

• ermitteln und darstellen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 und
Abs. 5 BNatSchG bezüglich der europarechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogel-
arten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) und der Verantwortungsarten, die durch das Vor-
haben erfüllt werden können.

• prüfen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für die Zulassung von Ausnahmen
nach § 45 BNatSchG gegeben sind.

1.3 Rechtsgrundlagen

1.3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) finden sich folgende für die Durchführung einer saP
relevanten Bestimmungen8:

• § 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift des besonderen Artenschutzes, die für die beson-
ders und streng geschützten Arten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen beinhal-
tet. Für Eingriffsvorhaben sind die Störungs- und Schädigungsverbote nach § 44 (1) Nr. 1 – 4
von Bedeutung.

• § 45 Abs. 7 BNatSchG enthält Bestimmungen zur ausnahmsweisen Zulassung eines Vorha-
bens.

• § 67 BNatSchG definiert die Befreiungsmöglichkeiten.

Das BNatSchG unterscheidet zwischen besonders und streng geschützten Arten.

Besonders geschützte Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG definiert. Es handelt sich dabei um:

• Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97: Diese Richtlinie regelt den Handel mit
Exemplaren oder Teilen von Tieren und Pflanzen. Die Anhänge enthalten vor allem, aber nicht

5 vgl. BLESSING, M. & E. SCHARMER (2013): Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren. 2. akt. Auflage. - Stuttgart:
Kohlhammer, 138 S.

6 vgl. BLESSING, M. & E. SCHARMER (2013)
7 vgl. GELLERMANN, M. & M. SCHREIBER (2007)
8 Quellen: MÜLLER-PFANNENSTIEL, K. (2005): Europäischer und nationaler Artenschutz in der Eingriffsregelung. - Re-

ferat Landschaftstagung Dresden 2005: 4 S.; BREUER, W. & S. KÖHLER (2005): Besonders und streng geschützte Ar-
ten. Konsequenzen für die Zulassung von Eingriffen. - Referat Tagung der Niedersächs. Straßenbauverwaltung 2005: 9
S.

Erläuterungsbericht Stand 26.01.2021 Seite 3

i 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG
B-Plan Nr.33 „Erweiterung Hafengebiet“ in Fresenburg, Gemeinde Fresenburg

Projektidentifikation 56119

Arbeitsgemeinschaft

COPRIS

nur, exotische Arten, die nur selten relevant werden.
• Arten des Anhangs IV der RL 43/92 EWG (FFH-Richtlinie)
• Europäische Vogelarten. Hierzu zählen alle in Europa natürlich vorkommenden Vogelarten.
• Arten der Anlage 1 Spalte 2 und 3 zu § 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSch-VO): Die

BArtSch-VO umfasst einheimische Arten. In Anlage 1 Spalte 2 sind die besonders geschütz-
ten aufgeführt.

• spezielle „Verantwortungsarten“: Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die
BRD in hohem Maße verantwortlich ist.

Mindestens besonders geschützt sind alle europäischen Vogelarten, die hinsichtlich des Störungsver-
bots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG den streng zu schützenden Arten gleichgestellt sind (BREUER &
KÖHLER 2005).

Streng geschützte Arten sind zukünftig in § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG definiert. Es handelt sich
dabei um eine Teilmenge der besonders geschützten Arten, für die nochmals strengere Vorschriften
gelten:

• Arten des Anhangs A der EG-VO 338/97
• Arten des Anhangs IV der RL 43/92 EWG (FFH-Richtlinie)
• Arten der Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 BArtSchVO
• spezielle „Verantwortungsarten“: Arten im Sinne des § 54 Abs. 2 Nr. 2, die vom Aussterben

bedroht sind oder für die die BRD in besonders hohem Maße verantwortlich ist

In Niedersachsen ist mit dem Vorkommen von 231 streng geschützten Arten zu rechnen9. Besonders
geschützt sind auch alle europäischen Vogelarten, die hinsichtlich des Störungsverbots des § 44 Abs.,
1 Nr. 3 BNatSchG den streng zu schützenden Arten gleichgestellt sind10.

Besonders geschützt sind auch alle europäischen Vogelarten, die hinsichtlich des Störungsverbots
des § 42 Abs., 1 Nr. 3 BNatSchG den streng zu schützenden Arten gleichgestellt sind11.

1.3.2 Erläuterung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände und
Ausnahmevorschriften

Durch die Novellierung des BNatSchG hat der Gesetzgeber die von der EU angemahnte Konformität
mit der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie umgesetzt. Allerdings bleiben in Teilen die Neufassungen
der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1-5 BNatSchG hinter den gemeinschaftsrechtlichen Vorga-
ben zurück. Weiterhin beschneiden die Freistellungsklauseln im relevanten § 44 Abs. 5 BNatSchG den
Artenschutz auf ein Mindestmaß, welches kaum mehr als richtlinienkonform anzusehen ist.12 Deshalb
werden die artspezifischen Prognosen (vgl. Kapitel 5.2) mit Hintergrund der gemeinschaftsrechtlichen
Vorgaben vorgenommen.

In einigen der folgenden Normen werden nur absichtliche Beeinträchtigungen der geschützten Arten
verboten. Auch die wissentliche Inkaufnahme von Beeinträchtigungen der geschützten Arten ist als
eine absichtliche Beeinträchtigung anzusehen.13

9 Quelle: NLÖ, Abt. 2 Naturschutz (2004): Liste der streng geschützten Arten in Niedersachsen (Stand 22.12.2004). - un-
veröff. Mskr.: 18 S.

10 vgl. BREUER, W. & S. KÖHLER (2005): Besonders und streng geschützte Arten. Konsequenzen für die Zulassung von
Eingriffen. – Referat Tagung der Niedersächs. Straßenbauverwaltung 2005: 9 S.

11 vgl. BREUER, W. & S. KÖHLER (2005)
12 Kritische Kommentierung der Novelle beispielsweise von Möckel, S. (2008): Die Novelle des Bundesnaturschutzgeset-

zes zum europäischen Gebiets- und Artenschutz – Darstellung und Bewertung. – Zeitschr. f. Umweltrecht 2/2008: 57-64
13 Quelle: ROLL, E., B. WALTER, C. HAUKE & K. SOMMERLATTE (2005): Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen

Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen. Teil 5: Behandlung besonders und streng ge-
schützte Arten in der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung– Eisenbahn-Bundesamt, 10 S.
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1.3.2.1 Relevante Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG

Wortlaut und systematische Auslegung verdeutlichen, dass die Bestimmungen des § 44 BNatSchG
überwiegend auf den Schutz einzelner Exemplare einer Art abzielen, sie sind nur in Punkt B als popu-
lations- und nicht individuumsbezogene Regelungen aufzufassen.

 Verbote des § 44 BNatSchG für besonders und streng geschützte Arten:

A Verbot der Tötung oder des Fangs besonders geschützter Tiere - § 44 (1) Nr.1 BNatSchG –
Der Verbotstatbestand ist einschlägig, wenn ein Vorhaben voraussehbar zur Tötung von Exem-
plaren einer Art führt. Prognostizierte Verletzungen sind wie Tötungen zu behandeln.

„Unvermeidbare betriebsbedingte Tötungen einzelner Individuen (z. B. Tierkollisionen
nach Inbetriebnahme einer Straße) fallen als Verwirklichung sozialadäquater Risiken in
der Regel nicht unter das Verbot. Vielmehr muss sich durch ein Vorhaben das Risiko
des Erfolgseintritts (Tötung besonders geschützter Tiere) in signifikanter Weise erhö-
hen (vgl. z. B. Urteil BVerwG vom 9. Juli 2008, Az. 9 A14/07. „Unvermeidbar" bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der Eingriffszulassung das Tötungsrisiko
artgerecht durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen reduziert wurde“.14

B Erhebliche Störung wildlebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten (§ 44 (1) Nr.2 BNatSchG) - Diese Regelung gilt demnach für alle Vogelarten. Als
ähnliche Handlung sind z.B. auch bau- und betriebsbedingte Störungen zu verstehen (vgl. BVer-
wG-Urteil v. 16.03.2006). Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zur Bewertung von Störungen
bieten sich folgende Definitionen an:

„Eine relevante Störung liegt vor, wenn vorhabenbedingte Auswirkungen nachteilige
Veränderungen in den Eigenschaften der streng geschützten oder der europäischen
Vogelarten an ihren Brut-, Nist-, Wohn- und Zufluchtstätten bzw. während ihrer Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten haben, die die Anpas-
sungsfähigkeit des Individuums überfordern und seine Fitness mindern.“15

„Entscheidend ist, wie sich die Störung auf die Überlebenschancen, die Reproduktions-
fähigkeit und den Fortpflanzungserfolg der Individuen der lokalen Population auswirkt.
Dabei kommt es insbesondere auf den Zeitpunkt und die Dauer der Störungen an.“16

„Werden Tiere an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestört, kann dies zur Folge
haben, dass diese Stätten für sie nicht mehr nutzbar sind. Insofern ergeben sich zwi-
schen dem „Störungstatbestand" und dem Tatbestand der „Beschädigung von Fort-
pflanzungsund Ruhestätten" zwangsläufig Überschneidungen. Bei der Störung von
Individuen an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist dann von der Beschädigung
einer solchen Stätte auszugehen, wenn die Auswirkungen auch nach Wegfall der Stö-
rung (z.B. Aufgabe der Quartiertradition einer Fledermaus-Wochenstube) bzw. betriebs-
bedingt andauern (z.B. Geräuschimmissionen an Straßen).“17

14 Quelle: LANA (2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. - vervielf.
Mskr. 25, S.; Zitat: S. 5.

15 Quelle: GELLERMANN, M. & M. SCHREIBER (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs-
und Zulassungsverfahren. Leitfaden für die Praxis. – Natur & Recht, Bd. 7, 503 S.; Zitat: S. 180.

16 Quelle: KIEL, E. (2007)
17 vgl LANA (2009); Zitat: S. 5.
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Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist nach der Definition der LANA (2009) wie folgt
anzunehmen:

„Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist immer dann anzunehmen, wenn
sich als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Popula-
tion signifikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit verbreiteten Arten füh-
ren kleinräumige Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht zu einem Verstoß
gegen das Störungsverbot.[...] Demgegenüber kann bei landesweit seltenen Arten mit
geringen Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann vorliegen,
wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschancen einzelner
Individuen beeinträchtigt oder gefährdet werden.“18

Da eine Abgrenzung lokaler Populationen in der Praxis kaum nach populationsbiologischen oder -gen-
tischen Kriterien erfolgen kann, sind praxistaugliche Spezifizierungen erforderlich. Jene sind artbezo-
gen individuell abhängig vom Verteilungsmuster, von der Raumnutzung, Mobilität und Sozialstruktur,
so dass sich 2 Typen der „lokalen Population“ abgrenzen lassen19.

1. Lokale Population im Sinne eines gut abgrenzbaren örtlichen Vorkommens - Bei
Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung oder solchen mit lokalen Dich-
tezentren sollte sich die Abgrenzung an eher kleinräumigen Landschaftseinheiten orien-
tieren (z.B. Waldgebiete, Grünlandkomplexe, Bachläufe) oder auch auf klar abgrenzte
Schutzgebiete beziehen.
Beispiele für gut abgrenzbare lokale Vorkommen sind Wochenstuben(verbünde) oder
Winterquartiere von Fledermäusen, Laichgemeinschaften von Amphibien, Koloniebrüter
(z. B. Graureiher), Arten in seltenen Lebensräumen (z. B. Uferschnepfe, Blaukehlchen,
Ziegenmelker, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling). Arten, die lokale Dichtezentren
bilden können, sind z. B. Steinkauz, Mittelspecht, Kiebitz und Feldlerche.

2. Lokale Population im Sinne einer flächigen Verbreitung - Bei Arten mit einer flächi-
gen Verbreitung sowie bei revierbildenden Arten mit großen Aktionsräumen kann die
lokale Population auf den Bereich einer naturräumlichen Landschaftseinheit bezogen
werden. Wo dies nicht möglich ist, können planerische Grenzen (Kreise oder Gemein-
den) zugrunde gelegt werden.
Beispiele für Arten mit einer flächigen Verbreitung sind z.B. Haussperling, Kohlmeise
und Buchfink. Revierbildende Arten mit großen Aktionsräumen sind z.B. Mäusebussard,
Turmfalke, Waldkauz und Schwarzspecht. Bei einigen Arten mit großen Raumansprü-
chen (z.B. Schwarzstorch, Wolf) ist die Abgrenzung einer lokalen Population auch bei
flächiger Verbreitung häufig gar nicht möglich. In diesem Fall ist vorsorglich das einzel-
ne Brutpaar oder das Rudel als lokale Population zu betrachten.

C Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Tiere
wildlebender Arten (§ 44 (1) Nr.3 BNatSchG) - Mit diesem Verbot sind Nester, Niststätten, Balz-
und Paarungsplätze, Eiablagehabitate, Larval- und Puppenhabitate sowie Habitate zur Jungen-
aufzucht angesprochen20. Zu den Ruhestätten zählen in diesem Sinne z. B. Aufenthaltsorte wäh-
rend des Thermoregulationsverhaltens, Versteckplätze und Überwinterungsorte. Nicht erfasst
sind dagegen Nahrungshabitate und Wanderwege zwischen Teillebensräumen, es sei denn,
durch den Verlust der Nahrungshabitate oder die Zerschneidung der Wanderhabitate werden
Niststätten funktionslos.
Die Zerstörung oder Beschädigung von Ruhestätten ist auch dann verboten, wenn sich die Tiere
nicht an oder in der Ruhestätte aufhalten. Bei nicht standorttreuen Tierarten, die ihre Lebensstät-
ten regelmäßig wechseln und nicht erneut nutzen, ist die Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder
Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeiten kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften.
Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung ist die Feststellung, dass eine Verminderung des
Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen Individuums oder der betroffenen

18 vgl. LANA (2009); Zitat: S. 6
19 vgl. LANA (2009); Zitat: S. 6 sowie KIEL (2007)
20 vgl. TRAUTNER, J. (2008)
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Individuengruppe wahrscheinlich ist. Dieser funktional abgeleitete Ansatz bedingt, dass sowohl unmittel-
bare Wirkungen der engeren Fortpflanzungs- und Ruhestätte als auch graduell wirksame und/oder mit-
telbare Beeinträchtigungen als Beschädigungen aufzufassen sind. Auch "schleichende" Beschädigun-
gen, die nicht sofort zu einem Verlust der ökologischen Funktion führen, können vom Verbot umfasst
sein21.

Die Beeinträchtigung eines entsprechenden Lebensraumes bzw. ein Teil desselben ist in der Abwägung
dann relevant, wenn der Erhaltungszustand der Populationen sich verschlechtert.

D Verbot der Beschädigung oder Vernichtung von Pflanzen oder Pflanzenteilen, der Beein-
trächtigung oder Zerstörung deren Standorte (§ 44 (1) Nr.4 BNatSchG) - Die Formulierung
des Verbotstatbestandes knüpft an einzelne Exemplare einer Art an. Es ist verboten, wildlebende
Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder ihre Entwicklungsformen abzu-
schneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernich-
ten.
Von den Verboten sind auch Beeinträchtigungen von Samen, Knollen, etc. umfasst. Hierbei
umfasst der Schutz ausschließlich die für das Gedeihen geeignete Standorte, sollten z. B. Samen
der geschützten Pflanzenarten durch Hochwasserverdriftung auf ungeeignete Standorte gelan-
gen, an denen ein Gedeihen nicht möglich ist, so unterliegen diese Standorte nicht dem Schutz
nach § 44 (1) Nr.4 BNatSchG.22

E Die Freistellungsregelungen in § 44 (5) BNatSchG23 – Sie sind praktisch bedeutsam, da sie
bestimmte Vorhaben von den weit reichenden Verbotstatbeständen ausnehmen. Um die Funktion
zu gewährleisten, können die zuständigen Behörden auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
(CEF-Measures) festsetzen. Diese Regelung betrifft neben den europarechtlich geschützten
Arten auch die nationalen Verantwortungsarten.

Vorhaben für die diese Freistellungsklausel anwendbar ist, sind
• nach § 14 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft
• Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Bauge-

setzbuches zulässig sind (Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30
des Baugesetzbuchs, während der Planaufstellung nach § 33 des BauGB und im
Innenbereich nach § 34 Bau GB)

Neben der Freistellung vom Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten regelte § 44 (5)
Satz 2 bis zum sogenannten „Freiberg-Urteil“24 die zusätzliche Möglichkeit der Freistellung vom
Tötungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Für die vorliegenden Planunterlagen wird deshalb an
dieser Stelle deutlich gemacht, dass es sich bei den Aussagen zur Anwendbarkeit der Freistel-
lungsregelung im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG im „Freiberg-Urteil“ um ein obiter dictum han-
delt und es noch keine gefestigte Rechtsprechung des für das Bauplanungsrecht zuständigen 4.
Senats des Bundesverwaltungsgerichts gibt (vgl. hierzu BLESSING und SCHARMER 201325).

21 vgl. LANA (2009)
22 vgl. LANA (2009)
23 vgl. Möckel, S. (2008)
24 vgl. Urteil BVerwG 9 A 12.10 vom 14.07.2011
25 BLESSING, M & E. SCHARMER (2013) Auszug S. 52: „Daher sollten die Ausführungen des 9. Senats an dieser Stelle

angemessen gewürdigt werden, bevor die Freistellungsregelung im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG vorschnell aufge-
geben wird, was vor allem in Bebauungsplanverfahren zu einem Planungsstopp wegen artenschutzrechtliche Belange
führen kann. So bleibt zunächst festzuhalten, dass der 9. Senat seine Skepsis gegenüber der Freistellungsregelung mit
Blick auf absichtliche Tötungen bislang nur in einem nicht entscheidungserheblichen obiter dictum geäußert hat. Hätte
er seiner Ansicht mehr „Schlagkraft“ verleihen wollen, hätte er die Frage der Auslegung des europarechtlichen Tötungs-
verbots dem Europäischen Gerichtshof in einem Vorabentscheidungsverfahren zur Entscheidung vorgelegt [...]. So
bleibt der Eindruck, dass der 9. Senat lediglich auf seine Rechtsansicht hinweisen wollte. Für die abschließende Bewer-
tung gerade für die Bebauungsplanung wäre von großem lnteresse, wie sich der für das Bauplanungsrecht zuständige
4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts zu der Frage positioniert. Der 4. Senat hat hierzu bislang noch nicht entschie-
den. Bis zu einer Entscheidung des 4. Senats oder einem entsprechenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs sollte
in Bebauungsplanverfahren nicht vorschnell davon abgesehen werden, die Freistellungsregelung anzuwenden. Viel-
mehr sollte „Vorsorge“ auf mehreren Ebenen getroffen werden.. Darüber hinaus ist es zu empfehlen, gerade bei Bau-
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Die Freistellungsklausel wird in den neueren Fassungen des § 44 (5) BNatSchG26 dergestalt prä-
zisiert, dass ein Verstoß gegen

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vorliegt, wenn die
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungs-
risiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-
tigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht
vermieden werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme,
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1
nicht vorliegt, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderli-
chen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung
der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeid-
bar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vorliegt, wenn die ökologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.

1.3.2.2 Relevante Verbote des Art. 5 VS-RL

Die Verbotstatbestände des Art. 5 VS-RL gelten für alle europäischen Vogelarten und sind nur in
Punkt C als populations- und nicht individuumsbezogene Regelungen aufzufassen27.

A Absichtliche Tötung oder Fang (Art. 5 lit. a VS-RL) - Das Verbot der Tötung und des Fangs
zielt auf einzelne Individuen einer Art ab.

B Absichtliche Zerstörung, Beschädigung von Eiern oder Nestern (Art. 5 lit. b VS-RL) -
Grundsätzlich ist eine Zerstörung von Nestern nur gegeben, wenn die Beeinträchtigung entweder
während des Brutgeschäftes erfolgt oder außerhalb der Brutzeit ein Brutstandort zerstört wird,
der für die betroffenen Vögel obligatorisch ist (traditioneller Nistplatz).

C Absichtliche Störung, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtszeit, sofern sich die
Störung auf die Zielsetzung der Vogelschutzrichtlinie erheblich auswirken kann (Art. 5 lit. d
VS-RL) - Hier sind gravierende Störungen angesprochen, die den Bruterfolg so erheblich beein-
trächtigen, dass die Population einer Vogelart negativ beeinflusst wird. Hinsichtlich der Art der
Störung kennt die Vogelschutzrichtlinie keine Einschränkungen.

1.3.2.3 Relevante Verbote der Art. 12 und 13 FFH-RL

A Absichtlicher Fang oder Tötung von aus der Natur entnommenen Exemplaren dieser Tier-
arten (Art. 12 Abs. 1 lit. a FFH-RL) - Der Vergleich mit der englischen Fassung macht deutlich,
dass mit der missverständlichen Formulierung die Tötung wild lebender Exemplare der geschütz-
ten Arten angesprochen ist. Die Norm zielt auf die Beeinträchtigung einzelner Individuen ab.

feldfreimachungen und sonstigen Handlungen, die das Tötungsverbot berühren können, ausführlich darzulegen, dass
mit einer optimalen ökologischen Baubegleitung alles dafür getan wird, dass keine absichtlichen, also zumindest in Kauf
genommenen Tötungen einzelner Exemplare zu besorgen sind. Schließlich sollte vorsorglich zugleich in die Ausnahme
hineingeplant werden.“
Auch der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes kommt in seiner Entscheidung vom 08.01.2014 (BVerwG 9 A 4.13)
zu der Einschätzung: „Wird das baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des
allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt, kann nach dem Maß-
stab praktischer Vernunft keine weitergehende artenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bestehen. […] Es ist mit der
Baufeldfreimachung kein höheres Tötungsrisiko verbunden, als es für einzelne Tiere dieser Art insbesondere mit Blick
auf natürliche Feinde auch sonst besteht.“

26 zuletzt in der Fassung des BNatSchG vom 13.03.2020
27 vgl. Roll, E., B. Walter, C. Hauke & K. Sommerlatte (2005); desgl. Gellermann & Schreiber (2007)
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B Absichtliche Störung der Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Überwinterungs- oder Wanderungszeiten (Art. 12 Abs. 1 lit. b FFH-RL) - Hiermit sind alle Stö-
rungen angesprochen, die in Hinblick auf die Zielsetzung des Artenschutzes relevant sein kön-
nen.

C Absichtliche Zerstörung von Eiern (Art. 12 Abs. 1 lit. c FFH-RL) - Angesprochen ist hier die
Zerstörung von Eiern (z.B. Reptilieneier). Die Norm zielt auf die Beeinträchtigung einzelner Indivi-
duen ab.

Im § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG hat diese Verbotsnorm in sensu stricto keinen Einzug
gefunden (vgl. auch Kap. 5.1.3 Pkt. B), muss aber bei der Prüfung des Verbotstatbe-
standes berücksichtigt werden, damit eine Konformität mit der FFH-Richtlinie gewahrt
bleibt.

D Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL) - Mit die-
ser Verbotsnorm sind die gleichen Teillebensräume angesprochen wie unter § 44 Abs. 1 Nr.1
BNatSchG. Die Norm zielt auf die Beeinträchtigung einzelner Individuen ab.

E Absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von Exempla-
ren der Pflanzenarten des Anhang IV FFH-RL (Art. 13 Abs. 1 lit. a) - Die Verbotstatbestände
des Art. 13 Abs. 1 lit. a FFH-RL zielt dem Wortlaut nach auf den Schutz einzelner Exemplare
gegenüber Beeinträchtigungen ab. Art. 13 Abs. 2 weist darauf hin, dass der Begriff der Pflanze
alle Lebensstadien umfasst. Die Formulierung knüpft an einzelne Exemplare einer Art an. Die
umfassenden Verbotskataloge machen in beiden Normen deutlich, dass letztlich jede Form der
Beeinträchtigung untersagt ist (siehe auch § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

1.3.2.4 Die Ausnahmevorschrift des § 45 (7) BNatSchG und die Vorgaben der
Vogelschutz- und FFH-Richtlinie

Die Neufassung im BNatSchG ergänzt, wie bisher, die bisherigen Ausnahmegründe insbesondere um
den Auffangtatbestand „andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art“ (Nr. 5). Mit der Erweiterung der Ausnahmetatbe-
stände entfällt der Druck, den härtefallbezogenen Befreiungstatbestand in § 67 BNatSchG als allge-
meinen Ausnahmetatbestand anzuwenden28.

Eine Ausnahme im Sinne des Art. 9 von den Verboten des Art. 5 bis 7 der EG-Vogelschutz-
richtlinie ist möglich, und auch nur sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung (Alternativ-
lösung) gibt, ausschließlich im Interesse:

• der Volksgesundheit,
• der öffentlichen Sicherheit oder
• der Sicherheit der Luftfahrt.

Eine weitere Bedingung, neben dem Fehlen einer zumutbaren Alternative, ist die generelle Forderung
nach Art. 13 der EG-VS-RL, dass sich der gegenwärtige Erhaltungszustand der Populationen nicht
verschlechtert.

Für eine Ausnahme nach Art. 16 von den Verboten des Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie
zum Schutz der Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie müssen indessen folgende drei Vor-
aussetzungen kumulativ gegeben sein:

• es darf keine anderweitige zufriedenstellende Lösung geben, und
• es müssen bestimmte gesteigerte Gründe für eine Projektrechtfertigung vorliegen (im

Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwin-
genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozi-

28 vgl. Möckel, S. (2008)
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aler oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt) und
• die Population der betroffenen Art muss trotz der Ausnahme ohne Beeinträchtigung in

einem günstigen Erhaltungszustand verbleiben.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden29, „soweit keine zumutbaren Alternativen gegeben
sind. Ist eine entsprechende Alternative verfügbar, besteht ein strikt zu beachtendes Vermeidungsge-
bot, das nicht im Wege der planerischen Abwägung überwunden werden kann. Umgekehrt muss das
Fehlen von Alternativen nachgewiesen werden. Dieser Nachweis misslingt, wenn Lösungen nicht unter-
sucht wurden, die nicht von vornherein ausgeschlossen werden können, selbst wenn sie gewisse
Schwierigkeiten und Nachteile bei der Zielverwirklichung mit sich gebracht hätten. Bei der Beur-
teilung der Zumutbarkeit von Alternativen ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten
(Ausgewogenheit)“.

Probleme bereiten grundsätzlich verschiedene Anforderungen des Europarechtes an die Abwei-
chungsvoraussetzungen:

• Dies betrifft zum Einen den Erhaltungszustand der Populationen: während Art. 13 der
Vogelschutz-Richtlinie fordert, dass sich der Erhaltungszustand mit Verwirklichung des
Vorhabens zumindest nicht weiter verschlechtern darf, sind die Ausnahmegründe nach
Art. 16 (1) FFH-Richtlinie weitaus strenger formuliert. Sind Arten nach Anhang IV FFH-
Richtlinie betroffen, die in der biogeographischen Region einen ungünstigen Erhaltungs-
zustand bereits ohne die Verwirklichung des Vorhabens aufweisen, so ist eine aus-
nahmsweise Zulassung im Grundsatz faktisch zunächst unzulässig. Dies hätte jedoch
zur Folge, dass sämtliche Abweichungsgründe nach Art. 16 (1), selbst die im Interesse
der Gesundheit und der Sicherheit, nicht anwendbar wären, solange kein günstiger
Erhaltungszustand erreicht wäre. Diese enge Auslegung widerspricht sowohl den Grund-
sätzen nach Art. 16 (1) als auch nach Art. 2 (3) FFH-Richtlinie30. In Fällen, in denen der
Erhaltungszustand auf biogeografischer Ebene auch ohne die beeinträchtigende Maßnah-
me bereits ungünstig ist, darf eine Ausnahmegenehmigung nur unter „außergewöhnlichen
Umständen" erteilt werden (vgl. EuGH, Urteil vom 10. Mai 2007, C-342105). Hierzu muss
ausreichend nachgewiesen werden31, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszu-
stand der Population nicht weiter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen
Erhaltungszustandes nicht behindern wird32.

• Zum anderen weichen die Definitionen des öffentlichen Interesses in der VS-Rl und der FFH-
RL voneinander ab: ausgenommen in Art. 9 VS-RL ist ausdrücklich die in Art. 16 FFH-Richtli-
nie genannte Befreiungsmöglichkeit wenn bestimmte gesteigerte Gründe für eine Projekt-
rechtfertigung vorliegen (im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit
oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt). In
diesem wichtigen Punkt weichen die beiden Richtlinien voneinander ab, d.h. es gibt eigent-
lich keine Möglichkeit der Befreiung nach Art. 9 VS-RL, wenn Gründe des öffentlichen Inter-
esses geltend gemacht werden sollen sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung
gibt. Solange auf EU-Ebene diese Unterscheidung in den Befreiungsvoraussetzungen
besteht und keine Angleichung des Art. 9 VS-RL an Art. 16 FFH-RL vorgenommen wird,
muss die VS-RL im derzeitigen enger gefassten Wortlaut angewendet werden, auch wenn
eine Parallelisierung beider Richtlinien als EU-rechtlich gerechtfertigt ist mit Blick auf die
europäische Richtlinien-Historie zum Schutz bedrohter Arten33 34.

29 vgl. LANA (2009); Zitat S. 15
30 vgl hierzu auch GELLERMANN & SCHREIBER (2007)
31 die erteilten Ausnahmeregelungen sind der EU-Kommission mitzuteilen, die hierzu wiederum Stellung nimmt
32 vgl. LANA (2009)
33 vgl GELLERMANN & SCHREIBER (2007)
34 sowohl die FFH- als auch die VS-Richtlinie wurden zwischenzeitlich novelliert (FFH-RL i.d.F. vom 01.01.2007; VS-RL

i.d.F. 26.10.2010). Die Parallelisierung bei den Befreiungsvoraussetzungen der beiden Richtlinien ist allerdings nicht er-
folgt!
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1.4 Methodische Vorgehensweise und Datengrundlagen

Die methodische Vorgehensweise der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird im Ablaufsche-
ma im Anhang I verdeutlicht. Die Beziehung der verschiedenen nationalen und europäischen Schutz-
kategorien der Tier- und Pflanzenarten zueinander zeigt nachfolgendes Schema35:

Im Rahmen der saP sind grundsätzlich alle in Niedersachsen vorkommenden Arten der folgenden drei
Gruppen zu berücksichtigen:

• die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
• die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VS-RL
• die besonders und streng geschützten Verantwortungsarten nach § 54 BNatSchG

Hinweis:
Hinzugekommen sind spezielle Verantwortungsarten im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die
im Prüfungsablauf den europarechtlich geschützten Arten gleichzustellen sind.

In der Vorprüfung (vgl. Kapitel 3) wird im Rahmen der Abschichtung ermittelt, welche Arten im Wir-
kungsraum vorkommen können und welche Arten wahrscheinlich aufgrund fehlender Einwirkungen
gar nicht detailliert geprüft werden müssen. Das zu untersuchende Artenspektrum wird auf Arten ein-
gegrenzt36,

• die im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommen können
• vom Vorhaben tatsächlich betroffen sein könnten und
• empfindlich darauf reagieren.

Eine Art wird nicht weiter betrachtet, wenn sie gegenüber den Auswirkungen des Vorhabens unemp-
findlich ist oder keine Auswirkungen des Vorhabens auf die Art auftreten können. Die Liste der 231 in
Niedersachsen streng geschützten Arten wurde hierfür komplett geprüft, um auch ggf. national

35 für das BNatSchG 2010 in Anlehnung an: OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES
INNERN (2008): Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP) (Fassung mit Stand 12/2007). - 12 S. Quelle: http://www.stmibayern.de

36 vgl. LANA (2006): Hinweise der LANA zur Anwendung des europäischen Artenschutzrechtes bei der Zulassung von Vor-
haben und Planungen. - Beschlossen auf der 93. LANA-Sitzung am 29.05.2006: 9 S:
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geschützte Arten identifizieren zu können, die im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt werden
müssen (vgl. Anhang II.1).

In 2020 wurden folgende Artengruppen untersucht: Fledermäuse, Brutvögel und Amphibien. Die
Methodik und Ergebnisse der Freilanduntersuchungen wird in Anhang I.2 dokumentiert.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Arten des Anhangs IV, die Vogelarten und die Verantwor-
tungsarten sind daraufhin einzelartenbezogen zu untersuchen, ob sie den Tatbestand der artenschutz-
rechtlich verbotenen Schädigung oder Störung erfüllen (vgl. Kapitel 5). Im Rahmen des § 44 (1)
BNatSchG ist für jede Art im Einzelnen zu prüfen, ob vorhabenbedingte Tötungshandlungen, erhebli-
che Störungen bzw. Schädigungen der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten eintreten können. In diesem
Zusammenhang können im Fall des Eintretens von Schädigungen der Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten so genannte Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (artspezifische
funktionserhaltende Maßnahmen) vorgesehen werden (vgl. Kapitel 4).

Die Freistellungsklausel nach § 44 (5) BNatSchG verhilft trotz der identifizierten Verbotstatbestände
dazu, dass sich die ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. der Erhaltungs-
zustand der Art(en) nicht zu verschlechtert. Falls dadurch die Verbote nicht eintreten, erübrigen sich
für diese Art(en) weitere Schritte und die Zulässigkeit ist gegeben.37

Werden die Verbotstatbestände nach § 44 (1), teilweise i.V.m. (5) BNatSchG bezüglich der gemein-
schaftsrechtlich geschützten Arten dennoch erfüllt, kann die verfahrensführende Behörde nach
§ 45 Abs. 7 BNatSchG im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen. Die Erteilung einer Befreiung nach
§ 67 BNatSchG, ausgestaltet als ausschließliche Härtefallregelung, ist deshalb nur noch in Ausnahme-
fällen notwendig (vgl. Kap. 1.3.2.4).

Die Beurteilung des artspezifischen Erhaltungszustandes (vgl. Kapitel 3, 5.2 bzw. 6.2) für die landes-
weite bzw. für die lokale(n) Population(en) erfolgt nach TRAUTNER et al. 38 bzw. ELLWANGER et al.39:

 Beurteilung des Erhaltungszustandes der lokalen und landesweiten Population

S ungünstig/schlecht: Arten der Rote Liste-Kategorien 1 - 3

U ungünstig/unzureichend: Arten der Vorwarnliste (V) bzw. mit defizitärer Datenlage

G günstig: ungefährdete Arten

37 Quelle: MÜLLER-PFANNENSTIEL, K. (2005), desgl.: TRAUTNER, J.; K. KOCKELKE, H. LAMBRECHT & J. MAYER
(2006): Geschützte Arten in Planungs- und Zulassungsverfahren. – Norderstedt (Books on Demand GmbH), 234 S.

38 vgl. TRAUTNER et al. (2006),S: 39 ff.
39 Quelle: ELLWANGER, G., M. NEUNKIRCHEN, C. EICHEN, P.SCHNITTER & E. SCHRÖDER (2006): Grundsätzliche

Überlegungen zur Bewertung des günstigen Erhaltungszustandes für die Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richt-
linie in Sachsen-Anhalt und in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle, Son-
derheft 2(2006): 7–13 (S. 9: Anlehnung an das Bewertungsschema der 81. LANA-Konferenz 2001)
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 Beurteilung des Erhaltungszustandes der lokalen Population40

Bewertungskriterium A B C

Habitatqualitäten
(artspezifische Strukturen)

hervorragende Ausprä-
gung

gute Ausprägung
mittlere bis schlechte

Ausprägung

Zustand der Population
(Populationsdynamik und -struktur)

gut mittel schlecht

Derzeitige Beeinträchtigung keine bis gering mittel stark

Die Gesamtbewertung wird durch Aggregation der einzelnen Bewertungskriterien wie folgt ermittelt:

Habitatqualitäten A A A A B B B C C C

Zustand der Population A A A B B B B C C C

Derzeitige Beeinträchtigung A B C C A B C A B C

Gesamtbewertung A A B B B B B C C C

Hinweis:
Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten gemäß § 54 BNatSchG sind zum
gegenwärtigen Verfahrensstand nicht zu beschreiben. Unter Beteiligung der Bundesländer wurde
durch das BMU/BfN zwar eine Liste von 40 Tier- und Pflanzenarten erarbeitet. Von der entsprechen-
den Rechtsverordnungsermächtigung in § 54 Abs. 1 BNatSchG hat das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach mittlerweile 10 Jahren seit Inkrafttreten der
BNatSchG-Novellierung immer noch keinen Gebrauch gemacht. Die Regelung bezüglich dieser
Arten ist deshalb derzeit noch nicht anwendbar, da der Bund die Arten im Rahmen einer Neufas-
sung der Bundesartenschutzverordnung erst noch bestimmen muss. Wann diese vorgelegt werden
wird, ist derzeit nicht bekannt.

§ 19 Absatz 3 Satz 2 BNatSchG a. F. wurde mit der Änderung des BNatSchG 2010 nicht übernom-
men, im Hinblick auf die Neuaufnahme der nicht europarechtlich geschützten Verantwortungsarten
in die Sonderregelung des § 44 Absatz 5 Satz 2 bis 5. Dies bedeutet: national streng geschützte
Arten, die weder zu den europarechtlich geschützten Arten noch zu den Verantwortungsarten gehö-
ren, sind nunmehr im Rahmen der erweiterten Eingriffsregelung nach § 15, teilweise i.V.m. § 19
BNatSchG zu prüfen.

Sind deshalb andere national streng und besonders geschützte Arten vom Vorhaben betroffen, liegt
ein Verstoß gegen keines der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor, diese Arten werden
vom Prüfinstrumentarium der saP nach BNatSchG nicht berührt.

40 Im Rahmen der Bauleitplanung wird hierbei der direkte Zuständigkeitsbereich der Städte und Gemeinden im Regelfall
als Bezugsraum für die lokalen Populationen definiert (vgl. TRAUTNER et al. (2006): S. 39)

Erläuterungsbericht Stand 26.01.2021 Seite 13

i 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG
B-Plan Nr.33 „Erweiterung Hafengebiet“ in Fresenburg, Gemeinde Fresenburg

Projektidentifikation 56119

Arbeitsgemeinschaft

COPRIS

2 Darstellung des Vorhabens und dessen Wirkungen

2.1 Ist-Zustand

Abbildung 2.1: Lage des Untersuchungsbereichs für den B-Plan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“
im Raum

Das Plangebiet liegt östlich der „Hauptstraße“ (Kreisstraße 131) zwischen der Ortslage von Fresen-
burg und dem Dortmund-Ems-Kanal. Das Plangebiet mit einer Größe von rd. 1,3 ha für den Bebau-
ungsplan (bzw. 0,9 ha für die Änderung des FNP) wird ackerbaulich genutzt. Zwischen dem vorhande-
nen Bestand des Betriebes Watermann und der nördlich vorgesehenen Erweiterung verläuft ein Ent-
wässerungsgraben, über den das überschüssige Wasser aus dem Regenrückhaltebecken Baugebiet
Kreuzstraße erst Richtung Kanal und dann parallel zum Kanal nach Norden abgeführt wird. Östlich der
Hauptstraße finden sich ältere Eichen im Straßenseitenraum. Kanalbegleitend finden sich auch am
Deich zum Dortmund-Ems-Kanal Baumreihen aus Eiche. Beide Gehölzreihen liegen außerhalb des
Geltungsbereichs des B-Planes.

FFH-, Vogelschutz- und Naturschutzschutzgebiete sowie wertvolle oder schützenswerte Biotope befin-
den sich weder innerhalb noch in der näheren Umgebung des Geltungsbereichs.

Eine Fläche westlich der Hauptstraße ist als Teilfläche des Landschaftsschutzgebietes „Emstal“ (LSG
EL 00023) dargestellt.41

41 Die Gemeinde Fresenburg will hierzu im Zuge der zukünftigen städtebaulichen Entwicklungsplanung einen Antrag auf
Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet stellen, um die Voraussetzungen für die dort dann mögliche Entwick-
lung gemischter Bauflächen zu schaffen.
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2.2 Art und Erforderlichkeit des Vorhabens

Das Vorhaben, dessen Vereinbarkeit mit den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu untersu-
chen ist, umfasst den Bau von gemischten (MI) und gewerblich (GE) genutzten Gebäuden, Erschlie-
ßungsstraßen und die Gestaltung von Grünflächen, basierend auf dem Bebauungsplan Nr. 33 „Erwei-
terung Hafengebiet“ nebst textlicher Festsetzung. Südlich der Bauflächen schließen sich ein Räum-
streifen für die Gewässerunterhaltung (R) und der als Fläche für die Wasserwirtschaft festgesetzte
Entwässerungsgraben an.

Abbildung 2.2: Geplante Nutzungen

Fresenburg hat seit Ende des 19. Jahrhunderts einen eigenen Hafen, der sich bis heute noch an der
ursprünglichen Stelle befindet. An dieses Hafengelände anschließend wurde ein Gewerbegebiet ent-
wickelt. Nördlich dieses Gewerbegebietes im Fresenburger Hafengebiet beabsichtigt die Gemeinde
Fresenburg die Erweiterung des Gewerbe- und Mischgebietes. Sie will damit den Wünschen dort
ansässiger Betriebe nachkommen sowie der Nachfrage kleinerer Handwerks- und Dienstleistungsbe-
triebe entsprechen zu können.

Während die bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete in erster Linie emissionsstärkeren und flä-
chenintensiven Betrieben vorbehalten werden sollen, sind in der Nähe zu der bestehenden Wohnbe-
bauung wenig störende Betriebe wünschenswert, die damit wohnortnahe Arbeitsplätze vorhalten kön-
nen.
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2.3 Mögliche Wirkungen des Vorhabens

Aus sich heraus erzeugt die vorbereitende/verbindliche Bauleitplanung keine nachteiligen Wirkung auf
Arten und Lebensgemeinschaften. Gleichwohl werden mit dem Flächennutzungs- und Bebauungsplan
zukünftige Störungen und Beeinträchtigungen der streng- und besonders geschützten Tier- und Pflan-
zenarten planerisch vorbereitet. Deshalb sind diese zu berücksichtigen und darzustellen, um bei der
nachfolgenden Prüfung der Arten ggf. einschlägige Verbotstatbestände identifizieren zu können.

Nachfolgend werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren ausgeführt, die in der
Regel Beeinträchtigungen und Störungen der streng und besonders geschützten Tierarten verursa-
chen können. Die Auswirkungen beschränken sich z.T nicht allein auf den Änderungsbereich/Gel-
tungsbereich selbst, sondern können auch, je nach Reichweite und Intensität, das Umland beeinträch-
tigen.

2.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

 Verstärkte und intensive menschliche Anwesenheit: Die Durchführung einer Baumaßnahme hat
intensive menschliche Tätigkeiten im Gebiet zur Folge. Menschliche Anwesenheit wird von den
meisten Wildtieren als negativ empfunden und führt zur Vergrämung.

 Baustellenverkehr: Verstärkter Lkw-Verkehr führt zu einer erhöhten Lärm-, Erschütterungs- und
Emissionsbelastung.

 Indivduenverluste durch den Baustellenverkehr: Durch den Baustellenverkehr besteht die Gefahr
von Wirbeltierverlusten. Durch den steigenden Kraftverkehr kann es, insbesondere in den Mor-
gen-, Abend- und Nachtstunden, auf den vorhandenen Straßen und Wegen sowie den neu ange-
legten Bautrassen zu erhöhten Verkehrsverlusten kommen. Dies gilt insbesondere für Kriechtiere,
die sich aus thermoregulatorischen Gründen auf unbefestigten Wegen aufhalten und damit prak-
tisch die gesamte Vegetationsperiode hindurch gefährdet sind. Die Bodenverdichtung durch den
Fahrzeugverkehr führt darüber hinaus zu einer Zerstörung oder Beeinträchtigung der Habitate von
teilweise subterrestrisch lebenden Insekten, Amphibien oder Reptilien. Einerseits besteht die
Gefahr des Zerquetschens im Erdreich, andererseits kann der Boden durch Verdichtung mittelfris-
tig ungeeignet zum Eingraben der Tiere werden. Durch den Baustellenverkehr besteht außerdem
die Gefahr der Kollision mit Fahrzeugen für die Avifauna.

 Erdarbeiten und Zerstörung der vorhandenen Vegetation: Bedingt durch die notwendigen Erdar-
beiten und die damit einhergehende Zerstörung der vorhandenen Vegetationsdecke reduziert sich
z.B. der vorhandene Jagdraum für bodengebunden jagende Fledermausarten. Gleichzeitig
besteht die Gefahr von Amphibienverlusten und der Beeinträchtigung von Bodenbrütern. Beim
Bau im Winter können herpetologisch wichtige Quartiere zerstört werden.

 Lärm: Die Durchführung von Baumaßnahmen ist immer mit einer temporären Verlärmung des
Umfeldes verbunden, die auf die meisten Wirbeltierarten eine vergrämende Auswirkung hat. Die
Lärmwirkung und ihre Auswirkung auf Säugetiere und Vögel ist sehr heterogen. Gleichförmiger
Lärm ohne akzentuierte Modulationen wird von vielen Arten toleriert, wenn der Schalldruck nicht
zu stark ist. Im vorliegenden Fall sind jedoch Lärmspitzen und ein sehr ungleichförmiges
Geräuschbild zu erwarten, was eine vergrämende Wirkung haben wird. Der durch die Bautätigkei-
ten hervorgerufene Lärm betrifft nicht nur den Eingriffsraum selbst, sondern auch einen beträchtli-
chen Teil des Umlandes.

 Emissionen (Staub, Abgase etc.): Die Immission von Stäuben und z. T. toxischen Fremdstoffen
kann eine Biozönose stark beeinträchtigen, wobei die Wirkungen dabei nicht immer sofort offen-
sichtlich sind. So kann beispielsweise das Überstäuben von blütenreichen Säumen diese für
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Insekten unattraktiv machen und diesen Lebensraum damit auch für die Prädatoren der Insekten
entwerten. Dies betrifft nicht nur den Eingriffsraum selbst sondern auch einen Teil des Umlandes.

2.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

 Scheibenanflug: Eine typische Fallensituation im besiedelten Bereich sind Glasscheiben. Glas
kommt in der freien Natur nicht vor und Vögel fliegen überall hin, wo sie freie Sicht haben. Bei den
Unfällen, die durch Gegenfliegen der Vögel entstehen, ist zu unterscheiden zwischen durchsichti-
gen Glasflächen bzw. Flächen, die zwar keinen freien Durchblick gewähren, aber die Landschaft
im Spiegelbild erkennen lassen (verspiegelte Flächen bzw. Spiegeleffekte bei bestimmten
Beleuchtungsverhältnissen). Eine erhöhte Gefahr besteht an Gebäuden, die sich beispielsweise
am Ortsrand befinden oder wo sich Gehölze in den Fassaden widerspiegeln, so dass für die Vögel
ein Anreiz besteht, von Baum zu Baum zu fliegen42. Die Bedeutung des Vogelschlages als
bestandsdezimierenden Faktor wird von BAUER & BERTHOLD (1996)43 hervorgehoben.

 Bau von Gebäuden/Neuversiegelung von Verkehrsflächen: Der Bau von Gebäuden und Verkehrs-
flächen bedeutet in erster Linie eine Flächenversiegelung und somit ein artspezifischer Lebens-
raumverlust von sehr langer Dauer. Sollten Polyurethanschäume und andere Bauchemikalien zum
Einsatz kommen, ergeben sich zusätzlich toxische Belastungen.

 Einsatz von Bioziden (Holzschutzmitteln u. a.): Beim Verbau von Holz liegt ein wesentliches
Augenmerk auf dem Schutz des Baumaterials vor destruktiven Tieren und Pilzen. Die hier prophy-
laktisch zum Einsatz gelangenden Stoffe sind zum Teil hoch toxisch und für Fledermäuse überaus
unverträglich.

 Veränderung der Standort- und Vegetationsverhältnisse: Durch die vorgesehene Bebauung wird
die vorhandene Nutzungs- und Biotopstruktur in der jetzigen Form stark verändert und überprägt.
Hierdurch ergeben sich für sämtliche Arten völlig neue räumliche Beziehungen, unter Umständen
werden auch vorhandene Wanderrouten, Wechsel oder Flugstraßen unterbrochen. Die Nutzbar-
keit des Lebensraumes kann eingeschränkt sein. Veränderte Standortbedingungen, das Einbrin-
gen von Zierpflanzen, gärtnerische Pflege etc. führen beispielsweise zu Verdrängung einheimi-
scher Pflanzen, Vertreibung von Tierarten der freien Landschaft, zur Begünstigung tritt- bzw. mah-
dresistenter, nährstoffliebender Pflanzenarten.

2.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

 Beleuchtung: Die negativen Auswirkungen künstlicher Beleuchtung von Straßen, Gebäuden und
Stellplätzen auf die Tierwelt sind in vielen Untersuchungen belegt und dargestellt worden44.. Viel-
fach geht von solchen Beleuchtungseinrichtungen eine stark attrahierende Wirkung auf nachtakti-
ve Insektenarten aus, wobei in einer offenen Landschaft Tiere auch aus weiteren Entfernungen
angelockt werden. Eine einzige Lichtreklame zieht im Jahresverlauf hunderttausende Insekten an.
Das Insektenauge nimmt überwiegend den UV-Anteil des Lichtes wahr, die nachtaktiven Arten
werden von einer derartigen Lichtquelle stark angezogen und vermögen meist nicht, sich dem
Bannkreis einer solchen Lampe zu entziehen. Manche kurzlebige Arten haben für die Nahrungs-
und Partnersuche, Eiablage und Fortpflanzung nur wenige Stunden zur Verfügung. Infolge der
Fehlleitung durch künstliche Lichtquellen werden diese für den Fortbestand der Art notwendigen
Tätigkeiten versäumt. An den Lichtquellen führen massierte Nachtjägerkonzentrationen (z. B.

42 vgl. HÖLZINGER, J. (Hrsg.) (1987): Die Vögel Baden-Württembergs. Gefährdung und Schutz, Grundlagen und
Biotopschutz. – Avifauna Bad.-Württ. Bd. 1, Teil 1: 1-724.; RICHARZ, K.; BEZZEL, E. & M. HORMANN (2001): Taschenbuch
für Vogelschutz. – Wiesbaden (AULA), 630 S.

43 Quelle: BAUER, H.-G. & P. BERTHOLD (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. - Wiesbaden
(AULA). 715 S.

44 RICH, C. & T. LONGCORE (Hrsg.) (2006): Ecological Consequences of artifical night lighting. - Wahington, Covelo, London
(IslandPress). 458 S.
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Zwerg-, Rauhaut- und Breitflügelfledermaus) zusätzlich zu einem hohen Individuenverlust.

Diese Faktoren führen zusammen zu einer Verarmung der Entomozönose und damit zu einer
Verschlechterung der Nahrungsbedingungen für entomophage Arten. Auch wenn nicht geschützte
Arten in großer Zahl angelockt werden, hat dies dem- und synökologische Folgen für besonders
und streng geschützte Arten, da die verbreiteten Arten in der Regel die Basis der Nahrungskette
sind. Die Reduktion der Insektendichte ist beispielsweise von DANIEL (1950)45 beschrieben
worden, dieser Autor stellte nach zwei Jahren starken Insektenanfluges ein konstantes Minimum
fest. Ähnliches war an der stark beleuchteten Berliner Mauer zu beobachten, die Falterfauna des
Umlandes verarmte hierdurch auffällig (FIEBIG mdl. Mitt. 1993). Von BOYE, DIETZ & WEBER
(1999)46 wird ein Fall beschrieben, in dem diese Reduktion zu erheblichen Problemen in einer
Wochenstubenkolonie von Rhinolophus hipposideros führte.

Aus Gründen des Artenschutzes ergeben sich große Probleme, werden doch zahlreiche
besonders und streng geschützte Arten, insbesondere Nachtfalter (Lepidoptera part.), angelockt
und dabei erheblich beeinträchtigt und/oder getötet (vgl. ROWOLD 199447).

Weiterhin verschiebt sich bei Vögeln und Säugern der diurnale Rhythmus. Zugvögel werden fehl-
geleitet, finden ihre Rastplätze nicht mehr und gehen zu Grunde. Es sind dies einmal die residen-
ten Arten, die ihren diurnalen Rhythmus den veränderten Helligkeitsbedingungen anpassen. Hin-
zu kommt eine Veränderung des circadianen Rhythmus, so dass auch eine Verschiebung der
Zugtermine auftreten kann. Weiterhin verändern ziehende Arten beleuchtungsbedingt bei ungüns-
tiger Witterung ihre Zughöhe und verunfallen dann oft an höheren Gebäuden (vgl. RICHARZ,
BEZZEL & HORMANN (2001)48. Hinzu kommen Einflüsse auf das gesamte endokrine System von
erheblicher Brisanz49. Fledermäuse verlassen ihre Tagquartiere später und haben dann oft zu
wenig Zeit für die Nahrungssuche. Als negativ phototaktische Arten sind z. B. einige Fledermäuse
der Gattungen Myotis, Plecotus und Barbastella zu nennen, deren Habitate und Flugrouten ent-
wertet werden. Für Vögel werden evtl. Niststandorte entwertet.

 Verstärktes Verkehrsaufkommen: Die Verkehrsbelastung wird sich wesentlich erhöhen. Damit
steigt auch die Gefahr einer Beeinträchtigung der Fauna, da ein erhöhtes Risiko für alle Arten
besteht, die Straßen queren und somit Gefahr laufen, von einem Kfz erfasst zu werden.

 Lärmbelastung und Erhöhung des Stresspotentials: Bedingt durch die Errichtung der Gebäude
und ständige menschliche Präsenz verändert sich auch das Stresspotential auf die im Vorhaben-
bereich und nahen Umland siedelnde Fauna.Die Auswirkungen von Lärm auf frei lebende Tiere
sind in Vergangenheit intensiv untersucht worden. Die Untersuchungen zeigten deutlich, dass
anscheinend unmotivierte Extinktionsvorgänge durch die Betrachtung einer veränderten Lärmsitu-
ation erklärt werden konnten. Ein Beispiel von ARNOLD (198650) soll dies verdeutlichen: Wenn ein
Murmeltier aufgrund von Störungen durch Lärm weniger Zeit für die Nahrungssuche hat, wirkt sich
dies erst im folgenden Winter aus, wenn die Fettvorräte des Tieres vorzeitig zur Neige gehen. Als
besonders signifikant müssen physiologische Folgen durch endokrine Phänomene gewertet wer-
den. So treten beispielsweise bei verschiedenen Nagern Vergrößerungen der Cortex glandulae
suprarenalis an der Glandula adrenalis auf, wenn sie Schalldrücken über 80 dB exponiert werden.
Die Folge ist eine Störung des Kalium- und Natriumhaushaltes des betroffenen Organismus, hinzu
kommen Störungen des Hormonhaushaltes bei allen cholesterolbürtigen Hormonen. Dies zeitigt
selbstverständlich unerwünschte ethologische Folgen, die die Fitness des Individuums und auch

45 DANIEL, F. (1950): Mit welchen Organen nehmen Nachtfalter künstliche Lichtquellen war? - Ent. Z. 59 (20): 153-157.
46 BOYE, P., M. DIETZ & M. WEBER (1999): Fledermäuse und Fledermausschutz in Deutschland. - Bonn-Bad Godesb.

(BfN). 110 S.
47 ROWOLD, W. (1994): Zur Gefährdung von Insekten durch Lichtreklamen nebst einigen bemerkenswerten Käferfunden aus

dem Gebiet des Neusiedler Sees im August 1991 (Insecta: Coleoptera). - Ent. Nachr.Bl. 1 (2) (NF): 13.
48 RICHARZ, K., E. BEZZEL & M. HORMANN (2001): ibd.
49 MONECKE, S. (2003): Saisonale Rhythmen und ihre Synchronisation beim Europäischen Feldhamster (Cricetus cricetus). -

Diss. Univers. Stuttgart. 178 S; KIRN, N. (2004): Ontogenese des Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus) unter dem
Einfluss verschiedener prä- und postnataler Photoperioden. - Diss. Tierärztl. Hochschule Hannover. 120 S.

50 ARNOLD, W. (1986): Ökosoziologie des Alpenmurmeltieres. - Diss. Ludwig-Maximilian-Universität München. 146 S.
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der betroffenen Population erheblich reduzieren51. Um es vereinfacht auszudrücken: Das Tier ist
zu nervös für Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung. Ähnliches konnten HÜPPOP (1995, 2001)
und WILLE (2001)52 anhand der Veränderungen des Sinusrhythmus des Herzens bzw. des Verhal-
tens belegen.

Die Lärmsituation im vorliegenden Fall ist anders zu werten, als etwa der von einer Autobahn oder
einem Industriebetrieb emittierte Lärm. Während beispielsweise eine Autobahn einen relativ
gleichmäßigen Lärmpegel emittiert und somit auch bestimmten Arten eine Gewöhnung ermöglicht,
führen plötzliche Lärmspitzen, etwa durch lautes Rufen, klappende Autotüren o. ä., zu einem inho-
mogenen Lärmhintergrund, der eine Adaption weitgehend ausschließt. Neben der offensichtlichen
Scheuchwirkung werden von HERRMANN (200153) folgende Lärmwirkungen genannt:

• Beeinträchtigung der akustischen (Fern-)kommunikation
• Beeinträchtigung des Zeitbudgets
• Verminderung des zugänglichen Lebensraumes
• Probleme bei der Orientierung bei Fledermäusen
• höherer Energieverbrauch
• verminderte Kondition
• verminderter Aufzuchterfolg (geringere Reproduktion)
• Verschiebung von Räuber-Beute-Verhältnissen
• Veränderung in Konkurrenzverhältnissen.

2.4 Alternativenprüfung

Dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (2010) zufolge befindet sich das
Plangebiet in einen „bauleitplanerisch gesicherten Bereich“. Das Plangebiet liegt östlich der „Haupt-
straße“ (Kreisstraße 131) zwischen der Ortslage von Fresenburg und dem Dortmund-Ems-Kanal.

Die vorgesehene Planung entspricht den Zielen und städtebaulichen Entwicklungsabsichten der Samt-
gemeinde Lathen, an geeigneten Standorten Flächen für die gemeindliche Entwicklung (hier als
gemischte wie gewerbliche Baufläche) arbeitsplatznah zur Verfügung zu stellen.

Die Samtgemeinde Lathen hat sich zusammen mit der Gemeinde Fresenburg Gedanken um die mög-
liche Ausweisung eines kleinen Misch- und Gewerbegebietes gemacht, um einem bestehenden
Betrieb eine Erweiterung sowie einem neuen Betrieb die Ansiedlung in Fresenburg zu ermöglichen.
Unter Berücksichtigung des Immissionsschutzes der Wohnbauflächen sowie der tatsächlichen Flä-
chenverfügbarkeit ergab sich als einzig sinnvolle Entwicklungsmöglichkeit der nunmehr dargestellte
Flächenbereich. Dieser Standort kann zusätzlich dem für Gewerbebetriebe wichtigen Standortfaktor
„Erschließung“ aufgrund der direkten Lage zur Kreisstraße sowie der Umschlagsmöglichkeiten im
Fresenburger Hafen gerecht werden.

Die Verlegung des Vorhabens an eine andere Stelle würde zwar zu geringeren Umweltauswirkungen
im Plangebiet selbst führen, sie käme jedoch nur einer Verlagerung der Beeinträchtigungen an eine
andere Stelle gleich, mit wahrscheinlich viel höherem Konfliktpotential.

51 CHESSER, R. K., R. S. CALDWELL & M. J. HAREY (1975): Effects of noise on feral populations of Mus musculus. -
Physiol. Zool. 48: 323-325.

52 HÜPPOP, O. (1995): Störungsbewertung anhand physiologischer Parameter. - Ornith. Beobachter 92: 257-268.; HÜPPOP,
O. (2001): Auswirkungen menschlicher Störungen auf den Energiehaushalt und die Kondition von Vögeln und Säugern. -
Angewandte Landschaftsökologie 44: 35-32.; WILLE, V. (2001): Wirkungen von Störreizen auf überwinternde Wildgänse am
Niederrhein unter besonderer Berücksichtigung des Faktors Lärm. - Angewandte Landschaftsökologie 44: 33-40.

53 HERRMANN, M. (2001): Lärmwirkung auf frei lebende Säugetiere - Spielräume und Grenzen der Anpassungsfähigkeit. -
Angew. Landschaftsökol. 44: 41-69.
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3 Ermittlung der relevanten Arten

Aufgrund der Größenordnung des Vorhabens und Plangebietes geht der Untersuchungsraum zur
Betrachtung der Auswirkungen auf Tiere verbalargumentativ in Teilen über den Geltungsbereich des
B-Plans hinaus. Für Pflanzen ist der Geltungsbereich als Untersuchungsraum ausreichend. Der jewei-
lige Wirkungsraum resultiert aus der zu erwartenden Reichweite erheblicher Wirkungen, der bestehen-
den Vorbelastung durch Verkehrsinfrastruktur und vorhandener Bebauung inklusive der hieraus resul-
tierenden räumlichen Trennwirkung.54.

Die Liste der in Niedersachsen vorkommenden 231 streng geschützten Arten55 wurde im Rahmen der
1. Abschichtung komplett geprüft (vgl. Anhang II.1), um auch ggf. national geschützte Arten identifizie-
ren zu können, die im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt werden müssen.

Streng bzw. besonders geschützte Pflanzen wurden im Rahmen der Biotopkartierung durch das Büro
Honnigfort kartiert. Es wurden keine streng geschützten Arten im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 33
festgestellt.

3.1 Streng geschützte Arten der FFH-Richtlinie

Folgende 3 streng geschützte Tierarten lassen sich anhand des vorhandenen Lebensraumspektrums
und der Habitatqualitäten als betroffen für den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 33 „Erweiterung
Hafengebiet“ beschreiben:

Tabelle 3.1: Vom Vorhaben betroffene FFH-Arten

Deutscher Name
Wissenschaftlicher Art-
name R

L
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Säugetiere

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 IV S Ng NW S

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * 3 IV S Ng NW S

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 2 IV S Ng NW S

54 Verwendete Rote Listen: GRÜNEBERG, C., H.-G. BAUER, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK
(2015): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung. - Berichte zum Vogelschutz (52): 19-68. - HECKENROTH,
H. (1993): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten. - Informationsd. Natursch. Nieders.
13 (6): 221-226. - KRÜGER, T. & M. NIPKOW (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvö-
gel. 8. Fassung, Stand 2015. - Informationsd. Natursch. Nieders. 35 (4): 181-260. - KÜHNEL, K.-D., A. GEIGER, H.
LAUFER, R. PODLOUCKY & M. SCHLÜPMANN (2009a): Rote Liste und Gesamtartenliste der Kriechtiere (Reptliia)
Deutschlands. Stand Dezember 2008. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 231-256. KÜHNEL, K.-D., A. GEI-
GER, H. LAUFER, R. PODLOUCKY & M. SCHLÜPMANN (2009b): Rote Liste und Gesamtartenliste der Lurche (Amphi-
bia) Deutschlands. Stand Dezember 2008. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 259-288. - MEINIG, H., P.
BOYE & R. HUTTERER (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands.

55 Quelle: NLÖ, Abt. 2 Naturschutz (2004)
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Tabelle 3.1: Vom Vorhaben betroffene FFH-Arten

Status:

Q Quartier(e) im UG

JH Jagdhabitat SH Sommerhabitat

AL aquatischer Lebensraum WH Winterhabitat

GL Gesamtlebensraum LH Landhabitat

Vorkommen im UG:

NW Direkter Nachweis PO Durch Potentialanalyse ermittelt

Streng geschützte Amphibien konnten im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 33 im Rahmen der Unter-
suchungen nicht festgestellt werden.

Die 3 Fledermausarten nutzen den Geltungsbereich ausschließlich als Jagdhabitat, so dass durch die
geplante Überbauung keine Quartiere betroffen sind, so dass der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr.
3 BNatSchG nicht einschlägig wird.

Erhebliche Beeinträchtigungen durch baubedingte Emissionen (z. B. Eintrag von flüchtigen
organischen Verbindungen, schwermetallhaltige Stäube) sind, den Nahrungserwerb betreffend,
ebenfalls nicht zu erwarten. Dafür maßgeblich ist der temporäre Charakter des Baustellenbetriebes.

Baubedingte Störungen (z. B. Lärm, Vibrationen) werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs-
maßnahmen (vgl. Kap. 4.1) außerdem entsprechend vermieden.

Betriebsbedingt sind die Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) Nr.1 BNatSchG (Tötung, Fang) und § 44
(1) Nr. 2 BNatSchG (erhebliche Störung) ebenfalls auszuschließen. Die Breitflügel- und
Zwergfledermäuse jagen gerne an Beleuchtungskörpern und der Große Abendsegler ist ein Jäger des
freien Luftraumes, der zuweilen ebenfalls an Belechtungskörpern jagt. Damit kommt es nicht zu einer
signifikanten Verkleinerung ihrer jeweiligen Jagdhabitate, die die Aufgabe von Quartieren außerhalb
des Geltungsbereichs zur Folge haben könnte.

In den straßen- und kanalbegleitenden Gehölzreihen wurden zur Zeit vom Boden aus keine Quartiere
festgestellt aufgrund des guten Vitalitätszustandes und/oder geringen Lumens. Gleichwohl wird mit
entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen dem Umstand Rechnung getragen, das (zukünftige) Quar-
tiere von dunkelpräferenten Arten in den Gehölzen nicht entwertet werden. Auch der Dort-
mund-Ems-Kanal darf möglichst nicht „beleuchtet“ werden, da er sonst als wichtiges Jagdhabitat was-
sergebunden jagender Fledermäuse massiv entwertet wird.

Somit kommt es auch nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes
(vgl. § 45 (7) BNatSchG i.V.m. Art. 12 FFH-RL) und eine weitergehende Prüfung erübrigt sich
demgemäß.
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3.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Die 27 nachgewiesenen streng und besonders geschützten Vogelarten wurden, analog der Prüfkriteri-
en der FFH-Arten, einer 1. Vorprüfung (Abschichtung) unterzogen (vgl. Anhang II.1 & II.2).

Nicht in die engere artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen werden Brutvögel und Nahrungsgäs-
te, die ungefährdet sind und deshalb einen günstigen Erhaltungszustand der Populationen auf bio-
geographischer Ebene aufweisen (vgl. Anhang II.2). Für die Brutvögel wird der Verbotstatbestand
nach § 44 (1) Nr. 3 „Entnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ nicht einschlägig, da sie in der
straßen- und kanalbegleitenden Gehölzkulisse brüten und somit vom Vorhaben nicht betroffen sind.

Folgende 14 Vogelarten lassen sich anhand des vorhandenen Lebensraumspektrums und der Habitat-
qualitäten als betroffen für den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“
beschreiben:

Tabelle 3.2: Vom Vorhaben betroffene streng und besonders geschützte Vogelarten

Deutscher Name
Wissenschaftlicher Art-
name R
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Rotmilan Milvus milvus V 2 I S Ng PO S

Habicht Accipiter gentilis * V I S Ng PO U

Sperber Accipiter nisus * * I S Ng PO G

Mäusebussard Buteo buteo * * I S Ng NW G

Turmfalke Falco tinnunculus * V I S Ng NW U

Schleiereule Tyto alba * * I S Ng PO G

Waldkauz Strix aluco * V I S Ng PO U

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 I, II/2 B Bv NW S

Feldsperling Passer montanus V V I B Ng NW U

Goldammer Emberiza citrinella V V I B Ng NW U

Haussperling Passer domesticus V V I B Ng NW U

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 V I B Ng NW U

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 I B Ng NW S

Star Sturnus vulgaris 3 3 I, II/2 B Ng NW S

Erläuterungsbericht Stand 26.01.2021 Seite 22

i 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG
B-Plan Nr.33 „Erweiterung Hafengebiet“ in Fresenburg, Gemeinde Fresenburg

Projektidentifikation 56119

Arbeitsgemeinschaft

COPRIS

Tabelle 3.2: Vom Vorhaben betroffene streng und besonders geschützte Vogelarten

Status:

Br Brutnachweis Tr Transitart

Bv Brutverdacht Dz Durchzügler

Bz Brutzeitbeobachtung Rv Rastvogel

Ng Nahrungsgast Gv Gastvogel

Vorkommen im UG:

NW Direkter Nachweis PO Durch Potentialanalyse ermittelt

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des für Gastvögel wertvollen Bereichs Nr. 2.2.02 „Ems bei Wal-
chum / Sustrum“ (Teilgebiet 2.2.02.18), mit der Bewertung: Status offen. Allerdings handelt es sich bei
der untersuchten Fläche um einen randständigen Bereich des Gastvogelgebietes, der aufgrund seiner
Kleinräumigkeit und seiner flankierenden Bebauung und Gehölzkulisse für Gastvögel unattraktiv ist.

Östlich des Dortmund-Ems-Kanals in der Gemarkung „Großes Fleer“ liegt ein für Brutvögel wertvoller
Bereich. Die Auswirkungen der geplanten Bebauung haben bis dorthin jedoch keinen negativen Ein-
fluss.

Die für den Geltungsbereich und im näheren Umland vorkommenden Vertreter der Avifauna sind 2
Avizöosen zuzuordnen, die in unterschiedlicher Weise von dem Vorhaben betroffen sind:

Artengemeinschaften mögliche Beeinträchtigungen durch Bau, Anlage und Betrieb

Rotmilan
Habicht
Sperber
Mäusebussard
Turmfalke
Schleiereule
Waldkauz
Feldsperling
Haussperling
Goldammer
Mehlschwalbe
Rauchschwalbe
Star


Nutzung des Plan-
gebietes als reines
Nahrungshabitat

baubedingte Beeinträchtigung: da sich die Lebensstätten aller 13 Arten
durchweg im Umland befinden, ist eine baubedingte Beeinträchtigung der
Brutplätze auszuschließen. Sie sind als reine Nahrungsgäste für das
Plangebiet zu betrachten. Bau- wie anlagenbedingt ist der Verbotstat-
bestand der Tötung oder des Fangs (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) deshalb
auszuschließen.

Erhebliche Beeinträchtigungen durch baubedingte Emissionen (z. B.
Eintrag von flüchtigen organischen Verbindungen, schwermetallhaltige
Stäube) sind, den Nahrungserwerb betreffend, nicht zu erwarten. Dafür
maßgeblich ist der temporäre Charakter des Baubetriebes, zumal weitere
Vermeidungsmaßnahmen beschrieben sind (vgl. Tab. 4.1 in Kap. 4.1).

anlagebedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen: zunächst
bedeutet die Bebauung im Geltungsbereich eine Einschränkung des
Jagdhabitates für Rotmilan, Habicht, Sperber, Turmfalke, Mäusebussard
und der beiden Eulenarten. Eine Reduzierung von Nahrungsflächen, die zu
einem Verlust der Fortpflanzungsstätten andernorts führen könnte, ist nicht
gegeben. Da die Arten jeweils eine große Raumbeanspruchung bzgl. des
Nahrungserwerbes aufweisen und zum Nahrungserwerb ausreichend
Ausweichmöglichkeiten in der näheren Umgebung vorhanden sind, ist der
Verlust an Nahrungshabitaten deshalb flächenmäßig nicht relevant.
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Artengemeinschaften mögliche Beeinträchtigungen durch Bau, Anlage und Betrieb

Haussperling, Rauch- und Mehlschwalbe, als reine Brutvögel der Intramura-
lornis, nutzen den Luftraum des Geltungsbereichs z. Zt. als reines Nah-
rungshabitat. Da sie auch in bebauten Gebieten nach Nahrung suchen, wird
sich am derzeitigen Status quo nichts ändern. Möglicherweise wird der Gel-
tungsbereich bei entsprechender Bebauung sogar als Nistlebensraum
zukünftig genutzt werden.

Auch Feldsperling und Star sind mangels geeigneter Strukturen derzeit
reine Nahrungsgäste im Geltungsbereich. Der Star brütet in der
Gehölzkulisse entlang des Kanals. Die Brutplätze liegen jedoch außerhalb
des Geltungsbereichs und sind deshalb nicht betroffen. Als Bewohner der
Intramuralornis ist die Art auf die Änderung der Nutzung in der Umgebung
störungstolerant. Mit der geplanten Bebauung können dort erfahrungs-
gemäß sowohl Nist- als auch Nahrungshabitate entstehen.

Somit kommt es auch nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage
des Erhaltungszustandes (vgl. § 45 (7) BNatSchG i.V.m. Art. 13 VS-RL).

Da keine Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG einschlägig
werden, ist somit eine weitergehende Prüfung für diese 13 Vogelarten
nicht notwendig.

Feldlerche


Nutzung des Plan-
gebietes als
Bruthabitat

baubedingte Beeinträchtigungen: für die Art ist bereits baubedingt der
Verbotstatbestand der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr.3 BNatSchG) einschlägig.
Somit ist eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für die Feldlerche notwendig.

3.3 Nationale Verantwortungsarten

Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten gemäß § 54 BNatSchG sind zum
gegenwärtigen Verfahrensstand nicht zu beschreiben.

3.4 Weitere planungsrelevante Arten

 National streng geschützte Arten

National streng geschützte Arten, die nicht zu den nationalen Verantwortungsarten (vgl. Kap. 3.3) zu
zählen sind, sind nunmehr im Rahmen der erweiterten Eingriffsregelung nach § 15 i.V. m. § 19
BNatSchG zu prüfen und werden vom Prüfinstrumentarium der saP nach BNatSchG nicht mehr
berührt.

Es wurde keine national streng geschützte Art in der 1. Vorprüfung als relevant identifiziert. Dies liegt
im wesentlichen am Ausschlusskriterium hinsichtlich der artspezifischen Lebensräume. Diese sind im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ nicht vorhanden.
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4 Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der konti-
nuierlichen ökologischen Funktionalität

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung

Nach der Fachkommission „Städtebau“ der ARGEBAU (2001)56 sollen nur die von einer Gemeinde tat-
sächlich vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung oder zum Ausgleich dargestellt
werden (prinzipiell enthalten in den Festsetzungen im Bebauungsplan gemäß § 9 (1) BauGB). Zu die-
sem Zeitpunkt war allerdings der spezielle Artenschutz in seinem heutigen Umfang noch nicht in der
Gesetzgebung etabliert.

Um allerdings den Wirkungsgrad der mit der Ausweisung des Plangebietes als Gebiet mit gemischten
und gewerblich genutzten Bauflächen verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft artenschutz-
rechtlich umfassend bewerten zu können, ist eine Beschreibung aller notwendigen Vermeidungsmaß-
nahmen erforderlich. Dementsprechend gehen die nachfolgenden Maßnahmenbeschreibungen über
die Festsetzungen in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet hinaus.
Dies ist insbesondere bei den baubedingten Vermeidungsmaßnahmen der Fall, da die textlichen Fest-
setzungen in einem Bebauungsplan diese nicht berücksichtigen müssen. Solche Vermeidungsmaß-
nahmen können aber, einer die Artschutzbelange berücksichtigenden Planung in der Konsequenz
dazu verhelfen, den Eintritt in die Ausnahmeprüfung zu vermeiden.

Die Ermittlung einer möglicherweise erheblichen Beeinträchtigung und das Eintreten von Verbotstat-
beständen gemäß § 44 Abs. 1, teilweise i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG, erfolgt nachfolgend in Kapitel 5
unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. Das Nichteintreten erheblicher Beeinträchtigungen bzw.
von Verbotstatbeständen hat für einige Arten bereits in Kapitel 3 zu einer weiteren Abschichtung
geführt.

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sollen durchgeführt werden, um Gefährdungen von Tier- und
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern.

Tabelle 4.1: Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von bau-, anlage- und betriebsbedingten
Beeinträchtigungen auf die verschiedenen Artengruppen

Vermeidungsmaßnahme mit günstiger Wirkung auf ►

F
le

d
e

rm
ä

u
s

e

V
ö

g
e

l

A
m

p
h

ib
ie

n

▼

Minderung baubedingter Wirkungen

V01 Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit zwischen 1.10. und 28.02. X X X
V02 Beschränkung der Baustraßen auf das vorhandene und neu anzulegende

Straßennetz
X X X

V03 Bauzeitenregelung: Kfz-Verkehr und Baustellenbetrieb nur tagsüber, Einhalten einer
niedrigen Fahrgeschwindigkeit , Einsatz lärmgedämpfter Baumaschinen

X X X

V04 Richtige Standortwahl von Baustelleneinrichtungen bzw. –flächen, flächensparende
Ablagerung von Erdmassen und Baustoffen

X X X

V05 Die Staubemissionen durch bauliche Maßnahmen sollten durch geeignete
Maßnahmen (z. B. Berieselung entsprechender Flächen) reduziert werden

X X

56 Quelle: FACHKOMMISSION „STÄDTEBAU“ DER ARGEBAU (2001): Mustereinführungserlass zur Umweltverträglich-
keits-prüfung in der Bebauungsplanung. – SBU 8: 1-36.
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Tabelle 4.1: Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von bau-, anlage- und betriebsbedingten
Beeinträchtigungen auf die verschiedenen Artengruppen

Vermeidungsmaßnahme mit günstiger Wirkung auf ►

F
le

d
e

rm
ä
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s

e
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ö

g
e
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m
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h
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▼

V06 Lockerung der Flächen nach Abschluss der Bautätigkeiten im Bereich nicht
überbauter Flächen und Wiederherstellung von Vegetationsbereichen

X X X

Minderung anlagebedingter Wirkungen

V07 Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich von Grundstücken, Wegen und
Straßen, gem. den Empfehlungen der Lichtleitlinie des LAI von 2001:
➢ Beleuchtungskörper sind nur an der Stätte der Leistung zulässig und dürfen bis

in Höhe von max. 10 m angebracht werden; keine Verwendung von Skybeamern
➢ Verwendung von Natrium-Niederdrucklampen mit Strahlung im Bereich von 580

nm oder Natrium-Hochdrucklampen mit verbreitertem Spektrum und weißgelbem
Licht (dieser Beleuchtungstyp besitzt außerdem eine deutlich höhere Effizienz, d.
h. Lichtausbeute pro Watt als HQL-Lampen)

➢ Verwendung von abgeschirmten Leuchten bzw. Gehäusen, die nicht nach oben
und möglichst wenig zu Seite, d.h. max. 20 ° unter der Horizontalen, strahlen
(verhindert Abstrahlung und Anlockung im Umland)

➢ Verwendung von Gehäusen mit hoher Dichtigkeit und Stabilität, damit Insekten
nicht in das Gehäuse gelangen können (verhindert dadurch auch ein Verunfallen
von Fledermäusen, die die Insekten im Gehäuse erbeuten wollen)

➢ Reduzierung der Leuchten- bzw. Lichtpunkthöhe auf das minimal erforderliche
auszuleuchtende Maß

X X

V08 Beleuchtung nicht vor weißen bzw. reflektierenden Fassaden anbringen
(Vermeidung von Abstrahlung ins Umland) oder in bzw. an Gehölzbeständen
(Vermeindung von Anlockung oder Vergrämung)

X X

V09 Zur weiteren ökologischen Aufwertung des Plangebiets sollten weiterhin die Anlage
von extensiven Dachbegrünungen sowie Fassadenbegrünung (an großflächigen
Mauern, an Nebenanlagen etc.) in Betracht gezogen werden. Für die
Fassadenbegrünung können Waldrebe, Efeu, Hopfen, oder Weinrebe verwendet
werden

X X

V10 Schaffung von Nistmöglichkeiten an den Gebäuden X X
V11 Einsatz fledermausverträglicher Holzkonservierungsmaßnahmen und –mittel X X
V12 Maßnahmen gegen Vogelschlag durch Vermeidung großer Glasflächen:

Verwendung z. B. von Kathedral- bzw. Mattglas, Gardinen, Jalousien, Rollos57 X

V13 Minderung von Fallensituationen für Amphibien, Reptilien und anderer Kleintiere: an
neu zu setzenden Bordsteinen durch den Einbau schräger Bordsteine, an
Einlaufschächten zur Wegeentwässerung durch die Verwendung geeigneter
engstrebiger Gullyroste

X

V14 Frühzeitige Wiederherstellung eines landschaftsgerechten Zustandes möglichst
parallel zu den Bautätigkeiten führt zur Schaffung neuer Lebensräume für die Fauna
innerhalb des Eingriffsraums

X X X

Minderung betriebsbedingter Wirkungen

V15 Sparsamer Umgang mit Bioziden und Auftausalzen auf den Verkehrsflächen X X X

V16 Betriebsbedingte Staubemissionen sollten durch geeignete Maßnahmen (z. B.
Berieselung entsprechender Flächen) reduziert werden

X X

V17 Vermeidung unnötiger Lichtemission X X

V18 keine Genehmigung von Flutlichtanlagen oder Projektionsscheinwerfern X X

57 Hinweis: Das Bekleben von Glasflächen mit Greifvogelsilhouetten hat sich allgemein als wirkungslos erwiesen!
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Tabelle 4.1: Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von bau-, anlage- und betriebsbedingten
Beeinträchtigungen auf die verschiedenen Artengruppen

Vermeidungsmaßnahme mit günstiger Wirkung auf ►

F
le
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▼

V19 Werbebeleuchtung insbesondere auf Gebäuden bei Nebel abschalten X

V20 bei zu tätigenden Abzäunungen:
➢ Verzicht auf Stacheldraht oder Knotengeflecht
➢ keine Verwendung oben offener Rohre
➢ Regelmäßige Kontrolle und zügige Wartung defekter Zaunabschnitte

X

V21 keine Grabenräumung zwischen Mitte Februar und Ende Oktober X

4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen
Funktionalität (vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen
i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG)

Die Ermittlung einer möglicherweise erheblichen Beeinträchtigung und der Verbotstatbestände gemäß
§ 44 Abs. 1, teilweise i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. Im
Kontext des Gesetzes sind hier Maßnahmen gemeint58, die geeignet sind, die ökologische Funktion
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (als möglicher Bestandteil von CEF-Maßnahmen im Sinne des
Guidance Documents59) mittels zeitlichem Vorlauf ihrer Realisierung trotz Eingriff durch ein Vorhaben
sicherzustellen und auf diese Weise einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 (und damit ver-
bunden teilweise Nr. 1) quasi „auszuweichen“.

Das Guidance Document fordert für solche Maßnahmen, die in der Konsequenz dazu verhelfen, den
Eintritt in die Ausnahmeprüfung zu vermeiden, dezidiert, dass sie

✔ zu gewährleisten haben, dass die betreffenden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu keinem
Zeitpunkt eine Reduktion oder gar einen Verlust ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit erleiden
(qualitativ und quantitativ), und

✔ einen hoher Grad an Sicherheit für den Erfolg unter Berücksichtigung der spezifischen
Gegebenheiten und der jeweiligen Artansprüche aufweisen müssen; dabei soll der Erhal-
tungszustand der betroffenen Art berücksichtigt werden (je seltener eine Art und ungünstiger
ihr Erhaltungszustand, desto höher das erforderliche Maß an Sicherheit), und

✔ einer Kontrolle und einem Monitoring durch die zuständigen Behörden unterzogen werden
müssen.

Funktionserhaltende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 (5) BNatSchG) sind im Fall des Bebauungsplans Nr.
33 „Erweiterung Hafengebiet“ nicht notwendig

58 Quelle: TRAUTNER, J. (2008): Artenschutz im novellierten BNatSchG – Übersicht für die Planung, Begriffe und fachli-
che Annäherung. – Naturschutz in Recht und Praxis – online, 2008 (Heft 1): 2-20.

59 vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (2007): Guidance document on the strict protection of animal species of Community
interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. Final version, February 2007, 88 pp.
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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5 Prüfung der Betroffenheit der Arten

5.1 Prognose der Wirksamkeit von artenschutzrechtlichen Verbotstat-
beständen nach § 44 Abs. 1, teilweise i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Bemerkung zu den nachfolgenden artspezifischen Prognosen:

Die in Kapitel 4.1 dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung bau-, anlage- und betriebsbedingter
Beeinträchtigungen sind lediglich teilweise in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan Nr. 33
„Erweiterung Hafengebiet enthalten. Dies ist insbesondere bei den baubedingten Maßnahmen der
Fall, da die textlichen Festsetzungen in einem Bebauungsplan diese nicht berücksichtigen müssen.
Dabei handelt es sich allerdings im wesentlichen um Rechtsvorschriften und untergesetzliche
Umweltanforderungen, die über die Bestimmungen der § 1 bzw. 1a BauGB hinaus berücksichtigt
werden müssen bzw. sollen.

5.1.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Die Vorprüfung (vgl. Kapitel 3.1) hat ergeben, dass eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für die 3 Arten
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie nicht notwendig ist.

5.1.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

In der Vorprüfung (vgl. Kap. 3.2) wurde die Feldlerche identifiziert, die einer eingehenden Prüfung
nach § 44 BNatSchG bedürfen.

Nicht in die engere artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen werden generell die Brutvögel, die
sowohl ungefährdet sind als auch einen günstigen Erhaltungszustand der Populationen auf biogeogra-
phischer Ebene aufweisen (vgl. Anhang II.2). Zwar wird für diese Arten durch das Vorhaben der Ver-
botstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 „Entnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ einschlägig.
Trotz vorhabenbedingter Verluste an Bruthabitaten bleibt die ökologische Funktion der in der
Umgebung vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt60.
Da für die Arten in der näheren Umgebung genügend Ausweichhabitate vorhanden sind, wird sich der
Erhaltungszustand der lokalen Populationen nicht verschlechtern.

60 vgl. KIEL, E. (2007)
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 Protokoll der artenschutzrechtlichen Prüfung61

Durch das Vorhaben
betroffene Art

Feldlerche
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Feldlerche Alauda arvensis 3 3 S

1 GRUNDINFORMATIONEN

FFH-Anhang IV-Arten Vorkommen der Arten im UG:

X europäische Vogelarten X im UG nachgewiesen

nationale Verantwortungsarten im UG potenziell vorhanden

Rote Liste Deutschland: s.o. X im MTB vorhanden

Rote Liste Niedersachsen: s.o. X in umliegenden MTB vorhanden

Beschreibung der Arten

Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen Feldflur. Sie besiedelt reich
strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie größere Heidegebiete. Das Nest wird in
Bereichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer Bodenmulde angelegt. Mit Wintergetreide bestellte Äcker sowie
intensiv gedüngtes Grünland stellen aufgrund der hohen Vegetationsdichte keine optimalen Brutbiotope dar.

Beschreibung/Bewertung der lokalen Populationen62

Als Bezugsgröße für die Bewertung der lokalen Population wird das Kreisgebiet des Landkreises Emsland
herangezogen.

• Feldlerche: die Art tritt im Landkreis Emsland mit einer mittleren Siedlungsdichte auf. Der Landkreis weist
genügend geeignete Habitate mit regelmäßigen Vorkommen auf. Im EU-Vogelschutzgebiet „Tinner
Dose“ gilt die Feldlerche als wertbestimmende Art. Die lokale Population wird deshalb als günstig /
gut bewertet.

Erhaltungszustand in Niedersachsen (s.o.): Erhaltungszustand der lokalen Populationen:

grün günstig / gut A günstig / hervorragend

gelb ungünstig / unzureichend X B günstig / gut

X rot ungünstig / schlecht C ungünstig / mittel-schlecht

61 Quelle Prüfprotokoll: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Landesbetrieb Straßenbau NRW
10/2007

62 weitere Quellen: NLWKN (Hrsg.) (2011): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen. – Brutvo-
gelarten mit höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. – Niedersächsische Strategie zum Arten-
und Biotopschutz, Hannover, 6 S., unveröff.
Krüger, T.; Ludwig, J.; Pfützke S. u. H. Zang (2014). Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen. - Naturschutz
Landschaftsplf. Niedersachsen 48: 1-552. Hannover
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Durch das Vorhaben
betroffene Art

Feldlerche

X atlantische Region keine Angaben möglich

kontinentale Region

Aussagen zum Bestandstrend:

Bestands-
situation
Nieders.

Bestandstrend NI63 Bestandstrend BRD

langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig

Feldlerche häufig Rückgang sehr starke Abnahme
Rückgang, Ausmaß

unbekannt
sehr starke
Abnahme

2 DARSTELLUNG BESTAND64 / BETROFFENHEIT DER ARTEN

Anlage- wie baubedingt geht für die Feldlerche ein Nistplatz verloren. Der derzeitige Brutplatz liegt eher im
Norden des Geltungsbereichs, da die Art einen gewissen Abstand zur derzeitigen Bebauung einhält. Noch
ist die Feldlerche in der Lage auf nördlich angrenzende Flächen auszuweichen. Mit ca. 140.000 Revieren
hat die Feldlerche in Niedersachsen einen Anteil von 9 % am bundesdeutschen Bestand.

3 BESCHREIBUNG DER ERFORDERLICHEN MASSNAHMEN; GGF. RISIKOMANAGEMENT

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung bau-, anlage- und betriebsbedingter Wirkungen:

3.1.1 Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit und Winterruhe zwischen 1.10. und 28.2.

3.1.2 Beschränkung der Baustraßen auf das vorhandene und neu anzulegende Straßennetz

3.1.3 Bauzeitenregelung: Einhalten einer niedrigen Fahrgeschwindigkeit, Einsatz lärmgedämpfter Bau-
maschinen, Baumschineneinsatz tagsüber

3.1.4 Staubemissionen durch geeignete Maßnahmen (z. B. Besprengen mit Wasser) reduzieren

3.1.5 bei zu tätigenden Abzäunungen: Verzicht auf Stacheldraht oder Knotengeflecht; keine Verwendung
oben offener Rohre; Regelmäßige Kontrolle und zügige Wartung defekter Zaunabschnitte

3.2 Funktionserhaltende Maßnahmen (z. B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen):

keine notwendig

3.3 Wissenslücken/Prognoseunsicherheiten:

keine

63 Angaben für NI vgl. KRÜGER, T. & M. NIPKOW (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brut-
vögel. 8. Fassung, Stand 2015. - Informationsd. Natursch. Nieders. 35 (4): 181-260, Angaben für die BRD vgl. Ludwig,
G., H. Haupt, H. Gruttke & M. Binot-Haffke (2009): Methodik der Gefährdungsanalyse für Rote Listen. - Naturschutz und
Biologische Vielfalt 70 (1): 23-71.

64 Quelle: Krüger, T., Ludwig, J., Pfützke S. & H. Zang (2014): Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-
2008. - Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachsen 48: 1.552, Hannover
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Durch das Vorhaben
betroffene Art

Feldlerche

4
PROGNOSE DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN TATBESTÄNDE
(unter Voraussetzung der in Punkt 3 beschriebenen Maßnahmen)

4.1 Werden evtl. Tiere gefangen, verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]?
(außer bei unabwendbaren Kollisionen oder infolge von 4.3)
Erfolgt eine Zerstörung von Eiern (z. B. Reptilieneier, Vogelgelege)?

ja X nein

Verbotstatbestand liegt für die Art dann nicht vor, wenn bereits für den Bau vor allem unter Beachtung
folgender Vermeidungsmaßnahme Tiere weder getötet noch geschwächt bzw. verletzt werden, damit kein
Tatbestand der absichtlichen Tötung bei der Vorfeldräumung eintritt:

Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit und Winterruhe zwischen 1.11. und 28.2.

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortplanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört [§ 44 (1) Nr. 2]?

ja X nein

Baubedingt tritt der Verbotstatbestand generell nicht ein, da die Feldlerche bereits mit dem Baubeginn die
nähere Umgebung des Geltungsbereichs verlassen wird.

Störungen wie Lärm, Licht, Vibrationen etc. werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen
entsprechend vermieden. Akustische und optische Störungen von Individuen, die außerhalb des direkten
Eingriffsbereichs in angrenzenden Revieren verbleiben können, sind mit Beachtung der weiteren
Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Auch betriebsbedingt ist der Verbotstatbestand nicht einschlägig. Menschliche Anwesenheit ist für
Brutreviere des Umlandes keine erhebliche Störung, da die eigentlichen Bruträume nicht betreten werden
(Äcker und Wiesen).

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,
beschädigt oder zerstört [§ 44 (1) Nr. 3]?

X ja nein

Verbotstatbestand liegt baubedingt vor, da im Eingriffsbereich entsprechende Strukturen (Ackerfläche)
für das geplante Baugebiet beseitigt werden.

Bei der Feldlerche ist ein Brutpaar betroffen.

4.4 Werden evtl. Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört [§ 44 (1) Nr. 4]?

ja nein

hier nicht relevant

4.5 Wird die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten infolge von 4.3. oder 4.4 im räumlichen Zusammenhang nicht
mehr erfüllt [§ 44 (5)]?

ja X nein

Die Feldlerche ist im großräumigen Untersuchungsraum aufgrund des Biotopinventars mit zahlreichen
Brutpaaren vertreten, so dass sich die o. g. Verluste nicht signifikant auf den Erhaltungszustand der
lokalen Population auswirken, zumal sie in angrenzende Ackerflächen ausweichen kann. Die ökologische
Funktionalitat der betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt daher auch im räumlichen Zusammenhang
gewahrt.
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Durch das Vorhaben
betroffene Art

Feldlerche

5 ERFORDERNIS EINER ABWÄGUNG BZW. AUSNAHME

Ausnahme nach § 45 (7) erforderlich? (wenn 4.1 u/o 4.2, 4.3, 4.4, 4,5 „ja“)

Eine Ausnahme ist aufgrund der für dieses Vorhaben anwendbaren
Freistellungsklausel nach § 44 (5) in V. m. § 44 (1) Nr. 3 nicht notwendig

ja X nein

6 ABWÄGUNGS- BZW. AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Nur wenn Punkt 5 „ja“

6.1 Sind zumutbare Alternativen vorhanden?

für die Art nicht mehr relevant, da keine Ausnahme notwendig ist (siehe Punkt
5)

ja X nein

6.2 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei der europäischen
Vogelart bzw. FFH-Anhang IV-Art verschlechtern?

Bei der Feldlerche handelt es sich um keinen Traditionsbrüter, der seine
Niststätte mehrjährig nutzt. Eine großräumige Analyse der, der lokalen
Population der Feldlerche zur Verfügung stehenden Habitatfläche zeigt, dass
genügend Ausweichhabitate vorhanden sind und die Art in der Lage ist, in
geeignete Habitate auszuweichen und somit der geforderte Fortbestand der
ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang (vgl. § 44 (5)) erfüllt
wird. Unter Rückgriff auf Art. 2 VS-RL ist diese Voraussetzung ebenfalls zu
bejahen, da sich die Population der Feldlerche, als Art der niedersächsischen
Rote Liste der Brutvögel, nicht wesentlich verkleinern werden und somit der
derzeitige Erhaltungszustand der Population auf lokaler wie biogeo-
graphischer Ebene gewahrt bleibt bzw. nicht weiter verschlechtert wird.

ja X nein

6.3 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen
Interesses gerechtfertigt?
für die Art nicht mehr relevant, da keine Ausnahme notwendig ist (siehe Punkt
5)

ja X nein

FAZIT

Ist eine Ausnahme für die Feldlerche notwendig? ja X nein

5.1.3 Nationale Verantwortungsarten

Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten gemäß § 54 BNatSchG sind zum
gegenwärtigen Verfahrensstand nicht zu beschreiben. Von der entsprechenden Rechtsverordnungs-
ermächtigung in § 54 Abs. 1 BNatSchG hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit bisher noch keinen Gebrauch gemacht.
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5.2 Prognose der Betroffenheit national streng geschützter Arten

Die Vorprüfung (vgl. Kap. 3.1) hat ergeben, dass national streng geschützten Arten, die nicht zu den
nationalen Verantwortungsarten (vgl. Kap. 3.3) zu zählen sind, nicht betroffen sind.

6 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachli-
chen Voraussetzungen für die Zulassung des Vorha-
bens

6.1 Fehlen einer zumutbaren Alternative

Die Prüfung zumutbarer Alternativen, als eine Voraussetzung einer ausnahmsweisen Zulassung nach
§ 45 (7) BNatSchG, ist nicht notwendig, da für keine der geprüften Arten eine Ausnahme notwendig
ist.

6.2 Wahrung des Erhaltungszustandes

6.2.1 Arten der FFH-Richtlinie

Die Vorprüfung (vgl. Kapitel 3.1) hat ergeben, dass eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für die 3 Arten
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie nicht notwendig ist.

6.2.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Für die 13 streng und besonders geschützten Arten als reine Nahrungsgäste war festzustellen, dass
kein Verbotstatbestand einschlägig wird. Es war insbesondere der Frage nachzugehen, Ob der vorha-
benbedingte Verlust von Nahrungsflächen derart erheblich ist, dass Fortpflanzungsstätten andernorts
davon beeinträchtigt würden. Dies ist bei diesen Arten nicht der Fall.

Nicht in die engere artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen werden Brutvögel und Nahrungsgäste,
da sie ungefährdet sind und deshalb einen günstigen Erhaltungszustand der Populationen auf biogeo-
graphischer Ebene aufweisen (vgl. Anhang II.2). Für die Brutvögel wird der Verbotstatbestand nach
§ 44 (1) Nr. 3 „Entnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ nicht einschlägig, da sie in der stra-
ßen- und kanalbegleitenden Gehölzkulisse brüten und somit vom Vorhaben nicht betroffen sind.

Im übrigen ist der Maßnahmenkatalog, der für diese Artengruppe zur Vermeidung bzw. Minderung von
Beeinträchtigungen definiert wurde, vollumfänglich auch den nicht einzelartlich betrachteten Arten die-
nlich.

Die Feldlerche, mit einem Brutpaar im Geltungsbereich, wurde geprüft, ob Verbotstatbestände nach
§ 44 BNatSchG erfüllt werden. Hierbei handelt es sich um eine besonders geschützte Art mit Rote-Lis-
te-Status. Der derzeitige Erhaltungszustand der Art für die atlantische Region Niedersachsens wird für
die Feldlerche mit „schlecht“ bewertet. Aussagen zum Bestandstrend liefert Tab. 6.1.
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Tabelle 6.1: Aussagen zum Bestandstrend auf Bund- und Landesebene

Bestands-
situation
Nieders.

Bestandstrend NI Bestandstrend BRD

langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig

Feldlerche häufig Rückgang sehr starke Abnahme
Rückgang, Ausmaß

unbekannt
starke Abnahme

Maßstab der Bewertung des Erhaltungszustandes ist grundlegend der der lokalen Population. Dessen
Prognose bei Verwirklichung des Vorhabens ist dann das weitergehende Beurteilungskriterium für den
Erhaltungszustand auf biogeographischer Ebene. Dieser kann für die Feldlerche mit „günstig“ bezeich-
net werden:

Bewertungskriterium A B C

Habitatqualitäten
(artspezifische Strukturen)

hervorragende Ausprä-
gung

gute Ausprägung
mittlere bis schlechte

Ausprägung

Zustand der Population
(Populationsdynamik und -struktur)

gut mittel schlecht

Derzeitige Beeinträchtigung keine bis gering mittel stark

Gesamtbewertung der lokalen
Populationen

günstig/gut

Tab. 6.2 fasst nachfolgend die Ergebnisse aus Kapitel 5.1.2 für die Avifauna zusammen.

Tabelle 6.2: Vom Vorhaben potenziell betroffene besonders geschützte Vogelarten

Deutscher Artname
Wissenschaftlicher
Artname
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Verbotstatbe-
stand nach
§ 44... erfüllt? Prognose des
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(1
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1

(1
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2

(1
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3

(5
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Feldlerche Alauda arvensis 3 3 S - - (X) - 

Legende:

X Verbotstatbestand erfüllt  Erhaltungszustand verschlechtert sich nicht

(X) Verletzung liegt dann nicht vor, wenn gleichzeitig
§ 44 (5) nicht erfüllt ist

 Mit einer Verschlechterung des Erhaltungs-
zu-standes durch das Vorhaben ist zu rechnen

- Verbotstatbestand generell nicht erfüllt

Fazit: Die naturschutzfachlichen Voraussetzungen liegen für die Vorgaben der Erfüllung
des § 44 (5) BNatSchG, unter Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen, für die
Feldlerche vor. Der Erhaltungszustand der Population wird sich auf lokaler Ebene
nicht verschlechtern. Gleiches gilt für den Erhaltungszustand auf biogeographi-
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scher Ebene. Der geforderte Fortbestand der ökologischen Funktion im räumli-
chen Zusammenhang (vgl. § 44 (5)) wird ebenfalls erfüllt.

Eine Ausnahme ist deshalb für die Feldlerche nach Artikel 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie aufgrund der für dieses Vorhaben anwendbaren Freistellungs-
klausel nach § 44 (5) BNatSchG nicht notwendig.

6.2.3 Nationale Verantwortungsarten

Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten gemäß § 54 BNatSchG sind zum
gegenwärtigen Verfahrensstand nicht zu beschreiben.

6.3 Weitere Zulassungsvoraussetzungen

Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind nicht notwendig, da keine Ausnahme gemäß § 45 (7)
BNatSchG aufgrund der anwendbaren Freistellungsklausel nach § 44 (5) BNatSchG zugelassen wer-
den muss

6.4 Gutachterliches Fazit

Nach Ansicht der Gutachter sind für die Feldlerche als Vogelart nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie
(vgl. Tab. 6.2) die naturschutzfachlichen Voraussetzungen vorhanden, dass

✔ der geforderte Fortbestand der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang (vgl.
§ 44 (5)), unter Einbeziehung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen, erfüllt wird

✔ der Erhaltungszustand der lokalen wie biogeographischen Population sich nicht verschlech-
tert.

Eine Ausnahme ist nicht notwendig, da keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ein-
schlägig werden.

Nach Ansicht der Gutachter sind die naturschutzfachlichen Voraussetzungen vorhanden, damit
der Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet“ der Gemeinde Fresenburg und die
40. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lathen im Sinne des Artenschutz-
rechtes vollzugsfähig ist.

_________________________________________________________________________________

Ausgearbeitet:
37696 Marienmünster, den 26.01.2021

Dipl.-Ing. Ehrentrud Kramer-Rowold
Arbeitsgemeinschaft COPRIS
Großenbreden 17 – 37696 Marienmünster
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I.1AblaufschemasaP

EuropäischerArtenschutzNationalerArtenschutz

ArtendesAnhangsIVder
FFH-Richtlinie

europäischeVogelarteni.S.
Art.1VSchRL

NationaleVerantwortungsarten
weiterestrengundbesonders

geschützteArten

SpezielleartenschutzrechtlichePrüfungenaufEinzelarten-NiveauBerücksichtigungmitgrundsätz-
lichindikatorischemAnsatzin
derlandschaftspflegerischen
Begleitplanung

UmdemSchutzbedürfnisdieser
Artengerechtzuwerden,sind
dieseArtennichtindersaPson-
derninallenPhasenderEin-
griffsregelunggemäß§15
BNatSchG(Bestandsaufnahme-
Eingriffsermittlung–Vermeidung
–Ausgleich–Ersatz–
Abwägungsentscheidung)zu
berücksichtigen.

Sofernsichdabeischützwürdige
Artvorkommenwiebeispielswei-
seArtenderRotenListeerge-
ben,dieimRahmendesindika-
torischenAnsatzesnichtausrei-
chendberücksichtigtwerden,
sinddieseimEinzelfallvertieft
zubetrachten.


Auchsindggf.Aspektebeiden
europarechtlichgeschützten
ArtenundnationalenVerantwor-
tungsarten,dienichtvonden
Verbotstatbeständennach§44
(1)erfasstwerden,z.B.Eingriffe
inNahrungshabitate,imRah-
menderEingriffsregelungzu
prüfen.

SonderfallAnhang-II-Arten:
1.IstdasErhaltungszieleines

FFH-Gebietesbetroffen:
FFH-VPnach§34
BNatSchG.

2.Imübrigenist§19
BNatSchGzuberücksichti-
gen:beidenAnhang-II-
Artensindmöglichenach-
teiligeAuswirkungenartbe-
zogenzuermitteln.

1Vorprüfung:ErmittlungdesprüfungsrelevantenArtenspektrums:

1.1Abschichtung(vgl.AnhangII):
FürwelcheArtenkanneineverbotstatbeständlicheBetroffenheitentsprechenddereinschlägigenVer-
botstatbeständemithinreichenderSicherheitausgeschlossenwerden?
AusschlussfilternachdenKriterien:
N:ArtimGroßNaturraumentspr.denRotenListenausgestorben/verschollen,nichtvorkommend;
V:WirkraumliegtaußerhalbdesbekanntenVerbreitungsgebietesderArtinNiedersachsen;
L:ErforderlicherLebensraum/StandortderArtimWirkraumdesVorhabensnichtvorkommend

(Lebensraum-Grobfilternachz.B.Moore,Wälder,Magerrasen)
G:Gastvögel:VondensehrzahlreichenZug-undRastvogelartenwerdennurdiejenigenalspotenti-

ellrelevantangesehen,dieinrelevantenRast-/ÜberwinterungsstättenimWirkraumdesProjekts
alsregelmäßigeGastvögelzuerwartensind

E:WirkungsEmpfindlichkeitderArtistvorhabenspezifischsogering,dassmithinreichenderSicher-
heitdavonausgegangenwerdenkann,dasskeineVerbotstatbeständeausgelöstwerdenkönnen
(i.d.R.nureuryöke,weitverbreitete,ungefährdeteArtenoderbeiVorhabenmitgeringerWirkungs-
intensität).

1.2PrüfungderBetroffenheit:
EingrenzungdervomjeweiligenVorhabenbetroffenenArtenaufBasisderBestandsaufnahme
und/oderPotentialanalyse.Prüfung,welchederrelevantenArtenvomVorhabentatsächlichbetroffen
sind(seinkönnen);ÜberlagerungvonbekanntenodermodelliertenLebensstättenderjeweiligenloka-
lenVorkommenderArtenmitderReichweitederVorhabenwirkungen.
FestlegungderbetroffenenArten:
NW:ArtimWirkraumdurchBestandserfassungnachgewiesen
PO:PotentiellesVorkommen:(nichtmitzumutbaremUntersuchungsaufwandnachweisbares)Vorkom-

men,dasaberaufgrundderLebensraumausstattungdesGebietesundderVerbreitungderArtin
Niedersachsenanzunehmenist.

DurchdasVorhabenbetroffeneeuroparechtlichgeschützteArten
DurchdasVorhabenbetroffene
nationaleVerantwortungsarten

2PrüfungderBeeinträchtigungen:

2.1PrüfungderVerbotstatbeständedes§44Abs.1,teilweisei.V.m.Abs.5BNatSchG
Prüfung,obunterBerücksichtigungdergeplantenVermeidungs-undggf.vorgezogenenfunktions-
erhaltendenAusgleichs-(CEF-)MaßnahmendiejeweilseinschlägigenVerbotstatbeständeerfülltsind.
§44(1)Nr.1:VerbotderTötung,Verletzung,EntnahmeoderFang(incl.VerbotderEntnahme

vonEiern)-Beurteilungsmaßstab:Individuum
§44(1)Nr.2:VerbotdererheblichenStörungzubestimmtenZeiten(Verschlechterungdes

Erhaltungszustandes–Beurteilungsmaßstab:lokalePopulation
§44(1)Nr.3und4:VerbotderEntnahme,BeschädigungoderZerstörungvonFortpflanzungs-und

Ruhestätten(Nr.3)oderPflanzenstandorten(Nr.4)
Beurteilungsmaßstab:Individuum

§44(5)Satz2:ÖkologischeFunktionwirdimräumlichenZusammenhangerfüllt(infolgedes
Eintretensvon§44(1)Nr.1-4,auchvon§44(1)Nr.1imZusammenwirken
mit§44(1)Nr.3),erforderlichenFallsmitCEF-Maßnahmen?

Arten,fürdiedieVerbotstatbeständenach§44Abs.1i.V.m.Abs.5BNatSchGerfülltsind

3PrüfungdernaturschutzfachlichenVoraussetzungenderAusnahmeregelungnach§45Abs.7
BNatSchG:
(danebenbestehennochalsnichtnaturschutzfachlicheAusnahmegründediezwingendenGründen
desüberwiegendenöffentlichenInteresseseinschließlichsolchersozialeroderwirtschaftlicherArt
sowiediePrüfungzumutbarerAlternativenimHinblickaufalleBelange)

3.1PrüfungderWahrungdes(günstigen)Erhaltungszustandes–zurGewährungeinerAusnahme
fürdieDurchführungdesVorhabensdarfbeiden:
ArtendesAnhangIVFFH-RL:
✔eszukeinernachhaltigenVerschlechterungdesgünstigenErhaltungszustandkommen,
✔sichderjetzigeungünstigeErhaltungszustandimEndergebnisjedenfallsnichtweiterverschlech-

ternwird
EuropäischenVogelarten:
✔sichderaktuelleErhaltungszustandnichtverschlechtern(AufrechterhaltungdesStatusQuo)wird
Wenndiesnichtgewährleistetist?
WelcheKompensationsmaßnahmensinderforderlich,damitdiessichergestelltwerdenkann?

3.2Alternativenprüfung:
GibteseinehinsichtlichdeseuroparechtlichenArtenschutzesanderweitigezumutbareAlternative?
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I.2MethodikderFreilanduntersuchung

I.2.1Fledermäuse(Chiroptera)

DieErfassung2020warfokussiertaufLeitlinienimUntersuchungsraumunddendirektenEingriffsbe-
reich.DieErfassungderFledermäuse(ErfassungvonQuartieren,FlugstraßenundJagdrevieren)
erfolgtedurchvierabendlich-nächtlicheBegehungenzwischenEndeAprilundMitteOktobermitdem
Bat-DetektorinKombinationmitSichtbeobachtungen.

Beiden6abendlich-nächtlichenBegehungenzwischenAprilundMitteJuliwurdenUltraschallzeitdeh-
nungsdetektoren(PETTERSON240x,Zeitdehnung:1:10oder1:20,Speichergröße1Mx8bits,Fre-
quenzber.:10-120kHz,Aufnahmezeit:0,1,1,7oder3,4sec.sowieeinLaar-TR20,Zeitdehnung:
1:10;Speicher:512KB,Frequenzber.:15-120kHz;Aufnahmezeit:2,04s;Samplingrate:250kHz,
Auflösung8BitAD/DAWandlungmitmanuellerDynamikangleichung)eingesetzt.Dieaufgenomme-
nenOrtungsrufewurdenhierbeizeitgedehntausdemdigitalenS-RAM-Ringspeicherwiedergegeben
unddurchÜberspielenaufeingeeignetesAufnahmegerät(SONYWM-D6CCassettenrecorder,Mono-
Cassettenrecorder(MarantzPMD201)oderSONYTCD-D7DAT-RecorderaufDAT-Cassetten)
dokumentiert.EinigeArtenließensichdabeibereitsvorOrterkennen.

AnhandderimGeländeaufgenommenenRufewarimLabordiecomputergestützteRufanalytikmög-
lich.HierbeikamdasProgrammBATSOUNDzumEinsatz.MitdiesemProgrammwurdenalleim
GeländeaufgenommenenRufezusätzlichimLaborüberprüft.DieMyotis-Artenlassensichallgemein
nichtinallenFällenmittelsDetektoransprechen;deshalbkamergänzenddieMethodederScheinwer-
fertaxationzumEinsatz.MitdemDetektorgeorteteFledermäusewurdenhierbeimiteinemHand-
scheinwerferangestrahlt.DabeiwerdeneinzelneIndividuendurchdenLichtkegelverfolgt,sodass
RückschlüsseüberFlugstraßenoderdieHerkunftderTieremöglichwerden.AuchdieArtanspracheist
hierdurchwesentlichsicherer.

DieIdentifizierungeinesRaumesalsJagdhabitaterfolgtedurchErfassungsogenannter»feedingbuz-
zes«.HierbeihandeltessichumschnellaufeinanderfolgendeRufezurBeuteortung.

EinbesonderesAugenmerkwurdeaufdieDokumentationundAuswertungvonSozialrufengelegt.
HierdurchlassensichallgemeinbestimmteRäumeundauchEinzelbäumebestimmtenethologischen
Funktionenzuordnen(Quartier,Wochenstube).DieUntersuchungderpotentiellenBrutbäume(ab
BHD>30cm)erfolgtevisuellundmittelsDetektor.HierzuwurdendieStrukturenaufKotundFraßreste
untersucht.

DieMethodikfolgtsomitsomitimwesentlichendenRichtlinienfürdiegutefachlichePraxis
1
.Zur

Determinationwurdenu.a.folgendeWerkeherangezogen:AHLÉN(1981,1990),BARATAUD(O.J.),
DIETZ,HELVERSEN&NILL(2007),LIMPENS&ROSCHEN(2005),MILLER&DEGN(1981),
NIETHAMMER&KRAPP(2001,2004),PFALZER(2002),RUSS(1999),SCHOBER&
GRIMMBERGER(1998),SCHOFIELD(2002);SKIBA(2003),TUPINIER(1997),VIERHAUS&
KLAWITTER(1988,1990),WEID(1988),WEID&HELVERSEN(1987),ZINGG(1990)

2
.

1BATCONSERVATIONTRUST(2007):BatSurveys.GoodPracticeGuidelines.-London(BatConservationTrust).82S.
KUNZ,T.H.&S.PARSONS(2009):EcologicalandBehavioralMethodsfortheStudyofBats.SecondEdition.-Balti-
more(JohnsHopkinsUniversityPress).901S.

2AHLÉN,I.(1981):IdentificationofScandinavianBatsbytheirsounds.-Swed.Univ.Agricult.Sci.Dep.WildlifeEcol.
Rep.6:1-56.-AHLÉN,I.(1990):IdentificationofBatsinflight.-Stockholm(Tryck).50S.-BARATAUD,M.(o.J.):Fle-
dermäuse.27europäischeArten.-Germering(AMPLE).53S.+2CD.-DIETZ,C.,O.v.HELVERSEN&D.NILL
(2007):HandbuchderFledermäuseEuropasundNordwestafrikas.Biologie,Kennzeichen,Gefährdung.-Stuttgart
(Franckh-KOSMOSVerlag).399S.-LIMPENS,H.J.G.A.&A.ROSCHEN(2005):FledermausbestimmungmitdemUl-
traschall-Detektor.Lern-undÜbungsanleitungfürdiemitteleuropäischenFledermausarten.-Bremervörde(NABU).44
S.+CD.-MILLER,L.A.&H.J.DEGN(1981):TheAcousticBehaviouroffourSpeciesofVespertilionidBatsstudiedin
theField.-J.Comp.Physiol.(A)142:67-74.-NiethAMMER,J.&F.KRAPP(Hrsg.)(2004):HandbuchderSäugetiere
Europas.Band4:Fledertiere.TeilII:ChiropteraII.Vespertilionidae2,Molossidae,Nycteridae.-Wiesbaden(AULA).
604-1186.-NIETHAMMER,J.&F.KRAPP(Hrsg.)(2001):HandbuchderSäugetiereEuropas.Band4:Fledertiere.Teil
I:ChiropteraI.Rhinolophidae,VespertilionidaeI.-Wiesbaden(AULA).1-606.-PFALZER,G.(2002):Inter-undintras-
pezifischeVariabilitätderSoziallauteheimischerFledermausarten(Chiroptera:Vespertilionidae).-Berlin(Mensch-und-
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I.2.2Vögel(Aves)

DieUntersuchungenzurFeststellungderBrutvogelbeständewurdenvonEndeAprilbisMitteJulimit6
morgendlichenflächendeckendenBegehungendurchgeführt.VonAnfangMaibisMitteJunierfolgten
zusätzlich3weitereBegehungeninderZeitvonSonnenuntergangbisMitternacht.Beidiesenwurden
KlangattrappenunterVerwendungderTonträgervonROCHÉ(1995)

3
eingesetzt.BeiderErfassung

leisesingenderArtenwurdezurUnterstützungeinRichtmikrophondesTypsLaar-PR-2Plus,einPara-
bolrichtmikrophonmitVorverstärker,eingesetzt.

PlanungsrelevanteArtenwurdenmitPapierrevierenverortet,dieanderenArtenwurdenalsArtenlisten
mitZuordnungzuräumlichenEinheitendargestellt.

DienachgewiesenenArtenwurdenmitihremjeweiligenVerhaltennotiert,eineabschließendeFestle-
gungderentsprechendenStatusangabenerfolgtegegenEndederUntersuchungsperiode.AlsBestim-
mungsliteraturfandenSVENSSONetal.(1999),HARRISON(1975)sowieHARRISetal.(1991)Ver-
wendung

4
.

ErläuterungderStatusangabenfürdienachgewiesenenVogelarten

StatuskürzelErläuterung

AkeinHinweisaufReproduktion

BReproduktionmöglich

B1VogelartzurBrutzeitintypischemLebensraumbeobachtet

B2singendesMännchen,Paarungs-oderBalzlautezurBrutzeit

CReproduktionwahrscheinlich

C3einPaarwährendderBrutzeitinarttypischemLebensraum

C4ReviermindestensnacheinerWochenochbesetzt

C5PaarungsverhaltenundBalz

C6warscheinlichenNistplatzaufsuchend

C7VerhaltenderAltvögeldeutetaufNestoderJungvögel

C8gefangenerAltvogelmitBrutfleck

C9NestbauoderAnlageeinerNisthöhle

DReproduktionsicher

D10Altvogelverleitet

D11benutztesNestoderEischalengefunden

D12ebenflüggejuv.oderDunenjungefestgestellt

D13ad.brütetbzw.fliegtzumodervom(unerreichbaren)Nest

Buch-Verlag).251S.+Anh.-RUSS,J.(1999):TheBatsofBritainandIreland.EcholocationCalls,SoundAnalysisand
SpeciesIdentifikation.-Shropshire(AlanaBooks).104S.-SCHOBER,W.&E.GRIMMBERGER(1998):DieFleder-
mäuseEuropas.Kennen,bestimmen,schützen.-Stuttgart(Franckh-Kosmos).265S.-Schofield,H.(2002):AGuideto
theidentificationofpipistrellebats.-unveröff.Mskr.exretinum8S.-SKIBA,R.(2003):EuropäischeFledermäuse.
Kennzeichen,EchoortungundDetektoranwendung.-Hohenwarsleben(Westarp).NBB648.212S.-TUPINIER,Y.
(1997):DieakustischeWeltdereuropäischenFledermäuse.-Lyon(SociétéLinnéenedeLyon).136S.-VIERHAUS,
H.&J.KLAWITTER(1988):BestimmungsschlüsselfürfliegendeFledermäuse.-Natursch.Landschaftspfl.Nieders.17:
49-50.Hannover.-VIERHAUS,H.&J.KLAWITTER(1990):ZurFeldbestimmungwestfälischerFledermäuse.-Natur-
u.Landschaftskde.14(3):86-92.-WEID,R.(1988):BestimmungshilfefürdasErkenneneuropäischerFledermäuse-
insbesondereanhandderOrtungsrufe.-Schriftenr.Bayer.Landesamtf.Umweltsch.81:63-72.-WEID,R.&O.von
HELVERSEN(1987):OrtungsrufeeuropäischerFledermäusebeimJagdflugimFreiland.-Myotis25:8-27.-ZINGG,P.
E.(1990):AkustischeArtidentifikationvonFledermäusen(Mammalia:Chiroptera)inderSchweiz.-Rev.suisseZool.97
(2):263-294.

3ROCHÉ,J.(1995):DieVogelstimmenEuropasauf4CDs.RufeundGesänge.-Stuttgart(Franckh).51S.+4CDs.
4SVENSSON,L.,P.J.GRANT,K.MULLARNEY&D.ZETTERSTRÖM(1999):DerneueKosmos-Vogelführer.AlleArten

Europas,NordafrikasundVorderasiens.-Stuttgart(Franck-KOSMOS).400S.-HARRISON,C.(1975):Jungvögel,Eier
undNesterallerVögelEuropas,NordafrikasunddesMittlerenOstens.EinNaturführerzurFortpflanzungsbiologie.-
Hamburg,Berlin(Parey).435S.-HARRIS,A.,L.TUCKER&K.VINICOMBE(1991):VogelbestimmungfürFortgeschrit-
tene.ÄhnlicheArtenaufeinenBlick.-Stuttgart(Franckh-Kosmos).224S.
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ErläuterungderStatusangabenfürdienachgewiesenenVogelarten

StatuskürzelErläuterung

D14AltvogelträgtFutteroderKotballen

D15NestmitEiern

D16JungvögelimNest(gesehen/gehört)

D12nichtflüggeJunge

NgNahrungsgast:nahrungssuchendesIndividuum,daßwahrscheinlichodersicherinderUmgebungnistet

DzDurchzügler:Zugvogel,deraufdemZugzwischenBrut-,Überwinterungs-oderMausergebietangetroffen
wird

RvRastvogel:Individuum,welchesdieFläche/RegionwährenddesZugeskurzfristigalsRasthabitatnutzt

GvGastvogel:Ind.,welchesdieFläche/Regionmittel-oderlangfristigalsMauser-oderÜberwinterungsgebiet
nutzt.

TrTransitart:Individuum,welchesdieUntersuchungsflächelediglichüberfliegt.

IneinigenFällenwaresnotwendig,gezielteinzelneArtennachzusuchen.Diesgeschaheinerseitsum
sieüberhauptzubestätigen,andererseitsmussteauchineinigenFällenderStatusermitteltwerden.
HierbeiwurdenlängerfristigeBeobachtungen,zumeistbeisuboptimalerWitterungundunterAbspielen
vonKlangattrappen,durchgeführt.WeiterhinfandenbeiderBestandserfassungauchRupfungen,
MauserfedernsowieGewöll-oderEischalenfundeBerücksichtigung.

DieMethodikfolgtedenallgemeinüblichenStandardsvonSÜDBECKetal.(2005)
5

undistsomitbei
ordnungsgemäßerDurchführunggerichtsfest.

I.2.3Lurche(Amphibia)

ImUntersuchungszeitraumwurdendievorkommendenArtenin6Untersuchungsintervallenerfasst.
BeidenKontrollgängenwurdenadulteTieredurchSichtfangerbeutet.ImSommerwurdengezielt
potentielleTagesversteckekontrolliert.HierbeiwurdeuntergrößerenSteinenoderHolzstückenund
unterabgelagertemPflanzenmaterialgesucht.WeiterhinwurdenzweiBegehungennachts
durchgeführt,umRuf-undWanderungsaktivitätenzudokumentieren.

BeiderDeterminationderTierewurdedaraufgeachtet,dassausschließlichmitnassenHänden
gearbeitetwurde,daAmphibienaufgrundihrerHautbeschaffenheitsehrempfindlichgegenüber
menschlichenSchweißabsonderungensind.Soweitmöglich,wurdendieTiereinzurHälftemit
WassergefülltenGläsernbetrachtet.VorundnachAufnahmederGeländearbeitenwurdensämtliche
Kescher,HälterungsgefäßeundGummistiefeldesinfiziert,umeineVerbreitungvonVirus-
(Iridovirosen)undPilzinfektionen(Chytridimykosen)auszuschließen.DieseVorsichtsmaßnahmeist
mittlerweileunbedingterforderlichumdieVerbreitungdieserKrankheitenzuverhindern.

DieMethodikderFeldarbeitorientiertsichhierandenvonHACHTELetal.(2009
6
)undHEYERetal.

1994
7
)erarbeitetenStandards.DieseMethodensindanerkanntundsomitbeiordnungsgemäßer

Durchführunggerichtsfest.

5SÜDBECK,P.,H.ANDRETZKE,S.FISCHER,K.GEDEON,T.SCHIKORE,K.SCHRÖDER&C.SUDFELDT(Hrsg.)
(2005)

6HACHTEL,M.,M.SCHLÜPMANN,B.THIESMEIER&K.WEDDELING(Hrsg.)(2009):MethodenderFeldherpetologie.
-Suppl.Ztschrft.Feldherp.15.424S.

7HEYER,W.R.,M.A.DONNELLY,R.W.MCDIARMID,L.-A.C.HAYEK&M.S.FOSTER(1994):MeasuringandMonito-
ringBiologicalDiversity.StandardMethodsforAmphibians.-Washington,London(SmithsonianInstitutionPress).364
S.
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I.2.4 Daten der durchgeführten Freilanderhebungen

Die Begehungstermine für die einzelnen Artengruppen werden in der nachfolgenden Tabelle I.2.1
dargestellt. Die vorbereitende Übersichtsbegehung fand am 24.04.20 statt.

Es wurden Untersuchungen an folgenden Daten vorgenommen:

Tabelle I.2.I: Untersuchungstermine für die einzelnen Artengruppen

Datum Wetter

24.04.20 ☼ ☾☼ Übersichtsbegehung: Bedeckt, überwiegend trocken, warm

01.05.20 ☾ ☾☼ ☾☼ Sonnig, warm, trocken

20.05.20 ☾ ☾☼ ☾☼ Sonnig, warm, trocken

30.05.20 ☾ ☾☼ ☾☼ Sonnig, warm, trocken, schwach windig

17.06.20 ☾ ☼☾ ☾☼ Sonnig, warm, trocken, schwach windig

28.06.20 ☾ ☼☾ ☾☼ Sonnig, warm, trocken

17.07.20 ☾ ☾☼ ☾☼ trocken, leicht bewölkt

I.3 Ergebnisse der Freilanduntersuchungen8

Nachfolgend werden die nachgewiesenen Arten aufgelistet. Eine Angabe zum jeweiligen Status im
Untersuchungsgebiet wurde nach Beendigung der Untersuchungen vorgenommen. Angaben zu den
Papierrevieren der planungsrelevanten Brutvogelarten sowie zur Raumnutzung des Gebietes durch
Fledermäuse und Amphibien werden in den nachfolgenden Abbildungen (vgl. Anhang I.3.4.) gegeben.

I.3.1 Fledermäuse (Chiroptera)

Bei den Untersuchungen wurden folgende 3 Arten nachgewiesen:

Tabelle I.2.1: Nachgewiesene Fledermausarten im Untersuchungsgebiet

Artname deutsch Artname wiss. RL D RL NI
FFH-

Status
§§ Status

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 IV S JH

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * 3 IV S JH

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 2 IV S JH

8 Erläuterung der Kürzel – vgl. Legenden zu Anhang II
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I.3.2Brutvögel(Aves)

BeidenUntersuchungenwurdenfolgende27Artennachgewiesen:

TabelleI.2.2:NachgewieseneVogelartenimUntersuchungsgebiet

ArtnamedeutschArtnamewiss.RLDRLNI
VS-

Status
§§Status

MäusebussardButeobuteo*SNg

TurmfalkeFalcotinnunculus*VSNg

HaustaubeColumbaliviadomestica♦*BBv

RingeltaubeColumbapalumbus**BBv

FeldlercheAlaudaarvensis33II/2BBv

RauchschwalbeHirundorustica33BNg

MehlschwalbeDelichonurbicum3VBNg

BachstelzeMotacillaalba**BBv

ZaunkönigTroglodytestroglodytes**BBv

RotkehlchenErithacusrubecula**BBv

HausrotschwanzPhoenicurusochruros**BBv

AmselTurdusmerula**II/2BBv

WacholderdrosselTurduspilaris**II/2BBv

SingdrosselTurdusphilomelos**II/2BBv

MönchsgrasmückeSylviaatricapilla**BBv

ZilpzalpPhylloscopuscollybita**BBv

FitisPhylloscopustrochilus**BBv

SumpfmeiseParuspalustris**BBv

KohlmeiseParusmajor**BBv

ElsterPicapica**II/2BBv

DohleCorvusmonedula**II/2BNg

RabenkräheCorvuscoronecorone**II/2BNg

StarSturnusvulgaris3VII/2BNg

HaussperlingPasserdomesticusVVBNg

FeldsperlingPassermontanusVVBNg

BuchfinkFringillacoelebs**BBv

GoldammerEmberizacitrinella**BNg
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I.3.3 Lurche (Amphibia)

Bei den Untersuchungen wurden folgende 2 Arten nachgewiesen:

Tabelle I.2.3: Nachgewiesene Amphibienarten im Untersuchungsgebiet

Artname deutsch Artname wiss. RL D RL NI
FFH-

Status
§§ Status

Erdkröte Bufo bufo * * B

Grasfrosch Rana temporaria * * V B

I.3.4 Raumnutzung der nachgewiesenen Arten

Raumnutzung der nachgewiesenen planungsrelevanten Brutvögel

Erläuterungsbericht Stand 28.01.2021 Seite A-9
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Nachweise der Fledermäuse
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Nachweise der Lurche
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1.3.5 Fotodokumentation
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AnhangII:1.VorprüfungderArten

II.11.VorprüfungderstrenggeschütztenArtenNiedersachsens
(Abschichtung)

II.21.VorprüfungvorhandenerbesondersgeschützterVogelarten
(Abschichtung)

LegendezudenTabellen

Filterkriterien:

N:ArtimGroß-Naturraumentspr.denRotenListenNiedersachsensausgestorben/verschollen,nichtvor-
kommend;

V:WirkraumliegtaußerhalbdesbekanntenVerbreitungsgebietesderArtinNiedersachsen;

L:ErforderlicherLebensraum/StandortderArtimWirkraumdesVorhabensnichtvorkommend(Lebensraum-
Grobfilternachz.B.Moore,Wälder,Magerrasen)

E:WirkungsEmpfindlichkeitderArtistvorhabensspezifischsogering,dassmithinreichenderSicherheit
davonausgegangenwerdenkann,dasskeineVerbotstatbeständeausgelöstwerdenkönnen(i.d.R.nur
euryöke,weitverbreitete,ungefährdeteArtenoderbeiVorhabenmitgeringerWirkungsintensität)

Status:

BrBrutnachweisTrTransitart

BvBrutverdachtDzDurchzügler

BzBrutzeitbeobachtungRvRastvogel

QQuartier(e)imUGGvGastvogel

NgNahrungsgast

JHJagdhabitatSHSommerhabitat

GLGesamtlebensraumWHWinterhabitat

ALaquatischerLebensraumLHLandhabitat

Vorkommen:

NW:DirekterNachweisimRahmenderUntersuchungen

PO:DurchPotenzialanalyseimRahmenderUntersuchungenzusätzlichermittelt
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Legende (aus LUDWIG et al. 2009)9

Aktuelle Bestandssituation
[AB]

Bestandstrend [BT] Verantwortlichkeit Deutschl.
!! in bes. Maße
! in hohem Maße
(!) in bes. Maße b. isol. Pop.
? Daten ungenügend
nb nicht bewertet

BArtSchVO [§§]
B besonders geschützt
S streng geschützt

langfristig [lf] kurzfristig [kf]

ex ausgestorben <<<
sehr starker
Rückgang

<<< sehr starke Abnahme

es extrem selten << starker Rückgang << starke Abnahme

ss sehr selten < mäßiger Rückgang (<)
Abnahme mäßig oder
im Ausmaß
unbekannt

s selten (<)
Rückgang, Ausmaß
unbekannt

= gleich bleibend

mh mäßig häufig = gleich bleibend > deutliche Zunahme

h häufig > deutliche Zunahme ? Daten ungenügend

sh sehr häufig ? Daten ungenügend

? unbekannt

Kategorien der Roten Liste

Übersicht über die Anhänge der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und ihre
Definitionen und Auslegungen (aus RÖDIGER-VORWERK 1998)10

Anhang Definition Auslegung

II

Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem Interesse, für
deren Erhaltung besondere
Schutzgebiete ausgewiesen werden
müssen.

Anhang II ist eine Ergänzung des Anhangs I zur Verwirklichung eines
zusammenhängenden Netzes von Schutzgebieten.
Das Zeichen  kennzeichnet eine prioritäre Art.

IV Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse

V
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung
Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können.

9 LUDWIG, G., H. HAUPT, H. GRUTTKE & M. BINOT-HAFFKE (2009): Methodik der Gefährdungsanalyse für Rote Lis-
ten. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 23-71.

10 RÖDIGER-VORWERK, T. (1998): Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union und ihre Umsetzung in
nationales Recht. Analyse der Richtlinie und Anleitung zu ihrer Anwendung. - Berlin (E. Schmidt Verlag). UmweltRecht
Band 6. 319 S.
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II.11.VorprüfungderstrenggeschütztenArtenNiedersachsens(Abschichtung)
11

DeutscherName
Wissenschaftlicher
ArtnameR

L
D

R
L

N
I

F
F
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-R
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/
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S
-R

L
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rtS
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PrüfungderRelevanzfürdiesaP&
ErläuterungderAusschlusskriterien

R
e

le
v

a
n

z

SäugetiereMammalia

KleineHufeisennaseRhinolophushipposideros10II,IVSss<<<=N-N:inNiausgestorben

GroßesMausohrMyotismyotisV2II,IVSmh<<>L-L:Wälder,gel.GrünlandalsJH
V:VerbreitetimBergland,zerstreutimöstlichen
TieflandundziemlichseltenimwestlichenTief-
land.KeineFundeinKüstennäheundentlangder
Ems.OffenbarimBestandzunehmend.

NymphenfledermausMyotisalcathoeIVSV-V:nachKarteBfN2007

Bechstein-FledermausMyotisbechsteinii22II,IVSs<<=L-L:amstärktenandenLebensraumWaldgebun-
deneArt
V:MehroderwenigerzerstreutöstlicheinerLinie
Lingen-Stade.Ansonstenoffenbarnichtvorhan-
den.

FransenfledermausMyotisnattereri*2IVSmh<>L-L:inunterholzreichenLaubwäldernmitlückigem
Baumbestand.AlsJagdgebietewerdenaußerdem
reichstrukturierte,halboffeneParklandschaften
mitHecken,Baumgruppen,Grünlandund
Gewässernaufgesucht.AlsWochenstuben

11QuellezuAngabenderVerbreitung:THEUNERT,R.(2008):VerzeichnisderinNiedersachsenbesondersoderstrenggeschütztenArten–Schutz,Gefährdung,Lebensräume,Bestand,Verbreitung–
(aktuellerStand2015)
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DeutscherName
Wissenschaftlicher
ArtnameR
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PrüfungderRelevanzfürdiesaP&
ErläuterungderAusschlusskriterien

R
e

le
v

a
n

z

werdenBaumquartiere(v.a.Höhlen,abstehende
Borke)sowieNistkästengenutzt.Darüberhinaus
werdenauchDachbödenundViehställebezogen,
wosichdieTierevoralleminSpaltenund
Zapfenlöchernaufhalten
V:Zerstreutbisverbreitet.Regionalallerdings
nichtnachgewiesen,aberwohlvorhanden.Keine
FundeaufdenOstfriesischenInseln.

KleineBartfledermausMyotismystacinusV2IVSmh<=L-L:istnichtsostarkvonGewässernundWäldern
abhängigwieihrgrößererVerwandter.Siekommt
auchinDörfernundParksvor.
V:ImBerglandzerstreutbisverbreitet,ansonsten
ehermäßigvorhanden.NochnichtinKüstennähe
undentlangderEmsgefunden.

GroßeBartfledermausMyotisbrandtiV2IVSmh<?L-L:sindGebäudebewohnendeFledermäuse,die
instrukturreichenLandschaftenmiteinemhohen
Wald-undGewässeranteilvorkommen.Als
JagdgebietewerdengeschlosseneLaubwälder
miteinergeringenbislückigenStrauchschichtund
Kleingewässernbevorzugt.Außerhalbvon
Wäldernjagensieauchanlinienhaften
GehölzstruktureninderOffenlandschaft,über
Gewässern,GärtenundinViehställen.
V:ZerstreutimBergland.Deutlichspärlicherim
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DeutscherName
Wissenschaftlicher
ArtnameR
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PrüfungderRelevanzfürdiesaP&
ErläuterungderAusschlusskriterien

R
e
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v

a
n

z

Tiefland,besondersinKüstennähe.Keine
FundangabenfürdasEms-unddasElbegebiet.

TeichfledermausMyotisdasycnemeDII,IVSss??L-L.Gebäudefledermaus
V:Nurregionalnachgewiesen,soimHarz,imIth,
zwischenRintelnundHannover,imOsnabrücker
Land,anderAller,imNordostendesTieflandes
undimunterenWeser-undEmsgebiet.Anzahl
derüberwinterndenIndividuenoffenbar
zunehmend.Überwinterungander
Mittelgebirgsschwelle,Wochenstuben
vornehmlichinKüstennähe.

WasserfledermausMyotisdaubentonii*3IVSh<<>L-L:Waldfledermaus,dieinstrukturreichen
LandschaftenmiteinemhohenGewässer-und
Waldanteilvorkommt.AlsJagdgebietedienen
offeneWasserflächen
V:Wohlmehroderwenigerlandesweitverbreitet.

BraunesLangohrPlecotusauritusV2IVSmh<<=L-L:unterholzreiche,mehrschichtigelichteLaub-
undNadelwäldermiteinemgrößerenBestandan
Baumhöhlen,aberauchNistkästenundGebäude.
AlsJagdgebietedienenaußerdemWaldränder,
gebüschreicheWiesen,aberauchstrukturreiche
Gärten,StreuobstwiesenundParkanlagenim
Siedlungsbereich
V:Verbreitet.FehltlediglichindenhöherenHarz-
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PrüfungderRelevanzfürdiesaP&
ErläuterungderAusschlusskriterien

R
e

le
v

a
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z

undSollinglagenundinKüstennähe.

GrauesLangohrPlecotusaustriacus22IVSs<<?VL:Gebäudefledermaus;JH:Wälder,Gärten,
Gebüsche
V:ZerstreutimBergland,besondersimSüden.
ÜberdiesimAllerraumundbeiHamburg.

MopsfledermausBarbastellabarbastellus21II,IVSss<<<=V-L:Waldfledermaus,diegehölz-undstrukturreiche
ParklandschaftenmitFließgewässernsowie
großflächigeWälderbesiedelt,seltenerNistkästen
undGebäudespalten.DieJagdgebieteliegenvor
allemimgeschlossenenWald,auchin
FeldgehölzenoderentlangvonWaldrändern,
Baumreihen,FeldheckensowieWasserläufen
V:SehrzerstreutimBergland,soim
OstbraunschweigischenHügellandundam
Südharz.EinzelneFundeimWendland,bei
OsnabrückundBederkesa.

BreitflügelfledermausEptesicusserotinusG2IVSmh(<)=NgNWL:Gebäudefledermaus,Jagdgebietebefinden
sichbevorzugtinderoffenenundhalboffenen
LandschaftüberGrünlandflächenmitrandlichen
Gehölzstrukturen,WaldrändernoderGewässern
V:VerbreiteteArt

ja

NordfledermausEptesicusnilssoniG2IVSs?=V-V:nachKarteBfN2007;ImHarzvielerorts
nachgewiesen.AußerhalbeinNachweisim
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R
e
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v

a
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z

Solling.

ZweifarbfledermausVespertiliomurinusD1IVS??=V-V:nachKarteBfN2007;VerbreitetimHarz,
zerstreutimsonstigenBerglandundimöstlichen
Tiefland.DiewestlichstenNachweisortebefinden
sichamJadebusen.

ZwergfledermausPipistrelluspipistrellus*3IVSsh<<=NgNWGebäudefledermaus
V:verbreiteteArt

ja

MückenfledermausPipistrelluspygmaeusDIVS???L-L:Gebäudefledermaus,Artlebtjedochverstärkter
inGewässernähealsdieSchwesterart
V:Nochunzureichendbekannt.EinigeNachweise
imHarz,beiSpringeimDeister,imSüdwestteil
desTieflandessowieinderLüneburgerHeideund
inderOstheide.

RauhhautfledermausPipistrellusnathusii*2IVSh?=L-L:giltalseinetypischeWaldart,diein
strukturreichenLandschaftenmiteinemhohen
Wald-undGewässeranteilvorkommt.Als
Sommer-undPaarungsquartierewerden
SpaltenversteckeanBäumenbevorzugt,diemeist
imWaldoderanWaldränderninGewässernähe
liegen.GenutztwerdenauchBaumhöhlen,
Fledermauskästen,Jagdkanzeln,seltenerauch
HolzstapeloderwaldnaheGebäudequartiere
V:ZerstreutundwohlinallenRegionen
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vorhanden.

GroßerAbendseglerNyctalusnoctulaV2IVSmh<=NgNWL:giltalstypischeWaldfledermaus,daals
Sommer-undWinterquartierevorallem
BaumhöhleninWäldernundParklandschaften
genutztwerden
V:VerbreitetimBergland,dabeiauchinden
Harzhochlagen.ImTieflandzumeistgleichfalls
verbreitet,lediglichimwaldarmenNordwesten
nichtsozahlreich.

ja

KleinerAbendseglerNyctalusleisleriD1IVSs??L-L:Waldfledermaus,dieinwaldreichenund
strukturreichenParklandschaftenvorkommt.Die
JagdgebietebefindensichzumeineninWäldern,
wodieTiereanLichtungen,Kahlschlägen,
WaldrändernundWegenjagen.Außerdem
werdenOffenlandlebensräumewieGrünländer,
Hecken,GewässerundbeleuchtetePlätzeim
Siedlungsbereichaufgesucht.
V:ZerstreutimBergland.ImTieflandoffenbar
etwaswenigerundnichtinOstfrieslandundan
derUnteremsnachgewiesen.Regional
beträchtlicheErfassungslücken

BiberCastorfiberV0II,IVSmh<<<>L-L:ArtanGewässergebunden
V:1990ersteWiederansiedlung.Gesamtbestand
anderHaseundanderEmsseitdem
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angestiegen.2006ca.240Individuen.Entlangder
ElbeeinschließlichderUnterenSeegeniederung
sowohlnatürlichentstandenealsauchauf
AussetzungzurückzuführendeVorkommen.
GleichfallsimBestandzunehmend.2005ca.350
Individuen.ÜberdiesvereinzelteVorkommenin
deroberenAllerniederungsowieinderÖrtze.

HaselmausMuscardinusavellanariusGRIVSs(<)(<)L,V-L:strukturreicheWälder
V:ZerstreutimBergland.Seltenimöstlichen
Tiefland,beispielsweiseinderLüneburgerHeide.
KeineNachweisewestlichderWeser.Gleichfalls
offenbarnichtvorhandenaufderStaderGeest
undanderUnterelbe.

FeldhamsterCricetuscricetus12IVSss<<<<<<V-V:nachKarteBfN2007;Nachjahrzehntelangem
Bestandsrückgangwiederzahlreicher.
VornehmlichvorhandenimÜbergangsbereichder
MittelgebirgezumTiefland.Hiermehroder
wenigerverbreitetsüdlichdesMittellandkanals
zwischenHannoverundBraunschweig,örtlich
auchnördlichdavon.Überdiesverschiedenenorts
imGöttingerRaumundamSüdharzrand.
EventuellvereinzeltnochimWendlandbei
Lüchow.KeineFundewestlichderWeser

WolfCanislupus10II,IV!!Ses<<<>L-V:nachKarteBfN2007;Indenletzten
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JahrzehntenvorwiegendfürdieSüdheideunddas
südlicheWeser-Leineberglandangegeben.2007
fotografiertaufeinemSchießplatzimLandkreis
Uelzen,2008imSolling.

BraunbärUrsusarctos00II,IV!!SexN-N:inNiausgestorben

NerzMustelalutreola00II,IVSexN-N:inNiausgestorben;Wiederansiedlungsprojekt
imSüdwesten(RaumOsnabrück).

FischotterLutralutra31II,IVSss<<<>L-V:nachKarteBfN2007;NachfortlaufenderVer-
folgungundLebensraumzerstörungseitetwa20
Jahrenzunehmend.Hauptvorkommenzwischen
derAllerundderElbe.Mittlerweileauchverschie-
dentlichFeststellungenzwischenWilhelmshaven
undEmdensowieausdemBerglandöstlichder
Leine.EinzelneNachweiseauchschoninder
RegionCloppenburg.Gesamtbestandin2007
geschätztca.400bis600Individuen.

WildkatzeFelissilvestris32IVSss<<>L-V:nachKarteBfN2007;BesondersimHarzund
imSolling.RegelmäßigNachweiseindendazwi-
schenliegendenBereichen,südwärtsbisinden
BramwaldunddenKaufungerWald.ImNorden
durchneueTotfundebisandenMittelgebirgs-
schwellebelegt(Deister,RaumHildesheim,Elm).
InAusbreitung,aberwohlnochnichtinderbis
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weitins19.JahrhundertbesiedeltenLüneburger
Heide.

LuchsLynxlynx20II,IVSes<<<>L-V:nachKarteBfN2007;Letztmals1818erlegt,
undzwarimHarz.Dortab1999wiederangesie-
deltundaufgrundvonAbwanderungenmittlerwei-
lebisandenNordranddesOstbraunschweigi-
schenHügellandes,bisHildesheimundüberden
GöttingerRaumhinausbisindenSollingfestge-
stellt.ImHarzkommtesregelmäßigzuerfolgrei-
cherFortpflanzung.In2019Gesamtanzahlderim
FreienlebendenTiereca.90

WisentBisonbonasus00II,IV!!SexN-N:inNiausgestorben

GroßerTümmlerTursiopstruncatus10II,IVSL,V-L/V:nachKarteBfN2007

SchweinswalPhoccoenaphoccoena12II,IVSL,V-L/V:nachKarteBfN2007
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VögelAves

EistaucherGaviaimmer-IS---L,V-ArtderküstennahenGewässer

RothalstaucherPodicepsgrisegena*3ISs>>L-L:aufTeichenundSeen
V:ImTieflandregelmäßiger,aberseltener
Brutvogel.Vornehmlichnördlichundsüdlichder
Aller.Bestand2005-2008:20-25Paare.

OhrentaucherPodicepsauritus1ISes>=L,V-L:aufTeichenundSeen
V:ImBinnenlandseltenerDurchzüglerundGast,
soaufdemSteinhuderMeer,demHeerterTeich
beiSalzgitterunddemSeeburgerSeebei
Duderstadt.

SchwarzhalstaucherPodicepsnigricollis**ISs>=L-L:aufTeichenundSeen
V:RegelmäßigerBrutvogel.Zeitweisemit
erheblicherFluktuation.Zunahmeimwestlichen
LandesteilundinderStaderGeest.Fehltim
Süden.Bestand2005-2008:120-150Paare.

EissturmvogelFulmarusglacialisRISes>>L,V-L:MarineArt

SturmschwalbeHydrobatespelagicus-IS---L,V-L:MarineArt

WellenläuferOceanodromaleucorhoa-IS---L,V-L:MarineArt

RohrdommelBotaurusstellaris31ISss<<=L-L:RöhrichtreicheGroßgewässer
Regelmäßiger,abernurnochsehrseltener
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Brutvogel.VorkommenverstreutvondenBörden
imSüdenbisandieKüste.Bestand2005-2008:
10-14Reviere.

ZwergrohrdommelIxobrychusminutus21ISss<<=L-ExtremseltenerBrutvogel.Zwischen2005und
2008nurnocheinPaarbeiHannover.

NachtreiherNycticoraxnycticorax2ISes(<)<<L-L:RöhrichtreicheGewässer
V:UnregelmäßigerGast,insbesondereim
östlichenTieflandundimBerglandbeobachtet.

SeidenreiherEgrettagarzetta-IS---V-V:UnregelmäßigerGast.NurwenigeNachweise,
undzwarausBereichenvornehmlichöstlichder
WeserundanderKüste.2007einBrutpaarauf
Memmert.

SilberreiherCasmerodiusalbus-IS---L-schonfastregelmäßigerGast,besondersim
östlichenTiefland,,u.a.LeiferderTeichebei
GifhornundKiesseenbeiPeine

PurpurreiherArdeapurpureaRISes=>L,V-L:Gewässer;unregelmäßigerGastvogelim
Tiefland

SchwarzstorchCiconianigra*2ISss>>L-L:größereWälder
Regelmäßig,aberziemlichseltenerBrutvogel
nördlichderAller,imWeser-Leineberglandundim
Harz.WestlichderWesernurimWiehengebirge.
Bestand2005-2008:50-60Paare.
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WeißstorchCiconiaciconia33ISs<<=L-L:größereGrünländer
RegelmäßigerBrutvogel.Schwerpunkteinden
HarburgerElbmarschen,anderWeser,der
mittlerenElbeundanderAllernebstihrer
Nebenflüsse.ImwestlichenTieflandwieauchim
Berglandnurlokalbrütet.Bestand2012:574
Paare

BraunsichlerPlegadisfalcinellus-IS---L,V-V:unreg.GastimKüstenraumundamUnterlauf
dergroßenFlüsse

LöfflerPlatalealeucorodiaR*ISes>>L,V-V:BrutvogelaufdenOstfr.Inseln,sporadischer
GastimBinnenland;.Bestand2011:über400
Paare.

Rosa-oderKubaflamingoPhoenicopterusruber?ISnb--L,V-V:seltenimKüstengebiet,sehrseltenim
Binnenland

SingschwanCygnuscygnusRISes>>L,V-V:RegelmäßigerÜberwintererinden
NiederungenvonWümme,untererAller,derElbe
imBereichdesAmtesNeuhausunddes
WendlandessowieimRheiderlandundim
BereichdesDümmers.

RothalsgansBrantaruficollis-IS---V-V:SeltenerGastinderElbmündung.
AusnahmsweiseimBinnenland

KnäkenteAnasquerquedula31I,II/1Ss(<)<<L-L:VegetationsreicheGewässer
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MoorenteAythyanyroca10ISes(<)=V-Unregelmäßiger,stetsnurvereinzeltauftretender
Brutvogel.AufdasTieflandbeschränkt,inder
RegelimRaumCelle-Braunschweig-Hannover.
ImBerglandnichtzuerwarten.Außerhalbder
BrutzeitnurwenigeBeobachtungen.Seit2012
WiedereinbürgerungsprogrammamSteinhuder
Meer.

Weißkopf-RuderenteOxyuraleucocephala-IS---L,V-L,V:SeltenerWintergastaufGewässernin
KüstennäheundimBinnenland

WespenbussardPernisapivorus33ISs==L-L:BrutinWäldern,Nahrungssuchein
strukturreicherFeldflur
V:RegelmäßigerBrutvogel.ImBerglandundim
östlichenTieflandzerstreutbisverbreitet.Im
westlichenTieflandvielseltenerundinden
Marschennurvereinzelt.Bestand2005-2008:
460-550Paare

SchwarzmilanMilvusmigrans**ISs=>V-V:RegelmäßigerBrutvogel.Zerstreutimmittleren
ElbtalundsüdlichderAller.WestlichderWeser
nursporadisch.Bestand2005-2008:320-430
Paare.

RotmilanMilvusmilvusV2ISmh==NgPOL:BrutplatzliegtmeistinlichtenAltholzbeständen,
anWaldrändern,aberauchinkleineren
Feldgehölzen(1-3haundgrößer)

ja
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V:RegelmäßigerBrutvogel.ÖstlicheinerLinie
vondermittlerenElbebiszumZusammenfluss
vonAllerundWesernahezuflächendeckend.
GrößteDichteimHarzvorland.Fehltim
westlichenTieflandundinKüstennähe.Rückzug
amArealrand.Bestand2005-2008:1.000-1.300
Paare.

SeeadlerHaliaeetusalbicilla*2ISss>>V-V:Seit1995wiederregelmäßigerBrutvogel.
HauptvorkommenindenUrstromtälernvonElbe
undAller.VereinzelteBruteninKüstennähe,so
2012nahederEmsmündung.Bestand2011:30
Paare.ImWinterhalbjahrangroßen
Stillgewässern,undzwarvorwiegendnördlichdes
Mittellandkanals.

SchmutzgeierNeophronpercnopterus-IS---V-V:Ausnahmeerscheinung!einmalbei
Cloppenburg

GänsegeierGypsfulvus0ISexN-N:inNiausgestorben;SehrseltenerGastvogel.
ZwischendemErstnachweis1803und1999nur
siebenNachweise.2006starkerEinflugnach
Deutschland.InNiedersachsen11Nachweisevon
13Tieren.IndenfolgendenJahrenweitere
Beobachtungen,so2012aufmehreren
OstfriesischenInseln.
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MönchsgeierAegypiusmonachus-IS---N-N:letzterNachweisinNieders.1863

SchlangenadlerCircaetusgallicus00ISexN-N:inNiausgestorben;HeuteimTiefland
vereinzeltaufdemDurchzug.

RohrweiheCircusaeruginosus*VISs==L-L:röhrichtreicheAreale
AlsBrutvogelgebietsweiseverbreitet(Raum
Hannover-Braunschweig-Salzgitter,Unterlaufder
Weser,Ems-Region),ansonstenabernurselten
biszerstreutauftretend.FehltinweitenBereichen
desBerglandes.Bestand2005-2008:1.300-1.800
Paare.

KornweiheCircuscyaneus11ISss<<>L,V-L:größerelandw.Schläge
SeltenerBrutvogel.Bestand2008:33Paare.
SchwerpunktaufdenOstfriesischenInseln.
AnsonstenimTieflandmitweitvoneinander
entferntenVorkommen.Keineaktuellen
BrutnachweiseimBergland.ImWinterhalbjahrin
Niederungslagenregelmäßigauftretend.

SteppenweiheCircusmacrourus-IS---L,V-V:früherBrNorderney,heutenurDz
L:größereoffeneAreale

WiesenweiheCircuspygargus22ISss<<>L,V-V:OstfrieslandundlängsderEms,Regelmäßiger
Brutvogel.Regionalzumindestalszerstreut
einzustufen.DiemeistenTierebrütenander
KüsteundinderDiepholzerMoorniederung.Bei
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HildesheimbisandieMittelgebirgsschwelle
heranreichend.Bestand2005-2008:80-120
Paare.
L:größereWiesenundÄcker

HabichtAccipitergentilis*VISmh==NgPORegelmäßigerBrutvogel.Nahezuflächendeckend
vorhanden.Lückenvornehmlichim
Küstenbereich.Bestand2005-2008:1.900-2.900
Reviere.

ja

SperberAccipiternisus**ISmh=>NgPOMittlerweilewiedernahezuflächendeckend
vorhandenerBrutvogel,derlediglichin
KüstennäheundinderBördezwischen
HildesheimundPeineseltenist.Bestand2005-
2008:3.500-6.000Reviere.ImWinterhalbjahr
vielfachinDörfernundStädten.

ja

MäusebussardButeobuteo**ISmh=>NgNWFlächendeckendvorhandenerBrutvogelmit
erheblichenBestandsschwankungen.Auchdie
OstfriesischenInselnsindbesiedelt.Bestand
2005-2008:10.500-22.000Reviere.

ja

AdlerbussardButeorufinus-IS---V-V:AbsoluteAusnahmeerscheinung

RauhfußbussardButeolagopus-IS---L-ImWinterhalbjahrregelmäßiger,aberziemlich
seltenerGastindenTieflandniederungenund
ausnahmsweiseimBergland.
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SchreiadlerAquilapomarina10ISss<<=N-N:inNiausgestorben

ZwergadlerAquilapennata-V-Durchzügler

SchelladlerAquilaclangaRISes>>V-V:nursehrunregelm.Durchzügler

SteinadlerAquilachrysaetosR0ISss<<=N-N:inNiausgestorben

FischadlerPandionhaliaetus32ISss<<>L-L:angrößerenGewässern
V:ErstseitMitteder90erJahredes20.
JahrhundertswiederregelmäßigerBrutvogel,
besondersnördlichderAllerbisindenSüdteilder
LüneburgerHeide.Bestand2011:13Paare.
RegelmäßigerDurchzügler.

RötelfalkeFalconaumanni-IS---V-V:NurvereinzelteBeob.zurZugzeit

TurmfalkeFalcotinnunculus*VISmh==NgNWNahezuflächendeckendvorhandenerBrutvogel.
FehltnurindengroßenWaldgebieten.Hohe
Fluktuation.Bestand2005-2008:6.000-11.000
Reviere.

ja

RotfußfalkeFalcovespertinus-IS---V-V:nursehrseltenerGast;jedochinfastallen
Regionenfestgestellt

WürgfalkeFalcocherrug-ISV-NachweisestehenwohleherimZusammenhang
mitTierenausGefangenschaft.

MerlinFalcocolumbarius-IS---L,V-regelm.DurchzüglerundWintergast;vorallemim
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Küstenraum;keinVerlustvonJagdhabitaten

BaumfalkeFalcosubbuteo33ISs<<=L-ZerstreutinweitenTeilendesTieflandes
vorhandenerBrutvogel.Alljährlichnurwenige
BrutnachweiseinKüstennäheundimBergland.
Bestand2005-2008:650-800Paare.

GerfalkeFalcorusticolus-IS---V-V.SehrspärlicherGastvogel;neuerdings
gegebenenfallsausHaltungenentflogen.Letzte
Beobachtung2013aufSpiekeroog

WanderfalkeFalcoperegrinus*3ISss=>L-SeitEndeder70erJahredes20.Jahrhunderts
wiederregelmäßigerBrutvogel,zunächstander
KüsteundwenigeJahrespäterimHarz.Heute
verschiedentlichinNistkästenanTürmenund
hohenSchornsteinenbrütend,insbesondereim
mittlerenundsüdlichenTeilNiedersachsen,wo
derSchwerpunktderVorkommenliegt.Bestand
2008:57Paare.

BirkhuhnTetraotetrix11I&II/2Ss<<=L-L:nurinungestörtenMoorgebieten
V:AbgesehenvonwenigenBrutvorkommeninder
LüneburgerHeideundsichsüdlichzurAllerhin
anschließendenGebietenüberallausgestorben.
ImTieflandeinstweitverbreitet.Bestand2005-
2008:215-231Tiere.

AuerhuhnTetraourogallus10I,II/2&Sss(<)<<V-V:nurimHarz,geringerBestand,dort
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III/2möglicherweiseaberauchausgestorben

TüpfelsumpfhuhnPorzanaporzana32ISss<<=L-L:naturnaheSümpfe,Gewässer
V:Regelmäßiger,aberseltenerBrutvogelinTeilen
desTieflandes,soanderUnterweser,anderElbe
imWendlandoderbeiBraunschweig.ImBergland
alsBrutvogelnurineinzelnenGebieten.Bestand
2005-2008:200-280Reviere.Überfliegtaufdem
ZugoffenbardenHarz.

KleinesSumpfhuhnPorzanaparva31ISss<<=L-L:naturnaheSümpfe,Gewässer
V:ÄußerstunregelmäßigerBrutvogel.Bestand
2005-2008:1-5Reviere(geschätzt).Nachweise
bleibenmitunterjahrelangaus.Amehestenim
RaumCelle-Wolfsburg-Northeimzuerwarten.
ÜberdieRastplätzedurchziehenderTiereistnur
wenigbekannt.

ZwergsumpfhuhnPorzanapusillaRISex--V-V:VermehrtNachweiseindenletztenJahrzehn-
ten,beruhendaufKlärungderPaarungsrufe,
besondersamDümmer,amSteinhuderMeerund
imBerglandentlangderLeine.UnterderBedin-
gungeinesgleichmäßiggünstigbleibendenWas-
serstandeswirddasBrütenineinemGebietbei
Peineerwartet.DerZugverlaufistunbekannt.

WachtelkönigCrexcrex22ISs<<=L-L:großräumigeWiesenoderÄcker
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ImTieflandalsBrutvogelseltenbissehrzerstreut
vorhanden.SchwerpunkteentlangderElbe,der
AllerunddesUnterlaufesderWesermit
Nebenflüssen.ImWestenseltenerunddabei
vornehmlichinderNähedesUnterlaufesder
Ems.FehltinderGeestzwischenEmsundWeser
undinderNähederKüste.Bestand2005-2008:
200-800Reviere.HoheFluktuation.

TeichhuhnGallinulachloropusV*I,II/2Smh<<=L-L:naturnaheSümpfe,Gewässer;
VerbreitetvorhandenerBrutvogelmit
SchwerpunktimNordwesten.Verbreitungslücken
imOstenundSüden.Bestand2005-2008:7.500-
15.500Reviere.AußerhalbderBrutzeitamRand
weitererGewässerzubeobachten.

KranichGrusgrus**ISs>>L-L:naturnaheSümpfe;
V:VielerortsnördlicheinerLinieDümmer-
SteinhuderMeer-Wolfsburgbrütend,westlichder
Huntenurlokal.Bestand2012:750Paare.Keine
BrutvorkommenimBergland.ZurZugzeitoftauf
FeldernweitabderBrutgebieterastend.

ZwergtrappeTetraxtetrax0ISex--N-N:inNiausgestorben

KragentrappeChlamydotisundulata-IS---V-V:nurAusnahmeerscheinung,Irrgast
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GroßtrappeOtistarda10ISes(<)<<<N-N:inNiausgestorben;instrengenWinternGast-
vogel

StelzenläuferHimantopushimantopus-IS---L,V-V:AusgesprochenunregelmäßigerBrutvogel.
MehrfachinKüstennähe,einmalbeiBraun-
schweig.AnsonstendiverseBeobachtungen,vor-
wiegendindenMarschenundimwestlichenTief-
land.

SäbelschnäblerRecurvirostraavosetta**ISs>>L,V-V:nuranderKüste,gelegentlichflussaufwärtsins
Binnenlandvordringend.Bestand2008:1.500
Paare.

TrielBurhinusoedicnemus00ISex--N-N:inNiausgestorben

FlußregenpfeiferCharadriusdubius*3ISs==L-L:Offenbodenstandorte,Abgrabungen
MitAusnahmederKüstenregion,einemGürtel
zwischenLingenundVechtaunddenwaldreichen
BereichendesBerglandesziemlichzerstreut
auftretenderBrutvogel.Bestand2005-2008:850-
1.350Paare

SandregenpfeiferCharadriushiaticula11ISss(<)<<L-L:Offenbodenstandorte,Abgrabungen
RegelmäßigerBrutvogelaufdenOstfriesischen
Inseln,amWestrandderostfriesischen
FestlandsküsteundindenMündungenvonWeser
undElbe.BisweileneinzelneBrutenweit
landeinwärts.Bestand2005-2008:160-220
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Paare.AlsDurchzüglerregelmäßigim
Binnenland.

SeeregenpfeiferCharadriusalexandrinus11ISss(<)<<<L,V-L:Offenbodenstandorte,Abgrabungen
NurnocheinzelneBrutenanderKüstezwischen
EmdenundderLeybuchtsowieaufden
OstfriesischenInseln.Bestand2008:4Paare.Zur
ZugzeiteinzelneBeobachtungenimBinnenland,
somehrfachimRaumHannover.

MornellregenpfeiferEudromiasmorinellus0ISexN-InderKüstenregioneinmehroderweniger
regelmäßigerDurchzügler,imBinnenland
hingegenmehreineAusnahmeerscheinung.

GoldregenpfeiferPluvialisapricaria11I,II/2&
III/2

Ses(<)<<<L-L:ungestörteHochmoore
V:Regelmäßiger,abersehrseltenerBrutvogelim
westlichenTiefland.FastnurnochineinemMoor
imEmsland.EinzigeBrutvorkommenin
Mitteleuropa.Bestand2008:10Reviere.Zur
ZugzeitmitunterimTieflandingrößererAnzahl
beobachtet.

KiebitzVanellusvanellus23I,II/2Smh(<)<<<L-L:extensivesGrünland
V:AlsBrutvogelheutevielselteneralsnochvor
wenigenJahrzehnten.AufdenOstfriesischen
Inseln,indenMarschenundimwestlichen
Tieflandnochverbreitet,jedochnurnochlokalin
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größererAnzahlbrütend.ImBerglandnurnoch
einzelneVorkommenindenNiederungen.Auch
imöstlichenTieflandmitstarkenEinbußen.
Bestand2005-2008:>20.000Paare/Jahr.

AlpenstrandläuferCalidrisalpina11ISes(<)<<<V-Brutverdacht2008inderStaderGeest.
DurchzügleraufdenOstfriesischenInselnundan
derKüste,oftingrößererAnzahl.

KampfläuferPhilomachuspugnax11I&II/2Ses(<)<<<V-V:nuranderKüsteundbeiBremen

ZwergschnepfeLymnocrytesminimus-I,II/1&
III/2

S---V-V:nurDzundGv

BekassineGallinagogallinago11I,II/1&
III/2

Ss(<)<<<L-L:feuchteWiesen;
V:ImTieflandzerstreut,regionalauchverbreitet
vorhandenerBrutvogel.ImBerglandnurnoch
einzelneBrutpaare.Bestand2005-2008:1.460-
2.540Paare.IstlandesweitseitMittedes19.
JahrhundertsdrastischimBestand
zurückgegangen.

DoppelschnepfeGallinagomedia00ISex--N-N:inNiausgestorben;Gegenwärtigwenigstens
nochvereinzelter,mehroderweniger
regelmäßigerDurchzügler.

UferschnepfeLimosalimosa12I,II/2Ss(<)<<<L-L:feuchteWiesen
V:RegelmäßigerBrutvogel,aberausvielen
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Gebietenverdrängt.VornehmlichimKüstengebiet
undimEinzugsbereichderUnterläufevonEms,
WeserundElbe;auchamDümmer.Imöstlichen
TieflandwenigePaareandermittlerenElbe.
Bestand2005-2008:2.300-2.700Paare.

GroßerBrachvogelNumeniusarquata12I,II/2Ss(<)<<L-L:feuchteWiesen
V:AlsBrutvogelimwestlichenTiefland,inder
StaderGeest,inElbnäheabHamburg
flussaufwärtsundimAller-Urstromtal
einschließlichdesDrömlingszerstreutbis
verbreitet,zumeistingeringerDichte.Brütetauch
aufmehrerenderOstfriesischenInseln.Bestand
2005-2008:2.000-3.400Paare.Durchzieherund
ÜberwintererimKüstengebiet,imBinnenlandfast
nurDurchzieher.

RotschenkelTringatotanus32I,II/2Smh<<=L-L:feuchteWiesen
V:InKüstennäheverbreitetunddabeiteilweisein
größererAnzahlbrütend,südwärtsbisins
RheiderlandundindieWümmeniederungbei
Bremen.Zahlenmäßighervorhebenswertsind
nochdieVorkommeninderDiepholzer
MoorniederungundanderElbeabHamburg
flussaufwärts.Bestand2005-2008:5.500-11.500
Paare.ImKüstengebietbisweilenauch
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Überwinterer.

TeichwasserläuferTringastagnatilis-IS---L,V-V:AusvielenJahrenliegenzurZugzeiteinzelne
Nachweisevor,soausderKüstenregionundaus
demRaumHannover-Hildesheim-Braunschweig.

WaldwasserläuferTringaochropus*ISss>>L,V-V:RegelmäßigerBrutvogelimAller-Urstromtal,
nordwärtsinzwischenüberdieseshinausgehend.
Nachgewiesenunteranderemauf
Truppenübungsplätzen.Bestand2005-2008:160-
230Paare.Mitunterüberwinternd.

BruchwasserläuferTringaglareola11ISes<<<=L,V-V:Äußerstseltener,nurnochineinzelnenJahren
vorhandenerBrutvogel,amehestenin
Küstennähe.RegelmäßigerDurchzügler,wobei
dieOstfriesischenInselnunddieKüstevon
geringererBedeutungsind.AmundimHarznur
spärlich.

FlußuferläuferActitishypoleucos21ISss<<=L,V?-L:brütetauflockerbewachsenen
Flusskiesbänkenaberauchinsteil
eingeschnittenenGebirgsflüssen.Erbevorzugt
einenfestensandigenUntergrundmiteinergut
ausgebildetenKrautschichtundkleinenoffenen
kiesigenStellen.Eristaberanlockeren
Treibholzanschwemmungenzufinden
V:RegelmäßigerBrutvogelaufdenInselnim
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WattenmeerundamKüstensaumdesFestlandes,
z.B.Leybucht,Jadebusen.Sporadischweiter
landeinwärtsaufkünstlichenBrutplätzen.Bestand
2005-2008:2.500-3.500Paare.

SteinwälzerArenariainterpres2ISes<<>L,V-V:AnderKüsteregelmäßiger,nichtseltener
Durchzügler.ImBinnenlandgleichfalls
regelmäßig,aberinvielgeringererAnzahl.

OdinshühnchenPhalaropuslobatus-IS---L,V-V:AufdemZugregelmäßig,aberinnurgeringer
AnzahlinverschiedenenRegionenerscheinend.
DiemeistenBeobachtungenstammenvonder
KüsteundausderLössbördezwischen
HildesheimundBraunschweig.

LachseeschwalbeGelochelidonnilotica11ISes(<)<<L,V-V:AlljährlichsehrseltenerBrutvogelimBereich
derElbmündungundgegebenenfalls
angrenzenderKüstenabschnitte.ImBinnenland
nurwährenddesZuges.Bestand2005-2008:2-5
Paare.IndenletztenJahrenBrutversucheauf
LangeoogundBrutnachweiseamJadebusen.

RaubseeschwalbeSternacaspia1ISes<<<=L,V-V:ImKüstengebietundimBinnenland
regelmäßigerDurchzügler.

BrandseeschwalbeSternasandvicensis1*ISs(<)<<L,V-V:RegelmäßigerBrutvogelmitnurwenigen
Kolonien,dabeiaufdenNationalpark
„NiedersächsischesWattenmeer“beschränkt.
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Bestand2008:2.080Paare.

RosenseeschwalbeSternadougallii0ISex--N-N:inNiausgestorben

FlußseeschwalbeSternahirundo22ISmh(<)<<L,V-L:Bruthabitatesindsandig-kiesigeFlächenmit
schüttererVegetationangrößerenFlüssen.Das
BodennestwirdaufInselnsowieaufSand-und
Kiesbänkenangelegt
V:RegelmäßigerBrutvogelaufdenInselnimWat-
tenmeerundamKüstensaumdesFestlandes,z.
B.Leybucht,Jadebusen.Sporadischweiterland-
einwärtsaufkünstlichenBrutplätzen.Bestand
2005-2008:2.500-3.500Paare.

KüstenseeschwalbeSternaparadisaea11ISs(<)<<L,V-V:KoloniebrüteraufdenOstfriesischenInseln.
ÜberdiesamKüstensaumdesFestlandesbrü-
tend,soinderLeybuchtundanderAußenems.
Bestand2008:750Paare.Sporadisch,aber
regelmäßigdurchsBinnenlandziehend.

ZwergseeschwalbeSternaalbifrons11ISss<<=L,V-V:Regelmäßiger,aberziemlichseltenerBrutvogel
aufdenOstfriesischenInseln.Bestand2008:139
Paare.NurnochsporadischamFestlandsaum
brütend.

TrauerseeschwalbeChlidoniasniger11ISss<<=L,V-V:RegelmäßigerBrutvogelmitinzwischenstabili-
sierterBestandstendenzaufsehrniedrigem
Niveau.GrößterBestandaufdemDümmer.Klei-
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nereVorkommeninOstfriesland,inderStader
GeestundimWendland.Bestand2008:130Paa-
re.ZiehtmitunteranderUnterelbeentlang.

Weißflügel-SeeschwalbeChlidoniasleucopterusRISex--V-SehrseltenaufdenOstfriesischenInselnundim
Binnenlandauftretend.

PapageitaucherFraterculaarctica0ISexN-N:inNiausgestorben;AußerhalbderBrutzeitver-
einzeltesAuftreteninKüstennähe.Wirddurch
StürmeausnahmsweiseinsBinnenlandverschla-
gen.

TurteltaubeStreptopeliaturtur22I,II/2Smh(<)<<LInweitenTeilenalsBrutvogelvorhanden.Fehltin
Küstennähe,imHarzundinTeilenderLössbörde
beiHildesheimundBraunschweig.Bestand2005-
2008:3.300-6.500Reviere.

SchleiereuleTytoalba**ISmh<<>NgPOV:RegelmäßigerBrutvogelmitmituntergroßen
Bestandsschwankungen.Zerstreutbisverbreitet,
jedochnördlichderAllerundindengroßen
WaldgebietenimBerglandseltenerodergarnicht
vorhanden.Bestand2005-2008:4.600-8.500
Reviere.Inzwischenseltener

ja

UhuBubobubo**ISs=>LRegelmäßigerBrutvogel.Vornehmlichim
Bergland,aberauchvielerortsnördlichderAller.
NeuerdingsvereinzeltimNordwesten.Bestand
2005-2008:160-190Paare.
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Schnee-EuleNycteascandiaca-IS---L,V-nordischeLänder,Tundra;KannimRahmen
sogenannterInvasionswanderungenvonden
NordseeinselnbisinsBerglandauftreten.

SperbereuleSurniaulula-IS---L,V-nordischeLänder,ausgedehnteNadelw.
seltenerGastvogel

SperlingskauzGlaucidiumpasserinum**ISs>>L-L:lebtinreichstrukturierten,älterenNadel-und
Mischwäldern
RegelmäßigerBrutvogel.Vornehmlichinder
NaturräumlichenRegionLüneburgerHeidemit
WendlandsowieimHarz,SollingundKaufunger
Wald.WestlichderWesersporadischim
südlichenAbschnitt.Bestand2005-2008:400-650
Reviere.

SteinkauzAthenenoctua33ISs<<=L-L:Gehölz,GeltungsbereichalsNHungeeignet
RegelmäßigerBrutvogel.ÖstlichderWeser
nahezuverschwunden.Gegenwärtignoch
zerstreutimsüdlichenAbschnittdeswestlichen
Tieflandes,auchimOsnabrückerHügelland.
Bestand2008:750Reviere.

WaldkauzStrixaluco*VISmh==NgPOVerbreiteterBrutvogel.Regionalspärlicheroder
fehlend:inKüstennähe,inderDiepholzer
MoorniederungundinderHildesheimerBörde.
Bestand2005-2008:4.000-7.500Reviere.

ja
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HabichtskauzStrixuralensisRISes=>L,V-waldgebundeneArtdesNordens;einzeln
einfliegend

WaldohreuleAsiootus*VISmh==L-VerbreitetanwesenderBrutvogel,jedochzuletzt
nichtmehrimAller-UrstromtalundinTeilendes
HarzesundseinessüdlichenVorlandes.Bestand
2005-2008:4.500-8.000Reviere.Im
WinterhalbjahrZuzugnichtnuraussibirischen
GebietenunddannvielfachinSiedlungen
anzutreffen.

SumpfohreuleAsioflammeus11ISss(<)<<L,V-RegelmäßigerBrutvogel.Vornehmlichnurnoch
imNordwesten(SchwerpunktOstfriesische
Inseln)undamDümmer.Bestand2008:35
Paare.AußerhalbderBrutzeitinmanchenJahren
truppweiseauftretend,soauchöstlichderWeser,
aberfastnieimBergland.

RaufußkauzAegoliusfunereus**ISs>>L-L:reichstrukturierteLaub-undNadelwälder

ZiegenmelkerCaprimulguseuropaeus33ISs<<=L-L:Heiden,Moore
V:ZerstreutbisverbreitetzwischendemDümmer
imSüdwestenunddemWendlandimNordosten
vorhandenerBrutvogel,derüberdieshierundda
südlichdeszwischenDörpenundOldenburg
verlaufendenKüstenkanalsanzutreffenist.Fehlt
imNordwestenundimHügel-undBergland.
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Bestand2005-2008:1.500-2.600Reviere.

EisvogelAlcedoatthis*VISs==L-

BienenfresserMeropsapiaster*RISss>>L,V-L:trockenwarmeArealemitSteilwänden
V:Seit2002alljährlichimRaumCuxhavenbrü-
tend.ImöstlichenNiedersachsenmitunterweitere
Bruten.Bestand2008:4Paare.

BlaurackeCoraciasgarrulus00ISex--N-N:inNiausgestorben

WiedehopfUpupaepops31ISss<<=N-N:inNinahezuausgestorben:Unregelmäßiger
Brutvogel.NurnochimNordosten.

WendehalsJynxtorquila21ISmh(<)<<<L-L:brütetinhalboffenerLandschaftingünstigen
klimatischenLagen.Bevorzugtwerdentrockene
Waldränder,lichteParkanlagen
V:ZerstreutimöstlichenundmittlerenTeildes
östlichenTieflandesundimBerglandzwischen
HolzmindenundDuderstadtsowieimOstbraun-
schweigischenHügellandbrütend.Anderenorts
nursporadisch.Bestand2005-2008:160-200
Reviere.InKüstennähenurDurchzügler.

GrauspechtPicuscanus22ISmh(<)<<L-L:alte,strukturreicheLaub-undMischwälder
V:ImBerglandbisindieBördenhineinzerstreut
vorhandenerBrutvogel.AmArealrandfluktuie-
rend,sowiederimOsnabrückerHügellandver-
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schwunden.Bestand2005-2008:450-600Revie-
re.ImTieflandbisweilenalsGastanzutreffen,
zumindestindensüdlichenTeilen.

GrünspechtPicusviridis**ISmh<<>L-L:alte,strukturreicheLaub-undMischwälder
V:BisaufdieküstennahenGebieteundweiteTei-
ledesHarzesmehroderwenigerflächendeckend
vorhandenerBrutvogel.Bestand2005-2008:
4.500-8.500Reviere

SchwarzspechtDryocopusmartius**ISmh>>L-L:ausgedehnteWaldgebiete(v.a.alteBuchenwäl-
dermitFichten-bzw.Kiefernbeständen),er
kommtaberauchinFeldgehölzenvor.Wichtigist
abereinhoherTotholzanteilundvermodernde
Baumstümpfe;
V:jedochseltenodernichtvorhandeninKüsten-
nähe,imMündungsbereichvonEms,Weserund
ElbesowieinderBördenlandschaftzwischenHil-
desheimundBraunschweig.

MittelspechtDendrocopusmedius**ISmh>>L-L:giltalseineCharakterarteichenreicherLaub-
wälder
ZerstreutinweitenTeilenderniedrigerenMittelge-
birgslagenbrütend,ebensoimWendland,imAmt
Neuhaus,inderNordheideundinaltenWaldun-
genimRaumDelmenhorst-Varel.Ansonsteneher
spärlichodernichtvorhanden.Bestand2005-
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2008:2.600-5.000Reviere.

WeißrückenspechtDendrocopusleucotos2ISss==L,V-skandinavischeArt,auchinPolen;Ausnahmeer-
scheinung.ZweisichereNachweise:Solling,Rid-
dagshausenbeiBraunschweig.Zuletzt1983.

HaubenlercheGaleridacristata11ISs(<)<<L,V-inNIüberwiegendurban;NurnochimNordosten
undinderRegionHildesheimerBördespärlich
auftretenderBrutvogel.Selbstdieeinstindividu-
enreichenVorkommeninundumHannoverund
Braunschweigsindweitgehendzusammengebro-
chen.Bestandaktuellwenigerals50Reviere.

HeidelercheLullulaarboreaVVISmh<<>L-L:sonnenexponierte,trockensandige,vegetati-
onsarmeFlächeninhalboffenenLandschaftsräu-
men.BevorzugtwerdenHeidegebiete,Trockenra-
sensowielockereKiefern-undEichen-Birkenwäl-
der.DarüberhinauswerdenauchKahlschläge,
WindwurfflächenodertrockeneWaldränderbesie-
delt
V:RegelmäßigerBrutvogelineinemBandzwi-
schendemNordheim-BentheimerSandgebietim
SüdwestenundderLüneburgerHeideunddem
WendlandimNordosten.Bestand2005-2008:
5.500-12.000Reviere.
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UferschwalbeRipariaripariaV*ISh<<=L-L:BHannatürlichentstehendenSteilwändenund
PrallhängenanFlussufern
V:ZerstreutbisverbreitetimTieflandundimnörd-
lichenTeildesBerglandesvorhandenerBrutvogel.
FehltindenWattenundMarschen,imHarzundin
weitenTeilendesWeser-Leine-Berglandes.
Bestands2005-2008:11.000-22.000Paare.

BrachpieperAnthuscampestris11ISs(<)<<<L-L:trockene,überwiegendsandigeStandortemit
lückigerVegetationundoffenenSandbereichen
miteinzelnenSingwarten.InNiedersachsenbrü-
tetdieArtnochaufTruppenübungs-undSchieß-
plätzen,aufdenenimmerwiederoffeneStruktu-
rengeschaffenwerden.AußerdembestehenVor-
kommenimNSGLüneburgerHeideundinder
NemitzerHeide.ZuletztnurnochinderNemitzer
HeideimWendlandbrütend.2Revierein2008.
AufdemDurchzugsicherlichnurvereinzeltwahr-
genommen.

BlaukehlchenLusciniasvecica**ISs<<>L-L:FeuchtgebieteindenFlussauenmithoch
anstehendemGrundwasser,offenenWasserflä-
chenundAltschilfbeständen.Darüberhinaus
besiedeltesMoore,Klärteiche,Rieselfelder,gele-
gentlichauchSchilfgräbeninderAgrarlandschaft
undstellenweisesogarRaps-undGetreidefelder.
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ZurNahrungssuchebenötigtdasBlaukehlchen
offeneStrukturenwieSchlammuferundoffene
Bodenstellen.

InNiedersachsenwirdv.a.dienaturräumliche
Region"WattenundMarschen"besiedelt,d.h.
vornehmlichdieseedeichnahenBereichederJun-
genundAltenMarschoderdieUnterläufedergrö-
ßerenFließgewässer(Ems,Weser,Elbe)entwe-
derimDeichvorlandoderinderangrenzenden
Flussmarsch.Verbreitungsschwerpunktistdas
nordwestlicheOstfriesland.Guteniedersächsi-
scheGebieteliegenbeispielsweiseimMündungs-
bereichderEms:DerSüdenderLeybucht,die
KnockbeiRysumwestlichvonEmden(verlandete
Spülfelder),derDollartunddieOstfriesischen
Meere;
Bestand2005-2008:3.700-8.000Reviere.

SteinrötelMonticolasaxatilis20ISes<<<=N-N:inNiausgestorben;Anderenortsausnahms-
weisealsDurchzügler,so1956aufWangerooge

RohrschwirlLocustellaluscinioides**ISs=>L-L:SümpfeundRöhrichteinunmittelbaremKon-
taktzumWasserundohnestärkereWeidenverbu-
schung
V:RegelmäßigerBrutvogel.Insbesondereinden
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WattenundMarschensowieindengroßenFluss-
niederungenundangroßenSeen.GrößteDichte
beiWolfsburg.FehltimSüdwesten.Bestand
2005-2008:210-290Reviere.

SeggenrohrsängerAcrocephaluspaludicola10ISes(<)<<<N-N:inNiausgestorben

SchilfrohrsängerAcrocephalus
schoenobaenus

**ISmh<<=L-L:brütetanverlandetenUferbereichenvon
GewässernundbevorzugteineMischvegetation
ausAltschilf,Großseggen,Büschenundkrautigen
Pflanzen.ReineSchilfbeständewerdengemie-
den,RegelmäßigerBrutvogel.Zerstreutbisver-
breitetinKüstennähe.LokalimsüdlichenTiefland
undnurausnahmsweiseimBergland.Bestand
2005-2008:5.000-11.000Reviere.

DrosselrohrsängerAcrocephalus
arundinaceus

*2ISs<<>L-L:AlsLebensraumbenötigterausgedehnte
AltschilfbeständeundRöhrichteamUfergrößerer
Still-undFließgewässer;V:Seltener,aber
regelmäßigerBrutvogel,dervornehmlichim
östlichenTieflandbiszurMittelgebirgsschwelle
auftritt.GrößteDichteimWendlandinder
NiederungderElbe.WestlichderWeser
sporadischundindenBrutgebietennurjahrweise.
Bestand2005-2008:100-150Reviere

SperbergrasmückeSylvianisoria31ISmh=>L,V-RegelmäßigerBrutvogel.Fastausschließlichim
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NiederungsgebietderunterenMittelelbeundim
Drömling.VereinzeltVorstößenachWesten.
Bestand2005-2008:240-450Reviere.

BerglaubsängerPhylloscopusbonelli*ISmh==L,V-Einzelnundunregelmäßigauftretend,
durchziehend.VorwiegendimHarz,aberauchin
anderenBerglandteilenundimTieflandregistriert.

ZwergschnäpperFicedulaparvaVRISs==L,V-L:Laubwälder
V:Inzwischenzwarregelmäßiger,abernirgendwo
übermehrereJahrehintereinandervorhanden
gewesenerBrutvogel.DiemeistenNachweise
stammenausdenRegionenöstlichderWeser,
besondersausdemWendlandundder
LüneburgerHeide.ImWesteneinzelne
Brutnachweise.Bestand2005-2008:4-7Reviere.

RaubwürgerLaniusexcubitor21ISs<<=L,V-L:Moore,Heiden
V:Seltener,aberregelmäßigerBrutvogel.Mehr
oderwenigerzerstreutimsüdlichenBergland,im
südlichenWendland,inTeilenderLüneburger
HeidesüdwärtsbiszurAller,inderStaderGeest
sowieinderEms-Hunte-Geest.Bestand2005-
2008:110-150Paare.AufdemDurchzugschwer
nachzuweisen,allerdingsregelmäßigerWinter-
gastauchabseitsderBrutgebiete.
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SchwarzstirnwürgerLaniusminor00ISN-Warwohlstetsziemlichselten.LetzterBrutnach-
weis1948amRadauerHolzbeiVienenburg.
DanachnurnochwenigeBeobachtungen,zuletzt
2009imLandkreisHildesheim.

RotkopfwürgerLaniussenator10ISN-LetzteBrutfeststellung1964beiWolfsburg.Ein-
zelbeobachtungennochinneuererZeit,sobei
Osterholz-Scharmbeck,StadeundPeine.

SteinsperlingPetroniapetronia00ISex--N-N:inNiausgestorben

ZitronenzeisigCardueliscitrinella3ISs<<=L,V-V:SeltenerGast.AmehestenimHarznachweis-
bar,aberauchschonanderKüstebeobachtet.

KarmingimpelCarpodacuserythrinus**ISss>>L-L:Bruchwälder,Feuchtgebüsche
RegelmäßigerBrutvogel.Zuletztvorallemander
Küste,anderUnterelbeundamSteinhuderMeer.
Bestand2005-2008:20-30Reviere.

ZaunammerEmberizacirlus3ISss<<=L,V-V:Ausnahmeerscheinung.1971imLandkreis
Gifhornund2006beiHannovergesehen

ZippammerEmberizacia1ISss(<)<<L,V-V:Umherstreifend1990aufWangeroogeund
1987beiPeine.

OrtolanEmberizahortulana32ISmh<<=L,V-V:RegelmäßigerBrutvogelnurnochinzwei
Landesteilen,zumeinenimWendland,besonders
imsüdlichenTeil,undimAnschlussdarannahe
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derLandesgrenzezuSachsen-Anhaltsüdwärts
biszurAllerniederung,zumanderenbeiUchteam
östlichenRandderDümmer-Geestniederung.
Bestand2005-2008:1.900-2.200Reviere.

GrauammerEmberizacalandraV1ISmh<<=L,V-SeitJahrzehntenmitabnehmendemBrutbestand
undinzwischennahezuausgestorben.Selbstin
deneinst
individuenreichenBrutgebieteninder
BördenlandschaftzwischenHildesheimundPeine
bestenfallsnurnochvereinzeltanzutreffen.
Restvorkommenbeispielsweiseauchnochinder
OstheideundimSüdendesWendlandes.Inden
Marschen,imwestlichenTieflandundim
Berglandextremseltengeworden.Auch
außerhalbderBrutzeitkaummehrfeststellbar.
FastausschließlichnurnochimAmtNeuhaus,im
WendlandundentlangderLandesgrenzezu
Sachsen-AnhaltindenLandkreisenUelzenund
Gifhornbrütend.Bestand2005-2008:200-300
Reviere.AnderenortsauchaußerhalbderBrutzeit
kaummehrfeststellbar.

ErläuterungsberichtStand28.01.2021SeiteA-53

t 



SpezielleartenschutzrechtlichePrüfungnach§44BNatSchG
B-PlanNr.33„ErweiterungHafengebiet“inFresenburg,GemeindeFresenburg

Projektidentifikation56119ANHANG

Arbeitsgemeinschaft

COPRIS

DeutscherName
Wissenschaftlicher
ArtnameR

L
D

R
L

N
I

F
F

H
-R

L
/
V

S
-R

L

B
A

rtS
c

h
V

O

A
B

L
f

B
T

K
f

B
T

F
ilte

r

S
ta

tu
s

V
o

rk
o

m
m

e
n

im
U

G

PrüfungderRelevanzfürdiesaP&
ErläuterungderAusschlusskriterien

R
e

le
v
a

n
z

LurcheAmphibia

KammolchTrituruscristatusV3II,IVSh<<(<)L-V:ÖstlichderWeserverbreitetmit
SchwerpunkteninderLüneburgerHeide,im
Wendland,inderElbtalaueundimWeser-Aller-
Flachland.ImwestlichenTieflandvornehmlichim
südlichenTeil.FehltinOstfriesland,weitenTeilen
desEmslandesundimRaumCuxhaven.Im
Berglandweitverbreitet.FehltimHarz.

GelbbauchunkeBombinavariegata21II,IVSmh<<<<<L,V-V:NurnochwenigeVorkommeninden
LandkreisenSchaumburg,Hildesheim(wenige
AlttiereimStadtgebiet),Holzmindenund
Göttingen.InderRegionHannoverausgesetzt.
Bestandaktuell(geschätzt):1.000-2.000Alttiere.

RotbauchunkeBombinabombina22II,IVSs<<<<L,V-V:InElbnähezwischenSchnackenburgund
Bleckede.KeineneuenNachweisemehrim
LandkreisUelzenundöstlichvonBadBevensen.
FrüherweitersüdlichbisindieAllerniederung.In
denletzten25JahreninsgesamtstarkeAbnahme.
Bestandaktuell(geschätzt):2.000-3.000Alttiere

GeburtshelferkröteAlytesobstetricans33IVSs<<<V-V:ZerstreutbisverbreitetimWeser-
LeineberglandundimHarz.ImNordenetwabis
zurMittelgebirgsschwelle(Deister).Nurnoch
ausnahmsweiseBeständemitmehrals50
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rufendenMännchen.Indenletzten25Jahren
insgesamtsehrstarkeAbnahme.

KnoblauchkrötePelobatesfuscus33IVSmh<<(<)L,V-V:ImöstlichenTieflandnochmehroderweniger
verbreitet.WestlichderWeserweitausspärlicher,
aberbisOstfrieslandvorhanden.Fehltaufden
OstfriesischenInseln.ImBerglandrezentnur
wenigeNachweiseamsüdlichenHarzrand.Inden
letztenJahrzehnteninsgesamtstarkeAbnahme.

KreuzkröteBufocalamitaV2IVSh<<<L-L.voralleminAbgrabungen
V:ImöstlichenTieflandverbreitet.Auffastallen
OstfriesischenInselnvorhanden.Fehltregionalim
westlichenTiefland.ImBerglandzwarvorhanden,
abernurörtlich,z.B.beiHameln,westlichvon
GöttingenundamSüdharzrand.Indenletzten25
JahreninsgesamtsehrstarkeAbnahme

WechselkröteBufoviridis31IVSmh<<<<V-V:WenigeVorkommenimOstbraunschwei-
gischenHügellandundimnördlichen
Harzvorland.Instabil.FrüherimLeinetalzwischen
GöttingenundNortheim.Indenletzten25Jahren
insgesamtsehrstarkeAbnahme.Bestandaktuell
(geschätzt):nichtmehrals350Alttiere.

EuropäischerLaubfroschHylaarborea32IVSmh<<<<L-L.anstrukturreichenGewässern
V:VerbreitungsschwerpunktimUrstromtalder
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ElbezwischenSchnackenburgundBleckede
(Biosphärenreservat).ZahlreicheVorkommen
auchbeiZevenundWolfsburg,imNordenvon
HannoverundvonderOstheideüberdas
UelzenerBeckenbiszurSüdheide.Vonder
HuntebisindenSüdwestendeswestlichen
Tieflandesmehroderwenigerzerstreut.Fehltim
Nordwesten,imnördlichenundmittlerenAbschnitt
derEms-NiederungundinderWümmeniederung
VereinzeltnochimBergland.

MoorfroschRanaarvalis33IVSmh<<<<V-V:ImTieflandverbreitet,allerdingsinden
Marschennichtvorhanden.ImBerglandein
isoliertesVorkommenamHarzrandbei
Walkenried

SpringfroschRanadalmatina*3IVSs?=V-V:NurinderNordheide,beiBadBevensensowie
inElm,DormundweiterenWaldgebietenim
OstbraunschweigischenHügellandes.

KleinerWasserfroschPelophylaxlessonaeGGIVSmh(<)=L-V:KonzentriertaufdasWeser-Aller-Flachlandbis
fastandenMittellandkanalheran,aberauchim
Südharz,imWendland,beiBuxtehudeundim
SüdwestenNiedersachsens.Wohlnichtim
Nordwesten.KenntnisstandzurVerbreitung
allerdingsunvollständig.
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KriechtiereReptilia

Europäische
Sumpfschildkröte

Emysorbicularis10II,IVSes<<<<<N,L-DerzeitsindkeinenatürlichenVorkommen
bekannt.Zwarliegenausverschiedenen
Landesteilen(vornehmlichausdemöstlichen
Tiefland,etwaswenigerausdemBerglandund
vereinzeltausdemwestlichenTiefland)
Einzelbeobachtungenvor,dochhandeltessich
wohlimmerumausgesetzteTiere

ZauneidechseLacertaagilisV3IVSh<<(<)L-L:Heiden-/MagerraseninundumdasUGnicht
vorhanden;V:ImmittlerenundnordöstlichenTeil
desTieflandesundimSüdendesBerglandesver-
breitet,ansonstenzerstreut,aberausallenRegio-
nengemeldet.AuchfüreinigeOstfriesischeInseln
angegeben,dochaktuellnurnochaufWangeroo-
ge.FehltimHarz.Indenletzten25Jahreninsge-
samtstarkeAbnahme

Glatt-oderSchlingnatterCoronellaaustriaca32IVSmh<<<<L-L:Heiden-/MagerraseninundumdasUGnicht
vorhanden,V:ZerstreutimTieflandöstlichder
Weser,ansonstenselten,abervielerortsgefun-
den,z.B.anderoberenWeser,inderDiepholzer
MoorniederungundimRaumLingen.Fehltweit-
gehendimNordwesten,anderKüsteganz.In
denletzten25JahreninsgesamtstarkeAbnahme
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FischePisces

StörAccipensersturio00II,IVSN-HistorischLaichzugindieniedersächsischen
StrömeEms,WeserundElbe,z.T.weitstromauf
bisindieMittelläufe.Beständewährenddesletz-
tenJahrhundertsdramatischzurückgegangen.
Seit2008intensiveMaßnahmenzurWiederan-
siedlungimElbesystem

NordseeschnäpelCoregonussp.00IVSN-MitdemArtbegriffSchnäpelCoregonussp.istin
diesemZusammenhangdiederzeitvonderNord-
seeindieUnterläufevonRhein,Ems,Weserund
ElbeaufsteigendeArtbezeichnet(traditionellauch
Nordseeschnäpelgenannt).DieseArtistalsstell-
vertretendeArtvonC.oxyrinchusimSinneder
AnhängeIIundIVderFFH-RLanzusehen(Ent-
scheidungderEU-KommissionzumStatusder
ArtC.oxyrhynchusimJahr2011)..Seit1997Ver-
suchezurEtablierungeinessichselbsterhalten-
denBestandesinderElbe.InderjüngstenVer-
gangenheitNachweiseeinzelnerLarveninder
Aue/Lühe
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LibellenOdonata

Hochmoor-MosaikjungferAeshnasubarctica12SL,V-L:GeeigneteHabitateimundumdasUGnicht
vorhanden;V:SehrzerstreutimTieflandundim
Harz.ObauchimSollingvorhanden?

GrüneMosaikjungferAeshnaviridis11IVSL-L:anVorkommenvonGewässernmitdichtem
BewuchsvonKrebsscheregebunden
V:SehrzerstreutimBereichgrößererFlussniede-
rungenimöstlichenTiefland.ImwestlichenTief-
landinsgesamtselten,z.B.amUnterlaufder
EmsundanderAller.ImwestlichenTieflandins-
gesamtselten.ZahlreicherinderWeserniederung
beiBremen.FehltimBerglandundinKüstennähe

SpäteAdonislibelleCeriagriontenellum1GSV-V:TieflandartmitzerstreutenVorkommen
zwischenderEmsunddemAllergebiet.Nord-
wärtseinzelneNachweiseinOstfrieslandundin
derLüneburgerHeide.

Hauben-AzurjungferCoenagrionarmatum1DSN-N:Im19.JahrhundertbeiStolzenau/Weserund
LüneburgsowieohneFunddatumelbnahim
Wendland.Vor1920vielleichtnochbeiHamburg.

Helm-AzurjungferCoenagrionmercuriale11IISL-V:Indenletzten20JahrenmehrereFundeim
ÜbergangsbereichdersüdlichenDümmerniede-
rungzumOsnabrückerLand,beiSulingenund
beiStolzenauanderWeser,imSüdenundOsten
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desöstlichenTieflandessowieamSüdranddes
OstbraunschweigischenHügellandes.Gefunden
aberauchbeiLingen/Ems

Vogel-AzurjungferCoenagrionornatum11IISV-V:InneuererZeitimsüdlichenTeildesWendlan-
des,imRaumBodenteich-Wittingenundbei
Braunschweignachgewiesen.Verschollenim
ÜbergangsbereichdersüdlichenDümmerniede-
rungzumOsnabrückerLand.Um1950amStein-
huderMeerundum1850vielleichtbeiHildes-
heim.

AsiatischeKeiljungferGomphusflavipesG2IVSL,V-L:bevorzugtwerdenMittel-undUnterläufeder
großenFlüsseundStröme;V:iIndenletztenJah-
reninderunterenMittelelbe,inderunterenAller
undfolgendinderWeserbisBremenfestgestellt.
Warjahrzehntelangverschollen.

ÖstlicheMoosjungferLeucorrhiniaalbifrons1RIVSV-V:EinzelneNachweiseimöstlichenTiefland.Ein
FundortamNordharzrand.Wahrscheinlichnur
jahrweiseanzutreffen.

ZierlicheMoosjungferLeucorrhiniacaudalis1RIVSV-V:SeltenimöstlichenTiefland.ImwestlichenTief-
landum1980imBereichdesUnterlaufesder
Hase.FehltimBergland.

GroßeMoosjungferLeucorrhiniapectoralis22II,IVSL-L:GeeigneteHabitateimundumdasUGnicht
vorhanden-charakteristischeArtfürverschiede-
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nemesotropheMoorgewässer,aberauchin
Sand-,Lehm-undSchottergrubenoderungenutz-
tenFischteichen;V:ZerstreutimTiefland.Viele
NachweiseimAllerraum.AuchimHarz,imSolling
undimKaufungerWaldentdeckt.EinzelneNach-
weiseaufBorkum,Memmert,Langeoogund
Wangerooge.

ZwerglibelleNehalenniaspeciosa11SV-V:EinzelneNachweisenach1950:beiHannover
(ab1984/85),beiHildesheim(zuletzt1969)

GrüneKeiljungferOphiogomphuscecilia23II,IVSV-V:ZwischenderAllerundderElbevielerorts,süd-
wärtsetwabisHannoverundBraunschweig,im
WestenvereinzeltbiszurHunte.

Alpen-SmaragdlibelleSomatochloraalpestris1RSV-V:BeschränktaufdieHochlagendesHarzes

SibirischeWinterlibelleSympecmapaedisca21IVSL,V-L:GeeigneteHabitateimundumdasUGnicht
vorhanden-charakteristischeArtderbult-und
schlenkenreichenGroßseggengesellschaftenin
ausgeprägtenVerlandungszonenvonWeihern
undSeenoderinKalkflachmooren;besiedeltwer-
denbeispielsweiseSeenundWeihermitbreiter
Seggen-undSchilfverlandungszonesowieNie-
der-undÜbergangsmoorschlenken,vereinzelt
auchflache,anmoorigeStaumuldenmitGrund-
wasseraufstieg.DieHabitatesindgekennzeichnet
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durchzumeistausgeprägteSchwankungendes
Wasserstandes(wintertrocken).V:Einzelneaktu-
elleNachweiseimöstlichenTiefland,sobeiCelle,
BremervördeundimWendland,sowieimwestli-
chenTieflandbeiCloppenburg.

HeuschreckenSaltatoria

HeideschreckeGampsocleisglabra11SV-V:RezentindreiGebietenimHeidekreisundin
denLandkreisenCelleundGifhorn.AlleVorkom-
menimNSGLüneburgerHeidescheinenerlo-
schenzusein.AußerhalbNiedersachsensin
DeutschlandlediglichnochineinemGebietin
Sachsen-Anhalt.

SchmetterlingeLepidoptera

MalveneuleAcontialucida1MSN-MöglicherweiseinfrühererZeitbodenständig
gewesen.AnsonstenzugeflogenundohneFort-
pflanzungserfolg.SeitJahrzehntennichtmehr
beobachtet.EinstimBerglandnordwärtsbisetwa
Hildesheim.

Hochmoor-BunteuleAnartacordigera11SL,V-L:Hochmoor-undÜbergangsmoorbewohner;V:
rezentvereinzeltimAllerraumundindenhöheren
LagendesHarzesgefunden.

HellgraueAporophyla11SL,V-L:Heiden-/MagerraseninundumdasUGnicht
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Heideblumeneulelueneburgensisvorhanden;V:aktuellimWendland,inderLüne-
burgerHeide,inderDiepholzerMoorniederung
undbeiLingen.FehltimBerglandundimNord-
westen

SchwarzerBärArctiavillica20SN-FrüherimsüdlichenNiedersachsen.LetzteNach-
weisevor1900.

Pfaffenhütchen-Wellrand-
spanner

Artioraevonymaria10SN-Zuletzt1959beiDiekholzen.WarinfrühererZeit
angeblichbisHannoverundBraunschweigvor-
handen.

Moosbeeren-GrauspannerCarsiasororiataimbutana11SL,V-L:Hochmoor-undÜbergangsmoorbewohner;V:
wennnochvorhanden,danninNIbeschränktauf
denHochharz.

Rindenflechten-
Grünspanner

Cleorodeslichenaria11SV-V:HinundwiedernochFundezwischendem
WeserberglandunddemNordharzvorland.1999
beiBrakeanderUnterweser

Wald-WiesenvögelchenCoenonymphahero1IVSN-N:dieVorkommeninNIwerdenalsvermutlich
erloschenbeschrieben.VorwenigenJahrennoch
beiHelmstedtgesehen(nunmehrwohl
erloschen).Bisbestenfalls1950beiBremenund
Verdennachgewiesen,JahrespäternochbeiCel-
le,HannoverundumBraunschweig.
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Goldruten-MönchCuculliagnaphalii10SN-EinstimsüdlichenTeildesBerglandes.Offenbar
schonvor1900ausgestorben.

Heidekraut-
Fleckenspanner

Dysciafagaria11SL,V-L:Heiden-/MagerraseninundumdasUGnicht
vorhanden;V:ImTieflandmancherortsaufTrup-
penübungsplätzenundinderLüneburgerHeide.
Ansonstennursporadisch,z.B.beiCuxhaven,
DiepholzundimWendland.

Espen-BuntspannerEpirranthisdiversata10SN-ObeinstnurimBergland?Vor1945imHildeshei-
merRaum.

KnochsMohrenfalterErebiaepiphronR0SN-AufdiehöherenLagendesHarzes(etwaab800
MeterHöhe)beschränktgewesen.Zuletzt1959
beiTorfhausgesichtet.WarwohldasletzteVor-
kommenderssp.epiphron(Brocken-Mohrenfal-
ter)weltweit.ZuwanderungvonIndividuenande-
rerUnterartenausgeschlossen,danächsteVor-
kommenerstindenVogesen,imAlpenraumund
inSüdpolen.

WeißgraueGraseuleEremobinapabulatricula11SL,V-L:LichteEichen-undEichenmischwälderimUG
unddernäherenUmgebungnichtvorhanden;V:
inderGöhrdeimHann.Wendland.Obnoch
anderenorts?Vor1960nochbeiBraunschweig
undHolzminden.

Hecken-WollafterEriogastercatax10IVSN-VerschiedentlichindenGroßräumenHannover
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undBraunschweig.LetzteNachweisebaldnach
dem2.Weltkrieg.

Eichen-WollafterEriogasterrimicola00SN-EinzelneNachweisevor1900,soinHannover.
ÜberdieseineMeldungvor1990fürdieSüdhei-
de.

Eschen-ScheckenfalterEuphydryasmaturna10IVSV-V:LetzteVorkommenum1985imDrömling.
ZuvornochimRaumHannover-Celle-Gifhorn,im
Weser-Leineberglandund(nichtsicher)ander
ElbebeiHamburg.

AmethysteuleEucartaamethystina20SN-SeitJahrzehntenverschollen.Zuletztsüdöstlich
vonHamburggefunden.Vor1900angegebenfür
Hannover.

Rotbuchen-
Rindenflechtenspanner

Fagivorinaarenaria11SL,V-L:BerglandartalterlichterBuchenwälder;V:im
SüdenNiedersachsens,NeuerdingsinderGöhr-
deimWendlandgesehen.EinigeJahrezuvorbei
Zeven.Um1900imGöttingerRaum.

PappelgluckeGastropachapopulifolia11SV-V:MehroderwenigeraktuelleNachweiseaus
demöstlichenTiefland:Wendland,Drömling.Ob
nochimGildehauserVenn?Ansonstenwohlüber-
allausgestorben:GroßräumeHannover,Braun-
schweig,Göttingen,Osnabrück,Hildesheim.

Gipskraut-KapseleuleHadenairregularis10SN-EinWiederauftretenineinemengbegrenzten
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BereichinderElbniederungimWendlandwäre
vondemFutterpflanzenspektrumderRaupenher
denkbar.Vor1900fürdenSüdteildesBerglandes
angegeben.

WarneckesHeidemoor-
Sonneneule

Heliothismaritima
warneckei

11SL,V-L:Hoch-undÜbergangsmoore,Heiden-/Magerra-
seninundumdasUGnichtvorhanden;V:Ver-
schiedentlichimWeser-Allergebietgefunden.Ein
TeilderFundegehörtvielleichtzurzuwandernden
Unterartbulgarica.KeineMeldungzumBergland.

KleinerWaldportierHipparchiaalcyone11SL,V-L:Heiden-/MagerraseninundumdasUGnicht
vorhanden;V:InjüngsterZeitlediglichnochinder
LüneburgerHeideundinderSüdheideentdeckt..
FrühervielerortsimmittlerenTeildesöstlichen
Tieflandesvorhandengewesen,südlichbisandie
MittelgebirgsschwellebeiBraunschweigund
Helmstedt

EisenfarbigerSamtfalterHipparchiastatilinus1SL,V-L:Heiden-/MagerraseninundumdasUGnicht
vorhanden;V:nurimöstlichenTiefland:AmtNeu-
hausundWendland.ObnochimGifhorner
Raum?Vor1900offenbarbeiHannoverundBre-
men,vor1945nochbeiOsnabrück.

HofdameHyphoraiaaulica11SL,V-L:Heiden-/MagerraseninundumdasUGnicht
vorhanden;V:inNInurnochimNordosten.Einst
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wohldurchdenOstteilNiedersachsensbisinden
GöttingerRaumhineinvorhandengewesen,
zumeistaberschonvor1900ausgestorben,soim
SüdteildesBerglandes

Blassgelber
Sprenkelspanner

Hypoxystispluviaria10SN-LetzteNachweisevor1900,soimSüdteildes
Berglandes(GöttingerRaum).

Sumpfporst-RindeneuleLithophanelamda11SL,V-L:Sümpfe,Niedermoore,Ufer;V:nurimTiefland
vonOstfrieslandbisindieSüdheide.

GroßerFeuerfalterLycaenadispar2II,IVSL,V-L:Sümpfe,Niedermoore,Ufer;V:rezenteVor-
kommenderArtinNIimElberaum.Bisetwa
1965/1970bestandenmehrereVorkommenim
Wendland.Letzteserloschum1998.Danachdort
Ansiedlung.

Blauschillernder
Feuerfalter

Lycaenahelle20II,IVSN-EinstimBerglandzwischenGöttingenunddem
Südharzrandbisetwa1945.

Schwarzgefleckter
Bläuling

Maculineaarion31IVSL,V-L:Fels-/Gesteinbiotope,Heiden-/Magerrasenin
undumdasUGnichtvorhanden;V:aktuelleVor-
kommenimsüdlichenBergland,vornehmlich
SüdharzundGöttingerRaum.Einstauchimnörd-
lichenBerglandunddarüberhinausgehendbis
etwazurAller.

SchwarzblauerBläulingMaculineanausithousV1II,IVSV-V:RezentbeiHannoverundanderWeserbei
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UslarundanweiterenStellenbiszurLandesgren-
zenachHessen.RestvorkommenbeiHannovr.
AnsiedlungbeiHolzminden.

HellerWiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculineateleius20II,IVSN-EinstimWesertalflussabwärtsbisHolzminden,
hierbisetwa1945.SollauchmalbeiHildesheim
undGifhornvorgekommensein.

ZweifleckigePlumpeuleMeganephriabimaculosa10SN-Seitüber100Jahrennichtmehrbeobachtet.Wohl
einstbeiHannover.

ÖstlicherGroßerFuchsNymphalisxanthomelasDMSV-OffenbarnursehrsporadischvonOstenherein-
fliegend.2014fotografiertimLandkreisSchaum-
burg.Vorüber50JahreninBraunschweigregis-
triert.

HeidebürstenbinderOrgyiaantiquoides11SL-L:Heiden-/Magerrasen;V:Selten.Nurnochan
wenigenOrtenimsüdlichenTeildesTieflandes,
vonderEmsimWestenbiszurIseimOsten.
2007auchbeiWilsedeimHeidekreis.ImNorden
einstbisetwaBremervörde.FehltimBergland

SchwarzerApollofalterParnassiusmnemosyne20IVSV-V:EinstimsüdlichenundmittlerenTeildes
Harzes.LetzteVorkommenbestandenbisetwa
1965.

RußspinnerParocneriadetrita10SV-FrüherimöstlichenTiefland(Elbniederung,
LüneburgerRaum).ZuletztbeiGifhorn.Ob
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tatsächlichausgestorben?

WeidengluckePhyllodesmailicifolia10SV-V:EinzelneNachweisenochnachdem2.
WeltkriegbeiGifhornundOsnabrück.

NachtkerzenschwärmerProserpinusproserpina*2IVSL-BisweilenEinflugvonSüdenher.Keine
dauerhaftenVorkommen!MehrfachRaupenfunde.

Sandthymian-
Kleinspanner

Scopuladecorata10SN-Vor1900imRaumHannover.

Ginsterheiden
Striemenspanner

Scotopteryxcoarctica11SV-V:beiMunster(aufTruppenübungsplatz)

Eichenbusch-
Vorfrühlingseule

Spudaearuticilla11SV-V:nurnochLüchow-Dannenberg

Sandrasen-
Braunstreifenspanner

Synopsiasociaria00SN-Vor1945inderLüneburgerHeideundamRand
derHannoverschenMoorgeest.

PunktierterBaumflechten-
Grauspanner

Tephroniacremiaria11SL-anFlechtenaufHolz,abgestorbenenÄsten,
Holzbrettern.Raupenauchauf
flechtenbestandenenDachziegeln.Mehrfach
nachgewiesenbeiHannoverundHildesheim.
Zuletzt2002.L:imUgunddernäheren
UmgebungkeinegeeignetenHabitatevorhanden,
danichtflechtenreich

GelberHermelinTrichosealudifica20SN-Im19.JahrhundertimHildesheimerWald
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beobachtet.

Fichtenmoorwald-ErdeuleXestiasincera00SN-Vor1945imHochharznachgewiesen.
ÜberraschendimGöttingerRaumum1938.

KäferColeoptera

KurzschröterAesalusscarabaeoides1SV-V:BeschränktaufdasAmtNeuhausundden
RaumHitzackerimWendland.Aktuellineinem
WaldgebietimNordostenBraunschweigs.Aus
demUmfeldauchAltfundebisindie1930er
Jahre.Überdies1934aufdenHannoverschen
KlippenanderWeser

GenetzterPuppenräuberCalosomareticulatum1DSL,V,
N

-BremerRaum,Heide;wahrs.Ausgest.,bekannt
sindFundeinNIvor1960

GrubenlaufkäferCarabusvariolosus10SN-N:Wohlbereitsum1950ausgestorben.

HeldbockCerambyxcerdo1II,IVSV-AktuellmehrereFundorteelbnahimWendland.
DieVorkommeninHannoverstehenvordem
Erlöschen.Indenletzten25Jahrenauchnochin
WolfsburgundbeiSulingen.

DeutscherSandlaufkäferCylinderagermanica10SN-N:inNiedersachsenausgestorben

BreitrandDytiscuslatissimus1II,IVSN?-AusgestorbeninNI?1957beiLüneburgund1975
imGildehauserVenn
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Veränderlicher
Edelscharrkäfer

Gnorimusvariabilis1SLMehrereNachweiseindenletztendreiJahrzehn-
ten.BeispielsweiseinderNähedesJadebusens,
beiBremenundanderElbeimWendlandundim
AmtNeuhaus.KommtauchimBerglandvor:
zuletzt2012FragmentfundebeiUslar.

Schmalbindiger
Breitflügeltauchkäfer

Graphoderusbilineatus10II,IVSV-V:zuletzt1985FundebeiLüneburg,neuereFun-
deausdemRaumBremen

KörnerbockMegopisscabricornis1SL-L:BewohneralterurständigerWälder,Lebens-
raumimUGundderUmgebungnichtvorhanden

Mattschwarzer
Maiwurmkäfer

Meloerugosus1SV-UmgebungHamelnundAlfeld

GroßerWespenbockNecydalismajor1SV-V:wennüberhaupt,dannnurnochimLandkreis
Lüchow-Dannenberg,Wendland?Göttingenoder
Elm?

PanzersWespenbockNecydalisulmi1SV-Gegenwärtignichtauszuschließenistein
Vorkommenum1900imBraunschweigerRaum.
DaraufgerichteteAngabenliegenvor.

EremitOsmodermaeremita2II,IV!!SL-BrutbäumepotenziellinderUmgebungdesUG
nichtvorhanden;V:ZerstreutimBergland,inder
sichanschließendenBördenregionundim
NordostendesöstlichenTieflandes.Auchbei
Verden.ImwestlichenTieflandlediglich
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NachweisebeiBremen,BadBentheimund
Vechta.EinFundortanderUnterelbe.

SüdlicherWalzenhalsbockPhytoeciavirgula1SV-V:AmtNeuhausundHitzacker

GroßerGoldkäferProtaetiaaeruginosa1SV-V:NurausderGöhrdeimLandkreisLüchow-Dan-
nenbergbekannt.

PupurbockPurpuricenuskaehleri1SN-vorüber100JahreninH

SpinnentiereArachnida

Strand-WolfsspinneArctosacinerea10SN,
L,V-

-V:MöglicherweisenuraufdenOstfriesischen
Inselnzufinden,aberauchdortzuletztvor1990
nachgewiesen.ObanderElbe?

GerandeteWasserspinneDolomedesplantarius11SL,V-L:GeeigneteHabitateimundumdasUGnicht
vorhanden-stenökinStreuundMoosoligotro-
pherbismesotropherMoorebzw.Verlandungs-
zonen;V:BekanntistnureinrezentesVorkom-
menwestlichderWeser.

Goldaugen-SpringspinnePhilaeuschrysops11SL,V-V:LediglichinderAllerniederungbeiCelleundin
derOkerniederungbeiGifhorngefunden.Beide
Nachweiseliegenschonrund20Jahrezurück.
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KrebstiereCrustacea

FlusskrebsAstacusastacus11SV-V:VornehmlichimHarzundamSüdharzrand.
ÜberdiesmehreresichfortpflanzendeBestände
imWeser-Leinebergland.NurdieseAlt-
Vorkommensindstrenggeschützt.Früher
südwärtsderAller,imDümmer-Raumundim
OsnabrückerHügellandverbreitet.Bestände
rekrutierensichüberwiegendaus
Wiederansiedlungsprojekten.Zukunftsaussichten
sindinsgesamtalsschlechteinzuschätzen.

Sommer-FeenkrebsBranchipusschaefferi1SN-N:inNIausgestorben

Frühlings-FeenkrebsTanymastixstagnalis1SL,V-V:WohlnuranderNiederelbezwischenDarchau
(AmtNeuhaus)unddemHöhbeck(Wendland).
Seit1980andreiStellengefunden,zuletzt1994.
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SchneckenGastropoda

ZierlicheTellerschneckeAnisusvorticulus1IVSL-L:bewohntpflanzenreiche,meistkalkreiche,klare
StillgewässerundGräben;V:Unzureichend
bekannt.DiverseFundorteimBersenbrücker
Land,imBremerRaumundimBiosphärenreser-
vatElbtalauesowieeinzelneFundortebeiWolfs-
burg,Salzgitter,HannoverundimWiehengebirge.
FrüherbeispielsweiseauchnahedesZwische-
nahnerMeeres;

MuschelnBivalvia

FlussperlmuschelMargaritiferamargaritifera1SL,V-V:NurimLutter-Lachte-SystemimLandkreisCel-
le(Südheide)undinRestbeständenimIlmenau-
SystemimLandkreisUelzen.FrüherinderNord-
heide.BestandinderLutter2010:>10.000Indivi-
duen(vorwiegendwenigerals20Jahrealt).

AbgeplatteteTeichmuschelPseudanodonta
complanata

1SL,V-L:bewohntdieUnterläufegrößererFließgewäs-
sersowieKanäle,seltenerauchRandbereiche
großerSeen;V:sehrzerstreutimsüdlichenund
mittlerenAbschnittdesTieflandesvonderAller
biszurEms.DiesüdlichstenNachweisebefinden
sichanderSchwellezudenMittelgebirgen.Fehlt
imNordwesten,inderZevenerGeest,inder
WümmeniederungundinweiterenRegionendes
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Tieflandes.

BachmuschelUniocrassus1IVSL,V-V:ZerstreutimBerglandundimTieflandöstlich
einerLiniePeine-Lüneburg.ImwestlichenTief-
landeinzelneneuereNachweiseausderDelme
beiBremen.undausderEmsbeiWeener.Aus
WeserundLeineweitgehendundausderEms
(sobeiWeener)anscheinendvollständigver-
schwunden.

StachelhäuterEchinodermata

SonnensternCrossasterpapposusSL,V-L/V:AlsLarvesicherlichüberallinderNordsee.
Erwachsenkaumzuerwarten
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PflanzenSpermatophyta

KriechenderSellerieApiumrepens11IVSV-V:derzeitnurnocheinzelneVorkommenimDüm-
mer-Raum,imWendlandundbeiBremen.

ÄstigeMondrauteBotrychium
matricariifolium

21SV-V:EinzelneVorkommenimöstlichenTiefland
(LüneburgerHeide,Südheide)undbeiGöttingen.
ImHarzverschollen.

Strand-WindeCalystegiasoldanella11SL,V-L/V:NuraufeinigenderOstfriesischenInseln.

FrauenschuhCypripediumcalceolus32IVSV-V:SehrzerstreutunddabeifastnurimBergland.

GlanzkrautLiparisloeselii22IVSN,V-N/V:AufBorkumjahrweiseingrößererAnzahl.
Ansonstenwohlüberallausgestorben.Frühervie-
lerortsimTieflandundmitunterimBergland.Der
letzteNachweisimniedersächsischenBinnenland
stammtausdemJahr1992auseinemMoorbei
Oldenburg.

Wasser-LobelieLobeliadortmanna11SV-V:LediglichnocheinzelnenatürlicheVorkommen
inderGrafschaftBentheim,beiBremenundBre-
merhavensowieinderSüdheide.

FroschkrautLuroniumnatans22IVSL-DerbundesdeutscheSchwerpunktdieseratlan-
tischverbreitetenWasserpflanzeliegtinNieder-
sachsen.Hierwerdenbasenarme,stehendeoder
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langsamfließendeGewässerbesiedelt,z.B.Hei-
deweiher,Teiche,Tümpel,Altwässer,Gräbenoder
Bäche,V:vorallemimwestlichenNiedersachsen
indenLandkreisenGrafschaftBentheimund
Emsland(z.B.Ems-undHasetal).EinzelneVor-
kommenimöstlichenTieflandbeiCelle,Wolfs-
burgundamRandderOstheidebeiBodenteich.

Schierlings-WasserfenchelOenantheconioides11IVSV-V:WeltweitnuramUnterlaufderElbevorhanden.
InNiedersachsennurnochanwenigenStellen
westlichundöstlichHamburgs

MoltebeereRubuschamaemorus12SV-V:LetzteVorkommenimBremerUmland.

VorblattlosesLeinblattThesiumebracteatum11IVSV-V:EinzignochamRandderNordheidebeiBuch-
holz.FrüheranweiterenOrteninElbnäheund
auchnahederUnterweser.

PrächtigerDünnfarnTrichomanesspeciosumRIVSV-V:NuranmehrerenStellenimLeineberglandbei
Göttingengefunden.

VielteiligeMondrauteBotrychiummultifudum20SL-L:ZergstrauchheidenundBorstgrasrasen

EinfacheMondrauteBotrychiumsimplex20IVSL-L:aufsandigen,flachgründigen,wenig
entwickelten,schwachsaurenundnährstoffarmen
Böden

Sand-SilberscharteJurineacyanoides20IVSL-L:vorwiegendaufbasen-biskalkreichenDünen-
oderSchwemmsanden
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KleinblütigeKüchenschellePulsatillaalba10SL,V-L,V:Rasen-,Fels-undGeröllfluren

Frühlings-KüchenschellePulsatillavernalis10SV-V:inplanar-montanerStufe
Schwerpunktvorkommen

Moor-SteinbrechSaxifragahirculus10IVSL-L:auftorfigenSubstrateninnassen,
nährstoffarmen,meistmesotrophen,mäßig
saurenZwischen-undFlachmooren,Moorwiesen,
schlammigeSchwingrasen,Torfmoospolster,
Kleinseggenrasen

VioletteSchwarzwurzelScorzonerapurpurea20SL-L:Trocken-undHalbtrockenrase,
basische(kalkhaltigeundstickstoffarmeStandorte

FlechtenLichenes-

EchteLungenflechteLobariapulmonaria10SV-V:inmontanenundhochmontanen,selteninder
submontanenStufe
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AmselTurdusmerula**I,II/2Bh>=BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

BachstelzeMotacillaalba**IBh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

BuchfinkFringillacoelebs**IBh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

DohleCorvusmonedula**I,II/2Bh==NgNWkeineBeeinträchtigungen,bleibtweiterhinim
UGNahrungsgast

ElsterPicapica**I,II/2Bh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

FeldlercheAlaudaarvensis33I,II/2Bh(<)<<BvNWja

FeldsperlingPassermontanusVVIBh(<)<<NgNWja

FitisPhylloscopustrochilus**IBh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten
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GoldammerEmberizacitrinellaVVIBh<<=NgNWja

HausrotschwanzPhoenicurusochruros**IBh>=BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

HaussperlingPasserdomesticusVVIBh(<)<<NgNWja

KohlmeiseParusmajor**IBh>=BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

MehlschwalbeDelichonurbicum3VIBh(<)<<NgNWja

MönchsgrasmückeSylviaatricapilla**IBh>>BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

RabenkräheCorvuscoronecorone**I,II/2Bh>=NgNWkeineBeeinträchtigungen,bleibtweiterhinim
UGNahrungsgast

RauchschwalbeHirundorustica33IBh(<)<<NgNWja

RingeltaubeColumbapalumbus**IBh>>BvNwinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

RotkehlchenErithacusrubecula**IBh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
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UGbrüten

SingdrosselTurdusphilomelos**I,II/2Bh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

StarSturnusvulgaris33I,II/2Bh<<=NgNWja

Straßen-oderHaustaubeColumbaliviadomestica-*IBnb--BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

SumpfmeiseParuspalustris**IBh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

WacholderdrosselTurduspilaris**I,II/2Bh>=NgNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

ZaunkönigTroglodytestroglodytes**IBh==BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten

ZilpzalpPhylloscopuscollybita**IBh>=BvNWinstraßen-undkanalbegleitendenGehölzen;
keineBeeinträchtigungen,kannweiterhinim
UGbrüten
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SAMTGEMEINDE LATHEN 
40. FNP-ÄNDERUNG 
"Erweiterung Hafengebiet Fresenburg" 

Gemarkung Fresenburg, Flur 16, Flurstück 44/2 
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, 

zusammenfassende Erklärung/ Umwelterklärung 
gem. § 6a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zur 

40.Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde 
Lathen 

Gemäß § 6a Abs. 1 BauGB ist dem wirksamen Flächennutzungsplan eine zusammenfassende 
Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, 
und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Berücksichtigung der Umweltbelange {Umweltbericht} 
Fresenburg hat seit Ende des 19. Jahrhunderts einen eigenen Hafen, der sich bis heute noch an 
der ursprünglichen Stelle . befindet.· An dieses Hafengelände anschließend wurde ein 
Gewerbegebiet entwickelt. Nördlich dieses Gewerbegebietes im Fresenburger Hafengebiet 
beabsichtigt die Gemeinde Fresenburg die Erweiterung des Gewerbe- und Mischgebietes. Sie 
will damit den Wünschen dort ansässiger Betriebe nachkommen sowie der Nachfrage kleinerer 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe entsprechen zu können. 

Während die bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete in erster Linie emissionsstärkeren und 
flächenintensiven • Betrieben vorbehalten werden sollen, sind in der Nähe zu der bestehenden 
Wohnbebauung wenig störende Betriebe wünschenswert, die damit wohnortnahe Arbeitsplätze 
vorhalten können. 1 m Gebiet der Samtgemeinde Lathen sind zwar noch gewerbliche Bauflächen 
vorhanden. Diese sind aber für die ·erwähn_ten lokalen Unternehmen weniger interessant, da sie 
nicht ortsnah liegen und in erster Linie flächenintensiven und emissionsstärkeren 
Betriebsansiedlungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Die nunmehr geplanten ortsnahen 
gewerblichen Bauflächen sollen insbesondere für emi_ssionsärmere klein- und mittelständische 
Betriebsansiedlungen bereitgestellt werden. • 

Die Samtgemeinde Lathen hat sich zusammen mit de.r Gemeinde Fresenburg intensive 
Gedanken um die mögliche Ausweisung eines weiteren kleinen Gewerbe-/Mischgebietes 
gemacht, um insbesondere einem neuen Betrieb die Ansiedlung in Fresenburg zu ermöglichen. 
Unter Berücksichtigung des Immissionsschutzes der westli_ch befindlichen Wohnbauflächen in 
Fresenburg, des Schutzbedürfnisses der Bereiche entlang des Dortmund-Ems-Kanals sowie der 
tatsächlichen Flächenverfügbarkeit ergab sich als einzig sinnvolle Entwicklungsmöglichkeit der 
nunmehr dargestellte Flächenbereich. 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Landschafts- oder Naturschutzgebieten. Es werden 
keine forstwirtschaftlich genutzten Flächen oder naturschutzfachlich wertvolle Bereiche tangiert. 
Das Plangebiet östlich der Hauptstraße wird ackerbaulich genutzt. Zwischen dem vorhandenen 
Bestand des Betriebes Watermann und der nördlich vorgesehenen Erweiterung verläuft ein 
Entwässerungsgraben, über den das überschüssige Wasser aus dem Regenrückhaltebecken 
Baugebiet Kreuzstraße erst Richtung Kan~I und dann parallel zum Kanal nach Norden abgeführt 
wird. 
Für das Plangebiet wurde ein wasserwirtschaftliches Konzept entwickelt und eine 
wasserrechtliche Genehmigung beantragt. Das anfallende Regenwasser wird über 
Rückhalteanlagen der vorhandenen Vorflut zugeleitet. 

Als wesentliche Umweltauswirkungen konnten ermittelt werden: 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch: Aufgrund der geplanten Nutzung und der 
Kleinflächigkeit des zukünftigen Gewerbe-/Mischgebietes sind keine Risiken zu beschreiben. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen: Die Beeinträchtigung durch Biotopverlust ist 
nicht erheblich und kompensierbar. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere: Ausweislich der artenschutzrechtlichen 
Stellungnahme sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte in Bezug auf Vögel und Fledermäuse 
zu erwarten. CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig. 
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Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden: Durch Bodenversiegelungen sowie der 
Auffüllung der zukünftigen Bauflächen ist mit erheblichen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion 
zu rechnen. Dieser Boden steht als Vegetationsfläche und Tierlebensraum nicht mehr zur 
Verfügung bzw. die natürlichen Bodenfunktionen werden eingeschränkt. Ersatzmaßnahmen sind 
erforderlich. 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser: Durch die angestrebte teilweise flächige 
Versickerung des Oberflächenwassers und Rückhalten des anfallenden Wassers mit sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Grundwassers zu erwarten. 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft: Durch die punktuelle Bebauung sind 
erhebliche klimatische Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Eine wesentliche Erhöhung der 
Luftschadstoffe ist nicht zu erwarten. 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft: Das Plangebiet ist anthropogen überformt 
und schließt sich an ein vorhandenes Gewerbegebiet an. Die umgebenden Grünstrukturen 
bleiben erhalten und erleichtern die Einbindung in das Landschaftsbild. Eine wesentliche 
Verschlechterung ist daher eher nicht zu erwarten. 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Das geplante Vorhaben 
hat unter Berücksichtigung der Hinweise zum Denkmalschutz keine Auswirkungen auf das 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 
Wechselwirkungen: Die verschiedenen Schutzgüter sind eng über Wechselwirkungen 
miteinander verbunden. So führt der Verlust des Schutzgutes Boden durch Versiegelung zu einer 
Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Durch die Versiegelung heute offener Flächen 
wird die einstrahlende Sonnenenergie reflektiert und somit die umgebende Lufttemperatur erhöht. 
Die relative Luftfeuchte und die Verdunstungsrate werden gesenkt. Der Verlust von Boden durch 
Versiegelung bedeutet auch den Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Über das 
Vorhabengebiet hinausgehende Beeinträchtigungen der Umwelt in Folge von Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern sind jedoch nicht zu erwarten. 
In den durchgeführten Untersuchungen zum Plangebiet wurde deutlich herausgestellt, dass sich 
aus der Inanspruchnahme des Plangebietes als Gewerbliche und gemischte Baufläche ein 
vertretbarer Eingriff in den Naturhaushalt und ins Landschaftsbild ergibt. 
Die in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass keine national streng 
geschützte Art, die in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist, in der Vorprüfung als relevant 
identifiziert wurde. Dies liegt im Wesentlichen am Ausschlusskriterium hinsichtlich der 
artspezifischen Lebensräume. Diese sind im Geltungsbereich „Erweiterung Hafengebiet" nicht 
vorhanden. Als wichtigste Maßnahmen zur Vermeidung sind: Bauzeitenregelung: Kfz-Verkehr 
und Baustellenbetrieb nur tagsüber, Einhalten einer niedrigen Fahrge_schwindigkeit, Einsatz 
lärmgedämpfter Baumaschinen, Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit 
zwischen 01.10. und 28.02., Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich von Grundstücken, 
Wegen und Straßen und keine Grabenräumung zwischen Mitte Februar und Ende Oktober. Diese 
wurden in die Begründung aufgenommen. CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig. 
Durch den Vergleich der Werteinheiten des IST-Zustandes mit der Planung wird deutlich, dass 
eine Kompensation auf der Fläche nicht erreicht werden kann und ein Defizit von 6.503 WE 
verbleibt. Seitens der Gemeinde Fresenburg wird als Ersatzfläche das Flurstück 44/2 der Flur 16 
in der Gemarkung Fresenburg benannt. Das Flurstück hat eine Größe von 15.000 m2 und soll in 
enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland durch das 
Anpflanzen von Eichen in weitem Abstand aufgewertet werden. Durch diese ergänzende 
Maßnahme können in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei einer Flächengröße 
von 15.000 m2 und einem Aufwertungsfaktor von 1 zu den bereits sichergestellten 15.000 
Werteinheiten zusätzliche 15.000 Werteinheiten generiert werden. Von diesem 
Kompensationspool mit gesamt 30.000 Werteinheiten ist die Ersatzmaßnahme für den 
Bebauungsplan Nr. 22 „Fresenburger Heide, Teil 2" in der Größe von 8.840 WE abzuziehen, so 
dass noch 21.160 WE für Kompensationserfordernisse zur Verfügung stehen. Damit kann das 
durch diese Bauleitplanung erforderliche Kompensationsdefizit von 6.501 WE ausreichend 
ausgeglichen werden. 
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Fazit: Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege können somit ausreichend berücksichtigt werden. 

Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde am 20.08.2019 im Rathaus der Samtgemeinde Lathen 
durchgeführt. Zu diesem Termin waren zwei Personen erschienen; ihnen wurde das 
Flächennutzungsplanverfahren und insbesondere die Planzeichnung erläutert. Hinweise oder 
Anregungen wurden nicht abgegeben. 

frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und benachbarter 
Gemeinden 
Gemäß § 4 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 
Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern. Die frühzeitige 
Behördenbeteiligung erfolgte mit Schreiben der Samtgemeinde Lathen vom 06.08.2019. 
Der Landkreis Emsland hat auf die Darstellung RROP hingewiesen, wonach der Dortmund-Ems
Kanal in seiner Funktion nicht beeinträchtigt werden darf. Seitens des Naturschutzes wurde die 
Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sowie Abarbeitung der 
Eingriffsregelung gefordert. Die der Belange der Abteilung Straßenbau in Bezug auf 
Anbauverbotszonen wurden berücksichtigt. Der Forderung nach Erstellung eines 
Entwässerungskonzeptes wurde nachgekommen und die Hinweise zum Denkmalschutz sowie 
zum Brandschutz wurden aufgenommen. 
Von den erschließungsrelevanten Versorgungsträgern wurden Hinweise abgegeben. Das 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr bat um 
Berücksichtigung der möglichen Lärmimmissionen durch die Wehrtechnische Dienststelle (WTD 
91) mit einem Hinweis in den Unterlagen. 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB {öffentliche Auslegung} 
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am 19.03.2020 
dem Entwurf dieser Flächennutzungsplanänderung und der Begründung nebst Anlagen 
zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gern.§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer 
der öffentlichen Auslegung wurden am 15.04.2021 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 
40. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Begründung nebst Anlagen und die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 23.04.2021 
bis einschließlich 28.05.2021 gern. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Hinweise wurden 
nicht abgeben. 

Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Mit Schreiben der Samtgemeinde Lathen vom 15.04.2021 erfolgte die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
Der Landkreis Emsland hat im Wesentlichen auf die Beteiligung des Fachbereich Straßenbau 
beim Landkreis Emsland im erforderlichen Baugenehmigungsverfahren gefordert und Hinweise 
abgegeben. 
Die Versorgungsträger haben Hinweise zur Erschließung abgegeben, die Gegenstand der 
Ausbauplanung sind und dann rechtzeitig abgestimmt werden. 
Ansonsten wurden keine gravierenden und zusätzlich zu berücksichtigenden Stellungnahmen in 
Bezug auf die Thematik „Umwelt" eingereicht. 
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Berücksichtigung der geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten 
Grundsätzliches Ziel der Samtgemeinde Lathen ist es, auch in den Mitgliedsgemeinden wenig 
störende Misch- und Gewerbegebiete vorzuhalten, um damit insbesondere lokalen Betrieben die 
Möglichkeit einer Expansion oder auch Neuansiedlung zu eröffnen. Damit wird auch der 
potentiellen Abwanderung von Betrieben entgegengewirkt. Durch die Schaffung derartiger 
wohnortnaher Arbeitsplätze entfallen weite Anfahrwege und bieten den Einwohnern 
Arbeitsmöglichkeiten direkt vor Ort. Weiterhin können lokale Betriebe mit der Möglichkeit sich zu 
erweitern zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Insofern hat die Samtgemeinde Lathen Interesse 
an einer bedarfs- und nachfragegerechten gewerblichen Entwicklung in den einzelnen 
Gemeinden. 
Im Gebiet der Samtgemeinde Lathen sind zwar noch gewerbliche Bauflächen vorhanden. Diese 
sind aber für die erwähnten lokalen Unternehmen weniger interessant, da sie nicht ortsnah liegen 
und in erster Linie flächenintensiven und emissionsstärkeren Betriebsansiedlungen zur 
Verfügung gestellt werden sollen. Die nunmehr geplanten ortsnahen gemischten/ gewerblichen 
Bauflächen sollen insbesondere für emissionsärmere klein- und mittelständische 
Betriebsansiedlungen bzw. Betriebserweiterungen bereitgestellt werden. 

Die Samtgemeinde Lathen hat sich zusammen mit der Gemeinde Fresenburg Gedanken um die 
mögliche Ausweisung eines kleinen Misch- und Gewerbegebietes gemacht, um einem 
bestehenden Betrieb eine Erweiterung sowie einem neuen Betrieb die Ansiedlung in Fresenburg 
zu ermöglichen. Unter Berücksichtigung des Immissionsschutzes der Wohnbauflächen sowie der 
tatsächlichen Flächenverfügbarkeit ergab sich als einzig sinnvolle Entwicklungsmöglichkeit der 
nunmehr dargestellte Flächenbereich. Dieser Standort kann zusätzlich dem für Gewerbebetriebe 
wichtigen Standortfaktor „Erschließung" aufgrund der direkten Lage zur Kreisstraße sowie der 
Umschlagsmöglichkeiten im Fresenburger Hafen gerecht werden. Hier soll sich der gewerbliche 
Schwerpunkt, der mit dem Bebauungsplan Nr. 16 Hafen dort schon initiiert wurde, weiter 
entwickeln können. Daher ist nach Vorprüfung die Standortwahl so getroffen worden. 

Um potenziellen physikalischen und optischen Konflikten (Lärm, Verkehr, Lagerhallen, 
Produktionsgebäude), die mit einem Misch- und Gewerbegebiet und deren Einrichtungen 
einhergehen können, von vorneherein aus dem Weg zu gehen, wird insbesondere auch aufgrund 
des direkt angrenzenden und schon bestehenden Gewerbegebietes keine Möglichkeit gesehen 
bzw. Notwendigkeit erkannt, im Rahmen der Innenverdichtung adäquate Alternativen anbieten 
zu können. 

Beurteilung der Umweltbelange 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes und der Umweltprüfung wurden folgende 
Fachgutachten erstellt bzw. herangezogen: 

• Lärmschutzgutachten zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 33 „Erweiterung Hafengebiet" 
und der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Gemeinde Fresenburg; Büro für 
Lärmschutz A. Jacobs, Papenburg, 19.07.2019 

• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung auf Verbote nach § 44 BNatSchG für die „Erweiterung 
Hafengebiet" in Fresenburg, Samtgemeinde Lathen, Landkreis Emsland und 40. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen; Arbeitsgemeinschaft COPRIS, 37696 
Marienmünster, 26.01.2021 

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Umweltbericht 
einschließlich Eingriffsregelung erstellt, der fachlich auf die Umweltkarten Niedersachsen und die 
Biotoptypenkartierung zurückgreift und sich in der Bilanzierung auf die „Arbeitshilfe zur Ermittlung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" des Niedersächsischen Städtetages (Stand 2013) 
beruft. Alle weiteren Punkte wurden verbal- argumentativ unter Berücksichtigung vorhandener 
Daten und Vergleichswerte abgearbeitet. Für die Biotoptypenkartierung wurde der 
„Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen" (Stand Juli 2016) verwendet. In Bezug auf 
den Artenschutz wurden Hinweise zu Vermeindungsmaßnahmen in die Begründung 
aufgenommen. CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig. 
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Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des§ 2 Abs. 4 BauGB wurden der 
Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung, der erhöhte 
Oberflächenwasserabfluss und eine verringerte Grundwasserneubildungsrate sowie die 
Änderung der Lebensräume für Tiere und Pflanzen ermittelt. 
zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der im Umweltbericht 
aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen 
Umweltauswirkungen durch die Baugebietsentwicklung keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Ausgearbeitet: 
Haren. (Ems), den 06.07.2021 
~ Dipl.-Ing. Thomas Honnigfort 
• • • , Nordring 21 • 49733 Haren (Ems) 
, _ r_ Tel.: os 32 - 503515 * jnfotftlhonnlgfort de 

WL 
Lathen, den 2>Q, 0 T, ~0~ 

(Helmut Wilkens) 
-Samtgemeindebürg meister-
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437 Öffentliche Bekanntmachung; 40. Ände
rung des Flächennutzungsplanes der Samt
gemeinde Lathen - Erweiterung Hafenge
biet Fresenburg 

Der Landkreis Emsland hat die vom Rat der Samtgemeinde 
Lathen in seiner Sitzung am 06.07.2021 beschlossene 40. Ände
rung des Flächennutzungsplanes mit Verfügung vom 15.10.2021, 
Az.-Ob.65-610-516-01/40, Az. 65-65.13/5439/2021/175, gemäß 
§ 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 

Der Geltungsbereich der 40. Änderung des Flächennutzungspla
nes ist im nachstehenden Planausschnitt gesondert gekennzeich
net 

Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die Genehmigung hiermit bekannt
gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 40. Flächennutzungsplanän
derung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam. 

Die genehmigte Fassung der 40. Änderung des Flächennutzungs
planes und die Begründung mit Umweltbericht nebst Anlagen und 
zusammenfassender Erklärung liegen gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
ab sofort unbefristet während der Dienststunden bei der Samtge
meindeverwaltung Lathen, Fachbereich Planen und Bauen, Zim
mer Nr. 0.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, aus. Jeder
mann kann die Flächennutzungsplanänderung und die Begrün
dung mit Umweltbericht nebst Anlagen einsehen und über dessen 
Inhalt Auskunft verlangen. 

Gern. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet
zung der dort bezeichneten Verf1;1hrens-und Formvorschriften und 
nach§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä
gungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntma
chung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Lathen unter Dar
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachver
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzule
gen. 

Lathen, 08.11.2021 

SAMTGEMEINDE LA THEN 
Der Samtgemeindebürgermeister 

ekanntmachung; Bebauungsplan Nr. 18 
„ s Sand", 3. Änderung der Gemeinde 
Lenger em. § 13 BauGB 

Der Rat der Gemeinde Le rich hat in seiner Sitzung am 
21.10.2021 den Bebauungsplan . ,,Öings Sand", 3. Änderung 
der Gemeinde Lengerich Begründung atzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. ings Sand", 
3. Änderung der Gemeinde Lengerich ist im nachstehe n Plan
ausschnitt dargestellt. 

407 

Mit dieser Bekanntmachu g nach § 10 BauGB tritt der Bebau
ungsplan Nr. 18 „Öings Sa d", 3. Änderung der Gemeinde Len
gerich in Kraft. 

Der Bebauungsplan Nr. 18 „ ings Sand;', 3. Änderung der Ge
meinde Lengerich liegt ab sofo einschließlich Begründung in der 
Samtgemelndeverwaltung Leng rich, Mittelstraße 15, 49838 Len
gerich, Zimmer 102 bereit. Übe den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 

Nach der Veröffentlichung des Beb uurigsplans im Amtsblatt des 
Landkreises Emsland wird dieser it der Begründung auf der 
Homepage der Samtgemeinde Len rich unter www.lengerich
emsland.de zur Verfügung gestellt. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Ba GB über die Geltendma
chung etwaiger Entschädigungsansprüc e nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über as Erlöschen von Ent
schädigungsansprüchen bei nicht fristgere hter Geltendmachung 
wird hingewiesen. 

Gern.§ 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hinge iesen, dass 

- gern. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ei beachtliche Ver-
letzung d~r dort bezeichneten Verfahre s- und Formvor
schriften, 

- unter Berücksichtigung des§ 214 Abs. 2 e e beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verh"ltnis des Be
bauungsplans und des Flächennutzungspla s oder 

- gern. § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mänge des Abwä-
gungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Ja res seit 
Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes schriftlich g enüber 
der Gemeinde Lengerich, Mittelstraße 15, 49838 Lengeri unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhal~el
tend gemacht worden sind. 

Lengerich, 09.11.202 

GEMEINDE LENGERICH \ 
Der Bürgermeister 

Amtsblatt des LK EL Nr. 25/2021 vom 15.11.2021 




	02 Begründg 40 FNPÄ Hafengebiet Fresenburg SG Lathen EF 06-07-2021
	03 Anlage 1 L2238-Überarbeitung Juli 2019
	04 Anlage 2 saP Hafen Fresenburg


